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SACHVERSTÄNDIGENLISTE 

Folgende Sachverständige haben gutachterliche Stellungnahmen zu den eingebrachten 

Einwendungen abgegeben: 

Fachbereich  GutachterIn 

Abfallwirtschaft  Ing. Mag. Martin Scheibengraf 

Abwassertechnik  Ing. Michael Frisch 

Altlasten und Gewässerschutz  Dipl.-Ing.
 
Matthias Stracke 

Baumschutz Dipl.-Ing.
in
  Franziska Rom 

Boden  Dipl.-Ing. Dr. Hans-Peter Haslmayr 

Energietechnik, Energieeffizienz Dipl.-Ing. Herbert Ritter 

Erschütterungen  Ing. Werner Talasch 

Forst, Jagd und Fischerei  DDipl.-Ing. Gerald Weber-Simanko 

Geologie und Geotechnik  Prof. Dipl.-Ing. Dr. Lothar Martak 

Hydrogeologie Mag. Christian Wolf 

Humanmedizin 
Freizeit und Erholung 

Dr. Thomas Edtstadler 

Klima und Umweltmeteorologie  Dr.
in
 Kathrin Bauman-Stanzer 

Kulturgut  Mag. Dr. Christoph Öllerer 

Lärm Ing. Werner Talasch 

Landwirtschaft  Dipl.-Ing. Helmut Wieser 

Landschaft/Landschaftsbild  Dipl.-Ing.
in
 Eva Prochazka 

Luft  Mag. Klaus Mayer 

Raumplanung  
Dipl.-Ing.

in
 Denise Schluderbacher-

Girsch 

Stadtbild und Sachgüter  Dipl.-Ing. Reinhard Wolfbeiszer 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume   Dr. Jürgen Rienesl 

Verkehr  Ing. Roland De Riz 

 zusätzlich: Auskunft der MA51, Sportamt vom 6.2.2017 zur Einwendung Nr. 597  
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS ALLER EINWENDERINNEN 

Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Acikgöz Fatma 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 211 

 
Acikgöz Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 212 

 
Akbas Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 213 

 
Akbas Zehra 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 214 

 
Akbas Zümre 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 215 

 
Al Kaatech Amaar 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20/10 2 218 

 
Ali Nagihan 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 216 

 
Ali Selahattim 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 217 

 
Almeder Christian 1210 Wien, Mayerweckstraße 6/91/2 2 186 

 
Altmann Claudia 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 157 

 
Alzig Florian 

1220 Wien,  
Eduard-Gärtner-Gasse 4/6 

1 149 

 
Angster Helga 1220 Wien, Maschlgasse 8 1 156 

 
Aoun Salem 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 209 

 
Asanoski Senat 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 155 

 
Aschenbrenner-Faltl Johanna 1230 Wien, Vösendorferstraße 23 2 219 

 
Ayan Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/26/14 2 220 

 
Bac Käthe 1220 Wien, Resedaweg 36 2 221 

 
Bäck Erika 1220 Wien, Späthgasse 16/3 2 222 

Dr. Balduin Rainer 
1190 Wien,  
Döblinger Hauptstraße 33/10 

1 150 

 
Baran Tamay 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89 2 223 

D.I. Baran Ulla 
1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/RH 3 

2 224 

 
Baric-Gaspar Mag. 1220 Wien, Pfalzgasse 37/1/2 1 151 

 
Bartsch Elisabeth 1220 Wien, Arnikaweg 22/1 2 225 

 
Bauer Monika 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 152 

 
Bauer Gottfried 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 153 

 
Bauer Brigitta 1210 Wien, Gaswerkstraße 12/13/20 2 226 

Mag. Bäuerl Maria 1030 Wien, Löwengasse 14/9  1 160 

 
Bayram Fatima 

1210 Wien,  
Donaufelderstraße 99/1/6 

2 227 

 
Beissmann Helmut 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 228 

 
Beissmann Inge 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 229 

 
Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 148 

 
Benda Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 154 

 
Benda Kathrin 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 230 

 
Benda Marion 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 231 

Ing.Mag. Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 232 

 
Berger Michael 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 143 

 
Berger Renate 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 144 

Mag. Berger Heinrich 1210 Wien, Carminweg 6/10/14 2 233 

 
Bernhard Martin 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 234 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Bernhard Ursula 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 235 

 
BI Hirschstetten 
retten   

1220 Wien, Kalmusweg 3 3 662 

 
BI Lebenswerte 
Seestadt   

1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 3 664 

 

BI Netzwerk 
Verkehrsregion  
W-NÖ (BNWN) 

 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 665 

 
Biller-Wildmauer Roswitha 

1220 Wien,  
Fred-Raymondgasse 19/3/5 

2 236 

 
Binder Rudolf 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 145 

 
Binder Lisa/Elisabeth 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 146 

 
Binder Karin 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 147 

 
Binder Stefanie 

1030 Wien,  
Ludwig-Kössler-Platz 4/11/2 

2 237 

Mag. Bineder Andrea 1220 Wien, Markweg 11 1 161 

Mag. Bineder Helmut 1220 Wien, Markweg 11 1 162 

 
Bineder Max 1220 Wien, Markweg 11 1 164 

 
Bischof Annelise 1220 Wien, Heringgasse 19/75 1 139 

 
Bitter Alexander 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 238 

 
Bitter Denise 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 239 

 
Bittermann Christian 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/9/9 1 140 

 
Blanc Bettina 1220 Wien, Resedaweg 60 2 240 

 
Blanc Peter 1220 Wien, Resedaweg 60 2 241 

 
Bolci Haci Mehmet 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/5/34 2 242 

 
Borsotti Marco 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/1 1 141 

 
Bozo Radic 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/38/2 2 243 

 
Brandstetter Sylvi 1220 Wien, Magyarweg 17 2 244 

 
Braun Bernhard 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 245 

 
Braun Elisabeth 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 246 

 
Bressel Laura 1050 Wien, Ziegelofengasse 15/8 2 247 

 
Brunnthaller Sandra 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/8 1 142 

 
Budimirovic Martina 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 137 

 
Buger Walter 1220 Wien, Maschlgasse 66 2 248 

Dr. Burggasser Eva 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 249 

Mag. Burggasser Alexander 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 250 

Mag. 
Pharm. 

Burggasser, 
vertreten durch 
Dr.Vana, RA 

Heinrich 1220 Wien, Emichgasse 8 2 175 

 
Caleta Silvia 1220 Wien, Zschokkegasse 45 2 253 

 
Cervenka Christa 1220 Wien, Ziegelhofstraße 86 2 251 

 
Cesnek Ursula 1220 Wien, Maschlgasse 72 2 252 

 
Choon-Ai Rican 1030 Wien, Am Modenapark 8-9/9 1 138 

 
Chvala Christoph 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Platz 3-4/1/6 

1 133 

 
Chvala Brigitta 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 136 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 xi 

Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Czak Maria Isabella 

1220 Wien,  
Ostbahnbegleitstraße 2/1 

2 254 

 
Czapka Christoph 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 255 

 
Czapka Manuel 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 256 

 
Czapka Yvona 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 257 

 
Czembirek Renate 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 200 

 
Czembirek Robert 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 201 

DI Dangl Robert 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 163 

 
Dangl-Ober Andrea 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 165 

 
Datlinger Heidi 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 2 258 

 
Deniz Azize 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 259 

 
Deniz Bünyamin Ali 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 260 

 
Deniz 

Yüksel & 
Azize 

1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10  2 261 

 
Denk Dominik 

1220 Wien,  
Siebenbürgerstraße 16-26/64/1 

2 262 

 
Dilber Sari 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 263 

 
Dobousek Daniela 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/22 1 130 

 
Doczekal Sabine 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 264 

 
Doczekal Walter 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 265 

 
Dogan Burcu 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 266 

 
Doguc Cemile 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 267 

 
Doguc Emre 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 268 

 
Doguc Filrat 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 269 

 
Doguc Oguzhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 270 

 
Doleschal Hermann 1220 Wien, Gerstmayerweg 7 1 134 

 
Dollhopf Franz 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 166 

 
Donev Nicole 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/8 1 135 

 
Donninger Judith 1220 Wien, Bergengasse 5/3/2 2 271 

 
Dshujunr Vladimir 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/40/12 1 131 

 
Duelli Maria 1030 Wien, Marokkanergasse 14/4 2 272 

 
Duskanich Bernd 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 273 

 
Duskanich Eva 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 274 

 
Dvorak Josef 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 275 

 
Dvorak Katharina 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/6/6 2 276 

 
Dvorak Susanne 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 277 

 
Dvorzak Gerda 1220 Wien, Toulagasse 7/4 1 132 

 
Ebert Hanspeter 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 278 

 
Ebert Waltraud 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 279 

 
Eigner Peter 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 128 

 
Eigner Heidi 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 129 

 
El Syaad Elfriede 1220 Wien, Preyweg 24 2 280 

 
El Syaad Hashem 1220 Wien, Preyweg 24 2 281 

 
Enders Maria 1220 Wien, Wurmbrandgasse 8/8 2 282 

 
Engl Josef 1220 Wien, Quadenstraße 116 1 127 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Enzlberger Barbara 1080 Wien, Lederergasse 22 2 283 

 
Ertl Christine 1220 Wien, Preyweg 48 2 284 

 
Ertl Günter 1220 Wien, Preyweg 48 2 285 

 
Ettl Bernadette 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 2 286 

 
Ez-Zense Khadija 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 51 1 126 

 
Farkas Dominik 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 287 

 
Farkas Marija 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 288 

 
Farkas Sabine 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 2 289 

Ing. Farrenkopf Peter 1220 Wien, Pfingstrosenweg 54 2 290 

 
Feitl Brigitte 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 1 124 

 
Felgentreu Monica 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/3 1 125 

D.I. Ferch Herwig 
1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 89/1 

2 291 

 
Fic Jerzy 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 292 

 
Fic Markus 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 293 

 
Fic Teresa 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 294 

 
Figl Leopoldine 1220 Wien, Hagedornweg 4/10/11 2 295 

 
Fink Melissa 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 116 

Mag. Finsinger Nicole 1080 Wien, Feldgasse 11/17 2 296 

 
Fischerauer Bernhard 1220 Wien, Stemolakgasse 31 2 297 

 
Flores S. Ethel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/1 

2 298 

 
Freiberger Karin 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 24 

1 117 

 
Freiberger Nadine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 9 

1 118 

 
Fuchs Armin 1220 Wien, Arnikaweg 69 2 299 

 
Fuchs-Hlinka, MSc Gabriele 1220 Wien, Eidechsengasse 28 1 119 

 
Gäbler Bianca 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 300 

 
Gäbler Lukas 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 301 

 
Gäbler Martina 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 302 

 
Gallagher Jacob 1220 Wien, Am Krautgarten 21/1 2 303 

 
Ganger Daniel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/6 

2 304 

Ing. 

Ganger, vertreten 
durch List 
Rechtsanwalts 
GmbH 

Franz & 
Marianne 

1220 Wien, Aspernstraße 15-21 2 177 

 
Gauglhofer Herta 1220 Wien, Lavendelweg 18/A 2 305 

 
Gebauer Edith 1220 Wien, Lavendelweg 49 2 306 

 
Geppert Erna 1220 Wien, Plecnikweg 28 1 120 

 
Ghazal Omar 

1220 Wien,  
Tamariskengasse 102/13G 

2 307 

 
Gierer Susanne 

1220 Wien,  
Kratochwjlestraße 8/6/18.4 

1 121 

 
Glanz Gertraud 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 308 

 
Glanz Reinhard 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 309 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Glanz Sonja 1220 Wien, Arnikaweg 22/2 2 310 

 
Glaser Andrea 1220 Wien, Toulagasse 7/3 2 311 

 
Glaser Christian 1220 Wien, Berresgasse 4A/15 2 312 

 
Glaser Christine 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 313 

 
Glaser Franz 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 314 

 
Glaser Pedro 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 315 

 
Glaser Philipp 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 316 

 
Glorius Gerda 1220 Wien, Preyweg 10 2 317 

 
Göhtas Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 318 

 
Gökek Safak 1210 Wien, Gerichtsgasse 1E/4/7 2 319 

 
Göktas Burale 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5  2 320 

 
Göktas Sinad 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 321 

 
Göktas Ümmühan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 322 

 
Gössler Maria 1160 Wien, Ottakringerstraße 242 2 323 

 
Gotsleben Robert 1210 Wien, Weilandgasse 3/8 2 324 

 
Grabner Martin 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 325 

 
Grabner Susanne 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 326 

 
Grams Friedrich 1220 Wien, Wodiczkagasse 1/11 2 327 

 
Grieser Katharina 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Grohsnegger Ilse 1220 Wien, Preyweg 16 2 328 

Dipl.Ing. Grohsnegger Valentin 1220 Wien, Preyweg 16 2 329 

 
Groß Renate 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 122 

 
Groß Valerie 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 123 

 
Gruber Albert 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 114 

 
Gruber Katharina 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 115 

 
Gruber Angelika 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 330 

 
Gruber Günther 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 331 

 
Gruber Heinrich 1210 Wien, Pastorstraße 14/4/1 2 332 

 
Gruber Kristina 1150 Wien, Gernotgasse 1/12 2 333 

 
Grunt Axel 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 334 

Mag. Grunt Gabriele 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 335 

 
Güclü Hayrunnisa 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 336 

 
Güclü Teslime 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 337 

 
Güclü 

Ümmü 
Güloüm 

1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 338 

 
Gündemir Havva 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 339 

 
Gündemir Necla 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 340 

 
Gündemir Ramazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 341 

 
Gündemir Seyma 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 342 

 
Gündemir Süheda 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 343 

 
Gündemir Yusuf 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15  2 344 

 
Güngör Adem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 345 

 
Güngör Aleyna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 346 

 
Güngör Berna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 347 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Güngör Eslem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 348 

 
Güngör Hayriye 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 349 

 
Güngör Mehmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 350 

 
Günvar Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 2 351 

 
Gürkan Cahide 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 352 

 
Gürkan Esra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 353 

 
Gürkan Sümeyra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 354 

 
Güzlek Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 355 

 
Güzlek Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 356 

 
Güzlek Gülhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 357 

 
Güzlek Hayrullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 358 

 
Güzlek Serite 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 359 

 
Habart Margarete 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/8 2 360 

Mag. Haberbusch Sonja 1220 Wien, Fundergasse 5A 2 361 

Dipl.Ing. Hahn Herbert 1100 Wien, Fernkorngasse 17/3/3 2 179 

 
Haidinger Harald 1220 Wien, Hatschekgasse 2 2 362 

 
Haidowatz Nora 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 183 

 
Haidowatz-
Haberbusch 

Robert 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 182 

 
Haindl Andrea 1220 Wien, Alois-Eyermannweg 259 2 178 

 
Hainz Kerstin 1220 Wien, Prinzgasse 11 2 363 

 
Hajek Karl 

1030 Wien,  
Leonhardgasse 2-10/3/18 

2 364 

 
Hajnal Lidia 1220 Wien, Quadenstraße 8/31/4 2 365 

 
Hammerl Helene 1220 Wien, Nechanskyweg 9 2 366 

Mag. Hartl Georg 1220 Wien, Gartenheimstraße 23/2 1 113 

 
Haunschmid Markus 

1200 Wien,  
Lorenz-Böhler Gasse 6/72 

2 367 

 
Hauser Claudia 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/42/4 2 368 

 
Hauser Dominik 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 369 

 
Heine Sabine 1150 Wien, Diefenbachgasse 40/26 2 370 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40 2 371 a 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40  2 371 b 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40 2 372 a 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40  2 372 b 

 
Heiss Stefanie 1220 Wien, Maschlgasse 22 1 104 

Mag.Dr. Hertenberger Gerhard 1120 Wien, Ruckergasse 6/1 1 170 

D.I. Hiebaum Christian 
2301 Groß-Enzersdorf,  
Prinz-Eugen-Straße 23 

2 373 

 
Hieger Oliver 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 105 

 
Hiess Anton 1220 Wien, Podhagskygasse 8/5/5 1 7 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 a 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 b 

 
Hirschl Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 107 

Ing. Hirschl Gerhard 1220 Wien, Kalmusweg 47 1 108 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Hirschl Anton 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 374 

 
Hirschl Hermine 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 375 

 
Höbarth Andi 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/17 2 376 

 
Hobiger Anita 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 377 

 
Hobiger Gerhard 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 378 

 
Hobiger Jakob 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 379 

 
Hobiger Johanna 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 380 

Dr. Hofbauer Reingard 1030 Wien, Arsenal 12/33 1 109 

 
Hofmann Helmut 1030 Wien, Henslerstraße 3/7b 1 110 

 
Hofmann Birgit 1220 Wien, Maschlgasse 70 2 381 

 
Hofmann Manfred 1080 Wien, Blindengasse 52/23 2 382 

 
Hofmeister Heribert 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 111 

Mag. Hofmeister Brigitte 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 112 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

1 88 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

2 383 

Dr. Holzapfel Ingeborg 1030 Wien, Neulinggasse 22/8 2 384 

 
Horn Maximilian 

1220 Wien,  
Mühlwasserpromenade 19 

1 89 

 
Horvath Inge 1220 Wien, Quadenstraße 8/12 2 385 

 
Howadt Lukas 1220 Wien, Lavaterstraße 5/1/6 2 203 

 
Howadt Andrea 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 204 

 
Howadt Philip 1220 Wien, Lavendelweg 61/3/1 2 205 

 
Howadt Claus 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 206 

 
Huber Christopher 1220 Wien, Wurmbrandgasse 6/6 2 386 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 a 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 b 

 
Indrei Florina 1220 Wien, Spandlgasse 92 2 388 

 
Inhaber der Alpha 
Apotheke  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 658 

 
Inic Djordje 1220 Wien, Pfalzgasse 58/23 1 90 

 
Initiative 
Denkmalschutz  

1090 Wien, Fuchsthallergasse 11/5 3 659 

 
Isak Elisabeth 1220 Wien, Preyweg 3 1 91 

 
Janauschek Philipp 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 389 

 
Jankovic Brigitte 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 390 

 
Jankovic Dragan 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 391 

 
Janu Gerhard 1220 Wien, Quadenstraße 8/11/4 1 92 

 
Jaritz Jakob 1180 Wien, Gentzgasse  2 392 

 
Jaritz Gerhard 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 2 393 

 
Jelinek Nicole 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/4 1 93 

 
Jez Sascha 1220 Wien, Margeritenweg 2/14 2 394 

 
Joppich Martin 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/27 1 94 

 
Juresa Dominik 1140 Wien, Steinböckengasse 37 2 395 
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Kaltenbacher Marlene 

1170 Wien,  
Kalvarienberggasse 42/14 

1 6 

 
Kaltenecker Nico 1220 Wien, Magyarweg 1 2 396 

 
Kaltenecker Robert 1220 Wien, Magyarweg 1 2 397 

 
Kamleithner Thomas 1170 Wien, Kapitelgasse 8/10 2 398 

Mag. Kammerer, BA Doris 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 7/14 1 3 

 
Kandulu Gerald 1210 Wien, Töllergasse 27/1/4 2 399 

 
Karakütük Dilek 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 400 

 
Karakütük Salih 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 401 

 
Karakütük Suzan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 402 

Mag. Karall Anna 1210 Wien, Fultonstraße 26/2/14 2 185 

 
Karl Nuc 1220 Wien, Prinzgasse 1/28/25 1 64 

Mag. Kastner Hugo 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/28 1 95 

Mag. Katzenberger Renate 1220 Wien, Billgasse 9 2 405 

 
Kaya Dilara 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 403 

 
Kaya Ilayd 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 404 

 
Kerchler Othmar 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/38 1 96 

 
Kern Gerhard 1220 Wien, Resedaweg 65 1 97 

 
Kigler Birgit 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 1 98 

 
Kigler Harald 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 2 406 

 
Kirchner Karin 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 99 

 
Kirchner David 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 100 

 
Kirchner Adrian 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 101 

 
Kirschenhofer Sabine 1220 Wien, Tokiostraße 3/4/34 2 407 

 
Kis Karolina 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

2 408 

 
Kittler Doris 1020 Wien, Vereinsgasse 32/10 2 409 

 
Kiziltas Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 2 410 

 
Kiziltas Tülay 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 411 

 
Kiziltas Türkan 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 412 

 
Kiziltas Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 413 

 
Klammer Hans-Dieter 1030 Wien, Kleistgasse 11/24 3 414 

 
Klauda Karin 1220 Wien, Spandlgasse 54 3 415 

 
Klement Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 416 

 
Klement Walter 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 417 

 
Klepp Vivienne 1220 Wien, Portheimgasse 1/16 1 102 

 
Knapp Sandra 1220 Wien, Sonnenalle 34/13/24 3 418 

 
Knotek Patrik 1220 Wien, Maschlgasse 58 3 419 

 
Kohlruss Christine 1220 Wien, Resedaweg 70 3 420 

 
Kohout Alfred 1220 Wien, Resedaweg 44 3 421 

 
Koller Martin 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 207 

 
Koller Martina 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 208 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 1 103 

 
Komarek Heinz 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 422 
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Komarek Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 423 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 3 424 

 
Komarek Susanne 1220 Wien, Markweg 19 3 425 

 
Konkurat Osman 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/8 3 426 

 
Kopecky Viktoria 1220 Wien, Hagedornweg 4/34 1 158 

 
Kopp Traude 

1220 Wien,  
Quadenstraße 65-67/2/11 

1 85 

 
Kostron Georg 1160 Wien, Herbststraße 22/24 3 427 

 
Kotschenreuther Stefan 1220 Wien, Murraygasse 34 1 86 

 
Kous Maria 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 428 

 
Kous-Hodac Michaela 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 429 

 
Kowalewska Magdalena 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 31/101 3 430 

 
Kowarik Patrick 1140 Wien, Penzingerstraße 33-37 3 431 

 
Krammer Lata 1140 Wien, Diesterweggasse 28A/11  1 87 

 
Kratzer Alexander 1190 Wien, Leidesdorfgasse 1/8/6 3 432 

 
Kraushofer W. 1220 Wien, Tomschikgasse 16/1 1 81 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 a 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 b 

 
Kreuzeder Gerlinde 

1050 Wien,  
Reinprechtsdorferstraße 2/2/8 

3 434 

 
Krizmanic Claudija 1220 Wien, Tokiostraße 9/3/25 3 435 

 
Kronberger Elfriede 1220 Wien, Hirschstettner Straße 82 3 436 

Dr. Kummer Eleonora 1160 Wien, Liebhartstalstraße 31 1 82 

 
Kutschak Christine 1220 Wien, Pfalzgasse 37/2/6 1 83 

 
Kuzminovic Erich 1220 Wien, Markweg 64 3 437 

 
Kuzminovic Helga 1220 Wien, Markweg 10 3 438 

 
Labidi Yasmin 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/19/4 3 439 

 
Lager Johannes 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 440 

 
Lagler Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/11 1 84 

 
Lalic Gabriele 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 4/2/8 

3 441 

 
Lambürger Wolfgang 1220 Wien, Hasibederstraße 21/19 1 69 

 
Landerer Markus 1030 Wien, Kundmanngasse 33/7 1 70 

 
Langeder Sebastian 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/12 1 71 

 
Lang-Rosenfeld Sabine 1220 Wien, Ziegelhofstraße 84A/14 1 75 

Mag. Langthaler Richard 1220 Wien, Schilfweg 51 3 443 

 
Lazar Elias 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 444 

Dr. Lazar Dara 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 445 

Dr. Lazar Margarete 1220 Wien, Arnikaweg 22/Haus 4 3 446 

 
Lehar Alexander 1160 Wien, Thaliastraße 158/12 3 447 

 
Leiss Renate 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 72 

 
Leiss Herbert 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 73 

 
Leitner Marika 1220 Wien, Preyweg 23 1 4 
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Lender Richard 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 76 

 
Lender Eva 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 77 

 
Lender Markus 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 78 

Dr. Lender Carina 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 79 

 
Lender, Dominik 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Lindner Angela 1220 Wien, Maschlgasse 104 3 448 

 
Lindtner Heinrich 1220 Wien, Preyweg 6 3 449 

 
Lindtner Rosemarie 1220 Wien, Preyweg 6 3 450 

 
Lindtner Verena 1220 Wien, Preyweg 6 3 451 

 
Litschauer Ingrid 1220 Wien, Prinzgasse 7 3 452 

D.I. Litschauer Bettina 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 453 

 
Litschaur Anita 

1220 Wien,  
Adelheid-Popp-Gasse 3/3/19 

1 159 

 
Löffler Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 5 2 194 

 
Lorenz Olga 1220 Wien, Hasibederstraße 2/61/11 1 80 

 
Lubei Christian 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 67 

 
Luschnitz Pierre-Marcel 1210 Wien, Justgasse 29/20/5 1 66 

 
Luschnitz Ruth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/14/4 

1 68 

 
Lutz Claudia 1220 Wien, Zschokkegasse 91/5/10 3 661 

 
Machek Christa 1090 Wien, Boltzmanngasse 17/91 3 454 

 
Madsen Sascha 1220 Wien, Quadenstraße 142/11/2 3 455 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 a 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 b 

 
Maier Victoria 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 3 456 

 
Maiwald Eva 1220 Wien, Am Heidjöchl 6 1 46 

 
Mandini Nadia 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 210 

 
Mandutschehri Robert 1220 Wien, Maschlgasse 122 3 457 

 
Mannsberger Michaela 1220 Wien, Maschlgasse 112 1 47 

 
Marx Gerhard 

2100 Korneuburg,  
Kirchengasse 4-6/1/9 

3 458 

 
Matysek Jutta 1200 Wien, Polletstrasse 46 1 169 

 
Matyus Erika 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/1/8 3 459 

 
Matzinger Edeltraud 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/6 3 460 

 
Mauthner Peter 1220 Wien, Plecnikweg 13 3 461 

 
Mayerhofer Gabriela 1220 Wien, Portheimgasse 1/11  3 462 

 
Metzke Josef 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 48 

 
Metzke Samantha 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 49 

 
Miksche Franz 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 463 

 
Miksche Vera 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 464 

 
Mikudik Benjamin 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 50 

Dkfm. Mildner Liselotte 1080 Wien, Josefstädterstraße 19 1 51 

 
Milka Edith 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/20 1 55 

 
Mirschlitzka Susanne 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 465 
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Mitterbauer Maria Regina 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/18/1/4 

3 466 

 
Mitterholzer-Sluka Michaela 1210 Wien, Johann-Orth-Platz 2/5 3 467 

 
Mollner Franz 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 468 

 
Mollner Hermine 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 469 

 
Mollner Monika 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 470 

Dr. Mor Wolfgang 1040 Wien, Hauptstraße 18/1M/6 1 56 

 
Mraz Edith 1220 Wien, Arnikaweg 15 2 195 

 
Mroz Lukas 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

3 471 

 
Mück Anita 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 167 

 
Muga George 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 3 472 

 
Mühlberger Isabella 1220 Wien, Maschlgasse 94 3 473 

 
Müller Margit 1220 Wien, Quadenstraße 65/1/4/9 1 57 

 
Müller Eva 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 58 

 
Müller Jürgen 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 59 

 
Mutlu Zeynep 1210 Wien, Jerusalemgasse 9 3 474 

 
Mutzek Alexander 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Napoleongasse 7/18 

3 475 

 
Mutzek Florian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 477 

Ing. Mutzek Heinz 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 478 

 
Mutzek Maximilian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 479 

Mag. Mutzek-Plattner Andrea 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 476 

 
Nagy Anita 1220 Wien, Emichgasse 1/19/17 1 60 

 
Natterer E. 

1180 Wien,  
Messerschmidtgasse 31/4 

1 61 

 
Nemec Franz 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 480 

 
Nemecek Susanne 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/32 1 8 

 
Neuwald Christine 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 62 

 
Neuwald Herbert 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 63 

 
Neuwirth Silvia 1220 Wien, Aspernstraße 32 3 481 

Ing. Neyder 
Manuela & 
Thomas 

1220 Wien, Telephonweg 398 3 656 

 
Niederle Gerald 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 482 

 
Niederle Mario 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 483 

 
Niederle Monika 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 484 

 
Novak Christine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 127/131 

3 485 

 
Novak Gerlinde 1220 Wien, Enzianweg 32a 3 486 

 
Nura Ali 1050 Wien, Fendigasse 9/20 3 487 

 
ÖBB-InfrastrukturAG 

 
1020 Wien, Praterstern 3 3 657 

 
Ogultay Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 488 

 
Ogultay Leyla 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 489 

 
Ogultay Merve 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 490 

 
Ogultay Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 491 
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Ogultay Sefa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 492 

 
Önel Binnaz 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 493 

 
Önel Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 494 

 
Önel Tufan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 495 

 
Özat Asude 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 496 

 
Özat Berat 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 497 

 
Özat Esra 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 498 

 
Özat Mansur 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/16 3 499 

 
Özat Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 500 

 
Öztürk Bekir 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 501 

 
Öztürk Emel 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 502 

 
Öztürk Niyazi 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 503 

 
Paal Eva 1120 Wien, Arndtstraße 30/3/2 1 65 

 
Pavnovic Snezana 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/1 3 504 

 
Pekarek Eva 1220 Wien, Tomschikgasse 6/1 1 43 

 
Perlega Claudia 1220 Wien, Lavendelweg 19 3 505 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Tomschikgasse 18/1 1 37 

 
Pichler Robert 1220 Wien, Rautenweg 210/12 1 44 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 3 506 

 
Pitschl Aaron 1220 Wien, Plattensteinergasse 17 3 507 

 
Pitschl Doris 1220 Wien, Arnikaweg 97 3 508 

 
Polat Asimcan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 509 

 
Polat Hülya 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 510 

 
Polat Ilhan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 511 

 
Polat Meulüde 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 512 

 
Polkorab Gerhard 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34 1 38 

Dr. Pollach Günter 
2301 Groß-Enzersdorf, 
Kastanienallee 27 

3 513 

 
Pollak Wolfgang 1220 Wien, Enzianweg 5A 3 514 

 
Pöpperl Florian 1220 Wien, Rautenweg 140 1 39 

 
Potocnik Mariana 

1220 Wien,  
Anton-Sattler-Gasse 100/6 

3 515 

 
Praxl Martha 1220 Wien, Spandlgasse 25/5/8 3 516 

 
Preisinger Erika 1110 Wien, Oriongasse 19/3/5/16 1 40 

 
Rainer Karin 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 41 

Mag. Rainer Eva 1220 Wien, Arnikaweg 71 3 517 

Mag. Ranacher Maria 1030 Wien, Wassergasse 23/8 3 518 

Dr. Rath Brigitte 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 3 519 

Dr. Rath-Wacenovsky Regina 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 520 

 
Rattay Stefan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/2/6 1 42 

 
Rebel Helmut 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/16/25 

1 35 

 
Redl Hannelore 1220 Wien, Quadenstraße 8/34/2/7 1 36 

 
Rehak 

Hermann-
Peter 

1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 22 
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Rehak Marvin 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 23 

 
Reicher Dagmar 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 521 

Ing. Reicher Friedrich 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 522 

 
Reisenauer Christian 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 171 

 
Reisenauer Gudrun 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 172 

Ing. Reissert Günter 1220 Wien, Wulzendorfstraße 32/2/3 1 24 

 
Reiterer Kurt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 25 

 
Reiterer Doris 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 26 

 
Reiterer Stefan 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 1 27 

 
Reiterer Bernhard 1220 Wien, Lavaterstraße 7 1 28 

 
Richter Mark 1190 Wien, Gymnasiumstraße 58/22 1 1 

 
Richter Sarah 1110 Wien, Fickeysstraße 17/12 3 523 

 
Riedelmayer Bernadette 1220 Wien, Bergengasse 6/5/4 3 524 

 
Riedelmayer Elias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 525 

 
Riedelmayer Ewald 1220 Wien, Bergengasse 6 3 526 

 
Riedelmayer Jakob 1220 Wien, Bergengasse 6 3 527 

 
Riedelmayer Judith 1220 Wien, Bergengasse 6 3 528 

 
Riedelmayer Tobias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 529 

 
Riedl 

Martina & 
Markus 

1220 Wien, Quadenstraße 8/34/22  1 52 

 
Rohaczek 

Hermine 
Christine 

1220 Wien, Späthgasse 6/2 1 31 

 
Rohaczek Josef 1220 Wien, Späthgasse 6/2 3 530 

 
Röhrenbacher Maria 1220 Wien, Rennbahnweg 50/2/53 3 531 

 
Röhrich Karola 

1160 Wien,  
Eduard-Hanslick-Gasse 4 

1 29 

 
Rovcanim Alma 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 532 

 
Rovcanim Hermin 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 533 

 
Rupp Heidemarie 1220 Wien, Quadenstraße 142/10/6 1 2 

 
Rurländer Eveline 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 30 

 
Rurländer Peter 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 32 

 
Sachs Julia 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 534 

 
Safka Anneliese 1120 Wien, Ruckergasse 58/13/15 1 54 

Mag. Salzmann Birgit 1220 Wien, Kanalstraße 6/31 3 535 

 
Samer-Kolowrat Monika 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/1 1 33 

 
Sandner Chr. 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3 1 53 

 
Sari Sinan 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 536 

 
Sari Sunay 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 537 

 
Saßmann Petra 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 37/22 

3 538 

 
Sauer Gertrude 1220 Wien, Stadlauerstraße 49/17 3 539 

 
Sauer Robert 1220 Wien, Eibischweg 55 3 540 

 
Schaden Eva 

1220 Wien, 
 Guido-Lammer-Gasse 1/26/13 

1 34 
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Schandl Mario 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 10 

 
Schandl Julia 1220 Wien, Lavaterstraße 7/3/14 1 13 

Ing. Schandl Werner 1220 Wien, Kalmusweg 3 2 180 

 
Schatzl-Horvat Diana 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/2 

3 541 

 
Scheidl Susanne 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 1-3/RH 42 

1 11 

 
Schiesswald Werner 1220 Wien, Markweg 34 3 542 

 
Schmidhuber Yvonne 1220 Wien, Mühlgrundgasse 3/39 1 12 

 
Schmidt Wendelin 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 190 

 
Schmidt Paula 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 191 

 
Schmidt Marianne 1220 Wien, Arnikaweg 4 2 202 

 
Schmidt Monika 

1220 Wien,  
Donaufelderstraße 233/11 

3 543 

 
Schmol Stephanie 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 3 544 

 
Schnabel Brigitte 1220 Wien, Gladiolenweg 13/4 3 545 

 
Schnabel Thomas 1220 Wien, Gladiolenweg 15/1 3 546 

 
Schneider Susanne 1030 Wien, Gestettengasse 21/20 3 547 

Ing. 
Dipl.Ing. 

Schönauer Roland 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 2 184 

 
Schragl Andrea 1220 Wien, Tomschikgasse 16/4 1 14 

 
Schranz Karl 1220 Wien, Rennbahnweg 27/55/1 3 548 

 
Schreuders Johan 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/19 1 15 

 
Schrödl Paul 1220 Wien, Kornblumenweg 3/92 1 16 

 
Schumnik David 1220 Wien, Breuergasse 12/15 1 17 

 
Schwabl Roland 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 3 3 549 

 
Schwaiger Michaela 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/4/1 

2 181 

 
Schwarzer Manuel 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 550 

 
Schwarzer Robert 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 551 

 
Schwarzer Sabine 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 552 

 
Schweitzer Birgitt 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/2/6 

3 553 

 
Schweller Gerald 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 554 

 
Schweller Nina 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 555 

 
Schwind Thomas 1220 Wien, Arnikaweg 1  2 192 

 
Schwind-Derdak Karin 1220 Wien, Arnikaweg 1 2 193 

 
Sedlacek Franz 1220 Wien, Resedaweg 3 3 556 

 
Seebacher Daniela 1220 Wien, Haberergasse 4/4/7 3 557 

 
Seitler Franziska 1220 Wien, Pirquetgasse 3/16/2 3 558 

Mag. Sendera Gerald 1220 Wien, Nechanskyweg 18 1 18 

 
Seybal Alexandra 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 173 

 
Seybal Walter 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 174 

 
Singh Anaib 1220 Wien, Pogrelzstraße 60 3 559 

Ing. Sobotka Helmut 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 19 

Mag. Sobotka Elisabeth 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 20 
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Dr. Soliman Samira 1220 Wien, Kalmusweg 44/Haus 11 3 560 

 
Sommer Günther 1220 Wien, Pfalzgasse 58/H 9 3 561 

 
Sommer Sabine 1220 Wien, Pfalzgasse 58/9 3 562 

 
Sop Mario 1220 Wien, Saikogasse 6/20/4 3 563 

 
Sprinzl Lydia 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 564 

 
Sprinzl Margit 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12 3 565 

 
Sprinzl Raphaela 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 566 

 
Stadler Sabrina 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/11 1 21 

 
Stadler Wolfgang 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 2 3 567 

 
Stark Andrea 1220 Wien, Soldanellenweg 55/7/9 1 9 

 
Starzinger Harald 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 568 

 
Steiner Barbara 1220 Wien, Murraygasse 5 3 569 

 
Steiner Claudia 1220 Wien, Arnikaweg 107/21/6 3 570 

 
Steiner Johanna 1220 Wien, Emichgasse 1/22/8 3 571 

 
Steirer Hans 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 572 

 
Steirer Susanne 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 573 

Mag. Stejskal Alfred 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/134 3 574 

 
Stejskal-Heftberger Claudia 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/111 3 575 

 
Stemmer Erich 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/26 3 576 

 
Stenström-Langelaar Catharina 1220 Wien, Nechanskyweg 37 3 442 

Mag. Straßgschwandtner Sven 
1220 Wien,  
Karl-Bednarik-Gasse 5/16 

3 577 

 
Sturm 

Karin 
Christine 

1080 Wien, Florianigasse 73/6 3 578 

 
Süss Walter 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 196 

 
Süss Eva 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 197 

 
Svoboda Beatrice 1220 Wien, Steigenteschgasse 57 3 579 

 
Szerelem Roman 1220 Wien, Maschlgasse 102 3 580 

Dipl. Ing. Thiel Manfred 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 187 

 
Thiel Konstantin 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 188 

 
Thiel Gudrun 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 189 

 
Thiel, BSc Sophie 1020 Wien, Castellezgasse 27/26 3 581 

 
Topuridze Olga 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/Haus 1 3 582 

 
Tseng Sabine 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/3/26 

3 583 

 
Tylek Teresa 1220 Wien, Preyweg 18 3 584 

 
Tylek Wladyslaw 1220 Wien, Preyweg 18 3 585 

 
Uhlich Anna M. 1220 Wien, Preyweg 23 1 5 

 
Uhlmann Arno 1030 Wien, Rabengasse 2-10/59/19 3 586 

 
Umweltorganisation 
VIRUS  

1090 Wien, Währingerstraße 59 2 176 

 
Unger 

Elfriede & 
Hermann 

1220 Wien, Lavendelweg 50 3 587 

 
VCÖ-Mobilität mit 
Zukunft  

1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9 1 168 
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Vetter Edith 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/35/3 3 588 

 
Vincze Christine 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 589 

 
Vincze Theo 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 590 

 
Vitecek Gerhard 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/1 3 591 

 
Vitek Birgit 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/4 3 592 

 
Vlahovic Josef 1220 Wien, Preyweg 8 3 593 

 
Vlahovic Josefine 1220 Wien, Preyweg 8 3 594 

 
Volejnik Brigitte 1220 Wien, Maschlgasse 54 3 595 

 
Vrabic Bernhard 

1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 12-20/3/10 

3 596 

 
Wacenovsky Alena 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 597 

 
Wacha Waltraude 1220 Wien, Spandlgasse 90 3 598 

 
Wagner Martin 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 599 

 
Wagner Rosa 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 600 

 
Waldpilz Gourmet- 
und Vitalpilzzucht  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 660 

 
Waleczka Astrid 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 601 

 
Walkowiak Julian 

1220 Wien, 
Maria-Tusch-Straße 8/1/20 

3 602 

 
Wallner Karina 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 3 603 

 
Wank Erich 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 604 

 
Wasinger Zuzana 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 605 

Dr. Wasinger Thomas 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 606 

 
Wechselberger Klaus 1190 Wien, Hardtgasse 14/8 3 607 

 
Weidinger Andrea 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/20/17 3 608 

 
Weindl Ernst 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 609 

 
Weindl Martina 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 610 

 
Weindl Stefan 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 611 

 
Weiss Angela 1220 Wien, Bodmergasse 1 3 612 

 
Weissmann Alizah 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 613 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Helmut 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 614 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Jeanette 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 615 

 
Wenzl Robert 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/Haus 20 

3 616 

Mag. Wertanzl Gerhard 1180 Wien, Herbeckstraße 46/1 3 617 

 
Wessely Herta 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 29/1 

3 618 

 
Wiedek Marie 1220 Wien, Rittersporngasse 59 3 619 

 
Wien WKO Wien  1010 Wien, Stubenring 8-10 3 663 

 
Wiener 
Umweltanwaltschaft  

1190 Wien, Muthgasse 62 3 666 

 
Wieselmayer August 

1220 Wien,  
Janis-Joplin-Promenade 8/28 

3 620 

 
Wiesinger Elisabeth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/5/24 

3 621 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 xxv 

Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Wilfinger Petra 1220 Wien, Gladiolenweg 3  3 622 

 
Willson Andrea 1030 Wien, Keilgasse 6/6 3 623 

 
Winkelmayer Franz 1220 Wien, Schrebergasse 39A/2/7 3 624 

 
Winkler Gerhard 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 625 

 
Winkler Hilda 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 626 

 
Wist Gerhard 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 125/28 

3 627 

 
Wittmann Helene 1220 Wien, Enzianweg 46/1 3 628 

 
Wittmann Helmut 1220 Wien, Enzianweg 46/2 3 629 

 
Wöss Barbara 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 630 

 
Wöss Manuel 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 631 

 
Wöss Nikolas 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 632 

 
Yildiz Mehmet 1160 Wien, Degengasse 75/27 3 633 

 
Zach Andrea 1090 Wien, Hahngasse 14/1/16 3 634 

 
Zach Elisabeth 1220 Wien, Quadenstraße 67/12/3/8 3 635 

 
Zach Norbert 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 3 636 

 
Zechner Sonja 1220 Wien, Maschlgasse 52 3 637 

 
Zehetbauer Ingeborg 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Ziegelofenstraße 13 

3 638 

 
Zehetbauer Ingrid 2281 Raasdorf, Altes Dorf 23 3 639 

 
Zeiller Sarah 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 640 

 
Zeiller Timo 

1220 Wien,  
Am Heidjöchl 6-8/Haus 30 

3 641 

Dr. Zeiller Michael 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 642 

 
Zeiller-Vesely Petra 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/30 3 643 

 
Zieher Carmen 1220 Wien, Mendelssohngasse 1/12 3 644 

 
Zier Andreas 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 645 

 
Zier Birgit 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 646 

 
Zimmermann Hans 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 3 647 

 
Zinke Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 198 

 
Zinke Sylvia 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 199 

 
Zoklits Barbara 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 648 

 
Zoklits Cristoph 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 649 

 
Zoklits Hannah 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 650 

 
Zwerina Daniela 1220 Wien, Schrebergasse 80 3 651 

 
Zwerina Franz 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 652 

 
Zwerina Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 653 

 
Zwirn Doris 1060 Wien, Hirschengasse 19/12 3 654 

 
Zymer Spahija 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 3 655 
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WÜRDIGUNG DER STELLUNGNAHMEN 

Stellungnahme Nr.:  175 

Mag. Pharm. Heinrich Burggasser,  vertreten durch Dr. Vana, RA  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Emichgasse 8 

 

Anmerkung zu Beantwortung: Die Stellungnahme beinhaltet Textpassagen der 

Stellungnahme Nr. 176 („Virus“). Aus Gründen der Lesbarkeit wird die gegenständliche 

Stellungnahme jedoch in beiden Stellungnahmen vollständig wiedergegeben. 

Der Einwender ist durch Immissionen während des Baus und des Betriebs des 

gegenständlichen Projektes und zwar insbesondere durch Lärm, Erschütterungen und 

Luftschadstoffe‚ aber auch durch die Barrierewirkung während des geplanten Baus in seinen 

Subjektiven-öffentlichen Reche auf Schutz der Gesundheit und des Eigentums verletzt. 

 

Nr. 175.1) 1. Barrierewirkung während der Bauphase 

Der Einwender ist durch die Barrierewirkung während der Bauphase in seinem subjektiven-

öffentlichen Recht auf Schutz des Eigentums verletzt. Ebenso ist das öffentliche Interesse 

auf Gesundheitsversorgung gefährdet, wenn ein Zugang zu einer Apotheke nicht mehr 

gewährt wird. 

Wie bereits im Verfahren betreffend die strategische Umweltprüfung wurde geltend gemacht, 

dass es durch die geplante Trassenführung sowohl in der Bauphase, als auch in der 

Betriebsphase zu einer Barrierewirkung kommt. Schon der Umweltbericht spricht im Bereich 

U2 Donaustadt von einer Barrierewirkung des Projekts. Diese ist aus Sicht der Einwender 

jedenfalls gegeben und führt zu einer Gefahr der Versorgungssicherheit der Bevölkerung. 

Am Beispiel der Versorgung mit Medikamenten (Stichwort Apotheke) lässt sich darstellen, 

dass das gegenständliche Projekt die Anrainer der Stadtstraße von der derzeitigen 

Versorgung abschneidet. Sämtliche Anrainer südwestlich der Barriere werden von jener 

Apotheke, die derzeit zur Versorgung dieser Personen bestimmt ist, abgeschnitten. Auch 

sämtliche anderen Nahversorgungsunternehmen nordöstlich der Stadtstraße sind für diese 

Personen nicht mehr, oder nur mit der Inkaufnahme größerer Umwege, erreichbar. Es würde 

mit der Realisierung des Projekts zu einer Trennung natürlich gewachsener Ortsstrukturen 

kommen, die mit einer modernen Stadtentwicklung nicht in Einklang zu bringen ist. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Bauphase: Zufolge der gewählten Deckelbauweise für die Herstellung des Tunnels 

Emichgasse sind die Verkehrseinschränkungen in der Emichgasse auf die Phase der 

Herstellung der Bohrpfahlwände, Seitenabdichtung und Sohlenherstellung im 

Düsenstrahlverfahren und Betonieren der Deckels samt Oberflächenherstellung beschränkt. 

Danach kann die Oberfläche wieder befahrbar errichtet werden. Die weiteren Grabungen 

erfolgen unter Tag. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise, wobei auch 

abschnittsweise Sperren der Emichgasse für den KFZ-Verkehr erforderlich sind. Die 

Zugänglichkeit zur Apotheke ist während der Baumaßnahmen im Abschnitt 2B (südlich 
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Schrebergasse)  v. Mai/01-Sept/01 von der Quadenstraße aus gegeben. Die Emichgasse ist 

von Guido-Lammer-Gasse bis Schrebergasse für KFZ gesperrt, einseitige 

FußgängerInnenlängsrelation und FußgängerInnenquerung bleibt aufrecht, sodass auch die 

Zugänglichkeit von Süden gegeben ist. Während der Baumaßnahmen im Abschnitt 3 

(Quadenstraße bis Schrebergasse als unmittelbar vor der Apotheke) ist von Jän/02-Apr/02 

die Emichgasse in diesem Abschnitt für KFZ gesperrt (einseitige FußgängerInnenrelation 

und FußgängerInnenquerungen bleiben aufrecht). Mit Sperre dieses Abschnittes ist der 

Abschnitt Guido-Lammer-Gasse bis Schrebergasse für KFZ wieder befahrbar. 

Medikamentenanlieferungen können daher auch vom Süden erfolgen. Während der 

Errichtung und auf Bestandsdauer des Provisoriums in der Quadenstraße (Verschiebung Ri. 

SO) kommt es auch zu einer Verschiebung der FußgängerInnenquerung der Quadenstraße 

bei der Zufahrt Blumengärten. Details können erst im Verfahren gem. §90 StVO festgelegt 

werden, welches nicht Gegenstand der UVP ist. Die Mehrwege der von Norden zur 

Apotheke gelangenden Personen dürften sich auf wenige 10m beschränken, was als 

zumutbar anzusehen ist.  

Betriebsphase: Liegen die Verkehrswerte der Emichgasse im Bestand 2012 bei 

4300KFZ/24h, würden sie sich im Referenzplanfall (zufolge der Bevölkerungsentwicklung 

ohne zusätzlicher Verkehrsinfrastruktur) auf 7.200 erhöhen, im Maßnahmenplanfall 1.D.3 

2030 (mit Stadtstraße) fährt der Hauptverkehr im Tunnel, der Verkehr in der Emichgasse 

wird sich auf 2.400 KFZ/24h verringern und damit die Straßenquerung erleichtert. Sowohl 

Zufahrt als auch die Zugänglichkeit vom Norden ist durch die weiterhin gegebene 

Verkehrsregelung an der Kreuzung Quadenstraße/Emichgasse problemlos möglich. Die 

Zufahrt/Zugänglichkeit von Süden ist entsprechend der Adaptierung des Kreuzungsplateaus 

Contiweg/Guido-Lammer-Gasse zufolge des ÖBB-Projekts ebenfalls gegeben. 

 

Anmerkung 

Betreffend die Nahversorgung wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahmen zu Nr. 2.5. und Nr. 169.3 verwiesen. 

Ergänzung betreffend Barrierewirkung für Anrainer südwestlich des Projekts: 

Entgegen der Darstellung des Einwenders ist in der Betriebsphase aufgrund der 

Untertunnelung der Stadtstraße im Bereich Emichgasse keine Barrierewirkung vorhanden. 

Auch in der Bauphase sind die Anrainer südwestlich des Projekts nicht abgeschnitten. 

Gemäß der Einlage B.05.01.1001 bleiben fußläufige Längs- und Querverbindungen während 

der gesamten Bauzeit bestehen. Teilsperren der Emichgasse sind nicht zu vermeiden, die 

Erreichbarkeit der Betriebe für Kunden und Zulieferer ist jedoch in den Bauphasen-Plänen 

(Einlage B.05.01.1003-1016) berücksichtigt. 

Weiter südlich verläuft die Trasse parallel zur bestehenden Ostbahn, hier bleiben alle 

bestehenden Querungsmöglichkeiten (Hirschstettner Straße, Contiweg, Hausfeldstraße, 

Hasibederstraße) aufrecht. Die bestehenden Bahnübergänge Contiweg und Hirschstettner 

Straße sollen – unabhängig vom Projekt Stadtstraße - im Zuge des ÖBB-Ausbauprojekts 

Marchegger Asts durch Unterführungen ersetzt werden, wodurch die funktionale Verbindung 

der Siedlungsräume nördlich und südlich der Bahn verbessert wird. 
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Nr. 175.2) 2. Unzumutbare Immissionen durch Lärm 

Durch die zu Lärmbelästigung ist der Einwender in seinen subjektiven öffentlichen-Rechten 

auf Schutz der Gesundheit und seines Eigentums verletzt. So sind durch den Lärm 

Gesundheitsbeeinträchtigungen für die Mitarbeiter der Apotheke und Einnahmeeinbußen 

aufgrund einer weniger hohen Kundenfrequenz zu erwarten. 

Vorab ist festzuhalten, dass keine Erhebungen betreffend die zu erwartende Lärmbelastung 

auf der Liegenschaft, Emichgasse 8, 1220 Wien, getroffen wurden. Es ist daher völlig unklar, 

ob Lärmbelastungen in der Bauphase bzw. in der Betriebsphase zu erwarten sind und 

welche Ausmaße selbige haben werden. Eine allfällige Gesundheitsgefährdung ist somit 

nicht auszuschließen. 

 

Folgende Mängel konnten bei der Beurteilung der Lärmimissionen im Projekt festgestellt 

werden: 

a.  Die Projektunterlagen sind nicht vollständig. Es fehlen die Lärmbearbeitungen und 

vorwiegend stehen lediglich der UVP-Synthesebericht und die Zusammenfassung als 

Grundlage zur Verfügung. Auf Basis dieser Unterlagen ist - wie unter Punkt 5. näher 

ausgeführt davon auszugehen, dass Unsicherheiten nicht ausreichend und konsequent 

dargestellt werden sind. Neben den Lärmmessungen sind auch die 

Lärmimmissionmodellierungen mit SOUNDPLAN u. dgl. fehlerbehaftet und bedürften 

einer Fehlerrechnung. 

b.  Die genannte "in Anlehnung" verwendete Dienstanweisung (DA) für Lärmschutz an 

bestehenden Landesstraßen B (60 dB bei Tag, 55 dB am Abend und 50 dB in der 

Nacht) ist nicht veröffentlicht und dem Projekt auch nicht beigelegt. Würde sie 

normative Inhalte beinhalten, müsste sie als Verordnung im Landesgesetzblatt 

kundgemacht sein, ansonsten wäre sie verfassungswidrig. Diese Eigenschaft erfüllt 

eine Dienstanweisung offensichtlich nicht. Die genannten Grenzwerte sind jedenfalls zu 

hoch und mit den Erfordernissen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht 

vereinbar. 

c.  Das Vorhaben wurde nicht anhand von der WHO empfohlenen Richtwerteinsbesondere 

jene der Night Noise Guidelines von 40 dB in der Nacht geprüft diese werden auch 

nicht eingehalten. 

d.  Die Angabe einer Irrelevanzgrenze von 1 dB ist insbesondere bei der Frage der 

Gesundheitsgefährdung durch Lärm in keiner Weise zulässig. 

e.  Weiters ist davon auszugehen dass ruhige Gebiete verlärmt werden und auf den 

Schutz ruhiger Gebiete nicht ausreichend Bedacht genommen wird und das 

Immissionsminimierungsgebot gemäß §17 (2) UVPG nicht eingehalten ist. 

f.  Die Angabe von dB-Werten auf 0,1dB genau entspricht in keiner Weise der 

tatsächlichen Bestimmbarkeit. 

 

Aufgrund dieser Mängel bei der Beurteilung der Lärmimmissionen kann eine Gesundheits-

gefährdung und eine Gefährdung des Eigentums jedenfalls nicht abschließend beurteilt 

werden. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die Beurteilung und Methodik mittels Lärmindizes folgt der europäischen 

Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG (END). Diese Indizes waren und sind die Grundlage 

zur Erstellung von Dosis-Wirkungsbeziehungen, die wiederum Ausgangspunkt für die 

Bildung von Schwellen- und Grenzwerten sind. Die Methoden zur Ermittlung der 

maßgebenden Lärmindizes für Straßenverkehrs¬lärm¬immissionen und 

Baulärmimmissionen entsprechen dem Stand der Technik. Die verwendeten Lärmindizes 

beziehen sich hinsichtlich der Emissionen auf ein durchschnittliches gesamtes Jahr. Die 

Emissionen von Straßenverkehrslärm werden mit dem in der Richtlinie RVS 04. 02. 11. 

festgelegten Verfahren ermittelt. Diese Richtlinie ist das Ergebnis einer Vielzahl von 

Messreihen unter definierten und variierenden Bedingungen und einer systematisch 

wissenschaftlich fundierten Auswertung. Die so gewonnenen Emissionsparameter wurden 

von den Experten der Richtlinien-Arbeitsgruppe begutachtet und gemeinsam als Stand der 

Technik festgelegt. Ebenso beruhen die in der RVS erarbeiteten und festgelegten Verfahren 

zur rechnerischen Erfassung der Transmission (Schallübertragung) auf jahrzehntelangen 

Beobachtungen, Experimenten und physikalisch theoretischen Ableitungen. Auch wenn die 

tatsächliche Schallausbreitung vor allem unter wechselnden Bedingungen der Atmosphäre 

(Schallgeschwindigkeitsgradienten) und der Bodenimpedanz variiert, so ist per Definition ein 

vollständiger Parametersatz für repräsentative Bedingungen über längere Zeiträume 

festgelegt. Dabei werden alle durch die Variation der Bedingungen möglichen Unsicherheiten 

ausreichend berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der Meteorologie wird sogar von 

mittleren, die Schallausbreitung begünstigenden Bedingungen (vertikaler Wind- und 

Temperaturgradient) ausgegangen, obwohl diese nur zeitweise auftreten. Bei der Festlegung 

des Einflusses der lärmmindernden Straßenbeläge wird in der RVS nicht der Zustand 

unmittelbar nach dem Einbau, sondern jener nach mehreren Jahren berücksichtigt, der in 

etwa mit den über mehrere Jahre gemittelten Emissionswerten korreliert. 

Die vorliegenden Dosis-Wirkung-Relationen basieren auf umfangreichen Analysen. 

Konfidenzintervalle sind dazu ausführlich beschrieben. Diese beruhen sowohl auf 

Unsicherheiten in der Feststellung der Belästigung bzw. Gesundheitsauswirkung als auch 

auf Unsicherheiten in der Berechnung des wahren Wertes für den Lärmindex. Diese 

Unsicherheiten sind implizit in den Schwellenwerten von Richtlinien über Lärmwirkungen 

enthalten. Die Empfehlungen fordern keine Berücksichtigung eines Vertrauensbereichs, da 

dieser bereits im vorbeugend gewählten Schwellenwert enthalten ist. Das System 

Lärmindex-Feldstudie-Schwellenwert benötigt keine zusätzlichen 

Unsicherheitsbetrachtungen. Konfidenzintervalle waren bei der Wahl der verschiedenen 

Richtwerte bekannt. Ein besseres Verfahren zur Prognose der Wirkung des 

Straßenverkehrslärms auf Menschen gibt es derzeit nicht.  

Hinsichtlich der Grenzwerte und Irrelevanzkriterien ist das Gutachten des 

humanmedizinischen Sachverständigen maßgeblich. 

 

Humanmedizin 

Der in der Night Noise Guideline der WHO von 40 dB Lnight,(outside) ist der (LOAEL - 

observed adverse effect level., Cardiovaskuläre Effekte können neben anderen 

Lebenstilfaktoren lärmassoziiert ab 55 dB zunehmen. 
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Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Dabei wurden auch 

die humanmedizinisch begründenten Beurteilungskriterien berücksichtigt. 

 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 175.3) 3. Unzumutbare Immissionen durch Erschütterungen 

Durch die zu erwartenden Erschütterungen in der Bauphase und während des Betriebs ist 

der Einwender in seinen subjektiven-öffentlichen Rechten auf Schutz der Gesundheit und 

seines Eigentums verletzt. 

Der Einwender fordert daher die Untersuchung der Auswirkung von Erschütterungen 

insbesondere im Hinblick auf die Tiefgründungen auch im Bereich der Emichgasse. Es wird 

auch darauf hingewiesen, dass auch mögliche Erschütterungen in der Betriebsphase 

beispielsweise durch Schwerverkehr untersucht werden müssen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Erschütterungen 

Die zu erwartenden Erschütterungen in der Bauphase sind in der persönlichen Betroffenheit 

ausgewiesen. Das Fachgutachten enthält auch die Auflagen die zur Begrenzung der 

Immissionen erforderlich sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf den Menschen erfolgt 

durch den humanmedizinischen Sachverständigen. 

Anmerkung 

Bei den subjektiven-öffentlichen Rechten handelt es sich um reine Rechtsfragen, welche 

nicht von den Sachverständigen zu beantworten sind. 

 

Nr. 175.4) 4. Unzumutbare Immissionen durch Luftschadstoffe 

Der Einwender ist in seinen subjektiven-öffentlichen Rechten auf Schutz der Gesundheit und 

Schutz des Eigentums aufgrund unzumutbarer Immissionen durch Luftschadstoffe während 

der Bauphase und während der Betriebsphase verletzt. 

Auch hier wird vorausgeschickt‚ dass die Grundlagen zur Ermittlung der 

Immissionsbelastung nicht nachvollziehbar sind. Die Ermittlung von Unsicherheiten fehlt, und 

so hätten die vorgelegten Unterlagen auch dann keine Aussagekraft wenn sie eine 

Einhaltung der geltenden Grenzwerte bzw. der angesetzten Irrelevanzschwellen ausweisen 

würden. 

 

a.  Die verwendeten Emissionsfaktoren sind zu gering und nicht gültig, der so genannte 

"VW-Skandal" und die Folgen wurden nicht berücksichtigt. Das Einreichprojekt ist nicht 

auf der Grundlage von "real drive emissions" aufgebaut. Es ist bekannt dass in bisher 

noch nicht abgrenzbarem Ausmaß aber deutlich über die Grenzen des VW-Konzerns 
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hinaus insbesondere die Stickoxidemissionswerte der Fahrzeugflotte (vorwiegend aber 

nicht ausschließlich bei Dieselfahrzeugen) deutlich und teilweise um ein Mehrfaches 

über den Euro-Normwerten liegen. In Konsequenz ist davon auszugehen, dass auch 

die vorhabensbedingten Luftschadstoffemissionen bzw. -immissionen deutlich höher 

sind als bei der Projektierung angenommen. Wie auch den Projektunterlagen zu 

entnehmen, liegt das Vorhaben in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBl. II Nr. 

166/2015, der 166. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 2015 über belastete Gebiete (Luft) zum UVP-G 2000). 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang dass nicht nur vergleichbar mit anderen 

derartigen Gebieten das gesamte Stadtgebiet von Wien als "Sanierungsgebiet" für 

Feinstaub PM10 ausgewiesen ist sondern zusätzlich nahezu das gesamte Stadtgebiet 

(mit Ausnahme einiger hier nicht relevanter Katastralgemeinden) auch für 

Stickstoffdioxid. 

b.  Auch auf Basis der ohnehin unzureichenden Untersuchungen kommt es jedoch zu 

Grenzwertüberschreitungen und werden auch Irrelevanzkriterien nicht eingehalten, 

weshalb das Vorhaben nicht genehmigungsfähig ist. 

So hält die Projektwerberin in der Version E von Einlage D.01 fest: 

"Die geplante Stadtstraße Aspern befindet sich für die luftfremden Stoffe 

Stickstoffdioxid und Feinstaub auf Grund dessen, da deren Grenzwerte wiederholt oder 

auf längere Zeit an den Messstellen überschritten wurden in einem belasteten Gebiet 

(Gemäß BGBl. II Nr. 166/2015, der 166. Verordnung des Bundesministers für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über belastete Gebiete (Luft) zum 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000). Für die Auswirkungsanalyse in der 

Bauphase waren Stickoxide- und Staub-Emissionen durch Bau- und Arbeitsmaschinen, 

durch LKW-Transporte sowie Staubemissionen bei der Manipulation von staubenden 

Gütern zu berücksichtigen. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, überschreitet die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch das Bauvorhaben der Stadtstraße Aspern an 

einigen betrachteten lmmissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet die zulässige lrrelevanzgrenze. Die Ermittlung der 

Gesamtbelastung (inkl. Kumulation durch angrenzende Vorhaben) zeigt, dass durch 

Umsetzung emissionsmindernder Maßnahmen mit der Einhaltung der 

Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte zu rechnen ist. Das gegenständliche 

Straßenbauvorhaben bedingt verkehrliche Verlagerungen, welche sowohl 

Zusatzbelastungen als auch Zusatzentlastungen zur Folge haben. Wie die 

Berechnungsergebnisse zeigen, liegt die projektbedingte Zusatzbelastung durch den 

Betrieb der Stadtstraße Aspern lediglich an wenigen betrachteten Immissionspunkten 

mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet über der jeweiligen 

lrrelevanzgrenze gemäß dem Schwellenwertkonzept (nach lmmissionsschutzgesetz 

Luft). Die Ermittlung der Gesamtbelastung (inkl. Kumulation angrenzender Vorhaben) 

zeigt, dass mit der Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte zu rechnen ist". 

Diese Aussagen sind in sich widersprüchlich, legen aber dar, dass die 

Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Warum die Aussage, dass es nur an 

wenigen Immissionspunkten zu Überschreitungen kommt, von der Projektwerberin als 

Rechtfertigung angeführt wird, mit der sie das Genehmigungshindernis beseitigt glaubt, 

ist nicht nachvollziehbar. Das Schwellenwertkonzept ist durchaus zu hinterfragen. 

Wenn man es als Grundlage heran zieht, dann ist aber der Toleranzspielraum damit 

ausgeschöpft und es besteht kein Raum für weitere Überschreitungen. 
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Ausgegebenem Anlass weist der Einwender darauf hin, dass § 2 des lmmissionschutz-

gesetzes Luft IG-L folgendes normiert: 

(4) lmmissionsgrenzwerte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, sofern Abs. 5 nichts 

anderes bestimmt, höchstzulässige, wirkungsbezogene 

Immissionsgrenzkonzentrationen, bei deren Unterschreitung nach der: einschlägigen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen keine schädigenden Wirkungen zu erwarten sind. 

(5) lmmissionsgrenzwerte für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe im Sinne 

dieses Bundesgesetzes sind höchstzulässige Immissionskonzentrationen. Ebenso ist 

der Immissionsgrenzwert für PM10 und PM2,5 jeweils eine höchstzulässige Immissions-

konzentration. 

Die Ausweisung als "belastetes Gebiet" zeigt, dass es hier bereits zu Grenzwertüber-

schreitungen kommt. Insofern ist ganz im Gegensatz zu den Aussagen der 

Projektwerberin mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen und diese können nicht 

ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, stellt der Einwender das 

Schwellwertkonzept an sich in Frage. Wenn aber festgehalten wird, dass 

Messunsicherheiten (Wirkfaktorbericht Luftschafstoffe Einlage D.03.02 S.15) als 

Rechtfertigung für Irrelevanzschwellen dienen, dann ist die Frage zu stellen, warum 

dies nur zum Nachteil der von Luftschadstoffimmissionen Betroffenen ausgelegt wird 

und nicht stattdessen nach dem Vorsorgeprinzip vorgegangen wird. Berücksichtigt man 

die Unsicherheiten bei Messungen und jene bei der 

LuftschadstoffimmissionsmodelIierung mittels AUSTAL u. dgl. und der vorgeschalteten, 

ebenfalls naturgemäß fehlerbehafteten Kette der Verkehrsmodellierung, dann ist in 

Wahrheit unter Einbeziehung aller methodischen Mängel und Schwächen noch von weit 

höheren vorhabensbedingten lmmissionsbelastungen, von denen auch eine größere 

Zahl von Immissionspunkten betroffen sein werden, auszugehen  

Zusammengefasst wird es sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase zu 

vermehrten Belastungen mit Luftschadstoffen und zu Grenzwertüberschreitungen für 

NOx und PM10 kommen. Aus gegebenem Anlass wird daher auf § 5 Abs. 6 UVPG 2000 

i.d.g.F hingewiesen: 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 

Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 

Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch 

Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder 

Ausgleichsmaßnahmen nicht behoben werden können. 

Die Voraussetzungen sind hier gegeben weshalb auch der Antrag gestellt wird 

abzuweisen, was die Behörde von Amts wegen bereits seit langem hätte tun müssen. 

c.  Der beim Projekt zum Einsatz gelangte klassische Rhomberg-Ansatz ist veraltet und 

entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. 

d. Der im Einreichprojekt so genannte "Wiener NOx-NO2-Konversionsansatz" ist nicht 

dokumentiert und somit nicht nachvollziehbar. 

e.  Der Anteil der Belastung mit der besonders gefährlichen Feinstaub-"Fraktion" PM2‚5 für 

die Verkehr überproportional als Verursacher verantwortlich ist wird nicht adäquat 

abgehandelt. PM2‚5 wird in der UVE bagatellisiert und ist mit unsicheren Annahmen und 

Abschätzungen behaftet und unvollständig dargestellt. 
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f. Völlig unterentwickelt ist die Behandlung des - aus humanmedizinischer Sicht 

besonders bedenklichen - Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1‚0 und PM0,1 in den 

Einreichunterlagen. 

g.  Die adäquate Behandlung des vollen zu erwartenden über PM und NOx 

hinausgehenden Schadstoffspektrums in den Einreichunterlagen unterbleibt. 

h. Bei den zur Aersolbildung maßgeblichen Prozessen fehlt die Gas2Particle Conversion. 

Das Luftschadstoffimmisionsmodell berücksichtigt daher nicht vollständig die 

Gesamtmenge der vorhabensbedingten Aerosolgenese. Hier ist festzuhalten, dass das 

Untersuchungsgebiet nicht groß genug gewählt ist. 

i.  Die bei Trockenheit eingesetzten Bewässerungsfahrzeuge wurden bei den 

Luftschadstoffen nicht mitberechnet. Es wäre aber erforderlich gewesen, diese 

zuzüglich eines Pufferbereiches zur Berücksichtigung der grundsätzlich begrenzten 

Planbarkeit des Baugeschehens zu berücksichtigen. 

Die angeführten Mängel sind relevant, da sie die Verletzung des Einwenders in seinen 

subjektiven-öffentlichen Rechten (Schutz vor Luftschadstoffimmissionen) nach sich ziehen.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Bei den subjektiven-öffentlichen Rechten handelt es sich um reine Rechtsfragen, welche 

nicht von den Sachverständigen zu beantworten sind. Weiters wird auf die Ausführungen in 

der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Luft 

Da die Immissionsmodellierung im gegenständlichen Verfahren wurde nach den Vorgaben 

der RVS 04.02.12 durchgeführt. Das verwendete Ausbreitungsmodell ist validiert und für die 

Aufgabenstellung geeignet. Bei Einhaltung der Vorgaben der RVS 04.02.12 ist es nach dem 

Stand der Technik (Richtlinie 2008/50/EG) nicht erforderlich, etwaige Unsicherheiten der 

Berechnungen dem Rechenwert der Zusatzbelastung zuzurechnen. 

Die sekundäre Aerosolbildung wurde bei der Immissionsmodellierung für Feinstaub im 

gegenständlichen Verfahren nicht berücksichtigt. Sekundäre anorganische Aerosole, 

insbesondere Ammoniumsulfate und Ammoniumnitrate entstehen durch chemische 

Umwandlungsprozesse in der Atmosphäre aus den Vorläufern SO2, NOX und NH3 in 

Zeiträumen von bis zu einigen Tagen.  

Die projektspezifischen Emissionszunahmen aus den Projekten S1 Spange Seestadt Aspern 

und Stadtstraße Aspern machen bei NOX einen Anteil von 0,15 % an den gesamten NOX-

Emissionen Wiens (Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990 – 2014, UBA 2016) aus. 

Da die NOx-Emissionen als wesentliche projektspezifische Vorläufersubstanz für sekundäre 

Partikel durch das Vorhaben insgesamt abnehmen, ist auch mit geringeren 

Fernverfrachtungen und einer geringeren Bildung von sekundären Partikeln zu rechnen. 

In der UVE wird Stickstoffdioxid NO2 aus der Summe der Stickstoffoxide NOX mittels einer 

konzentrationsabhängigen Konversion nach Romberg, sowie repräsentativer 

Funktionsparameter für Wien ermittelt. Die für Wien repräsentativen Funktionsparameter 

wurden mit Hilfe von Luftgütemessungen der Stadt Wien aus den Jahren 2005 - 2013 

angepasst.  
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Die Konversion für den maximalen Halbstundenmittelwert und dem Jahresmittelwert für NO2 

wird nach Vorgaben der RVS 04.02.12 durchgeführt. Dies entspricht dem Stand der Technik. 

Der „Wiener NOX-NO2-Konversionsansatz“ ist aus den Ergebnissen der Luftgütemessungen 

des Wiener Luftmessnetzes ableitbar. Diese werden stündlich aktualisiert und sind als 

Tages- Monats- und Jahresberichte im Internet unter dem nachfolgenden Link jederzeit 

abrufbar: https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 wurden auch die Luftschadstoffe 

der Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Die Feinstaubfraktion PM2,5 wird 

vollständig und richtig dargestellt. 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1 sind die Vorgaben der 

Europäischen Union bindend. Die wichtigste Richtlinie, welche das Monitoring und die 

Bewertung der Ergebnisse anhand von Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 

2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und 

Begrenzung der Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU 

ihre Luftreinhaltestrategie anhand der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. 

Unter Beiziehung von ExpertInnen (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter 

anderem überprüft , welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der 

Luftqualität in den Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, 

Stickstoffdioxid und weitere Luftschadstoffe dem neuersten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 sahen die 

eingebundenen ExpertInnen keine Notwendigkeit diese durch die Einführung einer weiteren 

Feinstaub-Fraktion zu ergänzen. Die Europäische Union bestätigte somit die bestehenden 

Feinstaub-Grenzwerte. 

Die sekundäre Aerosolbildung wurde bei der Immissionsmodellierung für Feinstaub im 

gegenständlichen Verfahren nicht berücksichtigt. Sekundäre anorganische Aerosole, 

insbesondere Ammoniumsulfate und Ammoniumnitrate entstehen durch chemische 

Umwandlungsprozesse in der Atmosphäre aus den Vorläufern SO2, NOX und NH3 in 

Zeiträumen von bis zu einigen Tagen.  

Die projektspezifischen Emissionszunahmen aus den Projekten S1 Spange Seestadt Aspern 

und Stadtstraße Aspern machen bei NOX einen Anteil von 0,15 % an den gesamten NOX-

Emissionen Wiens (Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990 – 2014, UBA 2016) aus. 

Da die NOx-Emissionen als wesentliche projektspezifische Vorläufersubstanz für sekundäre 

Partikel durch das Vorhaben insgesamt abnehmen, ist auch mit geringeren 

Fernverfrachtungen und einer geringeren Bildung von sekundären Partikeln zu rechnen. 

Aufgrund der automatischen Befeuchtung der unbefestigten Fahrwege sind keine 

zusätzlichen Lkw-Fahrten erforderlich. Die automatische Befeuchtung deckt die gesamte 

Fahrbahnbreite ab. Als Nachweis für den ordnungsgemäßen Einsatz der Anlage wird die 

verbrauchte Wassermenge aufgezeichnet. 

 

https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm
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Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Teilgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Teilgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Nr. 175.5) 5. Mangelnde verkehrstechnische Untersuchung 

Vorauszuschicken ist, dass die verkehrstechnische Untersuchung die Grundlage für die 

Beurteilung aller weiteren Fachbereiche ist. Die in der Folge aufgezählten Verfehlungen 

betreffen daher auch alle weiteren Fachbereiche. Aufgrund der mangelhaften 

verkehrstechnischen Untersuchungen können insbesondere die Immissionenswerte durch 

Lärm, durch Luftschadstoffe und Erschütterungen nicht nachvollzogen werden, weshalb die 

Eingriffe in die subjektiven-öffentlichen Rechte des Einwenders nicht dahingehend beurteilt 

werden können, ob diese ein unzumutbares Maß erreichen. 

 

a. Zur Bestimmung der Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung wurde durch das 

planungsausführende Büro Areal Consult „Qualivermo” eingesetzt. Die gemäß einer 

"überschlägigen Abschätzung" angegebenen Werte erscheinen mit jeweils gerundet 

+/-14% (Verkehrsstärkenklasse 1) bis +/-34% bei 95% Vertrauensniveau/ 

Signifikanzniveau allerdings niedrig zu sein, wenn man die in „Qualivermo" 

ermittelten Werte heranzieht. Vorbehaltlich deren genauerer Überprüfung ist 

jedenfalls anzumerken, dass dies nur ein erster Schritt sein kann, weil die 

Unsicherheit für Prognosen als höher anzunehmen ist als dies für die 

Bestandsituation der Fall ist. Doch auch wenn man dies außer Acht lässt, ist bei den 

angegebenen Werten (etwa 21% "relatives Konfidenzintervall" für die auf das 

Hauptbauwerk etwa bezogen auf Planfall 1.C.2 2024/25 anzuwendende 

Verkehrsstärkenklasse 5) ist die Überschreitungswahrscheinlichkeit des 

Erwartungswertes der Verkehrsnachfrage sehr hoch. Das bedeutet, insbesondere 

wenn man berücksichtigt, dass es bei den lmmissionsbelastungen auch bei 

Unterstellung der Erwartungswerte zu Überschreitungen von Grenzwerten und 

Irrelevanzschwellen kommt, dass allein aufgrund dieser Unsicherheit (noch ohne 

Einbeziehung weiterer Unsicherheitsfaktoren die bei der Immissionsmodellierung zu 

berücksichtigen wären) das Ausmaß dieser Überschreitung und damit auch das 

Ausmaß der Betroffenheit des Schutzgutes Mensch/der Kreis der berührten bzw. 

vom Vorhaben beeinträchtigten Nachbarn deutlich größer anzunehmen ist, als in 

den Einreichunterlagen dargestellt. Eine ausreichende Berücksichtigung des primär 

und sekundär induzierten Verkehrs – wie sie mit kombinierten Raumentwicklungs-

Verkehrsentwicklungsszenarien durchgeführt werden kann – ist nicht erfolgt. Es 

fehlt somit ein echter Maximalplanfall. 

b.  Die Verkehrsmodellierung ist nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt. Zur 

Nachvollziehbarkeit bedarf es der Angabe des verwendeten Mengengerüsts der zum 

Einsatz kommenden Rechenvorschrift, und einer Sensitivitätsanalyse, um abzuklären 
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wie stark der Einfluss von Modifikationen der Input-Parameter auf die Ergebnisse 

ausfällt. 

c.  Das untergeordnete Verkehrsnetz ist im Verkehrsbericht nicht richtig dargestellt. 

d.  Aus den Erörterungen im Verfahren S1 Schwechat-Süßenbrunn (mündliche 

Verhandlung) hat sich ergeben, dass die Darstellung des Verkehrsaufkommens in den 

Planfällen der Verkehrsuntersuchung insofern artifiziell ist als ihr außerhalb von 

„Hauptstrecken" keine Aussagekraft zukommt. Dies ist aufgrund ähnlicher Grundlagen 

auch im gegenständlichen Projekt der Fall. Warnhinweise dazu bzw. eine Festlegung 

des Gültigkeitsbereichs in dem der Verkehrsbericht nach Ansicht der Verfasser 

Aussagekraft erlangen kann, konnten im Projekt nicht aufgefunden werden. 

e. Das Untersuchungsgebiet ist für den Verkehrsbereich nicht ausreichend groß gewählt. 

f. Im Referenzplanfall sind die Verkehrsreduktionsmaßnahmen zu berücksichtigen, die mit 

unzulässiger Verspätung aber nichtsdestotrotz aktuell in der Warteschlange stehen und 

aufgrund vorhandener Immissionsbelastung unvermeidlich sind, was ggst. nicht der Fall 

ist. 

g.  Betreffend der Parkraumbewirtschaftung ist ein zu konservativer Ansatz gewählt 

worden. Dies betrifft den Antragsteller aufgrund seines Apothekenbetriebs jedenfalls 

überdurchschnittlich. 

h. Es entspricht geltenden Normen und dem Stand der Technik (auch unter dem 

Erfordernis wissenschaftlich abgesicherter Größen), Unsicherheiten bzw. Fehler von 

Messungen und Berechnungen, darauf aufbauende Modellierungen bzw. daraus 

aggregierte Gesamtergebnisse (unter Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes) 

mit der Angabe von Vertrauensbereichen (bei definiertem Vertrauensniveau) zu 

versehen. Ohne diese Vertrauensbereichen kommt derartigen Ergebnissen keinerlei 

Aussagekraft zukommt. Dies gilt insbesondere für kaskadierende Bearbeitungen, wo 

mit Unsicherheiten behaftete Immissionsberechnungen Lärm und Luft auf den Output 

der ebenfalls mit Unsicherheiten behafteten Verkehrsuntersuchung aufbauen und wo 

Grenzwerte bzw. Irrelevanzkriterien eingehalten werden müssen. Das Einreichprojekt 

erfüllt diese Erfordernisse nicht. Entweder liegen derartige Angaben nicht vor oder sie 

sind – wie in der Verkehrsuntersuchung – widersprüchlich, nicht nachvollziehbar und 

nicht plausibel. Nicht nur, dass die Angaben in der Verkehrsuntersuchung in hohem 

Maße fragwürdig sind, wurden diese nicht als Grundlage in die Immissionsermittlungen 

übernommen. Ebenso ist unterblieben, diese dann unter Hinzufügung der korrekten 

Behandlung der weiteren immissionsbedingten oder messtechnischen Unsicherheiten 

zu einem Gesamtergebnis zu aggregieren. Eine gesamthafte Ermittlung der 

Unsicherheiten ist unterblieben. Die Einhaltung der Grenzwerte und 

Irrelevanzschwellen Lärm und Luft kann somit wegen fehlender Angabe von 

Vertrauensbereichen nicht gewährleistet werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

a) Statistische Unsicherheit von Verkehrsbelastungszahlen: Alle Belastungszahlen wurden 

auf Basis eines Verkehrsmodells ermittelt. Verkehrsmodelle dienen der Wirkungsberechnung 

unterschiedlicher städtebaulicher und verkehrlicher Wirkungsszenarien und/oder 

Netzveränderungen. Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse für den Planungsprozess 

ableiten, wie szenarienabhängige Prognosen von Verkehrswerten, Auswirkungen von 
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Änderungen im Straßennetz oder verkehrliche Wirkungen von städtebaulich strukturellen 

Änderungen. Verkehrsmodelle haben allerdings auch Grenzen. Einerseits wird mit 

Vereinfachungen gearbeitet, die zu Abweichungen gegenüber der Realität führen. Da nicht 

alle Straßen im Netzmodell abgebildet sind, werden die Verkehrswerte der nicht modellierten 

Straßen auf benachbarte Straßen übernommen, was dort tendenziell zu höheren 

Verkehrswerten führt. Auch die Einspeiseposition der Verkehrszelle ins Netz kann lokal eine 

nicht ganz realistische Darstellung bewirken. Weiter vom Untersuchungsraum entfernte 

Verkehrszellen sind ebenfalls tendenziell größer. Diese Grenzen der Abbildegenauigkeit sind 

unabhängig von der Modellkalibrierung. 

Gemessene Verkehrswerte unterliegen ebenfalls Schwankungen. Diese Schwankungen 

können in Regressionsanalysen in einen statistisch nachvollziehbaren Teil (saisonale 

Schwankungen, Wochentag, Witterungseinfluss etc.) und in einen nicht näher begründbaren 

Zufallsanteil unterteilt werden. Für die Kalibrierung ein Verkehrsmodells wird für die UVE ein 

typischer Wochentag herangezogen. Das Ergebnis liegt als Abschätzung/Berechnung eines 

Mittelwertes vor. Eine Möglichkeit, den Streuungsbereich mathematisch genauer fassen zu 

können, besteht in der Definition eines Konfidenzintervalls. Unter der Annahme, dass der 

Zufallsanteil normalverteilt ist, geben Samer et.al. (2012) für zufallsverteilte 

Verkehrsbelastungswerte Klassen von Konfidenzintervallen mit einer statistischen 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% an : In der Verkehrsstärkenklasse 6.00-13.000 KFZ/24h: 

+/-24%, in der Verkehrsstärkenklasse 20.000-40.000 KFZ/24h: +/-17% und dazwischen +/-

18%. Diese Konfidenzintervalle gelten für ein kalibriertes Bestandsmodell. 

Prognoseergebnisse haben ein deutlich höheres Konfidenzintervall, da sich die Annahmen 

zu den prognostizierten Strukturdaten (Einwohner, Arbeitsplätze,...) mit den zufallsverteilten 

Verkehrsstärken überlagern. Die ausgewiesen Werte der Konfidenzintervalle zum Vorhaben 

zeigen eine zufriedenstellende Modellkalibrierung. Im Mittel beträgt die Abweichung 0,57%. 

Der induzierte Verkehr wird im Untersuchungsraum mit 9,1% ermittelt. Die Raumentwicklung 

ist nicht Gegenstand des Verfahrens. In der UVP ist auch nicht der ungünstigste Fall 

(Maximalplanfall) zu prüfen sondern der wahrscheinlichste Fall zugrunde zu legen. Die 

Verkehrsentwicklung wurde anhand der Daten aus bekannten 

Entwicklungen/Strukturveränderungen im Raum, z.T. aus Raumordnungsprogrammen oder 

Landesentwicklungsprogrammen modelliert. 

b) Im Verkehrsmodell Ostregion wurden 44.230 Strecken, 16.244 Knoten und 6.130 

Verkehrszellen(bezirke) und somit 6.130 Einfüllpunkte für die Berechnung herangezogen, im 

Untersuchungsraum sind dies 7.508 Str./2.742 Kn./1.197 Vz. Die UVE und die 

Verkehrsuntersuchung lassen die detaillierten Parameter für die einzelnen 

Modellberechnungen offen. Es wurden jedoch die den Berechnungen zugrunde gelegten 

bekannten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklungen, sowie die Änderungen der 

Verkehrsinfrastruktur zum jeweiligen Szenario (Planfall) angeführt und umfangreich 

dokumentiert. Von einem befugten Zivilingenieurbüro, welches schon mehrfach 

Modellberechnungen durchgeführt hat und dessen Prognosewerte gute Übereinstimmungen 

mit nachfolgend erfolgten Verkehrszählungen aufwiesen (wie A5, S1, S2), kann weiterhin 

vorausgesetzt werden, dass die für die aktuellen Modellberechnungen erforderlichen 

Parameter richtig implementiert werden. Eine fehlerhafte Parametrierung würde sich schon 

bei der Modellkalibrierung durch Unplausibilitäten bemerkbar machen. 

c) Wie unter a) bereits festgestellt, werden nicht alle Straßen im Modell abgebildet. In Wien 

umfasst eine Verkehrszelle einen (Volks)zählbezirk, welcher ein bis mehrere Häuserblöcke 

umfasst. In NÖ, Bgld zumeist nur eine Gemeinde.  
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d) Warnhinweise sind definitiv nicht in der Verkehrsuntersuchung enthalten. Allerdings wird 

auf Seite 36 die Aufteilung des Untersuchungsgebietes in Verkehrszellen beschrieben, 

welche in immer größer werdenden Abständen zum Planungsgebiet immer größer gewählt 

werden, dass in NÖ (Weinviertel) nur die Bundes- und Landesstraßen abgebildet werden 

und in Wien eine feine Aufteilung erfolgte. Auch auf Seite 53, der Beschreibung des 

Netzmodells wird darauf hingewiesen, dass das Netzmodell vereinfacht zum realen 

Wegenetz dargestellt ist und der Zonenbinnenverkehr nicht modelliert/abgebildet wird, was 

jedoch in der Feinmodellierung (Wien) weitgehend vermieden ist. Betrachtet man den 

Nahbereich um nicht abgebilderte Straßen im Modell in den Differenzdarstellungen, liegen 

dort die Differenzen in den Verkehrswerten bei etwa 100 KFZ/24h, somit in keinem für 

Umweltwirkungen relevanten Bereich.  Durch die Feinmodellierung in Wien kann somit von 

einer guten Abbildegenauigkeit auch im untergeordneten Staßennetz ausgegangen werden, 

insbesondere dann, wenn  die Verkehrszahlen umweltrelevante Werte erreichen. 

Modellartefakte (Verkehrsuntersuchung - Anhang S.55) in der Verkehrswerteermittlung bei 

parallelen Straßen mit annäherend gleichen Verkehrswiderständen können nie ganz 

vermieden werden. Diese lassen sich zumeist durch geringfügige Änderungen der 

Verkehrswiderstände im Modell (Kalibrierung, Unplausibilitäten), als auch in der Praxis etwa 

durch Einbau geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen auf der "unerwünschten" Strecke 

beheben. 

e) Die äußere Abgrenzung des Untersuchungsraumes wurde gem. UVP-Handbuch Verkehr 

mit einer Mengenänderung von +/-20% gewählt. Die Mengenänderungen beziehen sich auf 

die Differenen zwischen den 0-Planfällen mit den zugehörigen Maßnahmenplanfällen.  

f) Die Referenzplanfälle spiegeln das Verkehrsgeschehen mit der prognostizierten 

Bevölkerungsentwicklung (mit leichter Abminderung und disperser Entwicklung) zum 

Zeitpunkt 20XX bei Beibehaltung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur wieder. Dass diese 

Planfälle sukzessive zu unzumutbaren Verkehrsverhältnissen führen, ist offensichtlich, 

vergleicht man die Bestandsverkehrssituation (2012) mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Verkehrsaufkommen. Eine Berücksichtigung von 

Verkehrsreduktionsmaßnahmen würde dieses Szenario verfälschen. Auch ist die 

Einreicherin dafür nicht zuständig Auch wäre die Wahl der Maßnahmen vielfältig möglich - 

z.B.: Reduktion im Wohnstätten-/Arbeitsstättenangebot, verändertes ÖV-Angebot, 

Entlastung durch eine andere Straßenverbindung, Strukturänderung hinsichtlich Wohnen am 

Arbeitsplatz, Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Importverbot von KFZ u.dgl. mit all ihren 

spezifischen Vor- und Nachteilen. Alle diese Maßnahmen würden eine Alternative Planung 

darstellen, welche nicht Gegenstand der Beurteilung ist und auch nicht nach Art und Umfang 

dargelegt wurde. 

g) Die Feststellung einer überdurchschnittlichen Belastung ist nicht nachvollziehbar, erfährt 

doch die Emichgasse im Bereich der Apotheke eine Entlastung durch die Realisierung der 

Stadtstraße, wodurch die Verkehrswerte im Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 unter der 

Verkehrsbelastung des Bestandes 2012 liegen. 

h) Auf die Einschränkungen in der Nachvollziehbarkeit wurde bereits in b) eingegangen. Die 

Feststellung, welche Angaben in der Verkehrsuntersuchung widersprüchlich und nicht 

plausibel sind, wurde nicht weiter ausgeführt, sodass dies weder bestätigt, noch widerlegt 

werden kann. Auch nicht, wodurch sich die Verkehrsuntersuchung als höchst fragwürdig 

erweisen soll, ergab doch die Modellkalibrierung eine mittlere Abweichung von 0,57% und 

eine zufriedenstellende Kalibrierungsgüte gem. Seite 60. Ebenso kann der Feststellung, 
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dass Ergebnissen von Berechnungen ohne Angaben eines Vertrauensbereiches keinerlei 

Aussagekraft zukommen kann, nicht ohne weiteres gefolgt werden. 

Dass, diese Angaben bei wissenschaftlichen Arbeiten zwingend notwendig sind, wird nicht 

bezweifelt. In der Verkehrsuntersuchung sollen die Wirkungen des Vorhabens abgeschätzt 

werden können. Die Angaben der Abweichungen im Modell über das Konfidenzintervall 

erscheinen daher ausreichend. In den Prognosen liegen die möglichen Abweichungen 

zufolge der Unsicherheiten aus der Bevölkerungsentwicklung tendenziell höher. Um die 

verkehrlichen Wirkungen einer Maßnahme festzustellen, werden in den Planfällen die 

Differenzen zwischen dem 0-Planfall und dem Maßnahmenplanfall gebildet. Durch diese 

Differenzbildung werden auch die Fehler subtrahiert. Diese Fehlerdifferenz ist naturgemäß 

kleiner als jene in den absoluten Zahlen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 175.6) 6. Allgemeines 

Im folgenden werden weitere Mängel bei der Planung und den Unterlagen des 

gegenständlichen Projekts aufgezählt. Aufgrund all dieser Mängel ist nicht garantiert, dass 

die subjektiven-öffentlichen Rechte des Einwenders gewahrt bleiben und es nicht zu einer 

unzumutbarer Beeinträchtigung ebendieser kommt. 

a.  Das Projekt enthält nicht alle notwendigen Unterlagen, um es einer Beurteilung zu 

unterziehen. Zur Beurteilung fehlen insbesondere folgende Unterlagen: 

i. Die Unterfertigungen und Einlagenverzeichnisse (Einlage jeweils A.00) zu den 

Vorhabensteilen Stadtstraße und ASt Seestadt Oxt sind nicht datiert. Im Übrigen ist 

lediglich für den Vorhabensteil Stadtstraße der Genehmigungsantrag auf dem von der 

MA22 übermittelten Datenträger enthalten. 

ii. Die in Einlage A.00 zur Stadtstraße auf Seite 11 ff angegebenen nicht mit 

Buchstaben kodierten Projektsteile 1.1 (Bericht Lärm Betriebsphase bis 8.11.1 

(Übersichtslärmkarte Reglementierung externe Lkw Fahrten Kriterium 1 

(Lr‚Bau‚Tag,W) ) und damit (mit Ausnahme einiger weniger Unterlagen zu 

Lärmschutzwänden und BStLärmIV) nahezu sämtliche den Fachbereich Lärm 

betreffende Lärmberichte und Differenz- bzw. Rasterlärmkarten usw. befinden sich 

ebenfalls nicht auf dem Datenträger (betrifft in dem extrem unübersichtlich 

gegliederten Konvolut‚ das mit Projektsteilen der S1- Spange Seestadt ergänzt ist 

offenbar nur den Teil Stadtstraße nicht jedoch den Teil Ast Seestadt Ost) und ist 

somit nicht davon auszugehen, dass eine rechtlich korrekte öffentliche Auflage des 

Projektes stattgefunden hat. 

iii.Das vorgelegte Projekt ist offenkundig veraltet und es besteht in dieser Form keine 

Verwirklichungsabsicht. Wie die Wiener Vizebürgermeisterin und zuständige 

Stadträtin Frau Vassilakou und der SPÖ Klubchef Herr Oxonitsch (i.V. Bgm Häupl) in 

einer Pressekonferenz im Juli 2016 erklärten, würden, um dem Ziel der 

Regionalisierung und Kostensenkung des Projekts nachzukommen, mehrere 

Bereiche des Vorhabens einer nochmaligen Überarbeitung unterzogen und "die 

überarbeiteten Bereiche [...] im Frühjahr 2017 nachträglich eingereicht [werden]". Es 
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ist allein aus verfahrens-ökonomischen Gründen, dem Grundsatz der Sparsamkeit 

der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit sowie der Schonung der Ressourcen 

aller Verfahrensbeteiligten geboten das Verfahren bis zur Vorlage des definitiven 

Projektes zu unterbrechen. 

iv.Für die Projektplanung wurden zahlreiche RVS-Dokumente herangezogen jedoch 

weder die verwendeten Grundlagen zitiert, noch die RVS als Anhang den 

Fachberichten beigelegt oder sonst zum Bestandteil der öffentlichen Auflage des 

ggst. Projektes gemacht. Da sie auch sonst nicht kundgemacht sind, widerspricht 

dieses Vorgehen den für eine UVP gebotenen Anforderungen. Es liegt ob dieses 

rechtswidrigen Vorgehens somit kein vollständiges Projekt vor. 

b. Das Projekt stellt das Vorhaben der Stadtstraße zur geplanten S1 Spange Seestadt 

nicht mit der notwendigen Klarheit dar. Die Behörde könnte theoretisch eine 

Genehmigung unter der Auflage erteilen, dass mit dem Bau der Stadtstraße erst 

begonnen werden darf, wenn auch die S1 Spange Seestadt über alle erforderlichen 

behördlichen Bewilligungen verfügt und die Verkehrsfreigabe der Landesstraße sowie 

des BundesschnelIstraßennetzelements nur gleichzeitig erfolgen darf. Eine derartige 

Genehmigung ist jedoch nicht beantragt. Beantragt ist wie beschrieben lediglich die 

Stadtstraße und ist somit der Antragsgegentand aber nicht in den Unterlagen 

dargestellt. 

c. Es wurde der Genehmigungsantrag auf die “ASt Seestadt Ost" ausgeweitet. Diese 

bildet keine mit dem Hauptvorhaben allein funktionsfähige Einheit und wäre daher, auch 

wenn die vereinbarte Aufgabenverteilung eine Zuständigkeit für Errichtung und 

Finanzierung durch das Landes Wien vorsieht, gemeinsam mit den sonstigen 

Landesstraßenverlegungen im UVP Verfahren zur S1-Spange Seestadt mit zu 

behandeln. Es handelt sich somit für die "ASt Seestadt Ost" um das falsche Verfahren. 

Der Einwender erachtet sich dadurch in ihrem Recht auf den gesetzlichen Richter 

verletzt. 

d. Das Vorhaben entspricht insgesamt weder dem Stand der Technik noch dem Stand der 

Wissenschaft. 

e. Lärmschutzjudikatur: Das Vorhaben entspricht nicht den Festlegungen der Judikatur zu 

Lärmschutz (vgl. VWGH 2011/03/0160, 0162, 0164, 016523 mwH, sowie US 

4A/2010/14-182 mwH.). So ist die Ist-Belastung der vom Vorhaben während Bau und 

Betrieb betroffenen Nachbarn durch Messung zu bestimmen und zur Beurteilung der 

Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden 

Teil des Nachbargrundstückes abzustellen, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt 

der Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt 

des Nachbarn dienen kann. 

f. Anwendung einer rechtswidrigen Norm. lm gegenständlichen Fall wurde die BStLärmIV 

im Sinne einer Zulaufstrecke zur S1-Spange Seestadt angewendet. Mit Beschluss 

W1042108274-1/26Z vom 2.12.2015 hat das Bundesverwaltungsgericht (auch 

Beschwerdeinstanz im ggst. Verfahren) Teile der BStLärmIV für rechtswidrig erkannt. 

Es ist daher davon auszugehen, dass die Wechselwirkung der beiden Vorhaben anders 

ermittelt werden muss und auch dabei verstärkt auf aktive Lärmschutzmaßnahmen und 

Freiraumschutz als Genehmigungsvoraussetzung Bedacht genommen werden muss. 

g. Die vorgesehenen Maßnahmen werden unzureichend beschrieben und nicht 

ausreichend konkretisiert. 
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h. Die Einstufung der Umweltauswirkungen in der UVE ist nicht nachvollziehbar, wird nicht 

begründet und erscheint teilweise willkürlich. Die UVE ist in sich widersprüchlich und 

teilweise unvollständig. 

i. Eine vollständige Darstellung der Art, Menge und Entsorgung von Abfällen sowie ein 

Abfallkonzept fehlen. 

j. Es fehlen eine Sensitivitätsananalyse zur Ermittlung (zusätzlich zur 

methodenabhängigen Unsicherheit) der Änderungen in den Ausgangsparametern 

insbesondere in der Verkehrsuntersuchung. Dadurch ist es nicht möglich festzustellen, 

welche Auswirkungen eine ev. Änderung der Ausgangsparameter (wirtschaftliche 

Entwicklung, Bevölkerung, Ölpreis,…) haben würde. Diese Aussagen sind allerdings für 

die korrekte Bewertung eines derart langfristigen Projektes unbedingt erforderlich.  

k. Kumulationswirkungen der Stadtstraße mit Bundesstraßenvorhaben wurden nicht 

ausreichend berücksichtigt. Somit diente die Stückelung auch dem Versuch, 

Immissionsschutzbestimmungen wie die des IG-L zu umgehen (was allerdings nicht 

gelungen ist s.u.). 

I.  Es reicht nicht aus, dass die Sachverständigen lediglich die Einhaltung der jeweiligen 

RVS überprüfen, da und es lässt sich aus der Einhaltung der RVS-Dokumente noch 

keine Umweltverträglichkeit des Vorhabens ableiten lässt. 

m.  Trotz massiver Leitwirkung der RVS kommt es wiederholt in vergleichbaren Verfahren 

vor, dass RVS Dokumente zwar angegeben sind, ihre Anforderungen dann aber nicht 

eingehalten wurden. Ob dies im gegenständlichen Verfahren ebenfalls der Fall ist, wird 

im weiteren Verfahrensverlauf zu prüfen sein. 

n.  Das begleitende Monitoring und die Monitoringzeiträume sind nicht ausreichend. 

o. Das Vorhaben ist mit Europarechtswidrigkeit behaftet, da ihm keine richtlinienkonforme 

SUP vorausgegangen ist. Unter anderem wurde verabsäumt, die erforderliche 

Zusammenfassende Bewertung zu erstellen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Lärm (zu Pkt. e und f) 

Hinsichtlich der BStLärmIV wurde zwar vom BVwG eine Verordnungsprüfung beim VfGH 

beantragt, dieser Antrag jedoch abgewiesen und die BStLärmIV bestätigt. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden im Fachgutachten konkretisiert. 

 

Nr. 175.7) 7. Einwendungen von „Virus" 

Der Einwender erhebt die Einwendungen der Umweltorganistion „Virus” - Verein 

Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales so weit sie die Beeinträchtigung seiner subjektiven-

öffentlichen Rechte betreffen zu seinen Einwendungen. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 17 von 438 

Zu Nr. 175.7) wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 176 verwiesen. 

 

8. Antrag 

Aus all diesen Gründen stellt der Einwender die Anträge die Behörde möge 

- den Genehmigungsantrag wegen Nichterfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 

des UVP-G, der Materiengesetze und wegen Verstoßes gegen die UVP-RL 

abweisen; 

in eventu 

- die vorliegende Umweltverträglichkeitserklärung zurückweisen und das Verfahren 

einstellen; 

in eventu 

- das Verfahren bis zur Vorlage einer vollständigen Umweltverträglichkeitserklärung 

sowie der für März 2017 in Aussicht gestellten Vorlage der definitiven Projektversion 

per Projektänderung und weiters der Entscheidung des VfGH über die Aufhebung der 

BStLärmIV unterbrechen; 

in eventu 

- das Verfahren ergänzen, die beantragten Beweise einholen, dem Einwender eine 

Stellungnahme ermöglichen, der Projektwerberin eine Ergänzung der 

Umweltverträglichkeitserklärung auftragen und eine neue öffentliche 

Bekanntmachung des Projektes durchführen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit/Apotheke 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Emichgasse 8 sind die für den Immissionspunkt IP 28 ermittelten 

Immissionen maßgebend, da dieser Immissionspunkt gleich weit vom Tunnelbauwerk 

entfernt, gegenüberliegend vor der Stiege 22 der Wohnhausanlage Quadenstraße 6-8 

situiert ist. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb 

nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen 

Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 
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Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von etwa 

10 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 5 mm/s im Fundamentbereich nicht von 

vornherein auszuschließen, weshalb jedenfalls ein permanentes Monitoring mit direkter 

Einflussnahme auf das Baugeschehen bei Erreichen der unteren Grenze des 

Richtwertebereichs für die Empfindlichkeitsklassen 2 und 3 gemäß ÖNORM S 9020 

(Einstellen der Arbeiten oder Änderung des Bauverfahrens).  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 150, was als „stark spürbar“ einzustufen ist auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden und bereits ab einem Abstand von 40 m bei derartigen Arbeiten nur mehr 

Erschütterungen im schwach spürbahren Bereich zu erwarten sind. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  176 

Umweltorganisation VIRUS  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1090 Wien, Währingerstraße 59 

 

Anmerkung zu Beantwortung: Die Stellungnahme beinhaltet Textpassagen der 

Stellungnahme Nr. 175 („Burggasser“). Aus Gründen der Lesbarkeit wird die 

gegenständliche Stellungnahme jedoch in beiden Stellungnahmen vollständig 

wiedergegeben. 

Der Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales (VIRUS) - im Folgenden auch kurz 

Umweltorganisation VIRUS - genannt ist anerkannte Umweltorganisation gemäß § 19 Abs. 6 

und 7 UVPG – (Bescheid BMLFUW-UW.1.4.2/0070-V/1/2013 vom 17.12.2013) mit 

Tätigkeitsbereich Österreich und erhebt zum gegenständlichen Vorhaben nachstehende 

Einwendungen: 

 

1. Formales, Rechtliche Aspekte 

Nr. 176.1) Das Projekt ist nicht vollständig. Es fehlen zur Beurteilung des Vorhabens und 

seiner Wirkungen erforderliche Unterlagen, und dieses kann daher nicht zur Gänze 

bewertet und über die Umweltverträglichkeit nicht abgesprochen werden. Dies betrifft 

insbesondere: 

a.  Die Unterfertigungen und Einlagenverzeichnisse (Einlage jeweils A.00) zu den 

Vorhabensteilen Stadtstraße und ASt Seestadt Ost sind nicht datiert. Im Übrigen ist 

lediglich für den Vorhabensteil Stadtstraße der Genehmigungsantrag auf dem von der 

MA22 übermittelten Datenträger enthalten. 

b.  Die in Einlage A.00 zur Stadtstraße auf Seite 11ff angegebenen nicht mit Buchstaben 

kodierten Projektsteile 1.1 (Bericht Lärm Betriebsphase bis 8.11.1 

(Übersichtslärmkarte Reglementierung externe Lkw Fahrten Kriterium 1 

(Lr,Bau,Tag,W) ) und damit (mit Ausnahme einiger weniger Unterlagen zu 

Lärmschutzwänden und BSt LärmIV) nahezu sämtliche den Fachbereich Lärm 

betreffende Lärmberichte und Differenz- bzw. Rasterlärmkarten usw. befinden sich 

ebenfalls nicht auf dem Datenträger (betrifft in dem extrem unübersichtlich 

gegliederten Konvolut, das mit Projektsteilen der S1- Spange Seestadt ergänzt ist 

offenbar nur den Teil Stadtstraße nicht jedoch den Teil Ast Seestadt Ost) und ist 
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somit nicht davon auszugehen dass eine rechtlich korrekte öffentliche Auflage des 

Projektes stattgefunden hat. 

c.  Das vorgelegte Projekt ist offenkundig veraltet und besteht in dieser Form keine 

Verwirklichungsabsicht. Wie die Wiener Vizebürgermeisterin und zuständige 

Stadträtin Vassilakou und der SPÖ Klubchef Oxonitsch (i.V. Bgm Häupl) in einer 

Pressekonferenz im Juli 2016 erklärten, würden, um den Ziel der Regionalisierung 

und Kostensenkung des Projekts nachzukommen, mehrere Bereiche des Vorhabens 

einer nochmaligen Überarbeitung unterzogen und "die überarbeiteten Bereiche 

werden im Frühjahr 2017 nachträglich eingereicht1“, deshalb ist es allein aus 

verfahrensökonomischen Gründen, dem Grundsatz der Sparsamkeit der 

Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit sowie der Schonung der Ressourcen aller 

Verfahrensbeteiligten geboten. das Verfahren bis zur Vorlage des definitiven 

Projektes zu unterbrechen. (vgl Antrag in Abschnittt 11) 

1
 vgl Rathauskorrespondenz vom 6.7.2016 https://www.wien.gv.at/rk/msg/2016/07/06007.html 

d.  RVS nicht kundgemacht: Für die Projektplanung wurden zahlreiche RVS-Dokumente 

herangezogen jedoch weder die verwendeten Grundlagen zitiert, noch die RVS als 

Anhang den Fachberichten beigelegt oder sonst zum Bestandteil der öffentlichen 

Auflage des ggst. Projektes gemacht. Da sie auch sonst nicht kundgemacht sind, 

widerspricht dieses Vorgehen den für eine UVP gebotenen Anforderungen. Es liegt 

ob dieses rechtswidrigen Vorgehens somit kein vollständiges Projekt vor. 

e.  Die Unterlagen enthalten keinen Planfall, in dem der Antragsgegenstand einer 

Landesstraße für sich untersucht worden ist, für den jedoch die unbedingte 

Genehmigung nach UVPG und den Materiengesetzen beantragt wurde und somit 

nicht gewährleistet ist, dass eine Bewilligung mit der Bedingung versehen wird, dass 

auch die den Untersuchung zugrundegelegten Netzelemente des höchstrangigen 

Straßennetzes realisiert werden.  Weder die Antragsstellerin MA28 noch die Behörde 

MA22 und somit insgesamt der Stadt Wien haben die Kompetenz, darüber zu 

entscheiden ob diese Netzelemente errichtet werden dürfen, noch sind sie in der 

Lage, sicherzustellen, dass sie errichtet werden, wenn sie errichtet werden dürfen. 

Aus Kenntnis des Verfahrensstandes insbesondere der S1 Schwechat-Süßenbrunn 

beim Bundesverwaltungsgericht ist diese offenbar als fix eingeplante Annahme 

massiv anzuzweifeln. 

Nr. 176.2)  Somit stimmt das eingereichte Projekt nicht mit dem Genehmigungsantrag 

überein. Die Behörde könnte theoretisch eine Genehmigung unter der Auflage erteilen, 

dass mit dem Bau der Stadtstraße erst begonnen werden darf, wenn auch die S1 Spange 

Seestadt über alle erforderlichen behördlichen Bewilligungen verfügt und die 

Verkehrsfreigabe der Landesstraße sowie des Bundesschnellstraßennetzelements nur 

gleichzeitig erfolgen darf. Eine derartige Genehmigung ist jedoch nicht beantragt. 

Beantragt ist wie beschrieben lediglich die Stadtstraße und ist somit der 

Antragsgegentand aber nicht in den Unterlagen dargestellt. 

Nr. 176.3) Es wurde der Genehmigungsantrag auf die "ASt Seestadt Ost" ausgeweitet. 

Diese bildet keine mit dem Hauptvorhaben allein funktionsfähige Einheit und wäre daher, 

auch wenn die vereinbarte Aufgabenverteilung eine Zuständigkeit für Errichtung und 

Finanzierung durch das Landes Wien vorsieht, gemeinsam mit den sonstigen 

Landesstraßenverlegungen im UVP Verfahren zur S1-Spange Seestadt mitzubehandeln. 
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Es handelt sich somit für die "ASt Seestadt Ost" um das falsche Verfahren. Die 

Einschreiterin erachtet sich dadurch in ihrem Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt. 

Nr. 176.4) Das Vorhaben entspricht insgesamt weder dem Stand der Technik noch dem 

Stand der Wissenschaft. 

Nr. 176.5) Lärmschutzjudikatur: Das Vorhaben entspricht nicht den Festlegungen der 

Judikatur zu Lärmschutz (vgl VWGH 2011/03/0160, 0162, 0164, 016523 mwH, sowie US 

4A/2010/14-182 mwH.). So ist die Ist-Belastung der vom Vorhaben während Bau und 

Betrieb betroffenen Nachbarn durch Messung zu bestimmen und zur Beurteilung der 

Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil 

des Nachbargrundstückes abzustellen, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt der 

Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des 

Nachbarn dienen kann.   

Nr. 176.6) Anwendung einer rechtswidrigen Norm. Im gegenständlichen Fall wurde die 

BStLärmIV - im Sinne einer Zulaufstrecke zur S1-Spange Seestadt angewendet. Mit 

Beschluss W1042108274-1/26Z vom 2.12.2015 hat das Bundesverwaltungsgericht (auch 

Beschwerdeinstanz im ggst. Verfahren) Teile der BStLärmIV für rechtswidrig erkannt. Es 

ist daher davon auszugehen, dass die Wechselwirkung der beiden Vorhaben anders 

ermittelt werden muss und auch dabei verstärkt auf aktive Lärmschutzmaßnahmen und 

Freiraumschutz als Genehmigungsvoraussetzung Bedacht genommen werden muss. 

Nr. 176.7) Die FFH- (Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) wurden nicht eingehalten. Die Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

von Schutzgütern steht im Widerspruch zur ständigen Rechtssprechung des EuGH Eine 

europarechtskonforme Artenschutzrechtliche Prüfung samt Alternativenprüfung nach 

Art.16 FFH Richtlinie fehlt. 

Nr. 176.8) Maßnahmen: Die vorgesehenen Maßnahmen werden unzureichend 

beschrieben und nicht ausreichend konkretisiert. 

Nr. 176.9) UVE nicht nachvollziehbar: Die Einstufung der Umweltauswirkungen in der 

UVE ist nicht nachvollziehbar, wird nicht begründet und erscheint teilweise willkürlich. Die 

UVE ist in sich widersprüchlich und teilweise unvollständig. 

Nr. 176.10) Abfallkonzept: Eine vollständige Darstellung der Art, Menge und Entsorgung 

von Abfällen sowie ein Abfallkonzept fehlen. 

Nr. 176.11) Sensitivitätsanalyse fehlt: Es fehlen eine Sensitivitätsananalyse zur Ermittlung 

(zusätzlich zur methodenabhängigen Unsicherheit) der Änderungen in den 

Ausgangsparametern insbesondere in der Verkehrsuntersuchung. Dadurch ist es nicht 

möglich festzustellen, welche Auswirkungen eine ev. Änderung der Ausgangsparameter 

(wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerung, Ölpreis,…) haben würde. Diese Aussagen sind 

allerdings für die korrekte Bewertung eines derart langfristigen Projektes unbedingt 

erforderlich. 

Nr. 176.12) Unzulässige Stückelung: Kumulationswirkungen der Stadtstraße mit 

Bundesstraßenvorhaben wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Somit diente die 

Stückelung auch dem Versuch, Immissionsschutzbestimmungen wie die des IG-L zu 

umgehen (was allerdings nicht gelungen ist s.u.). 

Nr. 176.13) RVS nicht relevant: Unter anderem Gewohnheitseffekte haben dazu geführt 

dass die Bedeutung der RVS-Papiere für UVP Verfahren gemeinhin überschätzt wird. So 

ist festzuhalten, dass es im Rahmen der UVP keinesfalls ausreicht, die Einhaltung der 
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jeweiligen RVS zu überprüfen, bzw. sich aus der Einhaltung der RVS-Dokumente noch 

keine Umweltverträglichkeit des Vorhabens ableiten lässt. Es ergibt sich also keine 

Bindungswirkung für die Sachverständigen der Behörde. 

Nr. 176.14) Trotz massiver Leitwirkung der RVS kommt es wiederholt in vergleichbaren 

Verfahren vor das RVS Dokumente zwar angegeben sind, ihre Anforderungen dann aber 

nicht eingehalten wurden. Ob dies im gegenständlichen Verfahren ebenfalls der Fall ist, 

wird im weiteren Verfahrensverlauf zu prüfen sein. 

Nr. 176.15) Das begleitende Monitoring und die Monitoringzeiträume sind nicht 

ausreichend. 

Nr. 176.16) Das Vorhaben ist mit Europarechtswidrigkeit behaftet, da ihm keine 

richtlinienkonforme SUP vorausgegangen ist. Unter anderem wurde verabsäumt, die 

erforderliche Zusammenfassende Bewertung zu erstellen. 

Nr. 176.17) Die Berichte wurden teilweise wiederholt überarbeitet und reichen in der 

Versionierung bis zum Buchstaben D. Dies spricht einerseits nicht für die Qualität des 

Einreichprojektes und ist der Vermerk "Änderung gemäß Akteneinsicht vom 12.05.2016" 

unlogisch und ohne Akteneinsicht die seitens der Einschreiterin vor der öffentlichen 

Auflage nicht erfolgen konnte auch nicht nachvollziehbar. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.1 bis 176.17): 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Lärm (zu Nr. 176.5 und 176.6) 

Das Projekt wurde entsprechend dem Stand der Technik lärmtechnisch beurteilt. Im Einklang 

mit der europäischen Umgebungslärmrichtlinie wurde die maßgebenden Lärmindizes 

herangezogen. Dies sind berechnete Werte an den betroffenen Fassaden von Objekten. 

Dies ist internationaler und vor allem europäischer Stand der Wissenschaften. Auch die 

WHO verwendet und empfiehlt die entsprechenden Lärmindizes. 

Verkehrslärmimmissionsberechnungen basieren auf umfangreichen standardisierten 

Messungen der Emission und Transmission und werden im Sinne der Anrainer für 

schallausbreitungsgünstige Verhältnisse ermittelt. 

Die BStLärmIV ist derzeit gültiges Recht, da die vom BVwG beantragte Verordnungsprüfung 

beim VfGH abgewiesen wurde und die BStLärmIV damit bestätigt ist. Die Lärmimmissionen 

an der Anschlusstelle S1-Spange zu Stadtstraße Aspern sind ausschließlich kummuliert 

dargestellt. Die Lärmschutzmaßnahmen sind vorrangig straßenseitig ausgeführt. 

Objektseitige Maßnahmen werden nur vereinzelt als zusätzliche Maßnahme angewandt. 

Freiraumschutz für die betroffenen Siedlungsbereiche ist damit ein wesentlicher Bestandteil 

der Schutzmaßnahmen. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume (zu Nr. 176.7) 

Im engeren Untersuchungsraum wurden sowohl die Zauneidechse (Lacerta agilis) als auch 

das Ziesel (Spermophilus citellus), zahlreiche Arten von Fledermäusen sowie der 
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Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) und der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) 

nachgewiesen, die in Wien alle streng geschützt und in den Anhängen II und IV der FFH-

Richlinie gelistet sind.  

Für alle diese Arten wurden im Projekt Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 

Projektwirkungen, funktionserhaltende Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen 

vorgesehen, um die Sicherung der Erhaltungszustände der betroffenen FFH-Arten zu 

gewährleisten, z.B.: 

Tatsächlich vorhandene Ziesel (Spermophilus citellus) sollen mittels Lebendfallen von 

fachkundigem Personal in den Verdachtsflächen gezielt abgefangen und in bereits 

bestehenden Lebensräume an der Spargelfeldstraße verbracht werden, um Verluste von 

Individuen zu vermeiden. Es werden die Maßnahmen M-01 (Abplankung Ziesellebensräume) 

bzw. M-09 (Umsiedlung Ziesel) als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung 

nachteiliger Projektwirkungen sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von Individuen kommt. 

Diese Maßnahmen inkl. der vorangehenden Errichtung eines „Kunstbaus“ sind als 

funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines 

Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum an der 

Spargelfeldstraße verbracht werden. Zusätzlich wird der allgemeine temporäre 

Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem für Ziesel 

geeignetem Lebensraum ausgeglichen. 

Bezüglich der Zauneidechse (Lacerta agilis) kommen in Verbindung mit einer 

vorangehenden Populationserhebung und einer Erhebung zum Flächenbedarf die 

Maßnahmen M-08 (Umsiedlung Zauneidechse), M-07 (Strukturelemente wieder einbauen), 

M-11 (Neuanlage von Saumbiotopen) und M-12 (Neuanlage von Grünland) im 

Trassenbereich und die Maßnahmen S1_Ast_Ost_M7 (Abfangen und Verbringen), 

S1_Ast_Ost_M8 (Verhinderung der Wiederbesiedlung), S1_Ast_Ost_M21 (Neuanlage von 

Saumbiotopen (0,7 ha), von Grünland (1,2 ha) und S1_Ast_Ost_M22 (Anlage einer 

kurzwüchsigen Brachfläche) im Bereich der Ast. Seestadt Ost als funktionserhaltende 

Maßnahme zum Einsatz. zu beurteilenwird als Maßnahme zur Vermeidung bzw. zur 

Verhinderung eingesetzt, die gewährleistet, dass es zu keiner Tötung von Individuen der 

Zauneidechse (Lacerta agilis) kommt. Nach Ansicht des Amtssachverständigen garantiert 

diese Paket an Maßnahmen, dass ein Verstoß gegen die Verbote des § 10 Abs. 3 

hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, 

weil vor Eintreten eines Verbotstatbestandes die betroffenen Individuen in einen bereits 

bestehenden Lebensraum verbracht werden. so ausgeschlossen werden kann. Die 

Absiedlung in bestehende nicht besiedelte und vor Baubeginn neu angelegte Lebensräume 

bedingt auch die Gewährleistung einer dauerhaften Pflege bzw. eine vertragliche 

Sicherstellung dieser Flächen auf Betriebsdauer der Trasse. 

Im engeren Untersuchungsraum wurden auch zahlreiche Arten von Fledermäusen 

nachgewiesen. Die vorgesehenen Maßnahmen M-04 (Erhalt Altbäume), M-06 

(Rodungszeiträume), M-18 (Kontrolle von Altbäumen auf Fledermausvorkommen) bzw. jene 

Maßnahmen der ökologischen Aufsicht, um Fledermausquartiere zu sichern, Fledermäuse 

zu bergen und zu verbringen, bedingen, dass es zu keinem Verstoß gegen die Verbote § 10 

Wiener Naturschutzgesetz durch Tötung von Individuen oder Vernichtung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen wird. Die Maßnahme M-10, die die Aufstellung 

von 20 Flach- und Rundkästen für Fledermäuse in einem Mindestabstand von 200 m von der 

Trasse vorsieht, ist als funktionserhaltende Maßnahme zu werten. Da die von einem 

temporären Verlust betroffenen hochwertigeren und mäßigen Lebensräumen nach erfolgter 
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Wiederherstellung wieder zur Verfügung stehen werden, wird keine Einschränkung des 

Lebensraumes gesehen, die das weitere Vorkommen der Arten erschwert oder unmöglich 

macht; d.h. es wird auch zukünftig ausreichend Lebensraum vorhanden sein, der jedenfalls 

den Lebensraumansprüchen dieser Arten entspricht. 

Im Falle, dass die 3 Pappel-Totbäume und die noch lebenden Bäume am gegebenen 

Standort des Scharlachkäfers (Cucujus cinnaberinus) nicht erhalten werden können, wird die 

Maßnahme M-20 (Versetzen von „Cucujus-Brutbäumen“) als Maßnahme zur Vermeidung 

bzw. Verminderung nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt. Diese Maßnahme wird als 

funktionserhaltende Maßnahme beurteilt, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines Eingriffes 

Larven und auch adulte Käfer so verbracht werden, dass ein Verstoß gegen die Verbote des 

§ 10 Abs. 3 hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten ausgeschlossen werden kann. Es liegt kein Verstoß gegen das Verbot des § 7 

vor, weil das weitere Vorkommen der Art weder erschwert noch unmöglich wird; d.h. es wird 

auch zukünftig ausreichend Lebensraum vorhanden sein, der den Lebensraumansprüchen 

dieser Art entspricht. 

Während die Imagines des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) flugfähig sind, könnten 

Eier, Raupen und Puppen betroffen sein. Da im Baufeld und den Manipulationsflächen keine 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten an Pflanzen nachgewiesen wurden, liegt kein Verstoß 

gegen die Verbote von § 10 (3) betreffend die Tötung von Entwicklungsstadien bzw. die 

Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor. Der Feuerfalter wird im Bereich der 

Trasse durch „flächigen Maßnahmen“ neuen Lebensraum von ca. 0,8 ha erhalten, im 

Bereich der der Ast. Seestadt Ost wird ein Flächenausgleich durch die Neuanlage von 

Saumbiotopen mit 0,7 ha und von Grünland mit 1,2 ha (= Maßnahme S1_Ast_Ost_M21) und 

mit ca. 1,7 ha an Brachen und Ruderalfluren geschaffen. 

Unter den im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten entlang der Trasse der 

Stadtstraße Aspern befinden sich mit Ausnahme des Neuntöters (Lanius collurio), der als 

Brutvogel nur vermutet werden kann, keine Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

jedoch streng geschützte und für Wien prioritär bedeutende sowie streng geschützte (mit 

Lebensraumschutz A) und geschützte Arten (mit Lebensraumschutz C bzw. D), die als 

Brutvögel (tatsächlicher Nachweis einer Brut bzw. mögliche oder wahrscheinliche Brut) oder 

als Nahrungsgäste betroffen werden könnten. Die Bandbreite reicht von Vogelarten mit 

häufiger innerstädtischer Verbreitung (Gartensiedlungsgebiet) über Arten des Offenlandes 

als Bodenbrüter und Busch- oder Gehölzbrüter bis zu an Gewässer gebundene Arten. Alle 

nachgewiesenen Vogelarten werden auf Grund ihrer Flugfähigkeit nicht getötet, absichtliche 

Störungen während der Brut- oder Aufzuchtzeit und absichtliche Zerstörungen von Nestern 

und Eiern liegen auf den beanspruchten Flächen nicht vor. 

Als Maßnahme zur Vermeidung oder Verminderung nachteiliger Auswirkungen des 

Vorhabens garantiert M-06 „Rodungszeiträume“, dass nur in der Zeit von 1. August bis 31. 

Jänner gerodet wird. Die Maßnahme M-04 „Erhalt von Altbäumen“ kann neben 

Fledermäusen auch mehreren Specht-Arten zu Gute kommen. Die Maßnahme M-14 

„Rückbau und Rekultivierung der Bauphasenflächen“ kann je nach Zielsetzung durch die 

ökologische Aufsicht für bodenbrütende Arten von Bedeutung sein. Die Maßnahmen M-

11„Neuanlage von Saumbiotopen mit Heckenstreifen“ im Ausmaß von 5,9 ha und M-12 

„Neuanlage bzw. Verbesserung von Grünland“, wobei noch vor dem Verlust der 

bestehenden Grünlandflächen 5,3 ha magere Grünlandflächen mit Gehölzen auf aktuell 

trocken-schottrigen Ackerflächen neu angelegt werden, gewährleisten das zukünftige 

Vorhandensein von ausreichend geeignetem Lebensraum für Vögel. ). Die Maßnahmen M-
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07 (Strukturelemente wieder einbauen), M-11 (Neuanlage von Saumbiotopen), M-12 

(Neuanlage von Grünland) und M-13 (Neuanlage von Gehölzflächen im Bereich des 

Maßnahmen-komplexes Krcalweg werden u.a. auch dem Neuntöter neuen Lebensraum 

bieten. Im Bereich der Ast. Seestadt Ost sind zwar nur einige wenige Arten des Offenlandes 

betroffen, die durch direkte Flächeninanspruchnahmen einen gewissen Lebensraumverlust 

erleiden. Dieser Lebensraumverlust wird jedoch durch flächige Ausgleichsmaßnahmen im 

Rahmen der ökologischen Begleitplanung mit ca. 1,7 ha an Brachen bzw. Ruderalfluren und 

mit 2,7 ha mit Bäumen und Feldgehölzen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 

ausgeglichen werden. Für das Europäisches Schwarzkehlchen, wo der 

Verbreitungsschwerpunkt im Agrarland des 21. und 22. Wiener Gemeindebezirkes liegt, wird 

der Bestand in Wien auf 40 bis 70 Brutpaare geschätzt, was ca. 1% des Bestandes in 

Österreich entspricht. Im gegenständlichen Fall geht es um den Verlust eines Reviers, der 

nur durch die Vorschreibung einer unbedingt erforderlichen Maßnahme im Sinne einer CEF-

Maßnahme entsprechend wieder ausgeglichen werden kann. Auch werden nicht 

artspezifische, allgemeine Maßnahmen durchaus einen weitaus größeren zukünftigen 

Ausgleich an Flächen erbringen, die Lebensraumeignung für das Schwarzkehlchen 

aufweisen, jedoch nicht im funktionalen Kontext zum betroffenen Revier stehen. Für das 

Schutzgut „Vögel“ gilt im Untersuchungsraum, dass im unmittelbaren Umfeld der Trasse 

ausreichend Lebensraum vorhanden ist und auch zukünftig auf Grund o.g. Maßnahmen 

vorhanden sein wird, der jedenfalls den Lebensraumansprüchen der einzelnen Arten als 

Nahrungshabitat oder Bruthabitat – wie bisher - entspricht. Es wird bei keiner Art zu einer 

Veränderung der Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Vogelarten als 

lebensfähige Elemente in ihrem natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und noch 

ausreichend großer Lebensraum vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das Überleben 

von Populationen dieser Arten zu sichern. 

 

Abfallwirtschaft (zu 176.10) 

Es bedarf aus fachlicher Sicht keines zusätzlichen Abfallkonzeptes, da in den 

Einreichunterlagen alle abfallwirtschaftlich relevanten Aspekte – wie zum Beispiel 

Informationen über Art, Menge, Herkunft, Manipulation und Verbleib der anfallenden Abfälle 

– vollständig enthalten und für eine abfalltechnische Beurteilung dargestellt sind. 

 

Verkehr (zu 176.11) 

Den Berechnungen für die Verkehrserzeugung wurden bekannte Projekte und 

Entwicklungen zu Grunde gelegt. Die vorliegenden Berechnungen zum Projekt stellen damit 

den wahrscheinlichsten Zustand in der Verkehrsbelastung auf Basis des heutigen 

Wissenstandes zur Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung dar Nicht näher konkretisierte 

Maßnahmen wie „Zurückdrängen des KFZ-Verkehrs“ u. dgl. blieben unberücksichtigt, obwohl 

längerfristig konkrete Maßnahmen zur Umsetzung erwartet werden können Eine gesonderte 

Sensitivitätsanalyse ist nicht ausgewiesen. Als Folge dieser Analyse würde sich die 

Bandbreite der Unsicherheit erhöhen. Eine Dimensionierung auf einen daraus ableitbaren 

„ungünstigsten Maximalwert“ würde zu unwirtschaftlichen Überdimensionierungen führen. 

Aus verkehrlicher Sicht kann mit den vorliegenden Projektsgrundlagen das Auslangen 

gefunden werden. 
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2. Unsicherheiten und Vertrauensbereiche 

Nr. 176.18) Anforderungen nicht eingehalten: Es entspricht geltenden Normen und dem 

Stand der Technik (auch unter dem Erfordernis wissenschaftlich abgesicherter Größen), 

Unsicherheiten bzw. Fehler von Messungen und Berechnungen, darauf aufbauende 

Modellierungen bzw. daraus aggregierte Gesamtergebnisse (unter Anwendung des 

Fehlerfortpflanzungsgesetzes) mit der Angabe von Vertrauensbereichen (bei definiertem 

Vertrauensniveau) zu versehen, ohne die derartigen Ergebnissen keinerlei Aussagekraft 

zukommt. Dies gilt insbesondere für kaskadierende Bearbeitungen, wo mit Unsicherheiten 

behaftete Immissionsberechnungen Lärm und Luft auf den Output der ebenfalls mit 

Unsicherheiten behafteten Verkehrsuntersuchung aufbauen und wo Grenzwerte bzw. 

Irrelevanzkriterien eingehalten werden müssen. Dies betrifft darüber hinaus weitere 

Fachgebiete (wie die Berechnung von Grundwassermodellen). Das Einreichprojekt erfüllt 

diese Erfordernisse nicht! Entweder liegen derartige Angaben nicht vor oder sie sind wie 

in der Verkehrsuntersuchung (s.u Pkt. 20 Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung) 

widersprüchlich, nicht nachvollziehbar und nicht plausibel. Nicht nur dass Angaben in der 

Verkehrsuntersuchung in hohem Maße fragwürdig sind, wurde, selbst wenn man deren 

Korrektheit unterstellen würde, diese nicht als Grundlage in die Immissionsermittlungen 

übernommen. Ebenso ist unterblieben, diese dann unter Hinzufügung der korrekten 

Behandlung der weiteren immissionsbedingten oder messtechnischen Unsicherheiten zu 

einem Gesamtergebnis zu aggregieren, sodass somit eine gesamthafte Ermittlung der 

Unsicherheiten unterblieben ist. Die Einhaltung der Grenzwerte und Irrelevanzschwellen 

Lärm und Luft kann somit wegen fehlender Angabe von Vertrauensbereichen nicht 

gewährleistet werden. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.18): 

Verkehr 

Im Verkehrsmodell Ostregion wurden 44.230 Strecken, 16.244 Knoten und 6.130 

Verkehrszellen(bezirke) und somit 6.130 Einfüllpunkte für die Berechnung herangezogen, im 

Untersuchungsraum sind dies 7.508 Str./2.742 Kn./1.197 Vz. Die UVE und die 

Verkehrsuntersuchung lassen die detaillierten Parameter für die einzelnen 

Modellberechnungen offen. Es wurden jedoch die den Berechnungen zugrunde gelegten 

bekannten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklungen, sowie die Änderungen der 

Verkehrsinfrastruktur zum jeweiligen Szenario (Planfall) angeführt. Von einem befugten 

Zivilingenieurbüro, welches schon mehrfach Modellberechnungen durchgeführt hat und 

dessen Prognosewerte gute Übereinstimmungen mit nachfolgend erfolgten 

Verkehrszählungen aufwiesen (wie A5, S1, S2), kann weiterhin vorausgesetzt werden, dass 

die für die aktuellen Modellberechnungen erforderlichen Parameter richtig implementiert 

werden. Eine fehlerhafte Parametrierung würde sich schon bei der Modellkalibrierung durch 

Unplausibilitäten bemerkbar machen. Die Feststellung, welche Angaben in der 

Verkehrsuntersuchung widersprüchlich und nicht plausibel sind, wurde nicht weiter 

ausgeführt, sodass dies weder bestätigt, noch widerlegt werden kann. Auch nicht, wodurch 

sich die Verkehrsuntersuchung als höchst fragwürdig erweisen soll, ergab doch die 

Modellkalibrierung eine mittlere Abweichung von 0,57% und eine zufriedenstellende 

Kalibrierungsgüte gem. Seite 60. Für die Modellgüte wurde Qualivermo (ein Merkblattentwurf 

zum Forschungsbericht, um Modellabweichungen mathematisch fassen zu können) 

eingesetzt, welcher den Stand des Wissens, aber nicht den Stand der Technik darstellt. Die 

Auswerteergebnisse lieferten Werte für ein gut kalibriertes Modell. Ebenso kann der 

Feststellung, dass Ergebnissen von Berechnungen ohne Angaben eines 
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Vertrauensbereiches keinerlei Aussagekraft zukommen kann, nicht ohne weiteres gefolgt 

werden, kommt doch das Alltagsleben ohne derartige Angaben aus. Dass diese Angaben bei 

wissenschaftlichen Arbeiten zwingend notwendig sind, wird nicht bezweifelt. In der 

Verkehrsuntersuchung sollen die Wirkungen des Vorhabens abgeschätzt werden können. 

Die Angaben der Abweichungen im Modell über das Konfidenzintervall erscheinen daher 

ausreichend. In den Prognosen liegen die möglichen Abweichungen zufolge der 

Unsicherheiten aus der Bevölkerungsentwicklung tendenziell höher. Um die verkehrlichen 

Wirkungen einer Maßnahme festzustellen, werden in den Planfällen die Differenzen 

zwischen dem 0-Planfall und dem Maßnahmenplanfall gebildet. Durch diese Differenzbildung 

werden auch die Fehler subtrahiert. Diese Fehlerdifferenz ist naturgemäß kleiner als die 

durch Fehler auftretenden Abweichungen in den absoluten Verkehrszahlen vornehmlich 

resultierend aus der EW/AP-Entwicklung. 

 

Lärm 

Die Beurteilung und Methodik mittels Lärmindizes folgt der europäischen 

Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG (END). Diese Indizes waren und sind die Grundlage 

zur Erstellung von Dosis-Wirkungsbeziehungen, die wiederum Ausgangspunkt für die 

Bildung von Schwellen- und Grenzwerten sind. Die Methoden zur Ermittlung der 

maßgebenden Lärmindizes für Straßenverkehrs¬lärm¬immissionen und 

Baulärmimmissionen entsprechen dem Stand der Technik. Die verwendeten Lärmindizes 

beziehen sich hinsichtlich der Emissionen auf ein durchschnittliches gesamtes Jahr. Die 

Emissionen von Straßenverkehrslärm werden mit dem in der Richtlinie RVS 04. 02. 11. 

festgelegten Verfahren ermittelt. Diese Richtlinie ist das Ergebnis einer Vielzahl von 

Messreihen unter definierten und variierenden Bedingungen und einer systematisch 

wissenschaftlich fundierten Auswertung. Die so gewonnenen Emissionsparameter wurden 

von den Experten der Richtlinien-Arbeitsgruppe begutachtet und gemeinsam als Stand der 

Technik festgelegt. Ebenso beruhen die in der RVS erarbeiteten und festgelegten Verfahren 

zur rechnerischen Erfassung der Transmission (Schallübertragung) auf jahrzehntelangen 

Beobachtungen, Experimenten und physikalisch theoretischen Ableitungen. Auch wenn die 

tatsächliche Schallausbreitung vor allem unter wechselnden Bedingungen der Atmosphäre 

(Schallgeschwindigkeitsgradienten) und der Bodenimpedanz variiert, so ist per Definition ein 

vollständiger Parametersatz für repräsentative Bedingungen über längere Zeiträume 

festgelegt. Dabei werden alle durch die Variation der Bedingungen möglichen Unsicherheiten 

ausreichend berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der Meteorologie wird sogar von 

mittleren, die Schallausbreitung begünstigenden Bedingungen (vertikaler Wind- und 

Temperaturgradient) ausgegangen, obwohl diese nur zeitweise auftreten. Bei der Festlegung 

des Einflusses der lärmmindernden Straßenbeläge wird in der RVS nicht der Zustand 

unmittelbar nach dem Einbau, sondern jener nach mehreren Jahren berücksichtigt, der in 

etwa mit den über mehrere Jahre gemittelten Emissionswerten korreliert. 

Die vorliegenden Dosis-Wirkung-Relationen basieren auf umfangreichen Analysen. 

Konfidenzintervalle sind dazu ausführlich beschrieben. Diese beruhen sowohl auf 

Unsicherheiten in der Feststellung der Belästigung bzw. Gesundheitsauswirkung als auch 

auf Unsicherheiten in der Berechnung des wahren Wertes für den Lärmindex. Diese 

Unsicherheiten sind implizit in den Schwellenwerten von Richtlinien über Lärmwirkungen 

enthalten. Die Empfehlungen fordern keine Berücksichtigung eines Vertrauensbereichs, da 

dieser bereits im vorbeugend gewählten Schwellenwert enthalten ist. Das System 

Lärmindex-Feldstudie-Schwellenwert benötigt keine zusätzlichen 
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Unsicherheitsbetrachtungen. Konfidenzintervalle waren bei der Wahl der verschiedenen 

Richtwerte bekannt. Ein besseres Verfahren zur Prognose der Wirkung des 

Straßenverkehrslärms auf Menschen gibt es derzeit nicht. 

 

Luft 

Die Immissionsmodellierung im gegenständlichen Verfahren wurde nach den Vorgaben der 

RVS 04.02.12 durchgeführt. Das verwendete Ausbreitungsmodell ist validiert und für die 

Aufgabenstellung geeignet. Bei Einhaltung der Vorgaben der RVS 04.02.12 ist es nach dem 

Stand der Technik (Richtlinie 2008/50/EG) nicht erforderlich, etwaige Unsicherheiten der 

Berechnungen dem Rechenwert der Zusatzbelastung zuzurechnen. 

 

3. Verkehr 

Nr. 176.19) Primäre Anforderungen nicht erfüllt. Die verkehrliche Untersuchung spielt die 

zentrale Rolle bei der Bewertung eines Straßenprojekts, weil Raum und 

Umweltauswirkungen davon abhängen und andere Fachgebiete ihre Bewertung auf den 

Verkehrsuntersuchungen aufbauen müssen. Sind die Verkehrszahlen falsch, bzw. 

Annahmen oder Planfälle unpassend gewählt, so entbehren sämtliche Aussagen über 

Emissionen bzw. Immissionen von Treibhausgasen, Luftschadstoffen und Lärm, 

Erschütterungen jeglicher Grundlage bzw. wird nicht die Maximalbelastung und die 

daraus abzuleitende Belastung der Umwelt bzw. der Schutzgüter dargestellt. Die 

Rückgrat des Einreichoperats bildenden Verkehrsuntersuchungen erfüllen die primären 

Anforderungen nicht. Die Verkehrsuntersuchungen sind nicht von ausreichender Qualität, 

um als gesicherte Grundlage für die Ermittlung der Umweltauswirkungen zu dienen. 

Nr. 176.20) Zur Bestimmung der Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung wurde nun 

auch durch das planungsausführende Büro Areal Consult „Qualivermo“ eingesetzt und mit 

der Angabe von Verkehrsstärkenklassen eine Weiterentwicklung gegenüber dem 

vorherigen methodischen Zugang bei der Angabe von Konfidenzintervallen gesetzt die 

sich in vergleichbaren Verfahren (z.B. S3, A5 Nord B, A26) als in keiner Weise 

nachvollziehbar erwiesen haben (und wie dies im übrigem beim "Schwesterverfahren" zur 

S1-Spange Seestadt nach wie vor der Fall ist). Die nun gemäß einer "überschlägigen 

Abschätzung" angegebenen Werte erscheinen mit jeweils gerundet +/-14% 

(Verkehrsstärkenklasse 1) bis +/-34% bei 95% Vertrauensniveau/Signifikanzniveau 

allerdings niedrig zu sein, wenn man die in Qualivermo2 ermittelten Werte heranzieht. 

Vorbehaltlich deren genauerer Überprüfung ist jedenfalls anzumerken dass dies nur ein 

erster Schritt sein kann, weil die Unsicherheit für Prognosen als höher anzunehmen ist als 

dies für die Bestandsituation der Fall ist. Doch auch wenn man dies außer Acht lässt, ist 

bei den angegebenen Werten (etwa 21% "relatives Konfidenzintervall" für die auf das 

Hauptbauwerk etwa bezogen auf Planfall 1.C.2 2024/25 anzuwendende 

Verkehrsstärkenklasse 5) ist die Überschreitungswahrscheinlichkeit des 

Erwartungswertes der Verkehrsnachfrage sehr hoch. Das bedeutet, insbesondere wenn 

man berücksichtigt, dass es bei den Immissionsbelastungen auch bei Unterstellung der 

Erwartungswerte zu Überschreitungen von Grenzwerten und Irrelevanzschwellen kommt, 

dass allein aufgrund dieser Unsicherheit (noch ohne Einbeziehung weiterer 

Unsicherheitsfaktoren die bei der Immissionsmodellierung zu berücksichtigen wären) das 

Ausmaß dieser Überschreitung und damit auch das Ausmaß der Betroffenheit des 
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Schutzgutes Mensch/der Kreis der berührten bzw. vom Vorhaben beeinträchtigten 

Nachbarn deutlich größer anzunehmen ist, als in den Einreichunterlagen dargestellt. 

2
 Sammer G., G.Röschel und. Ch. Gruber, 2010, "Qualitätssicherung für die Anwendung von 

Verkehrsnachfragemodellen und Verkehrsprognosen", Entwurf eines Merkblattes, Projekt 

QUALIVERMO, Forschungsbericht, i.A. Asfinag und bmvit, Graz, November 2010 

Nr. 176.21) Induzierter Verkehr: Die ausreichende Berücksichtigung des primär und 

sekundär induzierten Verkehrs wie sie mit kombinierten Raumentwicklungs-

Verkehrsentwicklungsszenarien durchgeführt werden kann, ist nicht erfolgt. 

Nr. 176.22) Maximalplanfall: Ein echter Maximalplanfall fehlt somit. 

Nr. 176.23) Die Verkehrsmodellierung ist nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt. Es 

ist nicht ausreichend lediglich Software einzusetzen, und dann grafisch aufbereitete 

Ergebnisse zu produzieren, und dieser „Black Box“ soll dann blind vertraut werden. 

Angesichts ihrer großen Bedeutung für die Gesamtaussage UVP-relevanter Tatbestände 

ist es unzulässig, mit dem Instrument Verkehrsprognose derartig beliebig umzugehen. Zur 

Nachvollziehbarkeit bedarf es auch der Angabe des verwendeten Mengengerüsts der 

zum Einsatz kommenden Rechenvorschrift, und einer Sensitivitätsanalyse um abzuklären 

wie stark der Einfluss von Modifikationen der Input- Parameter auf die Ergebnisse ausfällt. 

Nr. 176.24) Untergeordnetes Verkehrsnetz: Das untergeordnete Verkehrsnetz ist im 

Verkehrsbericht nicht richtig dargestellt. 

Nr. 176.25) Aussagekraft: Aus den Erörterungen im Verfahren S1 Schwechat-Süßenbrunn 

(mündliche Verhandlung) hat sich ergeben, dass die Darstellung des 

Verkehrsaufkommens in den Planfällen der Verkehrsuntersuchung insofern artifiziell ist 

als ihr außerhalb von „Hauptstrecken“ keine Aussagekraft zukommt. Dies ist aufgrund 

ähnlicher Grundlagen auch im gegenständlichen Projekt der Fall. Warnhinweise dazu 

bzw. eine Festlegung des Gültigkeitsbereichs in dem der Verkehrsbericht nach Ansicht 

der Verfasser Aussagekraft erlangen kann, konnten im Projekt nicht aufgefunden werden. 

Nr. 176.26) .Auswahl des Untersuchungsgebietes: Das Untersuchungsgebiet ist für den 

Verkehrsbereich nicht ausreichend groß gewählt. 

Nr. 176.27) Im Referenzplanfall sind die Verkehrsreduktionsmaßnahmen zu 

berücksichtigen, die mit unzulässiger Verspätung aber nichtsdestotrotz aktuell in der 

Warteschlange stehen und aufgrund vorhandener Immissionsbelastung unvermeidlich 

sind, was ggst. nicht der Fall ist. 

Nr. 176.28) Parkraumbewirtschaftung: Die Annahmen für die gesetzten 

Rahmenbedingungen wurden im Zusammenhang mit vergleichbaren Projekten S8/S1-

Schwechat-Süßenbrunn noch jedes Mal von der Realität überholt (ÖV bei 

Marchfeldkorridoruntersuchung, Wiener Parkraumbewirtschaftung bei der S1). Auch der 

jetzige Ansatz muss als zu konservativ angesehen werden. 

Nr. 176.29) Modal Split: der Modal Split wird durch das ggst. Vorhaben verschlechtert. 

Dies widerspricht den verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt Wien. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.19 bis 176.29): 

Verkehr 

Nr. 176.19: Die Einwendung, dass die Verkehrsuntersuchung als Rückgrat für die daraus 

ableitbaren Belastungen der Umwelt bzw. Schutzgüter nicht in ausreichender Qualität 

vorliegt, basiert auf der nicht erfüllten Forderung nach Fehlerberechnungen unter 
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Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes, Angaben von Vertrauensniveau und 

Vertrauensbereichen und der Angaben von Maximalbelastungen in den Verkehrswerten. Das 

Problem dahinter ist, dass es sich lediglich bei den Bestandswerten um Messungen handelt, 

bei den prognostizierten Werten um die Implementierung von Angaben zu Absichten. Selbst 

wenn es gelänge, die partielle Ableitung der "Angabe der Bevölkerungsentwicklung einer 

Gemeinde" für die Berechnung der Fehlerfortpflanzung zu ermitteln, kann noch immer keine 

gesicherte Maximalbelastung ermittelt werden, da auch aus Mittelwerten und  

Standardabweichungen nicht die Maximalwerte berechnet werden können. Zufolge der 

gegebenen Grenzen der Eingangsparameter (vor allem Bevölkerungs- und 

Arbeitsplatzentwicklung) für die Modellberechnungen, insbesondere deren mathematische 

Fassbarkeit, wird die vereinfachte Annahme notwendig sein, dass selbige als gesichert 

anzusehen sind, was eine Grenze der Modellierbarkeit darstellt. Die parteille Ableitung einer 

Konstanten ist bekanntlich Null. Die Forderung nach der gesicherten Angabe einer 

Maximalbelastung kann realistisch nicht erfüllt werden.  

Nr. 176.20: Die am kalibrierten Bestandsmodell des Verkehrsmodells Ostregion ermittelten 

Verkehrswerte der einzelnen Verkehrsstärkenklassen liegen in einem zufriedenstellenden 

Ausmaß vor, die Abweichung liegen im Mittel bei +0,57. In den Tabellen zur Auswertegrafik 

sind die Angaben über die Anzahl der verwendeten Querschnitte der jeweiligen 

Verkehrsstärkenklasse angeführt, im vorangegangen Text die Methodik.  

Die Verkehrsstärkenklasse bezieht sich auf die Querschnittsbelastung und wären daher die 

Werte der Klasse 6 zu verwenden. 

Bezüglich Umgang mit den ausgewiesenen Unsicherheiten: siehe FB Lärm, Ersch, Luftreinh. 

zu Nr. 176.18 

Nr. 176.21: Unter gemeinsamer Betrachtung von Stadtstraße und S1-Spange wurde zufolge 

der Reisezeitverkürzungen (als Preisänderung ausgedrückt) und deren Preiselastizität ein 

Anteil von 9,1% der MIV-Verkehrsleistung als induzierter Verkehr errechnet. Ein 

kombiniertes Raumentwicklungs- Verkehrsentwicklungszenario ist nicht erfolgt, es wurden 

vorliegende Konzepte verwendet, aber keine Szenarien. 

Nr. 176.22: Der maßgebliche Planfall beschreibt den verkehrlichen Erwartungszustand für 

das Jahr 2030 nach derzeitigem Kenntnisstand, für weiter reichende Entwicklungen liegen 

keine Daten vor. Das Modell bildet den wahrscheinlichsten Wert für die auftretenden 

Verkehrswerte ab. Ein Maximalplanfall ist nicht sinnvoll. Es würde sich die Frage stellen, wo 

die Eingangsgrößen im Netz dafür vorzusehen wären, weiteres würden daraus 

volkswirtschaftlich nicht sinnvolle Maßnahmen resultieren (z.B.: Dimensionierungsparameter 

Straße, ÖV). Für die Bewertung der Umweltauswirkungen in der UVP ist nicht der 

ungünstigste Fall sondern der wahrscheinlichste Fall maßgeblich. 

Nr. 176.23: Im Verkehrsmodell Ostregion wurden 44.230 Strecken, 16.244 Knoten und 6.130 

Verkehrszellen(bezirke) und somit 6.130 Einfüllpunkte für die Berechnung herangezogen, im 

Untersuchungsraumsind dies 7.508 Str./2.742 Kn./1.197 Vz. Die UVE und die 

Verkehrsuntersuchung lassen die detaillierten Parameter für die einzelnen 

Modellberechnungen offen. Es wurden jedoch die den Berechnungen zugrunde gelegten 

bekannten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklungen, sowie die Änderungen der 

Verkehrsinfrastruktur zum jeweiligen Szenario (Planfall) angeführt und umfangreich 

dokumentiert. Von einem befugten Zivilingenieurbüro, welches schon mehrfach 

Modellberechnungen durchgeführt hat und dessen bisherige Prognosewerte gute 

Übereinstimmungen mit nachfolgend erfolgten Verkehrszählungen aufwiesen (wie A5, S1, 
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S2 etc.), kann weiterhin vorausgesetzt werden, dass die für die aktuellen 

Modellberechnungen erforderlichen Parameter richtig implementiert werden. Eine fehlerhafte 

Parametrierung würde sich schon bei der Modellkalibrierung durch Unplausibilitäten 

bemerkbar machen. 

Nr. 176.24: In Verkehrsmodellen wird mit Vereinfachungen gearbeitet, die zu Abweichungen 

gegenüber der Realität führen. Da nicht alle Straßen im Netzmodell abgebildet sind, werden 

die Verkehrswerte der nicht modellierten Straßen auf benachbarte Straßen übernommen, 

was dort tendenziell zu höheren Verkehrswerten führt. Auch die Einspeiseposition der 

Verkehrszelle ins Netz kann lokal eine nicht ganz realistische Darstellung bewirken. Weiter 

vom Untersuchungsraum entfernte Verkehrszellen sind ebenfalls tendenziell größer. Diese 

Grenzen der Abbildegenauigkeit sind unabhängig von der Modellkalibrierung. In Wien 

umfasst eine Verkehrszelle einen (Volks)zählbezirk, welcher ein bis mehrere Häuserblöcke 

umfasst. In NÖ, Bgld zumeist auch schon eine Gemeinde. Soweit umweltrelevante 

Verkehrszahlen dort auftreten, ist durch die dichte Modellierung in Wien auch das 

untergeordnete Straßennetz richtig dargestellt. 

Nr. 176.25: Warnhinweise sind definitiv nicht in der Verkehrsuntersuchung enthalten. 

Allerdings wird auf Seite 36 die Aufteilung des Untersuchungsgebietes in Verkehrszellen 

beschrieben, welche in immer größer werdenden Abständen zum Planungsgebiet immer 

größer gewählt werden, dass in NÖ (Weinviertel) nur die Bundes- und Landesstraßen 

abgebildet werden und in Wien eine feine Aufteilung erfolgte. Auch auf Seite 53, der 

Beschreibung des Netzmodells wird darauf hingewiesen, dass das Netzmodell vereinfacht 

zum realen Wegenetz dargestellt ist und der Zonenbinnenverkehr nicht modelliert/abgebildet 

wird, was jedoch in der Feinmodellierung (Wien) weitgehend vermieden ist. Betrachtet man 

den Nahbereich um nicht abgebildete Straßen im Modell in den Differenzdarstellungen, 

liegen dort die Differenzen in den Verkehrswerten bei etwa 100 KFZ/24h, somit in keinem für 

Umweltwirkungen relevanten Bereich.  Durch die Feinmodellierung in Wien kann somit von 

einer guten Abbildegenauigkeit auch im untergeordneten Straßennetz ausgegangen werden, 

insbesondere dann, wenn  die Verkehrszahlen umweltrelevante Werte erreichen. 

Modellartefakte (Verkehrsuntersuchung - Anhang S.55) in der Verkehrswerteermittlung bei 

parallelen Straßen mit annäherend gleichen Verkehrswiderständen können nie ganz 

vermieden werden. Diese lassen sich zumeist durch geringfügige Änderungen der 

Verkehrswiderstände im Modell (Kalibrierung, Unplausibilitäten), als auch in der Praxis etwa 

durch Einbau geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen auf der "unerwünschten" Strecke 

beheben. 

Nr. 176.26: Die äußere Abgrenzung des Untersuchungsraums wurde gem. UVP-Handbuch 

Verkehr mit einer Mengenänderung von +/-20% gewählt. Die Mengenänderungen beziehen 

sich auf die Differenzen zwischen den 0-Planfällen mit den zugehörigen 

Maßnahmenplanfällen. Betrachtet man allerdings die Differenz des informativen Planfall 

1.D.4 2030 "ohne Lobautunnel" mit dem maßgeblichen Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 

könnte man zum Schluss kommen, der Untersuchungsraum ist zu gering. Dieser Vergleich 

bezieht sich allerdings nicht auf einen 0-Planfall. 

Nr. 176.27: Die Referenzplanfälle spiegeln das Verkehrsgeschehen mit der prognostizierten 

Bevölkerungsentwicklung zum Zeitpunkt 20XX (mit einem leicht abgeminderten dispersen 

Ansatz) bei Beibehaltung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur wieder. Dass diese 

Planfälle sukzessive zu unzumutbaren Verkehrsverhältnissen führen, ist offensichtlich, 

vergleicht man die Bestandsverkehrssituation (2012) mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Verkehrsaufkommen. Eine Berücksichtigung von 
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Verkehrsreduktionsmaßnahmen würde dieses Szenario verfälschen Auch ist die Einreicherin 

des Vorhabens dafür nicht zuständig. Auch wäre die Wahl der Maßnahmen vielfältig möglich 

- z.B.: Reduktion im Wohnstätten-/Arbeitsstättenangebot, verbessertes ÖV-Angebot, 

Entlastung durch eine andere Straßenverbindung, Strukturänderung hinsichtlich Wohnen am 

Arbeitsplatz, Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Importverbot von KFZ u.dgl. mit all ihren 

spezifischen Vor- und Nachteilen. Alle diese Maßnahmen würden eine Alternative Planung 

darstellen, welche nicht Gegenstand der Beurteilung ist und auch nicht nach Art und Umfang 

dargelegt wurde. 

Nr. 176.28: Wenn Umfang, Lage und Ausdehnung der Gebiete mit Parkraumbewirtschaftung 

feststehen, können sie im Verkehrsmodell entsprechend berücksichtigt werden. Konkrete 

Angaben liegen dazu nicht vor. Wären im Modell diesbezügliche Vermutungen ausgewiesen 

worden, wären diese in einer Berechnung gemäß den Forderungen nach Nr. 176.18 mit 

einer Unsicherheit zu versehen gewesen, welche dann die gleiche obere Wertegrenze 

ergeben hätte, als wäre sie nicht berücksichtigt worden. 

Nr. 176.29: Dass sich durch die Verwirklichung des Vorhabens der Modal Split 

verschlechtert, ist nicht unbedingt richtig. Der Vergleich des Maßnahmenplanfalls 1.D.3 2030 

(Projekt Stadtstraße) mit dem dazugehörigen Nullplanfall 0.D.3 2030 (mit 

Bevölkerungsentwicklung bis 2030 aber ohne Stadtstraße) zeigt, dass sich bei den 

Personenwegen/Werktag bezüglich der Verkehrsmittelwahl eine Verbesserung um einen 

Prozentpunkt zugunsten des ÖV ergibt, hinsichtlich der Verkehrsleistung (Personen-km/Tag) 

bleibt das Verhältnis gleich. Jedoch steigen sowohl die Anzahl der Verkehrswege, als auch 

die Verkehrsleistung. 

 

4. Geologie, Hydrogeologie, Untergrund, Altlasten 

Nr. 176.30) Untersuchungen nicht ausreichend: Die vorgenommenen Untersuchungen 

sind nicht ausreichend um die geologischen und hydrogeologischen Rahmenbedingungen 

des Vorhabens bzw. die Lage und Berührtheit von Altlasten hinreichend abschätzen zu 

können. 

Nr. 176.31) Das Vorhaben beinhaltet zwei Tunnelabschnitte von beträchtlicher Länge und 

liegt in einer seismisch aktiven Zone (Mur/Mürz -Wiener Becken - Zilina Störung, Nähe 

Markgrafneusiedler Bruch). Eine ausreichende erdbebensicherheitstechnische Planung 

fehlt. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.30 bis 176.31): 

Abfallwirtschaft 

Die Einwendung Nr. 176.30 ist mit „Die vorgenommenen Untersuchungen sind nicht 

ausreichend ...“ zu unkonkret formuliert. Der Einwendung mangelt es an einem konkreten 

Sachverhalt, folglich kann dazu aus abfalltechnischer Sicht nicht Stellung genommen 

werden. 

 

Hydrogeologie: 

Die Untersuchungen sind aus der Sicht des Fachbereiches Hydrogeologie/Chlorid 

ausreichend. 
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Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu 176.30: Grundwasser, Abwasser 

Befund 

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

Folgende Untersuchungen wurden durchgeführt, um den Rahmenbedingungen des 

Vorhabens zu klären: 

 hydrogeologische Felduntersuchungen, wie Erhebung der GW-Nutzungen, 

Pumpversuche (Langzeit, Kurzzeit), Pegelmessungen, Temperatur- und 

Leitfähigkeitsmessungen 

 hydrogeologische Laboruntersuchungen, chemische Analysen (Mindestuntersuchung 

gem. TVO; Betonaggressivität)  

 langjährigen Messungen des Grundwasserstands (MA 45, eHYD) 

 Bodenphysikalische Untersuchungen 

 

Gutachten 

Die vorgenommenen Erhebungen samt Grundwassermodellierung entsprechen dem Stand 

der Technik und lassen die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend 

prognostizieren. 

Die Angewendete Methoden und Maßnahmen sind vollständig und entsprechen dem Stand 

der Technik. Nach der Beurteilung sind die bekommenen Ergebnisse schlüssig und 

nachvollziehbar. 

Die angewendeten Untersuchungen sind ausreichend, zutreffend und nachvollziehbar.  

 

Zu 176.30: Altlasten 

Befund 

Die abfalltechnische Voruntersuchung wurde im Rahmen der Baugrunduntersuchung erstellt.  

Der Untersuchungsraum für Altlasten entspricht der Trasse der neuen Stadtstraße und der 

Anschlussstelle Seestadt Ost inkl. eines beidseitigen Sicherheitskorridors von 50 m. Außer 

den üblichen Untersuchungsmethoden, wie Online-Abfragen bei den zuständigen Behörden 

und Firmen, wurden Rammsondierungen, Kernbohrungen und Baggerschürfe hergestellt. 

Die entnommenen Proben wurden abfallchemisch und bodenphysikalisch analysiert.  

Für den Altstandort „Krcal-Grube“ wurden detaillierte Untersuchungen durchgeführt, diese 

sind in den Projektbestandsteilen „Wasserrechtliches Einreichoperat Sperrbrunnen; 

Altablagerung Krcalgrube“ und „Abfallwirtschaftliches Konzept Krcalgrube“. 

 

Gutachten 

Bei der Bauphase ausgehobene Boden werden kontinuierlich beprobt, analysiert und bei 

einer eventuellen Verschmutzung fachgerecht entsorgt. Bestehende mit Kontamination 
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betroffene Stellen, Altlaststellen die in den Nahbereich der geplanten Trasse der Stadtstraße 

Aspern liegen, werden gemäß den Vorgaben des Bundesabfallwirtschaftsplan bzw. des 

Abfallwirtschaftgesetzes beseitigt. Es wird darauf geachtet, dass mit den Baumaßnahmen 

keine Weiterverteilung der Schadstoffe über das Grundwasser geschehen wird.  

Die Angewendete Methoden und Maßnahmen sind vollständig und entsprechen dem Stand 

der Technik. Nach der Beurteilung sind die bekommenen Ergebnisse schlüssig und 

nachvollziehbar.  

Die angewendeten Untersuchungen sind ausreichend und zutreffend. 

 

Geologie und Geotechnik (zu Nr. 176.31) 

Zum Thema der Erdbebenlinie Markgrafneusiedler Bruch und Erdbebenereignisse Im raum 

Wien gibt es eine Reihe von Literatur, die größtenteils von der Zentralanstalt für 

METEROLOGIE und GEAODYNAMIK (ZAMG) in den letzten 20 Jahren verfasst wurde. Was 

den Mrakgrafneusiedl-Bruch betrifft, gibt es ihn zwar aber in den letzten 1000 Jahren war 

kein Erdbeben an dieser Bruchlinie zu verzeichnen. Das Gebiet der Stadtstraße Aspern S 1 

liegt in der österr. Erdbebenzone 2, also nordöstlich der Donau. Der EuroCode EN 1998-1 ist 

rechnerisch für Erdbebenprobleme des Hochbaues heranzuziehen; in EN 1998-4 sind 

Angaben zu Silos, Tanks und Rohrleitungen im Boden angegeben, deren Einwirkungen auf 

Bauwerke natürlich maßgeblich von der erwarteten Erdbebenstärke bautechnisch relevant 

abhängig sind. In der gegenständlichen Erdbebenzone 2 bei einem Importanzfaktor von 1 

oder 2 ist mit Erdbeschleunigungen in der Größenordnung von 0,10 .g bis 0,15 .g zu 

rechnen, was bei oberflächennahen Bauwerken wie die Tunnel Emichgasse und Hausfeld 

mit Längen ≤ 500 m und Erdbebenwelllängen von 1 km und mehr zu kaum spürbaren 

Anregungen führt. Außerdem werden die Tunnel Betonbauabschnitte zwischen 10 m und 

max. 20 m  aus betontechnischen Erfordrnissen bekommen, die ebenfalls durch ihre Fugen 

zu einer weiteren Minderung der spürbaren Auswirkungen von Erdbebenereignissen 

beitragen. Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass eine gesonderte 

erdbebentechnisch sichere Planung infolge der nach Auffassung des ZAMG gering zu 

erwartenden Erbeneneinwirkungen aus allen bisher bekannt gewordenen diesbezüglichen 

Fakten nicht bautechnisch relevant erscheint. 

 

5. SCHUTZGÜTER (GEMÄSS §1 UVPG) 

5.1. Mensch 

5.1.1 Siedlungs- und Wirtschaftsraum 

Nr. 176.32) Auswirkungen mehr als gering: Es sind insbesondere in der Bauphase, aber 

auch in der Betriebsphase nicht nur geringe Auswirkungen auf den Siedlungs- und 

Wirtschaftsraum zu erwarten. 

Nr. 176.33) Insbesondere werden Wege zur Nah- und Gesundheitsversorgung speziell in 

der Bauphase unterbrochen und wegen der kurzen Wege umweltfreundliche lokalen 

Gemüseproduktion beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht. 
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Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.32 bis 176.33): 

Raumplanung 

Gemäß der Einlage  D.04.01.03 Fachbereich Siedlungsraum, Raumentwicklung verbleiben 

für das Schutzgut Mensch vertretbare Auswirkungen.  

Dieser Beurteilung liegt die Erhebung und die schlüssig argumentierte Bewertung der zu 

erwartenden Auswirkungen auf den Siedlungsraum anhand der Kriterien Flächenverbrauch, 

raumstruktureller Veränderungen, Einschränkung bestehender Raumfunktionen, 

Trennwirkungen und Stadtbild für die einzelnen Teilabschnitte des Untersuchungsraums 

zugrunde. Unvermeidliche Konflikte in der Bauphase, u. a. aufgrund der Trennwirkung der 

Baustelle sind in dieser zusammenfassenden Gesamtbeurteilung berücksichtigt.  

Hinsichtlich der konkreten Einwendung bzgl. der Nahversorgung wird auf die 

Stellungnahmen zu Nr. 2.5. und Nr. 169.3 verwiesen. 

 

Verkehr (zu Nr. 176.33) 

In der Bauphase wird die Emichgasse abschnittsweise gesperrt. Durch die Deckelbauweise 

können die Zeiträume der Sperren kurz gehalten werden. Die Bauabschnitte werden derart 

eingetaktet, dass der nördliche Abschnitt erst begonnen wird, wenn der südliche Abschnitt 

wieder befahrbar ist. Somit ist jeweils die halbe Emichgasse befahrbar. Die Zugänglichkeit ist 

über eine einseitige Gehverbindung und fußläufige Querungsmöglichkeiten und somit zur 

Apotheke gegeben. Für die Gehverbindung zu den Blumengärten ist eine Verschiebung des 

Schutzweges in der Bauphase erforderlich, die Umwege betragen wenige 10m.  

Landwirtschaftliche Wegeverbindung: Die über die Anfanggasse erreichbaren Äckern 

nördlich der Anfanggasse werden durch die Stadtstraße zerschnitten. Die nördlich der 

Stadtstraße gelegenen Teile sind künftighin über Oberfeldgasse, Spargelfeldgasse und den 

neu herzustellenden Begleitweg nördlich der Trasse der Stadtstraße erreichbar. Künftig 

muss der nördlich der Einfahrt Blumengärten gelegene Abschnitt der Spargelfeldgasse im 

Gegenverkehr geführt werden, weist aber neben dem Fuß- und Radverkehr nur lokale Zu- 

und Abfahrten zu den Blumengärten und den Äckern auf. Ein Durchfahren der 

Spargelfeldgasse bis zur Quadenstraße soll für den KFZ-Verkehr weiterhin nicht möglich 

sein. Im Bestand ist eine Zufahrt über die Spargelfeldgasse von der Quadenstraße nicht 

möglich, da die gegenläufigen Einbahnführungen jeweils bei Am Friedhof enden.  

Bau: Während der Baumaßnahmen zum Tunnel Emichgasse wird für die Spargelfeldgasse 

eine Ersatzfahrbahn geschaffen, welche unterbrechungsfrei die Verkehrsabwicklung wie im 

Bestand ermöglicht. Zwischen Am Friedhof und Einfahrt Blumengärten wird die 

Spargelfeldgasse im Gegenverkehr geführt, um die Zufahrt zur 

Baustelleneinrichtung/Lagerfläche zu ermöglichen. Die do. Baustraße liegt entlang der 

Baustelleneinrichtung in der Lage des künftigen Begleitweges, wird aber auf Bestandsdauer 

der Lagerfläche geradlinig bis zur Süßenbrunnerstraße weitergeführt. Eine Mitbenützung 

dieser Baustraße für landwirtschaftliche Zufahrten zu den Äckern wird wahrscheinlich kein 

unlösbares Problem darstellen. 

Definitivum: Mit dem Ausbau der Straße Am Friedhof wird die Spargelfeldgasse in zwei 

Sackgassenabschnitte getrennt, welches auch der künftigen Verkehrsorganisation 

entspricht. 
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Vorschlag für Definitum: Die Zufahrt Blumengärten in Verlängerung der Emichgasse ist 

Privatgrund. Im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem(n) 

landwirtschaftlichen Nutzer(n) und der MA 42 könnte erreicht werden, dass unter 

(temporärer) Nutzung der privaten Verkehrsfläche eine deutliche Verkürzung der 

Zufahrtswege durch landwirtschaftliche Fahrzeuge aus dem Bereich Emichgasse erfolgen 

könnte.  

Auf öffentlichen Straßen ist die Zufahrt mit längerer Wegstrecke gegeben. 

 

Anmerkung (zu Nr. 176.33) 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

5.1.2 Waldausstattung 

Nr. 176.34) Durch Schadstoffeintrag über Luft und Grundwasser/Boden sowie Rodungen 

sind in einem Bereich ohnehin geringer Waldausstattung forstwirtschaftlich bedeutende 

Flächen negativ beeinträchtigt und auch der Erosionsschutz dadurch gefährdet. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.34): 

Boden 

Nicht nur der Wald stellt einen Erosionsschutz dar. Wesentlich, vor allem auf ebenen 

Flächen im Trockengebiet, ist jede Art von Bodenbedeckung um einer Verfrachtung durch 

Winderosion entgegenzuwirken. 

 

Forst, Jagd und Fischerei 

Durch den Schadstoffeintrag während der Bauphase und Betriebsphase kommt es zu keinen 

Überschreitungen von waldrelevanten Grenz- und Richtwerten (siehe Luftgutachten). 

Bezüglich NOx wird angemerkt wird, dass der zulässige Wert einschließlich Toleranzmarge 

stets eingehalten wird. (Luftgutachten S. 5). Stäube treten temporär vor allem in der 

Bauphase auf. Sie werden im Rahmen der Maßnahmen Luft durch Staubbindung, 

Feuchthaltung der Baustellenflächen, Reifenwaschanlagen, Nassreinigung der Straßen etc. 

samt Beweissicherung reduziert. 

Durch die geplanten Maßnahmen sind nur Rodungen von Waldflächen im Bereich der 

Stadtstraße und der Anschlussstelle Seestadt Ost, welche eine geringe Schutzfunktion  im 

Zusammenhang mit Bodenerosion aufweisen, betroffen. An das Projekt angrenzende 

Waldflächen sind auf Grund des nicht durch Wind und Wasserabfluss erosionsgefährdeten 

Bodenaufbaues nicht durch Erosion beeinträchtigt. Windschutzanlagen sind durch das 

Vorhaben nicht betroffen. 

 

5.1.3. Freizeit und Erholungsnutzung / Landschaftsbild 

Nr. 176.35) Lärmbeeinträchtigungen: Beeinträchtigungen der Freizeit- und 

Erholungsnutzung sind allein schon durch die zusätzliche Lärmbelastung zu erwarten. Es 

ist zudem mit einer großen Staubbelastung während der Bauphase zu rechnen, was den 

Erholungs- und Freizeitwert des betroffenen Gebietes erheblich senken wird. 
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Nr. 176.36) Die Blumengärten Hirschstetten als wichtiges Naherholungsgebiet werden 

durch das Projekt in der Bauphase in Anspruch genommen und beeinträchtigt. 

Nr. 176.37) Einschränkungen des Bewegungsspielraums: durch Wegfall oder schlechtere 

Erreichbarkeit bisheriger Naherholungsgebiete in der Offenlandschaft. 

Nr. 176.38) Landschaftsbild Der Verlust von Offenlandschaftsraum durch das Vorhaben ist 

zu beklagen. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.35 bis 176.38): 

Lärm (zu Nr. 176.35) 

Die Auswirkungen auf den Freiraum im Einflussbereich des Vorhabens sind im Fachbeitrag 
Lärm der UVE dargestellt. Die Beurteilung erfolgt durch den humanmedizinischen 
Sachverständigen. 

 

Luft (zu Nr. 176.35) 

Die Staubbelastung während der Bauphase wurde in der UVE durch Berechnung der Lang- 

und Kurzzeitmittelwerte bei den nächsten Anrainern entlang der Trasse bewertet. Die 

Immissionsbeiträge der Zusatzbelastung bleiben durchwegs irrelevant bzw. werden bei 

konsequentem Einsatz der vorgeschlagenen staubmindernden Maßnahmen die in § 20 (3) 

IG-L festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Es ist also mit keiner Gefährdung 

der Bevölkerung aus Sicht des Fachbereichs Luft zu rechnen. 

 

Landschaft/Landschaftsbild (zu Nr. 176.38, Nr. 176.36) 

ad Nr. 176.38: Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. 

Ad Nr. 176.36: 

Die Beeinträchtigung der Blumengärten Hirschstetten als Naherholungsgebiet wird während 

der Bauphase als vertretbar eingestuft, da die Bautätigkeit nur einen kleinen Teil des 

Geländes beansprucht. Der für die Erholungsnutzung bedeutende Bereich bleibt nutzbar. In 

der Betriebsphase werden die Reservegärten weiterhin nahezu unverändert der Bevölkerung 

zur Verfügung stehen (vorbehaltlich ev. Nutzungsänderungen durch die MA 42 selbst). 

 

Freizeit und Erholung (zu Nr. 176.35, 176.36, 176.37) 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten Lärm, Luft, und 

Landschaft/Landschaftsbild kommt es während der Errichtung zu auf die Bauphase 

beschränkten Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese 

sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

Für die Betriebsphase wird die Stellungnahme zur Landschaft/Landschaftsbild der 

maßgebliche Bedeutung beizumessen ist, hingewiesen. Aus humanmedizinischer Sicht sind 

in der Betriebsphase keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten 

erkennbar. 
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Verkehr (zu Nr. 176.37) 

Nr. 176.37: Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung bestehender Wegeverbindungen 

werden Ersatzverbindungen geschaffen, welche an die Querungsmöglichkeiten der Bahn 

(i.d.R. Unterführungen) angeschlossen werden. Einzig der Bereich im 

Zwischentunnelabschnitt weist keine Querung der Stadtstraße in den zwischen Stadtstraße 

und Bahntrasse gelegenen Bereich auf. Die übrigen Querungen erfolgen als geregelte 

Querungen und/oder im Zuge von Überführungen. Darüber hinaus gibt es neue 

Wegeverbindungen entlang der Lärmschutzwälle. 

 

5.2. Beeinträchtigung von Schutzgütern durch Lärmimmissionen/Erschütterungen 

Nr. 176.39) Wie oben beschrieben sind die an uns übermittelten Projektunterlagen nicht 

vollständig und fehlen mit wenigen Ausnahmen die Lärmbearbeitungen und stehen 

vorwiegend der UVP-Synthesebericht und die Zusammenfassung als Grundlage zur 

Verfügung. 

Nr. 176.40) Auf Basis dieser Unterlagen und der bisherigen Erfahrung mit derartigen 

Projekten gehen wir jedenfalls davon aus, dass Unsicherheiten wurden nicht ausreichend 

und konsequent durchgezogen dargestellt worden sein werden (vgl. Abschnitt 2). Neben 

Lärmmessungen sind auch Lärmimmissionmodellierungen mit SOUNDPLAN u. dgl. 

fehlerbehaftet und bedürften einer Fehlerrechnung. 

Nr. 176.41) Auch in den Projektunterlagen wird eingeräumt (Zusammenfassung S.21), 

dass die "zulässigen Grenzwerte für verkehrsbedingte Lärmbelastung am Tag, am Abend 

und in der Nacht mit einer Ausnahme nicht überschritten" würden. Dies bedeutet aber, 

dass sie eben nicht ausnahmslos eingehalten werden. Unter Hinzurechnung des in Punkt 

40 gesagten bedeutet dies, dass von einer Überschreitung in größerem Ausmaß 

auszugehen ist. 

Nr. 176.42) Die genannte "in Anlehnung" verwendete Dienstanweisung (DA) für 

Lärmschutz an bestehenden Landesstraßen B (60 dB bei Tag, 55 dB am Abend und 50 

dB in der Nacht) ist nicht veröffentlicht und dem Projekt auch nicht beigelegt. Würde sie 

normative Inhalte beinhalten, müsste sie als Verordnung im Landesgesetzblatt 

kundgemacht sein, ansonsten wäre sie Verfassungswidrig. Diese Eigenschaft erfüllt eine 

Dienstanweisung offensichtlich nicht. Die genannten Grenzwerte sind jedenfalls zu hoch 

und mit den Erfordernissen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht vereinbar. 

Nr. 176.43) Das Vorhaben wurde nicht anhand von der WHO empfohlenen Richtwerte 

insbesondere jene der Night Noise Guidelines von 40 dB in der Nacht geprüft diese 

werden auch nicht eingehalten. 

Nr. 176.44) Die Angabe einer Irrelevanzgrenze von 1 dB ist insbesondere bei der Frage 

der Gesundheitsgefährdung durch Lärm in keiner Weise zulässig. 

Nr. 176.45) Weiters ist davon auszugehen das ruhige Gebiete verlärmt werden und auf 

den Schutz ruhiger Gebiete nicht ausreichend Bedacht genommen wird und das 

Immissionsminimierungsgebot gemäß §17 (2) UVPG nicht eingehalten ist. 

Nr. 176.46) Die Angabe von dB-Werten auf 0,1 dB genau entspricht in keiner Weise der 

tatsächlichen Bestimmbarkeit. 
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Nr. 176.47) Erschütterungen Ebenso können unzumutbare Beeinträchtigungen durch 

Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die Bauphase 

und den Bereich Quadenstraße zu. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.39 bis 176.47): 

Lärm, Erschütterungen 

Die dem Fachgutachten zu Grunde liegenden Projektunterlagen waren vollständig. 

Hinsichtlich der Unsicherheiten wird auf die Stellungnahme zu „2. Unsicherheiten und 

Vertrauensbereiche“ verwiesen.  

Die Aussage, dass die "zulässigen Grenzwerte für verkehrsbedingte Lärmbelastung am Tag, 

am Abend und in der Nacht mit einer Ausnahme nicht überschritten" würden in der 

Zusammenfassung der UVE ist nicht korrekt, da sich diese Aussage auf den Baulärm 

bezieht. 

Hinsichtlich der Grenzwerte und Irrelevanzkriterien wird auf den humanmedizinischen 

Sachverständigen verwiesen. 

Die Berechnung auf 0,1 dB genau wird durch die BStLärmIV gefordert. 

Die zu erwartenden Erschütterungen in der Bauphase sind im Fachgutachten 

Erschütterungen ausgewiesen. Das Fachgutachten enthält auch die Auflagen die zur 

Begrenzung der Immissionen erforderlich sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf den 

Menschen erfolgt durch den humanmedizinischen Sachverständigen. 

 

Humanmedizin 

Das humanmedizinische Gutachten baut auf den Beurteilungswerten der gängigen 

Beurteilungspraxis zur Lärmbeurteilung auf und berücksichtigt als weitere 

Beurteilungsgrundlage für Straßenverkehrslärm die. BStLärmIV. Diese wurde in einem 

Gutachten von Univ.Prof Dr. Haidinger und Univ-Prof. Dr. Marth humanmedzinisch beurteilt 

und stellt somit den fachlichen Beurteilungstandard dar. 

Das 1-dB Irrellevanzkriterium wurde wiederkehrend überprüft und für geeignet befunden. 

Unabhängig davon ist für das menschlische Ohr eine Pegeldiffenz von 1 dB so gut wie nicht 

unterscheidbar und damit als numerischer Wert für ein Irrelevanzkriterium geeignet. 

 

5.3: Tiere – Pflanzen – Lebensräume 

Nr. 176.48) Berührtheit: Vom Vorhaben Stadtstraße werden zahlreiche (national und 

europarechtlich und tlw. streng) geschützte Tier und Pflanzenarten und deren 

Lebensräume berührt und negativ beeinträchtigt. Es kommt zu nicht ausgleichbaren 

negativen Auswirkungen auf geschützte Tier- und Pflanzenarten und Lebensräume. Die 

Projektdokumentation ist unvollständig. 

Nr. 176.49) In der UVE werden nicht unerhebliche Wirkungen auf Schutzgüter dargestellt. 

lediglich die Behauptung erhoben, dass dies Projektunabhängig wäre und das 

eingereichte Vorhaben keine Auswirkungen hätte und die Fiktion in den Raum gestellt, 

dass die Schutzgüter quasi inert auf das Vorhaben reagieren würde. "Hinsichtlich des 

Naturschutzes ist festzuhalten, dass das gesamte Umland Stadtentwicklungsgebiet ist 

und daher erhebliche Veränderungen – ähnlich jenen der letzten Jahrzehnte – stattfinden 

werden. Betrachtet man die Entwicklung der letzten 50 Jahre wird deutlich, dass die 
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Fragmentierung des Raumes, die Bebauungsdichte und die Nutzungsintensität deutlich 

zugenommen haben und Lebensraumverluste für geschützte Arten weiterhin zunehmen. 

Diese Effekte sind jedoch von der Umsetzung des Projekts „Stadtstraße“ völlig 

unabhängig". Diese Behauptung ist unzureichend und zurückzuweisen. 

Nr. 176.50) Alternativenprüfung fehlt. Bestandteil einer derartigen 

Naturverträglichkeitsprüfung ist eine Alternativenprüfung. Erst wenn keine ausreichenden 

Alternativen vorliegen, könnte bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses das 

Vorhaben realisiert werden. Ein Öffentliches Interesse (und schon gar kein zwingendes) 

ist nicht gegeben (vgl Abschnitt 1). 

Nr. 176.51) Tiere und deren Lebensräume sind nicht bloß geringfügig beeinträchtigt:  Dies 

betrifft insbesondere die strengem Schutz unterworfenen Ziesel, Feldhamsters (Cricetus 

cricetus) und der Zauneidechse (Lacerta agilis), sowie verschiedene Fledermausspezies. 

Abfangen als Lösung ist insbesondere beim Ziesel (Spermophilus citellus) nicht zulässig 

und sind geeignete Lebensräume im Schwinden begriffen und der Nachweis, dass 

weitere Lebensraumverluste ausgeglichen werden können ist unterblieben. 

Nr. 176.52) Insbesondere die Ermittlungen der Fledermausvorkommen erweist sich als 

nicht ausreichend. So kann aufgrund nicht hinreichtend selektiver Kartierung das 

Vorkommen des kleinen Mausohrs (Myotis oxygnatus) nicht ausgeschlossen werden. 

Diese Spezies ist in der Roten Liste mit CR also "critically endangered" eingestuft. 

Nr. 176.53) Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften und deren Lebensräume sind nicht 

bloß geringfügig beeinträchtigt: Die Einstufung der Auswirkungen des Projektes auf 

Pflanzen und deren Lebensräume als geringfügig erscheint daher willkürlich, ist in keiner 

Weise nachvollziehbar, es ist von sehr starken Auswirkungen auszugehen, weshalb das 

Projekt auch in dieser Hinsicht nicht genehmigungsfähig ist. 

Nr. 176.54) Zerschneidungswirkung: Vom Vorhaben geht eine Zerschneidungswirkung 

aus die durch Ausgleichsmaßnahmen nicht voll kompensierbar ist - auf den Wert 

unzerschnittener Offenlandschaftsräume und die Gefahr des praktisch irreversiblen 

Verlustes wird hingewiesen. Wanderkorridore von Wildtieren bzw. Amphibien werden 

ebenfalls beeinträchtigt. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.48 bis 176.54): 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Im engeren Untersuchungsraum wurden sowohl die Zauneidechse (Lacerta agilis) als auch 

das Ziesel (Spermophilus citellus), zahlreiche Arten von Fledermäusen und Vögeln sowie der 

Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) und der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) 

nachgewiesen, die in Wien alle streng geschützt und in den Anhängen II und IV der FFH-

Richlinie gelistet sind. Für alle diese Arten wurden im Projekt Maßnahmen zur Vermeidung 

und Verminderung von Projektwirkungen, funktionserhaltende Maßnahmen und 

Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, um die Sicherung der Erhaltungszustände der 

betroffenen FFH-Arten zu gewährleisten. Für weitere Details wird vom 

Amtssachverständigen auf die Ausführungen unter Nr. 170/2 verwiesen. 

Im Beurteilungsraum des Amtssachverständigen, der dem „Eingriffsraum“ der UVE-

Sachverständigen entspricht, befinden sich keine geschützten Biotope im Sinne des § 7 

Wiener Naturschutzgesetz (Schutz von Biotopen). Das bedeutet, dass weder 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie, noch Biotoptypen gemäß Wiener 

Naturschutzgesetz und Wiener Naturschutzverordnung von flächigen Eingriffen betroffen 
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sind. Im Beurteilungsraum gibt es einen Nachweis des Feld-Mannstreu (Dipsacus fullonum), 

einer in Wien geschützten Pflanze ohne Lebensraumschutz, in Manipulationsflächen in und 

neben dem Baufeld im Bereich südlich der Kleingartenanlage „SEZ Breitenlee“. Ein Verstoß 

gegen § 10 (2) Wiener Naturschutzgesetz liegt nicht vor, weil nur wenige Exemplare des 

Feld-Mannstreu in einem überschaubaren und beschränkten Ausmaß durch das 

Baugeschehen auf diesen Ruderalflächen vernichtet werden. Auch für die Wilde Karde 

(Eryngium campestre), eine in Wien geschützte Pflanze ohne Lebensraumschutz, gibt es 

einen Nachweis in Manipulationsflächen in und neben dem Baufeld. Ein Verstoß gegen § 10 

(2) Wiener Naturschutzgesetz liegt ebenfalls nicht vor, weil nur wenige Exemplare der 

Wilden Karde in einem überschaubaren und beschränkten Ausmaß durch das 

Baugeschehen vernichtet werden. 

Bereits die bestehenden Straßenzüge, die Gleise der S 80 und Lärmschutzwände stellen im 

IST-Zustand eine Barrierewirkung dar. Im „Eingriffsraum“ sind keine ausgewiesenen 

großräumigen Wanderkorridore von Tieren vorhanden, die die Trasse queren wird. 

Zweifelsohne stellt das Straßenbauvorhaben eine Barriere für alle jene Tierarten dar, die in 

Nord-Süd-Richtung wandern. Diese Barrierewirkung wird auch durch die Errichtung von 

Lärmschutzwänden bzw. Wildzäunungen verschärft. Um diese Barrierewirkung für 

bodengebundenen Tierarten wieder weitestgehend aufzuheben, wurden als 

Projektbestandteil Querungshilfen vorgesehen. Auf Grund der Lage der Straße im 

städtischen Gebiet und auf Grund des Fehlens von Wildtierkorridoren wurden diese 

Querungen nur „in Anlehnung“ an die RVS Wildschutz geplant. Im Bereich der Ast. Seestadt 

Ost wird zumindest eine Grünbrücke errichtet. Durch Trennwirkung sind – mit Ausnahme von 

Hamster, Ziesel und Zauneidechse - keine sensiblen Lebensräume von bodengebundenen, 

wandernden bzw. mäßig wandernden Tierarten durch das Vorhaben betroffen. 

 

Team Grün“ (MA 22 Bereich Umweltrecht) zu TB 176.50: 

Laut dem Gutachten des Amtssachverständigen für Naturschutz werden durch das 

gegenständliche Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbote des Wiener 

Naturschutzgesetzes verletzt. Weiters kommt es gemäß diesem Gutachten durch das 

gegenständliche Projekt nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Schutzzwecke des 

Landschaftsschutzgebietes Donaustadt. Somit kommen die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 

und Abs. 4 Wiener Naturschutzgesetz sowie des § 24 Abs. 7 Wiener Naturschutzgesetz im 

gegenständlichen Fall nicht zur Anwendung. Es ist daher weder eine Alternativenprüfung 

noch eine Interessensabwägung vorzunehmen. Auch ein „Input“ des Amtssachverständigen 

zum Thema „öffentliches Interesse“ ist somit nicht erforderlich. 

 

5.4.Boden/Landwirtschaft 

Nr. 176.55) Flächeninanspruchnahme. Durch die Straße wird Fläche in Anspruch 

genommen und versiegelt. Dadurch gehen wertvolle Produktionsflächen in untragbarer 

Weise unwiederbringlich verloren. Auch eine Kompensation dafür ist im Projekt nicht 

vorgesehen. 

Nr. 176.56) Schadstoffeintrag: Vom Vorhaben initiierte Schadstoffeinträge beeinträchtigen 

die landwirtschaftliche Produktion und über die Nahrung auch das Schutzgut Mensch 

Nr. 176.57) Betriebsphase: Während der Betriebsphase ist die Eingriffsintensität 

hinsichtlich Landwirtschaft und Boden als sehr hoch einzustufen, da große Flächen und 
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Volumina für immer der realen landwirtschaftlichen Produktion entzogen werden. Weiters 

werden die früheren Bodenstandorte und Agrarflächen versiegelt und die bisher auf 

diesen Flächen auftretenden Niederschläge in Entwässerungsbecken abgeleitet. Dadurch 

geht dem Boden insgesamt viel Wasser verloren. Die Flächen, die nach der Bauphase 

wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet werden sollen werden längere Zeit anthropogen 

gestört bleiben und es ist eine Einschränkung der Produktionskraft zu erwarten. Weiters 

wird das mit geringem Flurabstand situierte Grundwasser durch Straßenabwässer 

chemisch belastet. 

Nr. 176.58) Durch Schadstoffeintrag wird die Qualität der Produkte verschlechtert. 

Nr. 176.59) Versiegelung durch die Autobahn verschlechtert die Sickerverhältnisse und 

die Bodenfeuchte. Ein Ausgleich durch die Auflage entsprechender Flächenkompensation 

ist nicht vorgesehen. 

Nr. 176.60) Brunnen/Wasserentnahmen zur Bewässerungszwecken werden durch das 

vorgelegte Projekt beeinträchtigt Insbesondere Biobetriebe (Gärtnerei) können ihre 

Produktion nicht weiterführen. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.55 bis 176.60): 

Boden 

Es stimmt, dass unter den acht, in der EU-Bodenstrategie angeführten Bodengefährdungen 

die Bodenversiegelung in Mitteleuropa das Hauptproblem darstellt. Durch die Versiegelung 

verliert der Boden alle seine ökologischen Funktionen, darunter auch jene der 

Kohlenstoffspeicherung. Die Bodenkundler-Community ist bereits seit Jahrzehnten bemüht 

auf die Endlichkeit der Ressource Boden hinzuweisen. Über Initiativen in Zusammenarbeit 

mit der Raumplanung wurden Konzepte und Maßnahmenprogramme zur bodenschonenden 

Raumentwicklung erarbeitet. Das Lebensministerium hat im Juni 2015 eine Publikation des 

Fachbeirats für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz zum Thema „Reduzierung des 

Verbrauchs landwirtschaftlicher Böden – Maßnahmen und Vorschläge“ veröffentlicht. Ein 

gesetzlich verankerter, umfangreicherer Schutz der Böden harrt jedoch noch einer 

Umsetzung. 

Eine wesentliche Forderung der Raumplanung zum Schutz der Ressource Boden ist das 

Hintanhalten von Zersiedelungstendenzen und demnach eine Verdichtung nach innen. 

Kompakte Siedlungskörper sind jedoch nur möglich, wenn die Infrastruktur dafür gegeben 

ist. Einer Bodenversiegelung, die grundsätzlich natürlich einen unwiederbringlichen Verlust 

der Bodenfunktionen bedingt und daher negative Folgen mit sich bringt, ist innerhalb des 

Stadtgebietes deshalb trotz allem der Vorzug gegenüber einer solchen in der Peripherie zu 

geben. 

Ein Bodenverlust kann in menschlichen Zeitmaßstäben nicht kompensiert werden. Die 

Bodenbildung ist ein sehr langsam voranschreitender Prozess (im Ablauf von hunderten 

Jahren entstehen nur wenige Zentimeter Boden). Umso wichtiger sind deshalb die 

Umsetzung der formulierten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen. 

 

Landwirtschaft 

Eine Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Böden erfolgt nur im unbedingt 

notwendigen Ausmaß. Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden 

dauerhaft landwirtschaftliche Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von 
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insgesamt 20 ha beansprucht, wovon rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

verwendet werden. Es ist jedoch kein im geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für 

Wien (AGSTEP für Wien 2014) ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das 

Projekt berührt. In dem  für den Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen 

Untersuchungsraum liegen zudem nur einige wenige Betriebsstandorte von 

Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) 

Betriebsstandort durch die projektierte Trasse unmittelbar betroffen ist. 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich Hydrogeologie/Chlorid 

verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen 

des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) 

kommen, sodass nachteilige Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei 

Verwendung des Brunnenwassers nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten 

agrarstrukturellen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche 

Betriebe, kein landwirtschaftliches Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine 

Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, 

zumal der für die angesprochene Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, 

Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner örtlichen Lage und der Lage seiner für 

Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer projektbedingten Erhöhung der 

Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist . 

Hinsichtlich der projektbedingten Immissionsbelastung ist auf die Ausführungen der 

Sachverständigen für „Luft“ und „Humanmedizin“ zu verweisen. 

 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 
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welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu Schadstoffeinträge durch Straßenwässer: 

Befund 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ, wie z.B. Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 
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Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Zum Wasserverlust in der Betriebsphase: 

Befund 

Mit dem Bau der Stadtstraße Aspern werden versickerungsfähige Freiflächen versiegelt. Die 

Straßenabwässer werden über Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen 

dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Von den Hauptentwässerungskanälen fließt es, 

abhängig von Winter- oder Sommerbetrieb, entweder in eine der Gewässerschutzanlagen 

und wird nach der Reinigung in den Untergrund versickert, oder in den öffentlichen Kanal 

(Wien Kanal). 

Im untergeordneten Straßennetz erfolgt die Straßenentwässerung ganzjährlich durch 

Versickerung über die Böschungen (Verbindungsstraße P&R) oder erfolgt ein 

Kanalanschluss von bestehenden oder neu errichteten Straßenabschnitten 

(Anschlussstraßen). 

 

Gutachten 

Die angesprochene Bodenversiegelung stellt im Sommerbetrieb nur eine geringe 

Veränderung der lokalen Grundwasserbilanz gegenüber dem IST-Zustand dar. Die 

Rückführung des anfallenden Wassers in den Grundwasserkörper erfolgt wie zuvor innerhalb 

des Projektgebietes. Der Unterschied ist nur die Rückführungsart, die dann eher punktuell 

über die Gewässerschutzanlagen, und nicht mehr großflächig über teilweise unversiegelte 

Flächen erfolgt. Die Rückführung ins Grundwasser vermindert die Überschwemmungs- und 
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Hochwassergefahr eines ansonsten betroffenen Vorfluters. Die Schadstoffbelastung des 

Grundwassers wird durch eine gesicherte Reinigung in den gesicherten GSA auf ein dem 

Stand der Technik entsprechendes Maß verringert. 

Im Winterbetrieb werden die potentiellen durch Auftaumittel belasteten Abwässer in die 

Kanalisation der Stadt Wien eingeleitet, sodass sie nicht in den örtlichen Wasserkreislauf 

rückgeführt werden und somit stehen sie der Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung. 

Da es sich in der Zeit des Winterbetriebes immer nur um einen geringen Anteil der 

durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge handelt, ist die Ableitung der Winterwässer in 

die Kanalisation als ein untergeordneter Faktor im Rahmen der Grundwasserneubildung zu 

betrachten.  

 

Zur Störung der Grundwasserströmung durch die Tunnelbauten und Berührung von 

fremde Wasserrechte: 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist.  

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  

 

 
 Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 

Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
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Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten. 

Brunnen/Wasserentnahmen zu Bewässerungszwecken werden durch das vorgelegte Projekt 

nur in einem geringen Ausmaß, das in der Praxis nahezu nicht feststellbar sein wird, 

beeinflusst. 

 

5.5. Wasser (Entwässerung, Grundwasser, Oberflächenwasser) 

5.5.1 Grundwasser/Entwässerung: 

Nr. 176.61) Negative Auswirkungen im Betriebs- und Störfall auf das Grundwasser, sind 

zu erwarten, jedenfalls aber nicht auszuschließen. Dies betrifft zunächst die mit den 

beiden Tunnelbauvorhaben zusammenstehenden Faktoren wie Wasserhaltungen und 

dergleichen. 

Nr. 176.62) Des Weiteren ist eine Beeinträchtigung durch belastete Straßenwässer über 

Versickerung oder auch durch Gischtverfrachtung zu erwarten. 

Nr. 176.63) Chlorid-Grundbelastung: Dies trifft auf eine bereits bedenkliche 

Grundbelastung des Grundwasser durch den Parameter Chlorid. Gemäß Einlage D.04.04 

(S.37 - beachte auch den dortigen Verweisfehler) ergibt sich aus dem Wert von 200 mg/l 

dass bereits im Bestand der Grenzwert der QZV Chemie GW überschritten, also 

Zusatzbelastungen keinesfalls tolerierbar sind. 

Nr. 176.64) Mit der (teilweisen) Einleitung von Straßenwässern in die Kanalisation wird 

das Problem nicht gelöst sondern nur verlagert, hier fehlt eine Dokumentation der 

Reinigungswirkung der Kläranlagen Wien, speziell auch was Chloride betrifft und 

Schwermetalle, und enthebt nicht die Projektwerber für ausreichender Reinigung der 

eingeleiteten Wässer zu Sorgen. 
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Nr. 176.65) Behandlung von Abwässern/Gewässerschutzanlagen Die 

Abwasserbehandlung weist nicht die erforderliche Reinigungsleistung auf entspricht nicht 

dem Stand der Technik. Die Gewässerschutzanlagen erscheinen weiters nicht 

ausreichend dimensioniert. 

Nr. 176.66) Es ist bei derartigen Anlagen erforderlich, dass mögliche Umweltbelastungen 

und die Reinigungserfolge der Vorreinigungsanlagen laufend gemessen und veröffentlicht 

werden. Eine Echtzeitmessung 24/7 und Steuerung rund um die Uhr fehlt. 

Nr. 176.67) Angesichts der klimatologischen Zukunftsprognosen ist, wie schon in den 

letzten Jahren beobachtet, immer häufiger mit verstärkten Starkregenereignissen 

gerechnet werden, die die Kapazität der Gewässerschutzanlagen aber auch der 

Kanalisation überfordern können.  Analysen und Prognosen, wie häufig diese 

Starkregenereignissen zu Überlaufsituationen führen werden und welche Auswirkungen 

diese haben, fehlen. Hier ist der Stand der Klimaforschung zu berücksichtigen. 

Nr. 176.68) Weitere Schadstoffe: Die erforderliche vollständige Bewertung der 

Auswirkungen zahlreicher Schadstoffe auf die Grundwasserqualität ist unterblieben. Dazu 

zählen insbesondere Abgase (Pb, Ni, SO2, NOx, CO, CO2, Ruß, Kohlenwasserstoffe, 

Phenole, Aldehyde), Fahrbahnabrieb (Si, Ca, Mg, Schwermetalle, org. Verbindungen) 

,Reifenabrieb (Cd, Zn, S, Pb, Cr, Ni, Cu, org. Verbindungen, Kautschuk), Bremsenabrieb 

(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Asbest) Tropfverluste (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Vn, org. Verbindungen, Öle, 

Fette, Kohlenwasserstoffe, PAK, Phenole) Korrosion (Al, Cu, Fe, Co, Mn) und die nicht 

verkehrsbedingte Faktoren: Belastung des Niederschlages, org. Bestandteile aus 

Pflanzen- und Düngemitteln aus dem Umfeld, Industrielle Emissionen, Hausbrand. 

Nr. 176.69) Das Grundwassermodell ist mangelhaft und nicht nachvollziehbar 

dokumentiert. Es wurde die Software GGU-SS-Flow2D verwendet, jedoch ist weder 

klargestellt welches Modell der Rechnung zugrunde liegt noch warum welche Parameter 

gewählt worden sind, fehlt es an begründeten Angaben über die 

Grundwasserabstandsgeschwindigkeit bzw. den Durchsatz durch jene Bereiche in denen 

das Bauwerk den Grundwasserleiter berührt sowie die Angabe von Porositätswerten. Im 

übrigen werden auch die aus Pumpversuchen ermittelten kf Werte noch zu überprüfen 

sein. Insbesondere ist eine Kalibrierung nicht dokumentiert, und fehlt eine Validierung der 

Grundwassermodellberechnungen. 

Nr. 176.70) Lediglich 2D -Grundwassermodellierungen, die noch dazu trotz erwartbarer 

instationärer Verhältnisse stationär gerechnet wurden, entsprechen nicht dem Stand der 

Technik. Die Projektunterlagen geben keine Auskunft warum die Fachplaner glauben, 

damit das Auslangen finden zu können. Dies erhält insofern besondere Brisanz, als 

vergleichbare UVP-Projekte im weiteren Umfeld (S1, S8) gezeigt haben dass sich die von 

den Projektwerbern vorgelegten Unterlagen als unbrauchbar erwiesen haben - vgl 

Verbesserungsaufträge in den genannten Verfahren). 

Nr. 176.71) HGW100: Aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit den Projekten 

S1-Lobau und S8-West wird darauf hingewiesen, dass zur Ermittlung des HGW auch eine 

korrekte Grundwasserstatistik mit richtiger Trendermittlung und die Berücksichtigung 

künftiger Klimaprognostischer/hydrologischer Bedingungen erforderlich ist und es nun 

schon wiederholt zu unrichtiger bzw. widersprüchlicher Ermittlung der HGW Werte 

gekommen ist. Vorbehaltlich einer detaillierteren Prüfung erweist sich auch die 

gegenständliche Bearbeitung allein aufgrund des Vermerks "Extrapolation auf 

theoretischen Auswertezeitraum (1972-2012) aufgrund nicht vollständiger Messreihen 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 50 von 438 

erforderlich" (Einlage D.04.04.1005) als hinterfragenswürdig. Angesichts ohnehin geringer 

Flurabstände bei "Normalbedingungen" ist so die kritische Frage wie hoch die 

Flurabstände bei HGW Bedingungen sind ungeklärt. 

Nr. 176.72) Folgerichtig ist derzeit auch nicht gewährleistet, dass die ÖNORM B2506-1 

eingehalten wird: Laut ÖNORM B2506-1 muss der erforderliche Abstand vom tiefsten 

Punkt der Sickeranlage zum höchsten maßgeblichen Grundwasserspiegel aus 

mindestens 1,50 m gewachsenem Boden bestehen, wobei Grundwasserspiegel-

Aufhöhungen durch die Versickerung und Absenkungen durch Brunnen in Rechnung zu 

stellen sind. (Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für Versickerungsanlagen außerhalb 

des Einzugsbereiches von Trinkwasserbrunnen!) 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.61 bis 176.72): 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 
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Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu Nr. 176.61  

Zu den Auswirkungen im Betriebs- und Störfall: 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist.  

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  

 

 
 Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 
Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
 

Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

Die Gewässerschutzanlagen weisen ein Trennbauwerk mit zwei Schiebern auf, mit denen 

man zwischen Sommer- und Winterbetrieb umstellen kann. Weiters kann durch die Schieber 
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in einem Störfall das Filterbecken abgetrennt werden und Schadstoffe entweder im 

Absetzbecken zurückgehalten bzw. in den Kanal umgeleitet werden. 

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten. 

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

Im Störfall kann im „Sommerbetrieb“ der Schieber zur zweiten Kammer des 

Auslaufbauwerkes geschlossen und eine Versickerung von ungereinigtem Wasser somit 

verhindert werden. Im Rahmen des FGAs zum Gewässerschutz wird die Erstellung eines 

Alarmplans (zB.: Maßnahmen für Gefahrengutunfälle) in Abstimmung mit den örtlichen 

Feuerwehren gefordert. 

Allfällig erforderliche Maßnahmen der Entsorgung ausgetretener Schadstoffe bzw. 

kontaminierter Böden werden fallspezifisch durch die Gewässeraufsicht des jeweiligen 

Bundeslandes in Abstimmung mit den Einsatzkräften vor Ort entschieden. 

 

Zu Nr. 176.62,176.65 und 176.68 

Befund 

Bauphase: 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase: 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 53 von 438 

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase: 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase:  

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 
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2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Zu Nr. 176.64: 

Die Hauptkläranlage Wien ist für die Reinigung derartiger Wässer ausgelegt, seitens Wien 

Kanal wurde darüber hinaus eine Zustimmung zur Einleitung der anfallende Wässer in der 

öffentlichen Kanal erteilt. 

 

Zu Nr. 176.68: 

Der Schadstoffeintrag von nicht verkehrsbedingten Faktoren ist nicht Teil der Beurteilung. 

 

Zu Nr. 176.66:  

Befund:  

Die Bemessung und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11. 

Darüber hinaus wird entsprechend den Projektunterlagen ein Beweissicherungsprogramm 

für die Grundwasserqualität und Grundwasserspiegellage durchgeführt (Beantwortung des 

Auskunftsersuchens der MA 22, Teil 1) 

Für den Projektbereich der Krcal-Grube wurde ein engeres Monitoring-Programm definiert, 

siehe Projektunterlage „22., Stadtstraße Ast. Seestadt Ost“, Einlage 5.05.02. 

Gutachten: 

Die Beweissicherung des Grundwassers und den anderen Maßnahmen zur Kontrolle und 

Überwachung von den Veränderungen der Schutzgüter sind aus fachlicher Sicht als 

ausreichende Überwachung zu betrachten. 
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Zu Nr. 176.67 und 176. 71: 

Befund: 

Es wurden von den zuständigen öffentlichen Diensten (eHYD, MA 45, WA5) die 

Hydrologische und hydrographische Daten für den Standort des Projektes berücksichtigt. 

Gutachten: 

Die in den Planunterlagen genutzten Daten entsprechen der aktuellen erreichbaren 

Datengrundlage. Die Datengrundlagen für die Berechnungen und Prognosen stammen von 

den hydrographischen Diensten in Österreich. Die hydrographischen Dienste Österreichs 

aktualisieren laufend ihre Daten. Somit erfolgt eine Berücksichtigung der Extremwerte bzw. 

Klimaveränderung anhand der in die Berechnung einfließenden Parameter 

 

Zu Nr. 176.69-70 

Zur Grundwassermodellierung 

Befund: 

Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Die Eingangsparameter für die Grundwassermodellierung wurden durch den Projektanten in 

den nachgeforderten Ergänzungen (Beantwortung der Auskunftsersuchen der MA 22, Teil 2 

und Teil 4). 

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen wurde eine Grundwasserbeweissicherung bereits begonnen.  

 

Gutachten: 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Ergänzend werden im FGA Gewässerschutz weitere Auflagen zur Verifizierung der 

Prognose betreffend die Grundwasserveränderungen definiert und werden erforderlichenfalls 

notwendige Maßnahmen gefordert.  

 

Zu Nr. 176.71 zur HGW100 

Die Ermittlung des HGW 100 erfolgt nach anerkannten Methoden der Extremwertstatistik. Im 

Konkreten erfolgte diese Extremwertstatistik nach GUMBEL zur Bestimmung des HGW100 

und HGW30 (Bauwasserstand) anhand von 10 ausgewählten Grundwassermessestellen im 

Projektsgebiet, siehe D 04.04). 

Die Grundlage für die Berechnung liefern Grundwasserspiegelmessungen mit langen 

Beobachtungszeiträumen bei gleichzeitig kurzen Messintervallen.  

Die für das Projekt Stadtstraße Aspern durch Extremwertstatistik ermittelten HGW100-

Stände liegen vergleichbar höher als die bislang im Auftrag des hydrografischen Dienstes in 

der Studie des Joanneum Research für das Marchfeld errechneten HGW100 Spiegellagen. 
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Zu Nr. 176.72: 

zur ÖNORM 2506-1 

Befund: 

In der Sommerbetriebsphase werden die Oberflächenwässer in entsprechend der 

RVS 04.04.11 dimensionierten Gewässerschutzanlagen gereinigt und anschließend in den 

Untergrund versickert. 

 

Gutachten: 

Für die Planung von Straßen mit einem JDTV von über 15.000 Kfz/24 ist die RVS 04.04.11 

anzuwenden. Der maßgebliche Grundwasserstand entspricht hier Fall 2 (4.1.3. RVS 

04.04.11). Somit darf der Abstand zwischen UK Filteranlage und dem HGW einen 

Mindestabstand von 0,5 m nicht unterschreiten. 

 

Klima und Umweltmeteorologie (zu Nr. 176.67) 

Die Vorhersage zukünftiger infolge des Klimawandels veränderter regionaler 

Niederschlagsregime weist noch große Unsicherheiten auf, speziell was die räumliche und 

zeitliche Auflösung betrifft. Eine Zunahme von Starkregenereignissen in einem wärmeren 

Klima basiert auf der physikalischen Tatsache, dass eine wärmere Atmosphäre mehr 

verfügbares Niederschlagswasser enthalten kann. Auf welche Art und Weise dieses globale 

Mehr an Wasser in der Atmosphäre allerdings regional und lokal als Niederschlag fällt, ist 

durch regionale Klimamodelle zurzeit noch schlecht simulierbar. 

 

Luft (zu Nr. 176.68) 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 werden die Luftschadstoffe der 

Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Ziel des IG-L ist unter anderem der dauerhafte 

Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, sowie von Kultur- 

und Sachgütern. 

 

Geologie und Geotechnik (zu Nr. 176.70) 

Die Stellungnahme des geotechnischen SV stützt sich auf die folgenden Unterlagen des Pro-

jektes Stadtstraße Aspern, vereinfachtes Verfahren nach UVP-Gesetz 2000: 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Geotechnische Grundlagen, Geologisch Ge-

otechnischer Planteil, Teil 1;   

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Geotechnische Grundlagen, Geologisch Ge-

otechnischer Planteil, Teil 2;   

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Geotechnische Grundlagen, Geotechnische 

Untersuchungen verfasst von MA 29 – Fachbereich Grundbau, C.02.01.1002; 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2016, Erläuterungsdokument zu den geologisch-

geotechnischen Unterlagen S1 Spange Seestadt Aspern, geotechnische Bewertung der von 

ASFINAG vorgelegten Unterlagen bis Ast Seestadt West verfasst von MA 29-Fachbereich 

Grundbau; C.02.01.1003; 
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• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Geotechnische Grundlagen, Geologischer 

Bericht verfasst von MA 29 – Fachbereich Grundbau, C.02.01.1001; 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Lageplan Bohrpunkte und Grundwasser-

messstellen, C.02.03.1001; 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Schutzgüter Fachbeiträge, Boden Wasser – 

Grundwasser, Teil D-5; 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014, Hydrogeologischer Übersichtslageplan, 

D.04.04.1001, 

• Stadtstraße Aspern, Einreichprojekt 2014,Fachbericht Wasser-Grundwasser Bericht, 

D.04.04; 

 

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die hydrologische Untersuchung im Fachbeitrag Was-

ser-Grundwasser sich auf die Größe des durch Grundwassermessstellen und Grundwasser-

aufschlüsse im hydrogeologischen Übersichtsplan dargestellt (Plan Nr. B.04.04.01001) be-

zieht, ein Gebiet mit einem ca. 500m bis 1000m beidseitig der geplanten Stadtstraße Aspern 

gelegenen Beobachtungsraum. Der Vorwurf der Einwendung richtet sich offenbar nur gegen 

das 2 D Berechnungsmodel der Erstellung der Extremwertstatistik nach GUMBEL des Fach-

beitragsverfassers Ingenieurkonsulent für Geologie, Herrn Mag. Oliver Montag, der damit 

unter stationären Verhältnissen die Bestimmung von HGW 100 und HGW 30 vorgenommen 

hat. 

Was die Verwendung eines 2 D Modells betrifft, wird darauf hingewiesen, dass 3 D Modelle 

derzeit noch dem universitären Bereich und nur Spezialanwendungen vorbehalten sind. Es 

kann nicht von einem Ingenieurkonsulenten, der seine Aufträge im Wettbewerb erhält 

verlangt werden, eine noch universitär geführte 3 D Analyse anzuwenden. Er ist aber 

verpflichtet, seine Fachbeiträge gemäß dem Stand der anerkannten technischen Regeln zu 

er-bringen, was mit 2 D Berechnungen derzeit gegeben ist. 

Was die instationäre Simulation betrifft (Abfluss ändert sich über den Berechnungszeitraum), 

muss hinterfragt werden, ob sich der Grundwasserabfluss über den Berechnungszeitraum 

wirklich hydrotechnisch relevant im Laufe der Jahrzehnte der Grundwasserbeobachtungsrei-

hen geändert hat. Die geplante Stadtstraße Aspern befindet sich mit ihrem Beobachtungs-

raum mehrere Kilometer nördlich der Donau und es ist dem unterfertigten SV nicht bekannt 

geworden, trotz Nachfragen bei kompetenten Stellen, dass Veränderungen durch z. B. den 

Bau der Neuen Donau sich im Grundwasserabfluss des die Stadtstraße Aspern 

umgebenden jährlich schwankenden, aber sich doch immer wiederholenden 

Grundwasserregimes hydrologisch so bedeutend wurden, dass diese den Charakter des 

jährlichen Abflusses ver-ändert haben.  

Der Einschreiter mit seinen Einwendungen im gegenständlichen UVP-Verfahren mahnt im 

Fachgutachten des Ingenieurkonsulenten Aussagen zu derzeit noch nicht erkennbaren hyd-

rologischen Grundwasserabfluss-Veränderungen und Anwendungen von noch nicht allge-

mein zugänglichen Berechnungsmethoden an, deren Auswirkungen in einem hydrologisch 

relevanten Ausmaß noch nicht erwiesen sind.  
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5.5.2 Oberflächengewässer / Gewässerökologie 

Nr. 176.73) Der Ausschluss dieses Fachbereiches von den weiteren Untersuchung ist 

nicht gerechtfertigt, eine Abgrenzung der Umweltwirkungen ist nicht korrekt erfolgt. 

Anzuführen sind hier die im Abschnitt Grundwasser beschriebenen Auswirkungen von 

Baumaßnahmen und Bauwerken im Grundwasser und die Verfrachtung von Schadstoffen 

aus belasteten Straßenwässern. Mehr als geringe Auswirkungen des Projektes auf die 

Oberflächengewässer und Gewässerökologie in der Bauphase wie in der Betriebsphase 

können daher nicht ausgeschlossen werden. 

Nr. 176.74) Bisher ist nicht gewährleistet dass keine gewässerökologisch besonders 

bedenklichen calciumchloridhältigen Auftaumittel zur Anwendung gelangen können. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.73 bis 176.74): 

Altlasten und Gewässerschutz 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Im Projektgebiet der Ast Seestadt Ost wurde das Grundwasser an zwei Stellen freigelegt, 

nämlich „Krcal-Grube 1“ und „Krcal-Grube2“. 

Anmerkung 

Zu Nr. 176.74 wird auf die Ausführungen des Fachbereichs Hydrogeologie (vorne) 

verwiesen. 

 

5.6. Schutzgut Luft/Luftschadstoffe 

Nr. 176.75) Die Grundlagen zur Ermittlung der Immissionsbelastung sind nicht 

nachvollziehbar. Die Ermittlung von Unsicherheiten fehlt, und so hätten die vorgelegten 

Unterlagen auch dann keine Aussagekraft wenn sie eine Einhaltung der geltenden 

Grenzwerte bzw. der angesetzten Irrelevanzschwellen ausweisen würden. 

Nr. 176.76) Die verwendeten Emissionsfaktoren sind zu gering und nicht gültig, der so 

genannte "VW-Skandal" und die Folgen wurden nicht berücksichtigt. Das Einreichprojekt 

ist nicht auf der Grundlage von "real drive emissions" aufgebaut. Es ist bekannt dass in 

bisher noch nicht abgrenzbarem Ausmaß aber deutlich über die Grenzen des VW-

Konzerns hinaus insbesondere die Stickoxidemissionswerte der Fahrzeugflotte 

(vorwiegend aber nicht ausschließlich bei Dieselfahrzeugen) deutlich und teilweise um ein 

Mehrfaches über den Euro-Normwerten liegen. In Konsequenz ist davon auszugehen, 

dass auch die vorhabensbedingten Luftschadstoffemissionen bzw. -immissionen deutlich 

höher sind als bei der Projektierung angenommen. Wie auch den Projektunterlagen zu 

entnehmen liegt das Vorhaben in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBl. II Nr. 166/2015, 

der 166. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft 2015 über belastete Gebiete (Luft) zum UVP-G 2000). Festzuhalten ist 

in diesem Zusammenhang dass nicht nur vergleichbar mit anderen derartigen Gebieten 

das gesamte Stadtgebiet von Wien als "Sanierungsgebiet" für Feinstaub PM10 

ausgewiesen ist sondern zusätzlich nahezu das gesamte Stadtgebiet (mit Ausnahme 

einiger hier nicht relevanter Katastralgemeinden) auch für Stickstoffdioxid. 

Nr. 176.77) Auch auf Basis der ohnehin unzureichenden Untersuchungen kommt es 

jedoch zu Grenzwertüberschreitungen und werden auch Irrelvanzkriterien nicht 

eingehalten und ist das Vorhaben daher nicht genehmigungsfähig.  
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So hält die Projektwerberin in der Version E von Einlage D.01 fest:  "Die geplante 

Stadtstraße Aspern befindet sich für die luftfremden Stoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub 

auf Grund dessen, da deren Grenzwerte wiederholt oder auf längere Zeit an den 

Messstellen überschritten wurden in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBl. II Nr. 

166/2015, der 166.  Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft über belastete Gebiete (Luft) zum 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000). Für die Auswirkungsanalyse in der 

Bauphase waren Stickoxide- und Staub-Emissionen durch Bau- und Arbeitsmaschinen, 

durch LKW-Transporte sowie Staubemissionen bei der Manipulation von staubenden 

Gütern zu berücksichtigen. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, überschreitet die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch das Bauvorhaben der Stadtstraße Aspern an 

einigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet die zulässige Irrelevanzgrenze. Die Ermittlung der Gesamtbelastung 

(inkl. Kumulation durch angrenzende Vorhaben) zeigt, dass durch Umsetzung 

emissionsmindernder Maßnahmen mit der Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. 

Grenzwerte zu rechnen ist. Das gegenständliche Straßenbauvorhaben bedingt 

verkehrliche Verlagerungen, welche sowohl Zusatzbelastungen als auch 

Zusatzentlastungen zur Folge haben. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, liegt die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße Aspern lediglich an 

wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet über der jeweiligen Irrelevanzgrenze gemäß dem 

Schwellenwertkonzept (nach Immissionsschutzgesetz Luft). Die Ermittlung der 

Gesamtbelastung (inkl.  Kumulation angrenzender Vorhaben) zeigt, dass mit der 

Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte zu rechnen ist".  

Diese Aussagen sind in sich widersprüchlich, legen aber dar, dass die 

Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfüllt. Warum die Aussage, dass es nur an 

wenigen Immissionspunkten zu Überschreitungen kommt, von der Projektwerberin als 

Rechtfertigung angeführt wird, mit der sie das Genehmigungshindernis beseitigt glaubt, ist 

nicht nachvollziehbar. Das Schwellenwertkonzept ist durchaus hinterfragenswert, zieht 

man es als Grundlage heran, dann aber ist damit der Toleranzspielraum bereits 

ausgeschöpft und besteht kein Raum für weitere Überschreitungen. Ausgegebenem 

Anlass weisen wir darauf hin, dass §2 des Immissions-schutzgesetzes Luft IG-L folgendes 

normiert  

(4) Immissionsgrenzwerte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, sofern Abs. 5 nicht 

anderes bestimmt, höchstzulässige, wirkungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen, 

bei deren Unterschreitung nach den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

keine schädigenden Wirkungen zu erwarten sind. 

(5) Immissionsgrenzwerte für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind höchstzulässige Immissionskonzentrationen. Ebenso ist der 

Immissionsgrenzwert für PM10 und PM2,5 jeweils eine höchstzulässige 

Immissionskonzentration.  

Die Ausweisung als "belastetes Gebiet" zeigt, dass es hier bereits zu 

Grenzwertüberschreitungen kommt insofern ist ganz im Gegensatz zu den Aussagen der 

Projektwerberin mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen und können diese schon gar 

nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, stellt die Einschreiterin das 

Schwellwertkonzept an sich grundsätzlich in Frage, sind diese Einwendungen jedoch 

nicht der Ort für eine breite Grundsatzdiskussion. Wenn aber festgehalten wird, dass 

Messunsicherheiten (Wirkfaktorbericht Luftschafstoffe Einlage D.03.02 S.15) 
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Rechtfertigung für Irrelevanzschwellen dienen, dann ist die Frage zu stellen, warum dies 

nur zum Nachteil der von Luftschadstoffimmissionen Betroffenen ausgelegt wird und nicht 

stattdessen nach dem Vorsorgeprinzip vorgegangen wird. Berücksichtigt man die 

Unsicherheiten bei Messungen UND jene bei der Luftschadstoffimmissionsmodellierung 

mittels AUSTAL u. dgl und der vorgeschalteten, ebenfalls naturgemäß fehlerbehafteten 

Kette der Verkehrsmodellierung, dann ist in Wahrheit unter Einbeziehung aller 

methodischen Mängel und Schwächen noch von weit höheren vorhabensbedingten 

Immissionsbelastungen, von denen auch eine größere Zahl von Immissionspunkten 

betroffen sein werden, auszugehen.  Zusammengefasst wird es sowohl in der Bauphase 

als auch in der Betriebsphase zu vermehrten Belastungen mit Luftschadstoffen und zu 

Grenzwertüberschreitungen für NOx und PM10 kommen. Aus gegebenem Anlass wird 

daher auf §5 Abs. 6 UVPG 2000 i.d.g.F hingewiesen: 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 

Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 

Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch 

Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Ausgleichsmaßnahmen 

nicht behoben werden können. 

Die Voraussetzungen sind hier gegeben weshalb auch der Antrag gestellt wird abzuweisen, 

was die Behörde von Amts wegen bereits seit langem hätte tun müssen. 

Nr. 176.78) Der beim Projekt zum Einsatz gelangte klassische Rhomberg-Ansatz ist 

veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. 

Nr. 176.79) Der im Einreichprojekt so genannte "Wiener NOx-NO2-Konversionsansatz" ist 

nicht dokumentiert und somit nicht nachvollziehbar. 

Nr. 176.80) PM2,5 Der Anteil der Belastung mit der besonders gefährlichen Feinstaub-

“Fraktion“ PM2,5 für die Verkehr überproportional als Verursacher verantwortlich ist wird 

nicht adäquat abgehandelt in der UVE bagatellisiert und ist mit unsichere Annahmen, 

Abschätzungen behaftet und völlig unvollständig dargestellt. 

Nr. 176.81) Völlig unterentwickelt ist die Behandlung des aus humanmedizinischer Sicht 

besonders bedenklichen Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1 in den 

Einreichunterlagen. 

Nr. 176.82) Volles Schadstoffspektrum fehlt: Die adäquate Behandlung des vollen zu 

erwartenden über PM und NOx hinausgehende Schadstoffspektrums in den 

Einreichunterlagen unterbleibt. 

Nr. 176.83) Gas2Particle Conversion fehlt: Bei den zur Aersolbildung maßgeblichen 

Prozessen fehlt die Gas2Particle Conversion, Das Luftschadstoffimmisionsmodell 

berücksichtigt daher nicht vollständig die Gesamtmenge der vorhabensbedingten 

Aerosolgenese. 

Nr. 176.84) Dafür ist auch das Untersuchungsgebiet nicht groß genug gewählt. 

Nr. 176.85) Bauphase, Trockenheit: Die bei Trockenheit eingesetzten 

Bewässerungsfahrzeuge wurden bei den Luftschadstoffen nicht mitberechnet. Es wäre 

aber erforderlich gewesen diese zuzüglich eines Pufferbereiches zur Berücksichtigung der 

grundsätzlich begrenzten Planbarkeit des Baugeschehens zu berücksichtigen. 
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Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.75 bis 176.85): 

Luft 

Da die Immissionsmodellierung im gegenständlichen Verfahren wurde nach den Vorgaben 

der RVS 04.02.12 durchgeführt. Das verwendete Ausbreitungsmodell ist validiert und für die 

Aufgabenstellung geeignet. Bei Einhaltung der Vorgaben der RVS 04.02.12 ist es nach dem 

Stand der Technik (Richtlinie 2008/50/EG) nicht erforderlich, etwaige Unsicherheiten der 

Berechnungen dem Rechenwert der Zusatzbelastung zuzurechnen. 

Die sekundäre Aerosolbildung wurde bei der Immissionsmodellierung für Feinstaub im 

gegenständlichen Verfahren nicht berücksichtigt. Sekundäre anorganische Aerosole, 

insbesondere Ammoniumsulfate und Ammoniumnitrate entstehen durch chemische 

Umwandlungsprozesse in der Atmosphäre aus den Vorläufern SO2, NOX und NH3 in 

Zeiträumen von bis zu einigen Tagen.  

Die projektspezifischen Emissionszunahmen aus den Projekten S1 Spange Seestadt Aspern 

und Stadtstraße Aspern machen bei NOX einen Anteil von 0,15 % an den gesamten NOX-

Emissionen Wiens (Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990 – 2014, UBA 2016) aus. 

Da die NOx-Emissionen als wesentliche projektspezifische Vorläufersubstanz für sekundäre 

Partikel durch das Vorhaben insgesamt abnehmen, ist auch mit geringeren 

Fernverfrachtungen und einer geringeren Bildung von sekundären Partikeln zu rechnen. 

In der UVE wird Stickstoffdioxid NO2 aus der Summe der Stickstoffoxide NOX mittels einer 

konzentrationsabhängigen Konversion nach Romberg, sowie repräsentativer 

Funktionsparameter für Wien ermittelt. Die für Wien repräsentativen Funktionsparameter 

wurden mit Hilfe von Luftgütemessungen der Stadt Wien aus den Jahren 2005 - 2013 

angepasst.  

Die Konversion für den maximalen Halbstundenmittelwert und dem Jahresmittelwert für NO2 

wird nach Vorgaben der RVS 04.02.12 durchgeführt. Dies entspricht dem Stand der Technik. 

Der „Wiener NOX-NO2-Konversionsansatz“ ist aus den Ergebnissen der Luftgütemessungen 

des Wiener Luftmessnetzes ableitbar. Diese werden stündlich aktualisiert und sind als 

Tages- Monats- und Jahresberichte im Internet unter dem nachfolgenden Link jederzeit 

abrufbar: https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 wurden auch die Luftschadstoffe 

der Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Die Feinstaubfraktion PM2,5 wird 

vollständig und richtig dargestellt. 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1 sind die Vorgaben der 

Europäischen Union bindend. Die wichtigste Richtlinie, welche das Monitoring und die 

Bewertung der Ergebnisse anhand von Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 

2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und 

Begrenzung der Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU 

ihre Luftreinhaltestrategie anhand der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. 

Unter Beiziehung von ExpertInnen (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter 

anderem überprüft , welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der 

Luftqualität in den Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, 

Stickstoffdioxid und weitere Luftschadstoffe dem neuersten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm


UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 62 von 438 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5 sahen die 

eingebundenen ExpertInnen keine Notwendigkeit diese durch die Einführung einer weiteren 

Feinstaub-Fraktion zu ergänzen. Die Europäische Union bestätigte somit die bestehenden 

Feinstaub-Grenzwerte. 

Die sekundäre Aerosolbildung wurde bei der Immissionsmodellierung für Feinstaub im 

gegenständlichen Verfahren nicht berücksichtigt. Sekundäre anorganische Aerosole, 

insbesondere Ammoniumsulfate und Ammoniumnitrate entstehen durch chemische 

Umwandlungsprozesse in der Atmosphäre aus den Vorläufern SO2, NOX und NH3 in 

Zeiträumen von bis zu einigen Tagen.  

Die projektspezifischen Emissionszunahmen aus den Projekten S1 Spange Seestadt Aspern 

und Stadtstraße Aspern machen bei NOX einen Anteil von 0,15 % an den gesamten NOX-

Emissionen Wiens (Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990 – 2014, UBA 2016) aus. 

Da die NOx-Emissionen als wesentliche projektspezifische Vorläufersubstanz für sekundäre 

Partikel durch das Vorhaben insgesamt abnehmen, ist auch mit geringeren 

Fernverfrachtungen und einer geringeren Bildung von sekundären Partikeln zu rechnen. 

Aufgrund der automatischen Befeuchtung der unbefestigten Fahrwege sind keine 

zusätzlichen Lkw-Fahrten erforderlich. Die automatische Befeuchtung deckt die gesamte 

Fahrbahnbreite ab. Als Nachweis für den ordnungsgemäßen Einsatz der Anlage wird die 

verbrauchte Wassermenge aufgezeichnet. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Teilgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Teilgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

5.7 Klima 

Nr. 176.86) Klimazielerfüllung zu gewährleisten: Österreich hat seine Verpflichtungen aus 

dem Kyoto-Protokoll und der EU-intern vereinbarte Lastenaufteilung nicht erfüllt und 

verzeichnete während der gesamten Kyoto-Periode beträchtlichen Zuwächsen, die im 

Jahr 2005 ihren Höhepunkt erreicht haben, lag aber ausgenommen von einer 

Anfangsphase immer über dem Ausgangsniveau. Die sektorale Betrachtung ergab 

durchgehend die Hauptverantwortung für den Verkehr (und hier wiederum besonders den 

Güterverkehr). Eine Fortsetzung dieses Trends ist angesichts des mittlerweile durch 

Österreich ratifizierten Klimaabkommens von Paris nicht mehr hinnehmbar Der 

Stadtstraße muss eine stark verkehrs- und in weiterer Folge emissionsinduzierende 

Wirkung unterstellt werden, sie erweist sich auch diesem Punkt als nicht (bzw. allenfalls 

unter Auflagen) genehmigungsfähig. 
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Nr. 176.87) Nachweis der Kompensation: Jeder weitere Emissionszuwachs ist unzulässig. 

Aufgrund der eingewendeten Mängel in der Verkehrsmodellierung bzw. Planfallerstellung 

wurden die Emissionszuwächse nicht ausreichend erfasst. Abgesehen von diesem 

Mangel wäre unabhängig vom Ergebnis als Voraussetzung für eine Umweltverträglichkeit 

jedenfalls nachzuweisen, dass die - in ihrem tatsächlichen Ausmaß noch zu bestimmende 

Zuwächse an klimarelevanten Emissionen die durch das Vorhaben verursacht werden 

durch anderweitige Reduktionen kompensiert werden, bzw. entsprechende Auflagen 

vorzuschreiben. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.86 bis 176.87): 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %. Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

5.8. Landschaft 

Nr. 176.88) Unzerschnittene Offenlandschaftsräume gehen durch das Vorhaben verloren. 

Nr. 176.89) Landschafts- und Ortsbild Das Vorhaben hat erhebliche, weiträumige 

Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild. Es wird zu einer Zerstückelung der 

Landschaft und infolge von Lärmschutzwänden und Kunstbauten im ebenen, offenen 

Landschaftsraum zu weit sichtbaren, deutlichen Barrierewirkungen, 

Raumgefügeveränderungen und Fremdkörperwirkungen kommen. 

Nr. 176.90) Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen reichen zur Kompensation der 

negativen Auswirkungen nicht aus. Es ist daher von einer sehr hohen 

Eingriffserheblichkeit und wesentlichen verbleibenden Auswirkungen auf das Landschafts- 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 64 von 438 

und Ortsbild im vom Projekt betroffenen Gebiet sowohl während der Bauphase als auch 

während der Betriebsphase auszugehen.  

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.88 bis 176.90): 

Landschaft/Landschaftsbild 

Betreffend Nr. 176.88 und Nr. 176.89 wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. 

ad Nr. 176.90: Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld 

geplanten Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert, Die Errichtung der 

Stadtstraße stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, jedoch wird dieser im 

Hinblick auf den Gesamtnutzen des Projektes als vertretbar eingestuft. 

So werden auch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen als ausreichend beurteilt.  

Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. 

 

Stadtbild und Sachgüter 

Die geplante Stadtstraße kann in mehrere, für das Stadtbild relevante Teilbereiche gegliedert 

werden. 

Der erste Abschnitt zwischen der Anschlußstelle Hirschtetten an die S2 und dem 

Tunnelportal im Bereich der Spargelfeldstraße befindet sich zwischen der Hirstettner Straße 

und der Straßenbahntrasse über den Gewerbepark Stadlau. Dieser Bereich ist derzeit 

landwirtschaftlich genutzt und es bestehen bereits städtebauliche Barrieren durch die 

Schnellstraße S2 und die Straßenbahntrasse über den Gewerbepark zur Oberfeldgasse. In 

diesem Abschnitt erfolgt eine geeignete Einbindung des Verkehrsbauwerks in das 

Ortsbild/Landschaftsbild durch die Ausbildung von Lärmschutzwällen, sowie der Schaffung 

von Grün- und Erholungsflächen entlang der Stadtstraße. 

Jener Teil der Stadtstraße zwischen den beiden Tunnelportalen, der für das Stadtbild als 

sensibel angesehen werden kann, wird genau aus diesem Grund unterirdisch geführt. Die 

Tunnelportale selbst liegen in einem Bereich, der aus Ortsbildsicht als wenig störend 

angesehen werden kann - nämlich im Bereich der Spargelfeldstraße flankiert von 

Grünflächen, im Bereich der Emichgasse neben der Trasse der ÖBB –Strecke S80, bzw. 

nach Marchegg. 

Der nächste Abschnitt der Stadtstraße, nach dem Tunnelportal Emichgasse führt bis zur 

Querung der U2-Trasse fast parallel zur ÖBB-Strecke S80/Marchegg. Hier bilden diese 

beiden ÖV-Trassen bereits massive Barrieren im Stadtbild, daher ist durch die Führung der 

Stadtstraße und den Lärmschutzeinrichtungen keine weitere Störung des Ortsbilds zu 

erwarten. Nach der Querung der U2-Trasse befindet sich die Stadtstraße im 

Stadtentwicklungsgebiet „Oberes Hausfeld“ und das Tunnelportal zur Unterquerung der 

Hausfeldstraße befindet sich in diesem Stadterweiterungsbereich. Die Trasse der 

Stadtstraße mit ihren Lärmschutzeinrichtungen und dem Tunnelportal wird bei der Planung 

des Gebiets berücksichtigt. Dieser Bereich erfährt daher ohnedies eine massive 

städtebauliche Veränderung gegenüber dem derzeitigen Bestand mit landwirtschaftlicher 

Nutzung und kann daher durch eine geeignete Planung des Stadtentwicklungsgebiets gut 

integriert werden. 

Nach dem Tunnel zur Unterquerung der Hausfeldstraße führt die Trasse der Stadtstraße 

parallel zur Trasse der U2 und der ÖBB-Strecke S80/Marchegg, die hier in Niveaulage 
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bereits im Bestand eine massive städtebauliche Barriere darstellen. Die für die Stadtstraße 

erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen wären auch für die Trasse der ÖBB, bzw. Wiener 

Linien erforderlich und stellen daher stadträumlich keine zusätzlichen Barrierewirkungen dar. 

Die Anschlußstellen in die „Seestadt Aspern“ selbst werden in den Planungen für das 

Stadterweiterungsgebiet „Seestadt Aspern“ berücksichtigt und können damit ebenso wie im 

„Oberen Hausfeld“ in das zukünftige Stadtbild eingebettet werden. In beiden Fällen erfolgt 

durch die geplante Bebauung dieser Örtlichkeiten eine massive Veränderung des derzeit 

bestehenden Orts-/Landschaftsbildes, daher kann in diesen Bereichen nicht vom derzeitigen 

Bestand für die Beurteilung ausgegangen werden. 

Das Vorhaben Stadtstraße mit seinen Lärmschutzwänden und Kunstbauten hat daher keine 

negativen Auswirkungen auf das Orts-/Landschaftsbild, da sich die Trasse in keinem offenen 

Landschaftsraum befindet, bzw. entweder durch geeignete Maßnahmen in die Landschaft, 

bzw. in den neuen Stadterweiterungsgebieten in die zukünftige stadträumliche Situation 

eingebettet wird. 

 

5.9. Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Nr. 176.91) Sachgüter: Es ist nicht nachvollziehbar und nicht nachgewiesen, aus welchen 

Gründen die Auswirkungen des Projektes auf Sachgüter als geringfügig eingestuft 

werden. Vielmehr ist mit umfangreichen Auswirkungen auf Sachgüter zu rechnen, dies 

einerseits durch die räumliche Beanspruchung und andererseits durch die vom Projekt 

ausgehenden Immissionen, wie Lärm, Luftschadstoffe, Bodenversiegelung, Zerstörung 

archäologischer Stätten und Erschütterungen. 

Nr. 176.92) Kulturgüter: unzureichende Behandlung: Negative Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Kulturgüter sowohl während der Bauphase als auch während der 

Betriebsphase sind zu erwarten. 

Nr. 176.93) Archäologie: Das Gebiet ist als archäologisches Hoffnungsgebiet bekannt.  

Die erwartete Ergiebigkeit lässt eine bloße Beschränkung auf Notgrabungen nicht zu. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.91 bis 176.93): 

Stadtbild und Sachgüter 

Die im Abschnitt 4.2.1. aufgelisteten Sachgüter befinden sich in einem Abstand innerhalb 

von 500m von der geplanten Trasse der Stadtstraße. Wenn man den Trassenverlauf der 

Stadtstraße betrachtet, befinden sich jedoch keine Sachgüter im unmittelbaren Baubereich 

der Stadtstraße. Bei den zahlreichen Bautätigkeiten innerhalb der Stadt Wien, insbesondere 

beim U-Bahnbau waren zahlreiche Baudenkmäler durch die diversen Bauarbeiten (auch bei 

Tunnelbauweise) betroffen. Da bei diesen Bautätigkeiten, insbesondere beim U-Bahnbau, 

Bauarbeiten im unmittelbaren Nahbereich von historisch bedeutenden Denkmälern, z.B. U1 

Stephansplatz (Stephansdom) oder U3 Minoritenplatz (Minoritenkirche), durchgeführt 

wurden, ohne dass diese Denkmäler Schaden erlitten haben, bzw. in keinster Weise durch 

die Bautätigkeit in ihrer Substanz beeinträchtigt wurden, kann daher mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass bei den vorhandenen Sachgütern, die 

sich noch dazu in einem wesentlich größeren Abstand zum geplanten Baugeschehen 

befinden, keine negativen Auswirkungen auf diese zu erwarten sind. 
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Kulturgut 

Kulturgüter: Im Vorhabensort bzw. auf der Trasse sind keine denkmalgeschützten Objekte 

oder Objekte der Kunst im öffentlichen Raum vorhanden. Auswirkungen auf die im 

Einflussraum bzw. Untersuchungsraum liegenden Objekte und die daraus resultierenden 

Maßnahmen werden bei den in Frage kommenden Wirkfaktoren (Erschütterung) schlüssig 

dargestellt. 

Archäologie: Der Beurteilung liegt der von der Fa. Novetus (archäologische Dienstleistungen 

und bauhistorische Untersuchungen) vorgelegte Prospektionsbericht zugrunde, der dem 

Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Die dort aufgeführte geringe Menge an 

Oberflächenfunden aus der Jungsteinzeit, der Römerzeit, dem Mittelalter und der Neuzeit 

gelten durchaus als Anzeiger für das Vorhandensein archäologischer Fundstellen, hier kann 

aber noch nicht eine Ergiebigkeit festgestellt werden. Die archäologischen Befunde müssen 

in jedem Fall gemäß den gültigen Richtlinien für archäologische Maßnahmen (zurzeit 4. 

Fassung – Jänner 2016) ausgegraben und dokumentiert werden. Dabei gelten - europaweit 

gesehen – sehr hohen Standards, die gleichermaßen für sogenannte Rettungsgraben und 

Forschungsgrabungen vom Bundesdenkmalamt per Bescheid auferlegt werden. Der hier 

verwendete Begriff „Notgrabung“ ist nicht gebräuchlich, die Bodendenkmalpflege spricht von 

„Rettungsgrabungen“. Dieser Terminus bringt nur zum Ausdruck, dass im Zuge eines 

Bauvorhabens ausgegraben wird und keinesfalls, dass hier andere Qualitätsmaßstäbe zur 

Anwendung kommen. 

 

6.Kosten und Nutzen 

Nr. 176.94) Unwirtschaftlichkeit: Das Vorhaben ist unwirtschaftlich Diese Kosten stehen in 

keinerlei Verhältnis zum erwarteten Nutzen des Vorhabens. Dieser Umstand ist jedenfalls 

in der Interessensabwägung in Frage kommender öffentlicher Interessen zu 

berücksichtigen. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.94): 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

7.Diverses 

Nr. 176.95) Ausgleichsflächen: Die Ausgleichsflächen: sind nicht nachvollziehbar 

Dokumentiert. 

Nr. 176.96) Ein Ablaufplan für die Ausgleichsmaßnahmen fehlt ebenfalls. 

Nr. 176.97) Energie- und Klimakonzept. Das dem Vorhaben beigeschlossene Klima und 

Energiekonzept erfüllt die primären Anforderungen nicht. Insbesondere fehlen Angaben 

über "graue Energie" etwa aus der besonders energieintensiven Produktion des 

eingesetzten Zements. 

Nr. 176.98) Das Baukonzept ist nicht hinreichend konkretisiert. 
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Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.95 bis 176.98): 

Energietechnik, Energieeffizienz 

Aus Sicht des Fachbereichs Energietechnik/Energieeffizienz kann festgehalten werden, dass 

das vorgelegte Klima- und Energiekonzept alle wesentlichen Aspekte und Angaben gemäß § 

6 Abs. 1Z 1lit.e UVP-G 2000 beinhaltet. Das Klima- und Energiekonzept orientiert sich an 

den Anforderungen für Linienvorhaben, wie sie im „Leitfaden für das Klima- und 

Energiekonzept im Rahmen von UVP-Verfahren“ des BMLFUWs angeführt werden. In 

diesem Leitfaden wird auch die Systemgrenze für das Klima- und Energiekonzept 

angegeben. Dabei wird festgestellt, dass sich das Klima- und Energiekonzept nur auf den 

beantragten Projektgegenstand zu beziehen hat und vorgelagerte Produktionsketten sowie 

der Energieverbrauch, der durch andere Vorhaben bereitgestellt wird, außerhalb der 

Systemgrenze liegen. 

Daher müssen die vorgelagerte Produktionsketten und damit verbundenen 

Energieverbräuche, die bei der Gewinnung, Herstellung, Transport und Entsorgung von 

Gütern anfallen („grauen Energie“), nicht im Klima- und Energiekonzept berücksichtigt 

werden. Außerdem ist der Begriff der „grauen Energie“ nicht eindeutig definiert und die 

Berechnung auf Grund von i. Allg. komplexen Produktionsketten, methodischer 

Vielgestaltigkeit und immanenten Systemabgrenzungsproblematiken mit hohen 

Unsicherheiten behaftet. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 176.99) Schlussfolgerungen 

Durch das Projekt entstehen wesentliche. weitreichende und teilweise unabsehbare sowie 

irreversible negative Auswirkungen auf zahlreiche Schutzgüter. Es ist weiters in sich 

widersprüchlich. Das Projekt kann daher nicht als umweltverträglich eingestuft werden und 

ist nicht genehmigungsfähig. 

 

Nr. 176.100) Ergänzungen 

Es wird die Einholung vollständiger, mängelfreier, dem Stand der Wissenschaft und Technik 

entsprechender Gutachten aus den folgenden Fachbereichen beantragt: 

1. Oberflächenwasser, Gewässerökologie 

2. Hydrogeologie, Grundwasser Grundwassersituation im Projektgebiet 

3. Geologie speziell Erdbebensicherheit 

4.5. Flora insbesondere durch vollständige Erhebung der Pflanzenwelt (unter Einbeziehung 

der betroffenen Schutzgebiete inklusive der untertunnelten Gebiete), des Vorkommens 

gefährdeter Pflanzenarten und Analyse der Auswirkungen des Projektes auf deren 

Bestand, sowie Abklärung der Vereinbarkeit des Projektes mit der FFH-Richtlinie. 

6. Fauna Insbesondere durch vollständige Erhebung der Tier- und Pflanzenwelt sowie der 

Habitate (unter Einbeziehung der betroffenen Schutzgebiete, inklusive der 

untertunnelten Gebiete), Feststellung des Vorkommens gefährdeter Arten und Habitate 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 68 von 438 

sowie Analyse der Auswirkungen des Projektes auf deren Bestand und Abklärung der 

Vereinbarkeit des Projektes mit der FFH-Richtlinie. 

7. Luftschadstoffe und Klima 

8. Lärm 

9. Verkehrstechnik insbesondere hinsichtlich alternativer Verkehrsrouten und Mittel, der zu 

erwartenden Verkehrsentwicklung in der Region sowie zur Feststellung der aktuellen 

Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der in den Einwendungen vorgesehenen 

Mängel. 

10. Land- und Forstwirtschaft 

11.Humanmedizin wobei insbesondere die Belastung der Bevölkerung durch Feinstaub und 

sonstige Luftschadstoffe - in den ohnehin vorbelasteten Gebieten - sowie die 

Auswirkungen von Lärm und sonstiger schädlicher Projektwirkungen zu berücksichtigen 

sind. 

12.Sicherheitstechnik und Störfallanalyse 

 

Weiters wird beantragt: 

• Die fachliche Auseinandersetzung und Ergänzung der Umweltverträglichkeitserklärung 

im Hinblick auf sämtliche vorgebrachte Einwendungen, insbesondere: 

• Erstellung eines vollständigen Klimaprognosemodells 

• Entwicklung eines effektiven Monitoringkonzepts hinsichtlich Flora und Fauna 

• zur Qualitätssicherung der ökologischen Maßnahmen, mit verbindlich zu erreichenden 

ökologischen Zielsetzungen und Indikatoren und zwingender Rückkopplung der weiteren 

Maßnahmen und Projektplanung – unter Einbindung einer unabhängigen NGO und 

eines/mehrerer unabhängiger technischer Büros (welche nicht bei der 

Projektentwicklung involviert waren) 

• Erstellung eines vollständigen Unfallkonzeptes 

• Erstellung einer Risiko- und Störfallanalyse samt Störfallkonzept 

• Ausweitung des Untersuchungsgebietes der Verkehrsuntersuchung 

• Durchführung eines Augenscheins 

• Durchführung einer Alternativenprüfung gemäß Art.16 FFH Richtlinie (vor der UVP) 

• Durchführung zusätzlicher Untersuchungen betreffend Lärmbelastung, damit das Projekt 

die sich aus der ständigen Rechtssprechung der Höchstgerichte ergebenden 

Anforderungen erfüllt, insbesondere die grundstücksbezogene Ermittlung der 

Vorbelastung durch Messungen und die Bestimmung des jeweils maßgeblichen 

Immissionspunktes (Vgl. Einwendungspunkt 7). Dabei sind: 

1.  auf sämtlichen in Frage kommenden/potenziell berührten Liegenschaften jenen der 

Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des Nachbargrundstückes zu ermitteln, der 

dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbarn dienen kann und somit den 

maßgeblichen Immissionspunkt zur Beurteilung der Zumutbarkeit einer 

Lärmbelästigung festzustellen. 
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2.  Für jede Liegenschaft den Ist- Zustand der Lärmbelästigung mittels Messungen zu 

ermitteln insbesondere um die Belastung durch Baulärm beurteilen zu können. 

3.  in eventu die Liegenschaften zu aus schalltechnischer Sicht sinnvollen Einheiten 

zusammenzufassen, jedenfalls aber eine hohe Messpunktdichte zu gewährleisten 

und jedenfalls mit der Gesamtheit der Messpunkte sowohl die Randbereiche als 

auch die Kerngebiete von Siedlungsgebieten zu umfassen. 

4.  In allen Fällen mögliche Schallreflexionen ebenso zu berücksichtigen sowie auch 

die meteorologischen Gegebenheiten, und jedenfalls zur Vermeidung von 

Verzerrungen Messungen jedenfalls nicht bei Inversionswetterlagen durchzuführen. 

5.  Während der Messungen Messtechniker anwesend zu halten um Korrekturen für 

das Ergebnis verzerrende Einzelereignisse, Baulärm etc. zu ermöglichen sowie zum 

selben Zwecke auch andauernde Schallereignisse zu erfassen, die nicht der 

ortsüblichen Situation entsprechen. 

 

Nr. 176.101) Auflagen 

Der Projektantin mögen ohne Anspruch auf Vollständigkeit jedenfalls folgende Auflagen 

vorgeschrieben werden: 

1.  Sämtliche in der UVE vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen sind zu konkretisieren 

und nach dem jeweiligen Stand der Technik verbindlich vorzuschreiben. 

2.  Die Methoden der geplanten Maßnahmen zur Minderung von Schadstoffemissionen 

und die Frequenz der Anwendung sowie Höchstwerte für Schadstoffemissionen sind 

verbindlich nach dem jeweiligen Stand der Technik festzulegen. Eine Überprüfung 

der Schadstoffemissionen hat monatlich stattzufinden. Die Maßnahmen sind den 

Stand der Technik anzupassen. Bei Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte sind 

verbindliche Maßnahmen zur Schadstoffreduktion vorzuschreiben. 

3.  Die Bauzeiten sind mit Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr festzulegen. 

Samstag, Sonntag und Feiertag haben keine Bauarbeiten stattzufinden. 

Vorbereitungsarbeiten haben nur innerhalb der Betriebszeiten stattzufinden. 

4.  Ein Abfallwirtschaftskonzept vorzulegen und nach Genehmigung umzusetzen. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Schadstoffverfrachtungen in die 

Gewässer durch entsprechende Maßnahmen verhindert und für das gesamte 

Projekt ausschließlich rezyklierbare Materialien, Stoffe und Anlagen verwendet 

werden. 

5.  Die LKW-Frequenz ist mit 20 Fahrten pro Stunde zu beschränken. 

6.  Die Tonnage der LKW ist mit 20 Tonnen zu beschränken. 

7.  Für Transporte sind ausschließlich die schadstoffärmste LKW-Klasse nach dem 

jeweiligen Stand der Technik einzusetzen. 

8.  Ein Grundwasser-Monitoring an einhundert geeigneten Messstellen hinsichtlich 

Qualität und Quantität ist vorzuschreiben, wobei insbesondere die Belastung mit 

Kohlenwasserstoffen und Chlorid zu kontrollieren ist. Ein Echtzeit-Monitoring samt 

Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeit zur Entwässerung (Behandlung von 

Straßenabwässern) ist einzurichten. 
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9.  Sämtliche Monitoring Daten sind per Datenfernübertragung an die Wiener 

Landesregierung zu übermitteln und zu veröffentlichen. 

10. Ein effektives Monitoring hinsichtlich Flora und Fauna zur Qualitätssicherung der 

ökologischen Maßnahmen ist vorzuschreiben - mit verbindlich zu erreichenden 

ökologischen Zielsetzungen und Indikatoren und zwingender weiterer Maßnahmen 

bei Zielverfehlung - unter eines/mehrerer unabhängiger technischer Büros (welche 

nicht bei der Projektentwicklung involviert waren). 

11. Eine kontinuierliche und vollständige Rekultivierung ist vorzuschreiben.  Nach dem 

Ende der Bauphase sind die beeinträchtigten Abschnitte sofort mit Pflanzen zu 

rekultivieren, die heimisch sind. Entsprechende verbindliche Rekultivierungspläne 

sind vorzuschreiben. 

12. Für die dauerhaft durch das Projekt beeinträchtigten Landschaftsflächen sind 

Ausgleichsflächen in gleicher Qualität und Funktion zu schaffen. 

13. Eine Ökologische Ist-Analyse ist vor Baubeginn durchzuführen. 

14. Für die Einhaltung der Auflagen ist vom Betreiber zugunsten der Behörde eine vom 

Betreiber einseitig unwiderrufbare abstrakte Bankgarantie in Höhe von Euro 

40.000.000,- zu erlegen. Die Bankgarantie ist vom Betreiber stets in dieser Höhe zu 

halten. 

15. Für die Einhaltung der Auflagen und zur Deckung allfälliger Ansprüche 

insbesondere Schadenersatz- und Ausgleichsansprüche ist vom Betreiber 

zugunsten der Anrainer eine vom Betreiber einseitig unwiderrufbare abstrakte 

Bankgarantie in Höhe von Euro 40.000.000,-  zu erlegen. Die Bankgarantie ist vom 

Betreiber stets in dieser Höhe zu halten. 

 

Nr. 176.102) Anträge: 

Aus allen diesen Gründen wird beantragt 

• Den Genehmigungsantrag wegen Nichterfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 

des UVP-G, der Materiengesetze und wegen Verstoßes gegen die UVP-RL abzuweisen, 

• In eventu das Verfahren, (falls nicht ohnehin sofort ab- oder zurückgewiesen wird) bis 

zur Vorlage einer vollständigen Umweltverträglichkeitserklärung, der für März 2017 

angekündigten Vorlage der definitiven Projektversion per Projektänderung und der 

Entscheidung des VfGH über die Aufhebung der BStLärmIV zu unterbrechen, 

• in eventu das Verfahren zu ergänzen, die beantragten Beweise einzuholen, der 

Einschreiterin eine Stellungnahme zu ermöglichen, 

• in eventu das Verfahren zu ergänzen, die beantragten Beweise einzuholen, der 

Einschreiterin eine Stellungnahme zu ermöglichen, der Projektwerberin eine Ergänzung 

der UVE aufzutragen und eine neue öffentliche Bekanntmachung des Projektes 

durchzuführen, 

• jedenfalls aber den Antrag der Projektwerberin dahingehend abzuändern, dass nach 

Einholung der beantragten Beweismittel die beantragten Auflagen vorgeschrieben 

werden. 
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Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.99 bis Nr. 176.102): 

Verkehr 

Nr. 176.99: Aus Sicht des Fachbereichs Verkehr können die verkehrlichen Wirkungen des 

Vorhabens, aber auch die verkehrlichen Wirkungen bei Unterbleiben des Vorhabens im 

Rahmen der sich mittels der Modellberechnung ergebenden Genauigkeiten (s. 

Konfidenzintervall) unter der Voraussetzung des Zutreffens der dafür verwendeten 

Eingangsgrößen (EW/AP-Entwicklung im Untersuchungsgebiet) abgeschätzt werden. Es 

wird dabei der wahrscheinlichste Fall nicht aber ein Maximalfall ermittelt. 

Nr. 176.100: zu 9.: Ein ausreichendes Gutachten zum Projekt liegt bereits vor. Die Erstellung 

eines Gutachtens zu alternativen Verkehrsrouten ist nicht Gegenstand des zu beurteilenden 

Projekts. Die bekannten und aus Raumentwicklungsdaten abgeschätzten Eingangsgrößen 

wurden bereits in der vorliegenden Modellberechnung berücksichtigt. Die konkret 

beschriebenen Einwendungen zu aus der Sicht des Einschreiters vorliegenden Mängeln 

wurden in den vorangeführten Punkten bereits behandelt. 

Nr. 176.100: zu weiters wird beantragt:  

In der Forderung nach dem vollständigen Unfallkonzept fehlt die Ortsangabe, wodurch die 

Vollständigkeit nie erfüllt werden kann. 

In der Forderung nach Ausweitung des Untersuchungsgebiet fehlt die zur Beurteilung 

notwendige Längenangabe. Aus Sicht des Fachbereiches Verkehr ist der gewählte 

Untersuchungsraum ausreichend. 

Nr. 176.100: zu Auflagen: zu 5) Betreffend der geforderten Auflage: Die LKW-Frequenz ist 

die mit 20 Fahrten/h zu beschränken fehlt die Ortsangabe. Soweit es öffentliche 

Verkehrsflächen betrifft, fehlt die gesetzliche Grundlage für eine derartige 

Verkehrsbeschränkung. 

Nr. 176.100: zu Auflagen: zu 6) Betreffend der Beschränkung der Tonnage der LKW. Die 

Tonnage beschreibt die Kapazität eines Schiffes in Bruttoregistertonnen (1 BRT=100 

Kubikfuß=ca. 2.83 m³). Den gesamten Unterlagen zum Projekt konnte nicht entnommen 

werden, dass überhaupt Schiffe mit LKW transportiert werden. Die Auflage erscheint daher 

erfüllbar, da der Transport größer Schiffe praktisch nur als Sondertransport durchzuführen 

wäre. Sollte vom Einwender jedoch beabsichtigt sein, das zulässige Gesamtgewicht der am 

Bauvorhaben zum Einsatz gelangenden LKW zu beschränken, muss darauf hingewiesen 

werden, dass dies bei KFZ mit Betonmischeraufbauten und mehr als drei Achsen bis zu 

36.000 kg gem. §4 KFG betragen darf. Die Erfüllung einer derartigen Auflage würde eine 

erhebliche Mehrbelastung durch zusätzliche LKW-Fahrten bewirken, welche in den 

Berechnungen für die Baudurchführung nicht enthalten sind. Eine kurze Internetrecherche 

ergab zudem kaum eine Verfügbarkeit derartiger Fahrzeuge. Sofern die Nutzlast gemeint ist, 

verringert sich die zusätzliche Anzahl der LKW, liegt jedoch noch immer über den 

berechneten Werten für die Baudurchführung.   

Sofern öffentliche Verkehrsflächen betroffen sind, können gem. §52 StVO Beschränkungen 

des höchst zulässigen Gesamtgewichtes für LKW (lit. a Z.7a), des Gesamtgewichtes (lit. a 

Z.9c) oder der Achslast (lit. a Z.9d) vorgenommen werden. Derartige Beschränkungen gem. 

§ 43 StVO bedürfen einer Verordnungsgrundlage, weitgehend durch die Straßentragfähigkeit 

bestimmt oder bezüglich des höchstzulässigen Gesamtgewichtes dadurch begründet, 

derartige (große) Fahrzeuge vom Befahren eines bestimmten Gebietes abzuhalten. 
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Nr. 176.102: Einschreiter wünscht vielfach nicht erfüllbare Präzisierungen, macht jedoch 

selbst derart unpräzise Forderungen oder Feststellungen allgemeiner Art, die nicht 

hinsichtlich Art und Umfang fassbar sind.   

Maximalwertberechnung ist nicht erfüllbar und auch nicht sinnvoll.  

Ein Teil der beantragten Auflagen erscheint ebenfalls nicht sinnvoll (siehe do. 

Anmerkungen). 

 

Geologie und Geotechnik 

Die Untersuchungen zu den Problemkreisen Nr.:2. Hydrogeologie, Grundwasser, 

Grundwassersituation im Projektgebiet sind in den Schutzgüter Fachbeiträgen zu den UVP-

Unterlagen ausführlich abgehandelt worden. Darüber hinaus wurde ein Sachverständiger für 

Hydrologie zur Prüfung der hydrogeologischen Unterlagen beigezogen. Zu 3. Geologie – 

speziell Erdbebensicherheit wird auf die Stellungnahmen zu Nr. 176.30 und Nr. 664.31 

verwiesen. 

 

Lärm 

Hinsichtlich der Bestimmung der Vorbelastung durch Messung ist festzustellen, dass 

Messungen jeweils nur eine Momentaufnahme darstellen und nur bedingte Aussagekraft 

ausweisen. Bei Langzeitprojekten wurde an ein und denselben Immissionspunkt jeweils zur 

gleiche Tageszeit vom selben Messtechniker der Basispegel über eine Zeitspanne von 2 

Jahren ermittelt. Die Schankungbreite der Ergebnisse war größer als 10 dB. Messungen sind 

aus diesem Grund nur bedingt sinnvoll. Die Vorgangsweise, die Vorbelastung rechnerisch zu 

ermitteln und mit punktuellen Messungen zu überprüfen ist genauer. 

Die ausgewiesenen Rasterlärmkarten weisen sämtliche Grundstücksbereiche aus. 

Hinsichtlich der Bauzeiten wird auf das Wr. Baulärmgesetz verwiesen. 

Die LKW Fahrten zur und von der Baustelle wurden im Detail geprüft. Eine LKW Frequenz 

ohne Betrachtung der Emissionen und Immissionen für Anrainer festzulegen ist nicht im 

Sinne des Lärmschutzes.  

Eine Beschränkung der zulässigen Gesamtmasse der LKW mit 20 Tonnen ist nicht 

begründbar, da die Schallemission der Fahrzeuge gemäß RVS 04.02.11 nicht 

massenabhängig ist, sondern nur von der Fahrzeugart, der Geschwindigkeit und der 

Fahrbahn bestimmt wird. 

 

Luft 

Die nachgebesserten Unterlagen des Vorhabens Stadtstraße Aspern sind aus Sicht des 

Fachgebiets Luft vollständig und für eine abschließende Beurteilung ausreichend. 

Hinsichtlich Auflagen bzw. Maßnahmen wird auf das Fachgutachten Luft verwiesen. 

 

Klima und Umweltmeteorologie 

Zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Stadtstraße Aspern hinsichtlich der 

Auswirkungen auf das Mikroklima ist aus fachlicher Sicht keine explizite Klimamodellierung 
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erforderlich.  Die im Zuge der Errichtung der Straße und der zugehörigen Kunstbauten 

(Wannen, Tunnel) sowie infolge der lärmtechnischen Begleitmaßnahmen zu erwartenden 

Änderungen in den kleinräumigen Wind-, Temperatur- und Feuchteverhältnissen werden im 

Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima ausführlich erläutert.  

Die vom Vorhaben ausgehenden klimarelevanten Treibhausgase und Maßnahmen zu deren 

Reduktion im Sinne des Klimaschutzes sind im Klima- und Energiekonzept entsprechend 

dem Stand der Technik dargestellt. In diesem Zusammenhang ist eine Klimamodellierung mit 

expliziter Berücksichtigung des gegenständlichen Projektes zur Beurteilung der 

Auswirkungen auf das globale Klima nicht erforderlich und wäre aus fachlicher Sicht auch 

nicht sinnvoll. 

 

Humanmedizin 

Die nachgebesserten Unterlagen des Vorhabens Stadtstraße Aspern sind aus Sicht des 

Fachbereichs Humanmedizin insofern vollständig und für eine abschließende Beurteilung 

ausreichend, als darauf aufbauend die Beurteilung durch die immissionstechnischen  

Sachverständige erfolgte, die mit den Projektunterlagen als Basis für die humanmedizinische 

Beurteilung herangezogen wurden. Diesbezüglich wird auf den Fachbeitrag Humanmedizin 

verwiesen. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Zur Sicherstellung der möglichst umweltschonenden Bauausführung und zur Überprüfung 

der Einhaltung der Auflagen für die Bauphase und den Betrieb aus dem aus dem Fachgebiet 

„Tiere, Pflanzen und Lebensräume“ wird der Behörde von der Bewilligungswerberin eine 

ökologische Aufsicht unmittelbar nach Rechtskraft des Bescheides namhaft zu machen sein. 

Das bedeutet es geht nicht um ein umfangreiches Monitoring, sondern es geht zuerst um 

eine umfangreiche Qualitätssicherung für die Maßnahmenumsetzung zur Bauphase und am 

Beginn der Betriebsphase zum Schutz von „Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen“. 

Die mit der ökologischen Aufsicht betrauten Personen haben daher die im Hinblick auf die zu 

erfüllenden Aufgaben erforderliche Fachkunde (insbesondere auf den Gebieten der im 

Einreichprojekt behandelten Disziplinen der Zoologie, der Botanik und der 

Landschaftsplanung) aufzuweisen. Die damit betrauten Personen haben die Ausführung der 

Maßnahmen während der Bauphase und im Betrieb im Hinblick auf die Einhaltung der 

Vorschreibungen laufend zu überprüfen, festgestellte Abweichungen zu beanstanden und, 

wenn den Beanstandungen nicht fristgemäß entsprochen wird, die Abweichungen der 

Behörde mitzuteilen. Damit in Zusammenhang steht die unbedingt notwendige Durchführung 

periodischer Begehungen der Baufeldflächen durch fachkundiges Personal (u.a. aus dem 

Fachbereich Herpetologie) während der Bauzeit und im Bedarfsfall auch das Fangen und der 

Transport im lebenden Zustand von Individuen der Arten Ziesel, Hamster, Zauneidechse, 

Wiener Schnirkelschnecke und Kartäuserschnecke durch fachkundiges Personal in jene 

nahegelegenen Flächen im unmittelbaren Trassenbereich, die im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung oder anderer Maßnahmen vor Eintreten eines 

Verlustes von Lebensraum für Reptilien eingerichtet wurden. 

Die ökologische Aufsicht hat die Behörde bei absehbarer Nicht-Einhaltung von erforderlichen 

Maßnahmen und Auflagen, bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. dem unerwarteten 

Auffinden zusätzlicher Schutzgüter) sowie bei Gefahr im Verzug (im Sinne eines drohenden 
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Verstoßes gegen die Verbote des § 10 Wiener Naturschutzgesetz bzw. des § 7 Wiener 

Naturschutzverordnung) zu informieren. 

 

Landschaft/Landschaftsbild 

ad Nr. 176.101 Auflagen Punkt 1: 

Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind in den Einreichunterlagen umfassend und 

detailliert ausgeführt. Diese sind im Fachbeitrag Landschaftsbild, im Technischen Bericht zur 

Maßnahmenplanung und im Technischen Bericht zur Landschaftspflegerischen 

Begleitplanung samt Planunterlagen sowie weiters in den Berichten B.03.06 und B.07.02 zu 

finden.  

ad Nr.  176.101 Auflagen Punkt 11: 

Die Forderungen finden sich in den Einreichunterlagen in den Berichten B.06.01.1001 - 

Technischer Bericht - Maßnahmenplanung und B.07.02 - Ersatzbaumpflanzungen. 

ad Nr.  176.101 Auflagen Punkt 12: 

Auch für die beeinträchtigten Landschaftsflächen wurde Ausgleich geschaffen und 

entsprechende Maßnahmen dargelegt, die in den oben genannten Berichten sowie in den 

dazugehörigen Plänen nachvollziehbar und ausreichend beschrieben sind.  

Alle Maßnahmen sind, wie in der gutachterlichen Stellungnahme ausgeführt, jedenfalls 

umzusetzen. 

 

Hydrogeologie 

Die Unterlagen sind aus der Sicht des Fachbereiches Hydrogeologie/Chlorid ausreichend gut 

aufbereitet. Die Ergebnisse sind weitgehend nachvollziehbar und plausibel. Ein 

ausreichendes Grundwassermonitoring wird vorgeschrieben. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Gutachten zu den Fachbereichen Oberflächenwässer, Gewässerökologie sind mangels 

Oberflächengewässer nicht erforderlich. Das freigelegte Grundwasser (Krcal-Grube 1 und 2) 

wird im FGA Gewässerschutz behandelt. 

Das vorgeschlagene und in den Auskunftsersuchen konkretisierte Monitoring-Programm (mit 

über 40 Messstellen) ist aus fachlicher Sicht als ausreichend zu bezeichnen und entspricht 

dem Stand der Technik. 

Für den Altstandort „Krcal-Grube“ werden im FGA Gewässerschutz darüber hinaus noch 

Auflagen hinsichtlich einer Einfallsnotwendigen Anpassung des Monitoring-Programms 

definiert.  

Betreffend Altlasten: siehe Ausführungen zu 176.30  

 

Abfallwirtschaft 

Nr. 176.101) Auflagen: Es bedarf aus fachlicher Sicht keines zusätzlichen 

Abfallwirtschaftskonzeptes da in den Einreichunterlagen alle abfallwirtschaftlich relevanten 
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Aspekte enthalten sind (z.B. Informationen über Art, Menge, Herkunft, Manipulation und 

Verbleib der anfallenden Abfälle) und davon fachlich ableitbar ist, dass im Rahmen der 

dargestellten Abfallmanipulation eine Schadstoffverfrachtung in Gewässer verhindert wird.  

Die Forderung, dass für „das gesamte Projekt ausschließlich rezyklierbare Materialien, Stoffe 

und Anlagen verwendet werden“ ist weder aus fachlicher Sicht zu begründen, noch aus 

abfallrechtlicher Sicht ableitbar. Etwaige Anforderungen an Bauprodukte wären der  EU-

Bauprodukteverordnung zu entnehmen und bedürften dann auch keiner zusätzlichen 

Auflage. 

Weiters ist für mich nicht nachvollziehbar was mit „rezyklierbare Anlagen“ gemeint ist. 

 

Forst, Jagd und Fischerei 

Die umweltrelevanten Aspekte der Fachgebiete Forst, Jagd und Fischerei samt 

Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzaufforstungen) werden in den UVP-Teilgutachten der 

Stadtstraße „B.07.01.1001 D Technischer Bericht, Rodung und Aufforstung“, C.01.02. 

Menschliche Nutzungsinteressen (Forst-, Land- und Jagdwirtschaft) sowie D.04.02 „Tiere, 

Pflanzen und Lebensräume“ bzw. für die Anschlussstelle Seestadt Ost in den UVP-

Teilgutachten „2.06.01.1001 „Forstrechtliches Einreichoperat Bericht und Pläne 22, 

Stadtstraße, Ast Seestadt Ost“ und „B.07.01.1001 Technischer Bericht Rodung und 

Aufforstung 22, Stadtstraße – Aspern, Einreichprojekt 2014“ und  4.04.02 „Tiere, Pflanzen 

und Lebensräume“ ausführlich und umfassend behandelt.  

Aus Sicht der Fachgebiete Forst, Jagd und Fischerei ist das Vorhaben Stadtstraße und 

Anschlussstelle Seestadt Ost unter Berücksichtigung der in der UVE angeführten 

Maßnahmen und der Auflagen des Amtssachverständigen-Fachbereichsgutachten „Forst, 

Jagd und Fischerei“ vom 19.9.2016 insgesamt aus forst-, jagd- und fischereifachlicher Sicht 

als umweltverträglich einzustufen. 

 

Baumschutz 

Einer Rekultivierung der 315 nach dem Wiener Baumschutzgesetz entfernten Bäume wird 

durch die Vorschreibung von 588 Ersatzbäumen entsprochen. Die Arten der Ersatzbäume 

werden aus dem aktuellen Sortiment der MA42 gewählt. Darin sind nach dem aktuellen 

Stand von Forschungsergebnissen Baumarten entsprechend deren Eignung als Stadt-bzw. 

Straßenbaum (Trockenstress, Salztoleranz, Schädlinge uvm.) aufgelistet. Ein langfristiger 

Bestand der Bäume soll so gewährleistet werden. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 
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Stellungnahme Nr.:  177 

Ing. Franz Ganger, Marianne Ganger & Gärtnerei Ganger GmbH, vertreten durch List 

Rechtsanwalts GmbH 

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Aspernstraße 15-21 

 

Vorerst geben wir bekannt, dass die List Rechtsanwalts GmbH von Herrn Ing. Franz Ganger, 

Frau Marianne Ganger sowie von der Gärtnerei Ganger GmbH, alle Aspernstraße 15-21, 

1220 Wien, mit derer Rechtsvertretung in der im Betreff bezeichneten Rechtssache 

beauftragt und bevollmächtigt wurde. Wir ersuchen Sie daher, sämtliche diesbezügliche 

Korrespondenz ausschließlich zu unseren Handen zu richten. 

Namens und Auftrags unserer Mandantschaft erheben wir innerhalb der offenen Frist 

folgende Einwendungen zum Genehmigungsantrag vom 25.06.2014 „Stadtstraße Aspern" 

sowie zur gegenständlichen Umweltverträglichkeitserklärung: 

Gem § 17 Abs 3 iVm § 24f Abs 1 UVP-G 2000 dürfen Genehmigungen nur erteilt werden, 

wenn im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zu den anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften zusätzlich Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der 

Technik begrenzt sind, die Immissionsbelastung der gern § 1 Abs 1 Z 1 leg cit zu 

schützender Güter möglichst gering gehalten wird. Es sind dabei jedenfalls Immissionen zu 

vermeiden, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche 

Rechte der Nachbarn gefährden oder 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 

jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand 

oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn im Sinn des § 77 Abs. 2 der GewO 

1994 führen. 

Gern § 19 Abs 1 Z 1 leg cit gelten als Nachbarn Personen, die durch die Errichtung, den 

Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder deren dingliche 

Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, sowie die Inhaber von Einrichtungen, 

in denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten. 

Unser Mandant Herr Ing. Franz Ganger ist Eigentümer der Liegenschaft mit den 

Grundstücken Nr 564/3, 564/4, EZ 204, KG 01651 Aspern, Aspernstraße 15-21, 1220 Wien, 

auf dem ein Gartenbaubetrieb geführt wird. Unsere Mandantin Frau Marianne Ganger 

bewohnt die oben angeführte Liegenschaft und betreibt auf den Liegenschaften mit dem 

Grundstück Nr 564/1, EZ 203 sowie mit dem Grundstück Nr 564/5, EZ 206, beide KG 01651 

Aspern, eine Gärtnerei als Einzelunternehmerin. Schließlich betreibt unsere Mandantin, Ing. 

Marianne Ganger, die Gärtnerei Ganger GmbH am Standort Aspernstraße 15-21, 1220 

Wien, der auf der Liegenschaft unseres Mandanten Herrn Ing. Franz Ganger gelegen ist, 

einen Ab Hof Verkauf. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Liegenschaft unserer Mandanten können diese durch 

das gegenständliche Vorhaben gefährdet oder belästigt werden. Darüber hinaus ist das 

gegenständliche Vorhaben geeignet, das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte unserer 
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Mandanten zu beeinträchtigen, weil es sich massiv auf derer Geschäftsbetrieb auswirken 

würde. Unsere Mandanten sind daher Nachbarn iSd § 19 Abs 1 Z 1 UVP-G 2000 und als 

solche zur Erhebung nachstehender Einwendungen berechtigt. 

 

1. Allgemein zum Betrieb unserer Mandantschaft 

Unsere Mandanten bewirtschaften im unmittelbaren Trassenbereich die Grundstücke Nr 

564/3, 564/4, EZ 204, KG 01651 Aspern, Aspernstraße 15-21, 1220 Wien, sowie die 

Grundstücke Nr 564/1, EZ 203, Nr 564/5, EZ 206, beide KG 01651 Aspern. 

Auf einer Fläche von 11.100 m2 werden Gemüse wie Paradeiser, Paprika und Gurken 

angebaut. Eine Fläche von 3.500 m2 wird zum Anbau von Beet- und Balkonpflanzen sowie 

von Biogemüsepflanzen bewirtschaftet. 18.000 m2 Freiland wird für die Bio-

Umstellungsflächen benötigt, da diese Fläche ab März 2017 zur Biofläche zum Anbau von 

Gemüse, wie zB Artischocken, Eiszapfen, Fenchel, Fisolen, Grünkohl, Kohl, Kraut, Kürbisse, 

Melonen, Mairüben. Radieschen, Rote Rüben, Spinat, Salate etc wird. Der Betrieb unserer 

Mandantschaft ist darüber hinaus AMA-Gap zertifiziert und ab März 2017 auch Bio-

zertifiziert, sodass die dort angebauten Gemüse strengen Qualitätskontrollen unterliegen. 

Im Betrieb sind derzeit 17 Mitarbeiter Vollzeit und sechs Mitarbeiter Teilzeit beschäftigt. Es 

werden auch drei Lehrlinge ausgebildet. Unsere Mandanten beliefern seit einigen Jahren 

viele Schulen und Kindergärten in Wien mit ihren landwirtschaftlichen Produkten (sog 

„Gesunde Jause"). 

Nr. 177.1) 2. Schwerwiegende Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch die Versickerung 

der chloridhaltigen Straßenabwässer 

Im Rahmen des Winterdienstes (Salzstreuung) werden auf der Stadtstraße Aspern große 

Mengen an Streusalz eingesetzt, was zu hohen Konzentrationen und hohen Frachten an 

Natrium und Chlorid in den Straßenabwässern führen wird. In der Bauphase ist die 

Versickerung der anfallenden Wässer aus der Wasserhaltung bzw aus den Baugruben über 

Gewässerschutzanlagen (drei Gewässerschutzanlagen mit Absetzbecken und 

nachgeschaltetem Sickerbecken) geplant. In der Betriebsphase sollen die Straßenwässer im 

Sommerbetrieb über entsprechend dimensionierte Gewässerschutzanlagen vorgereinigt und 

versickert werden. Im Winterbetrieb sollen die Wässer nicht versickert sondern in die 

öffentliche Kanalisation bzw in Richtung S1 SchwechatSüssenbrunn und von dort in den 

Rußbach abgeleitet werden. 

Die Kapazität der Gewässerschutzanlagen samt Absetzbecken ist allerdings zu gering, um 

sämtliche Straßenabwässer aufzunehmen. Auch das geplante Ableitungssystem im 

Winterbetrieb ist nach Ansicht unserer Mandantschaft nicht geeignet, um der Versickerung 

der Straßenabwässer in die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen vorzubeugen. 

Dies würde zum konzentrierten Eintrag erheblicher Salzfrachten in das Grundwasser führen. 

Die Anreicherung von Natrium und Chlorid im Grundwasser kann direkt oder indirekt 

(Bewässerungswasser) zur Schädigung gering salztoleranter landwirtschaftlicher Kulturen 

führen. 

Lediglich ca 100 m von der Grundstücksgrenze unserer Mandantschaft ist im Rahmen des 

gegenständlichen Vorhabens die Errichtung einer Gewässerschutzanlage samt einem 

Absetzbecken geplant. 
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Der landwirtschaftliche Betrieb unserer Mandantschaft erfordert die höchste 

Grundwasserqualität, da die meisten Gemüsearten wie zB Gurken, Paprika, Melanzani, 

Zucchini, aber vor allem Blattgemüse wie Salate, Spinat etc Chloridempfindlich sind. 

Natrium und Chlorid hemmen den Wuchs von Pflanzen und führen zur Salzanreicherung im 

Boden, weiters beeinträchtigt Natrium die Bodenstruktur und das Bodenedaphon. Die 

uneingeschränkte Nutzbarkeit der straßennnahen Grundstücke für (Bio-)kulturen ist daher für 

den Betrieb unserer Mandantschaft von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. 

Eine Bewirtschaftung der genannten Flächen ist nur mit Bewässerung möglich, wofür sich 

auf den Grundstücken Nr 564/3, 564/4, EZ 204, KG 01651 Aspern, Aspernstraße 15-21, 

1220 Wien) drei wasserrechtlich bewilligten Grundwasserbrunnen befinden. Diese dienen 

der Bewässerung der Flächen des landwirtschaftlichen Betriebes unserer Mandantschaft: Im 

ersten Horizont sind zwei Brunnen (Grundwasserspiegel 4,5m) vorhanden, der dritte 

Brunnen ist ein Tiefbrunnen. 

Der gegenständlichen UVE sind keine Ausbreitungspläne hinsichtlich des Chlorids zu 

entnehmen. Auch mögliche Auswirkungen der Versickerung der chloridhaltigen 

Straßenabwässer auf den landwirtschaftlichen Betrieb unserer Mandantschaft wurden nicht 

geprüft. Diese Verfahrensschritte sind aber aus der Sicht des Schutzes der 

landwirtschaftlichen Kulturen und des Bodens zwingend notwendig, zumal sich die 

Grundwasserbrunnen unserer Mandanten im Grundwasserabströmbereich befinden. Daraus 

ergibt sich die Notwendigkeit einer diesbezüglichen Ergänzung der UVE. 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Grundsätzlich ist die Ableitung der chloridbelasteten Winterwässer in einen Kanal 

vorgesehen, es wird davon ausgegangen, dass die Dimensionierung entsprechend dem 

Stand der Technik vorgenommen wurde. Ein Eintrag von Chlorid in das Grundwasser über 

den Boden ist somit nur über den Sprühnebel bzw. Verkehrsgischt zu erwarten. 

Aufgrund der Lage der Brunnen in den südlichen Grundstücksteilen der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen im Bereich der Aspernstraße und der gegenständlichen 

Grundwasserfließrichtung ist festzuhalten, dass eine projektinduzierte Beeinträchtigung 

dieser Brunnen durch Chlorid jedenfalls nicht zu erwarten ist, da diese nicht im 

Grundwasserabstrom liegen. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu Grundstück Nr 564/1, Grundstück Nr 564/3 und Grundstück Nr 564/4 KG Aspern 

Befund: 

Bauphase 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 
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vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten: 

Bauphase 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  
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 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Die Adresse des Einwenders ist angegeben mit Aspernstraße 15-21, 1220 Wien und liegt 

südwestlich der Gewässerschutzanlage 3 (GSA 3). In den beiden nachstehenden Bildern ist 

diese Adresse samt Umgebung bzw. mit der prognostizierten Grundwasserspiegeländerung 

und den Entfernung von den GSA 3 dargestellt. 
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Lage der Adresse Aspernstraße 15-21 in Relation zur GSA 3 

 

Aspernstraße 15-21 
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Auszug aus D.04.04.1005: Grundwassermodellierung, Differenzmodell 

Das Modell zeigt, dass der Einfluss des geplanten Tunnels Emichgasse auf die Höhe des 

Grundwasserspiegels für die gegenständliche Adresse 2 bis 4 cm ist, was in der praktischen 

Nutzung des Grundwassers bzw. hinsichtlich des Einflusses auf die Entnahmebrunnen sehr 

gering ist, zumal die natürliche Grundwasserschwankung von 1,5 m nahezu zwei 

Zehnerpotenzen größer ist. 

Die Entnahmestellen (Nr. 4318) des Grundwassers liegen ca. 450 m von der GSA 3 entfernt. 

Die Unterkannte der Bodenfilterbecken der GSA 3 liegt ca. 1,80 m über den gemessenen 

Höchsten Grundwasserstand (HGW).  

Wegen der Entfernung  zwischen den angesprochenen Entnahmebrunnen und der GSA 3, 

die gemäß RVS 04.04.11 bemessenen ist und für eine ausreichende Filterung von 

Restschadstoffen sorgt, ist im Kombination mit der Tatsache, dass die genannten 

Brunnenanlagen im beschriebenen Anstaubereich liegen mit keiner Änderung bei der 

Grundwasserqualität nicht zu rechnen. 

 

Boden 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 

Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Aspernstraße 15-21 
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Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 

Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 

Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

 

Landwirtschaft 

Die in der Stellungnahme beschriebene Struktur des Gartenbaubetriebes Ganger ist zu 

bestätigen. Die Familie Ganger betreibt auf den genannten Grundstücken seit Generationen 

einen Gartenbaubetrieb, der sich in den letzten 20 Jahren auf die Ab-Hof Vermarktung 

(Direktvermarktung) spezialisiert hat und in dieser Hinsicht zu den führenden 

Gartenbaubetrieben in Wien zu zählen ist. Der Hofladen befindet sich direkt an der Asperner 

Straße. Der Betrieb erzeugt eine breite Palette und Vielfalt an Gemüsearten und – sorten 

sowie auch Beet- und Balkonpflanzen. Der Betrieb produziert nach den Richtlinien der 

integrierten Produktion (keine synthetischen Pflanzenschutzmittel, Nützlingseinsatz, etc.) 

bzw. befindet sich derzeit in der 2 Jahre dauernden Umstellungsphase auf einen Bio-Betrieb. 

Ergänzt wird diese Direktvermarktung auch noch durch regelmäßige Abhaltung von 

Bauernmärkten (ein bis zweimal pro Monat) sowie durch die „Schule am Bauernhof“, wo 

Kindergartengruppen und Schulklassen den Betrieb besuchen und für einige Stunden einen 

Blick hinter die Kulissen eines modernen Gartenbaubetriebes werfen können. Der Betrieb 

zählt zweifelsfrei zu den wichtigen Nahversorgern im 22. Bezirk, insbesondere im Bereich 

Hirschstetten und Aspern. 

Da die für die Bewässerung der Produktionsflächen verwendeten und wasserrechtlich 

bewilligten drei Brunnen des Betriebes liegen alle im südlichen Bereich des Betriebsareals 

(im Nahbereich der Aspernstraße). Wie von dem Gutachter für den Fachbereich 

„Hydrogeologie/Chlorid“ ausgeführt wird, ist auf Grund der örtlichen Lage der drei Brunnen 

eine projektinduzierte Beeinträchtigung dieser Brunnen durch Chlorid jedenfalls nicht zu 

erwarten ist, da diese nicht im Grundwasserabstrom liegen. 

Eine durch das gegenständliche Projekt bedingte Beeinträchtigung der von der Gärtnerei 

Ganger auf ihren Produktionsflächen (Grundstücke Nr. 564/1, 564/3, 564/4, 564/5 alle KG 
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Aspern), erzeugten gartenbaulichen Produkten (Gemüse, Zierpflanzen) gegenüber der 

derzeit bestehenden Situation ist daher nicht zu erwarten bzw. auszuschließen. Auf den 

genannten Grundstücken ist in jedem Fall eine Produktion von Biogemüse weiterhin möglich. 

 

Nr. 177.2) 3. Unzumutbare Beeinträchtigung durch Abgase, im Speziellen Feinstäube mit 

toxischer Wirkung, Lärm in der Bauphase sowie im späteren Dauerbetrieb und mögliche 

Erschütterungen im Bereich des Tunnelbauwerks Emichgasse 

Die Liegenschaft unserer Mandantschaft mit den Grundstücken Nr 564/3, 564/4, EZ 204, KG 

01651 Aspern, Aspernstraße 15-21, 1220 Wien, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 

zum Ostportal des geplanten Tunnels Emichgasse (Km 1,555). 

Sowohl unsere Mandanten, als auch deren landwirtschaftlicher Betrieb, der sich derzeit in 

der Umstellungsphase auf einen Bio-Betrieb befindet, sind infolge der geplanten Errichtung 

und des Betriebs der Stadtstraße Aspern unmittelbar den Immissionen von luftfremden 

Schadstoffen und Partikeln (zB Kohlenstoffmonoxid [CO], Stickstoffdioxid [NO2], Benzol 

[C6H6], Feinstaub [PM10 und PM2,5], Dieselruß, Exhaust, Non-Exhaust etc) ausgesetzt. Da 

der landwirtschaftliche Betrieb unserer Mandantschaft besondere Qualitätsanforderungen 

erfordert, sind derartige Immissionen, die einen ständigen Eintrag von Luftschadstoffen in 

den Ackerboden zur Folge haben, unzumutbar. 

Darüber hinaus befindet sich auf der Liegenschaft unserer Mandantschaft mit den 

Grundstücken Nr 564/3, 564/4, EZ 204, KG 01651 Aspern, Aspernstraße 15-21, 1220 Wien, 

mehrere Glashäuser, dessen Bestand durch mögliche Erschütterungen während der 

Bauphase bzw im späteren Betrieb der Stadtstraße gefährdet sein kann, sodass auch 

diesbezüglich Prüfungsschritte durchgeführt werden müssen. 

Aus diesen Gründen fordern unsere Mandanten eine genaue Überprüfung der 

Immissionsbelastungen des Vorhabens auf deren landwirtschaftlichen Betrieb. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm, Erschütterungen 

Die zu erwartenden Sachallimmissionen sind im Fachbeitrag Lärm der UVE dargelegt. 

Erschütterungen, die geeignet sind, Bauwerke zu schädigen sind in einer Entfernung von 

400 m absolut auszuschließen. 

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 
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Boden 

Nach dem EU-weiten Verbot von bleihaltigen Treibstoffen sind die Pb-Emissionen aus dem 

Kfz-Verkehr stark zurückgegangen. Durch Reifenabrieb und Verbrennungsrückstände von 

Diesel gelangt jedoch das Schwermetall Cadmium in die Umwelt. Scheffer & Schachtschabel 

(2002) führen an, dass eine Belastung der Böden im unmittelbaren Einflussbereich der 

Straße (bis 10 m neben Hauptverkehrsstraßen) eintritt. Durch den steten Eintrag kommt es 

zu einem Ansteigen der Gesamtkonzentration. Die Löslichkeit von Cd, und damit dessen 

Bioverfügbarkeit, nimmt mit abnehmender Bodenacidität ab. Bei pH-Werten um 7, wie wir sie 

in den Tschernosmenen des Untersuchungsgebietes finden, weist die Bodenlösung die 

niedrigsten Cd-Konzentrationen auf. Weitere eingetragene Schwermetalle können Zink, 

Chrom, Nickel und Kupfer sein. Entlang von deutschen Bundesfernstraßen wurden 

Beprobungen durchgeführt, wobei man für die Schwermetalle Mittelwerte feststellte, die 

bezüglich der relevanten Elemente allesamt unterhalb des Richtwertes lt. ÖNORM L 1075 

liegen (Bundesanstalt für Straßenwesen, 2002). 

In den Abgasen von Kfz sind polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

enthalten. Diese PAK sind, v.a. mit steigender Anzahl an Ringstrukturen, hydrophob und 

adsorbieren rasch an unpolare Huminstoffe der organischen Substanz. 

 

Landwirtschaft 

Hinsichtlich der projektbedingten Immissionsbelastung ist auf die Ausführungen der 

Sachverständigen für „Luftreinhaltung“ und „Humanmedizin“ zu verweisen. 

Die Rechtsgrundlagen für einen Biobetrieb (die Gärtnerei Ganger befindet sich derzeit 

offensichtlich in der 2-jährigen Umstellungsphase) sind EU-weit einheitlich geregelt (EU-Bio-

Verordnungen 834/2007 und 889/2008) und sind für Erzeuger und Verarbeiter von BIO-

Lebensmitteln verpflichtend einzuhalten. Die Vorschriften beziehen sich primär auf die 

Produktions- und Wirtschaftsweise (keine Verwendung von gentechnisch verändertem 

Saatgut, kein Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Einhaltung von 

Fruchtfolgeauflagen, etc.).Hinsichtlich der Qualitätsanforderung an die Erzeugung von 

Bioprodukten ist festzuhalten, dass es in den für Biobetriebe geltenden Rechtsvorschriften 

(EU-VO, etc.) keine Bestimmung gibt, die einen Mindestabstand von Bioproduktionsflächen 

zu Verkehrswegen, Straßen, etc. erfordert. Hinsichtlich der Grenzwerte für Schadstoffgehalte 

in Bio-Produkten gelten für einen Biobetrieb die gleichen Bestimmungen wie für jeden 

anderen lebensmittelerzeugenden Betrieb. Die Möglichkeit zur Führung des Betriebes als 

Biobetrieb ist daher in jedem Fall gegeben.  

 

4. Massive Eingriffe in das Eigentum der Nachbarn 

Nr. 177.3) 4.1 Zerstörung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsflächen 

Der VwGH versteht unter einer Gefährdung des Eigentums und sonstiger dinglicher Rechte 

zwar nicht eine bloße Minderung des Verkehrswertes, sondern eine Substanzvernichtung 

oder der Verlust der Verwertbarkeit eines Grundstückes, wobei ein Verlust der 

Verwertbarkeit bereits dann anzunehmen ist, wenn die nach der Verkehrsanschauung 

übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen ist (vgl VwGH 

09.10.2014, 2013/05/0078). 
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Darüber hinaus hat der VwGH ausdrücklich festgestellt, dass einer jener Fälle, in denen eine 

Eigentumsgefährdung vorliegt, der Fall ist, wenn die Sachnutzung bedroht ist, weil die bei 

der Nutzung verwendeten Sachen oder die Nutzungsergebnisse einer Beschädigung 

ausgesetzt sind, so zB Schäden an den Kulturen oder an Betriebseinrichtungen (VwGH 

30.11.1977, 945/76, ZfVB 1978/520). Dabei handelt es sich vor allem um Immissionen, die 

unmittelbar auf die genutzte Sache oder auf die Nutzungsergebnisse nachteilig einwirken 

(vgl VwGH 18.11.2004, 2004/07/0025). 

Die betroffenen Grundstücke unserer Mandanten stellen landwirtschaftliche Flächen dar. Die 

bestimmungsgemäße Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen besteht im Betreiben einer 

Landwirtschaft in Form von mehreren Gärtnereibetrieben. Die betroffenen Grundstücke sind 

nicht unbewirtschaftet, sondern Gegenstand einer intensiven, jahrelangen ökologischen 

Landwirtschaft. 

Diese nachhaltige ökologische Landwirtschaft – die eine bestimmte Sachnutzung darstellt – 

ist durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten Stadtstraße Aspern und insb der 

damit einhergehenden Errichtung des Tunnels Emichgasse" einer  akuten  Beschädigung  

ausgesetzt,  weil  Kulturen, die dort angebaut werden und strengen Qualitätsanforderungen 

unterliegen, durch massive Belastung durch Lärm, Staub, Erschütterungen und andere 

Emissionen wie zB Feinstaub PM10 und PM2,5, schlicht unbrauchbar werden können. 

Auch aus diesen Gründen fordern unsere Mandanten eine genaue Überprüfung der 

Immissionsbelastungen des Vorhabens auf deren landwirtschaftlichen Betrieb. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Hinsichtlich Eintrag von Chlorid in das Grundwasser wird auf die Beantwortung des Punktes 

177.1 verwiesen. 

 

Landwirtschaft 

Das Betriebsareal des Gartenbaubetriebes Ganger umfasst die Grundstücke Nr. 564/1, 

564/3, 564/4, 564/5 (alle KG Aspern), wovon 2 Grundstücke von der stadt wien gepachtet 

sind. Dieses Areal ist eine für die gartenbauliche Nutzung gut konfigurierte, insgesamt ca. 

4,7 ha Fläche. Gemüse und Zierpflanzen werden in den am Areal vorhandenen 

Glashausanlagen sowie im Freiland produziert. Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit dem 

Ab-Hof-Verkaufsladen liegen direkt an der Aspernstraße, von wo auch die Zufahrt zum 

Betrieb erfolgt. Die projektierte Straße – konkret der Tunnel Emrichgasse - liegt nördlich des 

Betriebsareals. Zwischen dem Tunnel und den Betriebsflächen der Gärtnerei Ganger liegen 

noch die Betriebsflächen einer anderen (ehemaligen) Gärtnerei, die den Betriebsstandort mit 

Beginn 2017 nach Essling verlegt hat. Die Gärtnerei Ganger grenzt somit nicht unmittelbar 

an die geplante Trasse. Für die Bauphase und die Betriebsphase wird keines der zum 

Betrieb gehörenden Grundstücke in Anspruch genommen. Der Betrieb ist daher weder durch 

Flächenverlust noch durch Zerschneidung seiner Produktionsflächen betroffen. Hinsichtlich 

der Immissionsbelastung durch Lärm, Staub, Erschütterungen wird auf die Ausführungen der 

jeweiligen Sachverständigen zu verwiesen. Aus agrartechnischer Sicht sind auf Grund der 

durch das Projekt bedingten Auswirkungen keine Einschränkung in der Nutzung gegenüber 

der bisherigen Situation erkennbar. Somit ist die bestimmungsgemäße Sachnutzung des 

gesamten Betriebes als Gartenbaubetrieb in der jetzigen Form bzw. zukünftig auch als  

Biobetrieb weiterhin uneingeschränkt möglich. 
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Nr. 177.4) 4.2 Trennwirkung während der dreijährigen Bauphase 

Die landwirtschaftlichen Flächen bzw der Betrieb unserer Mandantschaft befinden sich 

lediglich ca 100 m vom Ostportal des geplanten Tunnels „Emichgasse" (vgl die grüne 

Markierung in der Abbildung unten). Die Errichtung dieses Tunnels, die drei Jahre in 

Anspruch nehmen soll, würde zur Absperrung der Zufahrt zum Betrieb unserer 

Mandantschaft (insb zum Ab Hof Verkauf) für die auf der gegenüberliegenden Seite der 

Aspernstraße liegenden Siedlungen (vgl orangene Markierung in der Abbildung unten), derer 

Bewohner zu den Hauptabnehmern des Betriebes unserer Mandantschaft zählen. 

 

Abb 1: Trennwirkung 

 

Diese Trennwirkung würde in weiterer Folge zu erheblichen Umsatzeinbüßen im Betrieb 

unserer Mandantschaft führen, ist existenzgefährdend und stellt daher einen unzulässigen 

Eingriff in das Eigentum unserer Mandantschaft dar. 

Dieser regionaler Lebensmittelpunkt hat für die Bevölkerung einen hohen und wichtigen 

Stellenwert in der Nahversorgung. 

Aus diesen Gründen fordert unsere Mandantschaft die dauerhafte Absicherung einer freien 

Zufahrt zu deren Betrieb während der Bauphase des geplanten Tunnels. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Bauphase: Für Störungen in der von Ihnen angegebenen Bereichen für die Beziehung 

Betrieb-Kunde sind im Bereich der Emichgasse zwei Projekte verantwortlich. Das bereits 
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genehmigte ÖBB- Projekt der S80 sah ursprünglich zeitnah zum Projekt Stadtstraße die 

Niveaufreimachung der EK im Zuge Contiweg vor. Die Baumaßnahmen sind bereits in 

Realisierung, sodass die im Einreichoperat angeführten Abhängigkeiten nicht mehr 

bestehen. Des Weiteren die hier gegenständliche Trasse der Stadtstraße insbesondere die 

Herstellung des Tunnel Emichgasse. Dafür sind Verkehrssperren in der Emichgasse und der 

Guido-Lammer-Gasse östliche der Emichgasse erforderlich. Maßgeblich für ihren Betriebs-

Kunden-Bezug sind die Herstellungsphasen der Tunnelabschnitte 1A, 2B und 3. Zufolge der 

gewählten Deckelbauweise in allen betroffenen Abschnitten für die Herstellung des Tunnels 

Emichgasse sind die wesentlichen Verkehrseinschränkungen in der Emichgasse auf die 

Phasen der Herstellung der Bohrpfahlwände, Seitenabdichtung und Sohlenherstellung im 

Düsenstrahlverfahren und Betonieren der Deckels samt Oberflächenherstellung beschränkt. 

Danach kann die Oberfläche wieder befahrbar errichtet werden. Die weiteren Grabungen 

erfolgen unter Tag. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise, wobei auch Sperren der 

Emichgasse für den KFZ-Verkehr abschnittsweise erforderlich sind. Das Durchfahren der 

Emichgasse ist Ab Mai/01 bis Apr/02 nicht möglich, allerdings ist die parallel verlaufende 

Murraygasse befahrbar. 

Bauphase 1A: Im zu Grunde gelegten Bauablauf ist vorgesehen, dass der Umbau der ÖBB 

unter Betrieb erfolgt. Dazu ist die Errichtung einer provisorischen Gleistrasse nördlich des 

Bestandes vorgesehen. (Die Bauarbeiten hiezu sind gem. aktuellen Bescheid der MA 46 zw. 

Mai 2017 und Juni 2018 vorgesehen; ein Bescheid für den Bereich des Abschnitts 1A zum 

ÖBB-Projekt liegt noch nicht vor - diesbezügliche Info stammt nicht aus den 

Projektsunterlagen). Vor Errichtung der provisorischen Gleistrasse wird der unter der 

provisorischen Gleisführung gelegene Abschnitt 1A bis zur Herstellung des Deckels errichtet. 

Anschließend erfolgen die Umbaumaßnahmen der ÖBB im Bereich der Bestandstrasse samt 

Arbeiten zur Niveaufreimachung der EK im Zuge Contiweg. Zufolge  In dieser Bauphase ist 

von Feb/01 bis Aug/01 die Sperre der Guido-Lammer-Gasse zwischen Emichgasse und 

Spandlgasse erforderlich, welche auch für die Bauphase 1B (Tunnel unter Bahntrasse) 

aufrecht bleibt; eine Fußwegverbindung bleibt provisorisch aufrecht. Auch ist die 

Befahrbarkeit der Emichgasse gegeben (bis Mai/01). 

In der nachfolgen Bauphase 2B zw. Mai/01 und Sept/01 wird die Emichgasse zwischen 

Guido-Lammer-Gasse und Schrebergasse gesperrt. Somit fehlt die direkte Fahrmöglichkeit 

zum Contiweg im Zeitraum Mai/01 bis Aug/01. Eine fußläufige Längsverbindung (hinter 

Lärmschutzwänden) und Querungsmöglichkeiten der Emichgasse sind auch in dieser 

Bauphase vorhanden.  

Nach Fertigstellung der Bauphase 2B und der Wiederherstellung der Befahrbarkeit der 

Emichgasse südlich der Schrebergasse erfolgt der Ausbau im Bauabschnitt 3 zwischen 

Schrebergasse und Quadenstraßen von Jän/02 bis Apr/02. Dabei wird die Emichgasse 

nördlich der Schrebergasse gesperrt (für Gehverbindung offen).  

Zusammenfassung zur Verkehrsverbindung Contiweg - Gebiet nordöstlich Stadtstraße: Eine 

fußläufige Verbindung besteht durchgehend über die gesamte Baudauer. Auch die EK in 

Zuge Contiweg ist während der Baudauer des Tunnel Emichgasse offen. Eine 

Fahrverbindung Murraygasse - Guido-Lammer-Gasse - Contiweg besteht auf überwiegende 

Baudauer (Sperre der Guido-Lammer-Gasse zwischen Emichgasse und Spandlgasse von 

Feb/01 bis Aug/01). Die Möglichkeit einer Befahrbarkeit mit Fahrrädern im Zuge der offenen 

Gehverbindung wurde nach Rücksprache von der Bauwerberin zugesagt und wird in der 

Detailplanung berücksichtigt. Im Zeitraum Mai/01 bis Aug/01 muss (ausgenommen 
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Fahrräder Richtung Spandlgasse) "außen herum" über die Hirschstettner Straße gefahren 

werden, da dann auch die Durchfahrt Emichgasse nicht gegeben ist. 

 

Landwirtschaft 

Die Zufahrt zum Betrieb der Gärtnerei Ganger (Adresse Aspernstraße 15-21)  und damit 

auch zum Ab-Hof-Verkaufsladen des Betriebes erfolgt von der Aspernstraße aus. Eine 

Zufahrt zu dem Betrieb (auch von nördlich der geplanten Trasse liegenden Gebieten) und 

damit auch zu dem Ab-Hof-Verkaufsladen wird bzw. muss zu jeder Zeit möglich sein. Ob es 

bzw. zu welchen Behinderungen es dabei bei der Zufahrt zum Betrieb im Zuge der 

Bauphase allenfalls kommt bzw. kommen kann, ist vom Sachverständigen für Verkehr zu 

beurteilen.  

Aus solchen möglichen Behinderungen existenzgefährdende Umsatzeinbußen abzuleiten, ist 

aus agrartechnischer Sicht jedoch nicht nachvollziehbar. Ein typisches Kennzeichen für 

landwirtschaftliche Ab-Hof- Verkaufsläden ist, dass diese in der Regel einen sehr hohen 

Anteil an Stammkunden haben, die auch bereit sind längere Anfahrtswege in Kauf zu 

nehmen um regelmäßig beim Laden ihres Vertrauens einzukaufen. Dies ist sicherlich auch 

bei der Gärtnerei Ganger der Fall, die ja weit über den Bezirk hinaus bekannt ist und 

sicherlich auch etliche Kunden hat, die beispielsweise aus anderen Bezirken kommen und 

damit deutlich längere Anfahrtswege haben, als es die Kunden die nördlich der geplanten 

Trasse leben (auch im Falle von kurzen durch die Bauphase bedingten Umwegen) in Kauf 

nehmen müssen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die nördlich der Trasse lebenden 

Kunden der Gärtnerei diese auf Grund der Errichtung der Trasse nicht mehr aufsuchen 

würden um sich wie bisher im Ab-Hof-Verkaufsladen mit frische, regional erzeugten  

Lebensmitteln zu versorgen. Eine Existenzgefährdung des Betriebes auf Grund dieser 

angenommenen Trennwirkung ist aus agrartechnischer Sicht somit nicht gegeben. 

 

Nr. 177.5) 5. Antrag 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das gegenständliche Einreichprojekt 

ergänzungsbedürftig und aus derzeitiger Sicht nicht genehmigungsfähig ist, sodass unsere 

Mandanten den Antrag stellen, der Projektwerberin entsprechende Ergänzungen 

aufzutragen und das Projekt in derzeitiger Form nicht zu genehmigen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/Grundstücken/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung der Wohnobjekte von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die 

Immissionen aus dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die 

Belastung durch Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Eine Bewertung der Auswirkungen von Schallimmissionen auf arbeitende Personen hat auf 

Grund der Bestimmungen der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zu erfolgen. Der 

Auslösewert beträgt 80 dB als A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel. Dieser 

Wert wird gemäß den Rasterlärmkarten weder in der Bau- noch in der Betriebsphase erreicht 

oder überschritten. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT: 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM. 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Bei Unterschreitung des Auslösewertes ist davon auszugehen, dass keine nachteiligen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz in der Gärtnerei entstehen. 
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Stellungnahme Nr.:  178 

Andrea Haindl  

Datum Eingang:  16.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Alois-Eyermannweg 259 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  179 

Dipl.-Ing. Herbert Hahn  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1100 Wien, Fernkorngasse 17/3/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 169. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 169 verwiesen. 

Abweichend von Stellungnahme Nr. 169 wird in den einleitenden Worten zur Parteistellung in 

der gegenständlichen Einwendung folgende Adresse (kursiv) angeführt 

Als betroffener Nachbar (1220 Wien, Maiglöckchenweg 8, Invalidensiedlung) des 

Straßenbauvorhaben „Stadtstraße Aspern“ im Sinne des § 19 Abs. 1Z. 1UVP-G 2000 (sowie 

den einschlägigen materiellen Genehmigungsbestimmungen) begehre ich Parteistellung und 

erhebe die nachfolgenden Einwendungen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Maiglöckenweg 8 liegt im Nahebereich zum Knoten S1/S8. 

Dafür wurde eine plausible detaillierte Darstellung der verkehrlichen Veränderungen 

durchgeführt. Aufgrund dieser Veränderungen ergibt sich für die Adresse keine 

vorhabensbedingte Immissionszunahme. Die Entfernung zum Vorhaben Stadtstraße bzw. 

Anschlussstelle Seestadt Ost beträgt mehr als 3 km, sodass wahrnehmbare 

Baulärmimmissionen ausgeschlossen werden können. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  180 

Ing. Werner Schandl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 662 (BI Hirschstetten-

retten). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 662 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Kalmusweg 3 liegt etwa 460 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 
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An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 
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Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  181 

Michaela Schwaiger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 13/4/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,1 <= 26 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,4 <= 25 <= 0,1 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,7 <= 156 <= 1,6 <= 152 <= 0,3 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,6 <= 131 <= 0,1 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 13 (Immissionspunktes IP05) liegt etwa 60 m 

von der geplanten Trasse der Stadtstraße in südöstlicher Richtung.  

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 
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Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  182 

Robert Haidowatz-Haberbusch  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Fundergasse 5c 
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bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten  Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsgesetz 2000 erhebe ich in meinem und meines 8-jährigen Sohnes 

Namen wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern" und begehre 

Parteistellung gemäß §19 UVPG (sowie den einschlägigen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen). 

Nr. 182.1) Gesundheit (Luft. Lärm, Wasser etc.) 

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet" eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.000 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist -Zustandes führen. Da die geplante „Stadtstraße" in 

dem für meine Wohnadresse relevanten Teil an der Oberfläche geführt wird, kann durch 

keine bauliche oder technische Maßnahme sichergestellt werden, dass durch die 

unmittelbare Nähe der geplanten Trasse zu meinem Wohnort meine und meines Sohnes 

Gesundheit nicht durch ein erhöhtes Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

durch Stickstoffdioxid, Dieselrußpartikel oder Feinstaub nachhaltig geschädigt werden. 

Darüber hinaus belegen medizinische Studien, dass bei Kindern, die vermehrt Feinstäuben 

ausgesetzt waren, eine höhere Insulinresistenz vorliegt, was im Erwachsenenalter zur 

Entwicklung von Diabetes führen kann. Zudem vermuteten Forscher, Luftverschmutzung 

könne bei Erwachsenen auch eine Rolle bei der Entstehung von Diabetes 2 spielen. 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen:" wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der lrrelevanzgrenze 

liegt".   

Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

lrrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der 

Gesundheitsbelastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht 

genehmigungsfähig. 

Weiters gehe ich aufgrund des prognostizierten Verkehrsaufkommens von einer erheblichen 

Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer massiven Beeinträchtigung meiner und 

meines Sohnes Gesundheit führt, speziell in der Nachtruhezeit bei geöffnetem Fenster in der 

warmen Jahreszeit. Hier ist wiederum mein Sohn, dessen Schlaf- und Arbeitszimmer zwei 

Dachfenster in Richtung der geplanten Stadtstraße hat, besonders betroffen. Untertags 

wiederum würde das erhöhte Lärmaufkommen zu Konzentrationsproblemen im Zuge der 

Bewältigung der täglichen Hausaufgaben führen. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.1 der Stellungnahme 

Nr. 1 (abweichende bzw. ergänzende Textpassagen kursiv). Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.1 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  
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Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

Nr. 182.2) Es ist zu befürchten, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt durch die 

zusätzlichen Straßenabwässer und das Streusalz im Winter zusätzlich massiv belastet 

werden. Da ich über einen kleinen Garten verfüge, aus dem ich und meine Familie Obst, 

Gemüse und Beeren in Bio-Qualität ernten und konsumieren, sehe ich unsere Gesundheit 

durch diese zusätzlichen Verschmutzungen zusätzlich gefährdet. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert. 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 
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Altlasten und Gewässerschutz: 

Zum Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

Befund: 

Bauphase: 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

 

Betriebsphase: 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 102 von 438 

Gutachten: 

Bauphase: 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

 

Betriebsphase: 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 
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eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Boden 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 

Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 

Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 

Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

 

Landwirtschaft 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Hydrogeologie/Chlorid“ verwiesen. Da es sich hier um keinen landwirtschaftlichen Betrieb 

handelt, ist aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft keine Ergänzung notwendig. 

 

Abfallwirtschaft 

In dem Einwand werden keine abfallwirtschaftlich relevanten Aspekte berührt. 
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Nr. 182.3) Abwertung Eigentum 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.3 der Stellungnahme Nr. 1. 

Abweichend zur Stellungnahme Nr. 1 wird in der gegenständlichen Stellungnahem von einer 

Abwertung des Grundstücks samt Einfamilienhaus (anstatt Grundbesitz / 

Wohnungseigentum / Genossenschaftswohnung, siehe Nr. 1.3) gesprochen. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.3 verwiesen. 

 

Nr. 182.4) Fehlende Budgetmittel für und durch die Investition in die „Stadtstraße" 

Es besteht schon jetzt eine wesentliche Finanzierungslücke zur zugesagten 

Bundesfinanzierung des Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der Stadt 

Wien aufgebracht werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss u.a. auch 

ich (und künftig mein Sohn) als Steuerzahler abdecken. Die Investition der Steuergelder in 

das Projekt „Stadtstraße" wird von nahezu allen namhaften Verkehrsplanern als wirkungs- 

und daher sinnlos eingestuft (siehe Stellungnahmen TU Wien etc.). Diese Mittel fehlen somit 

als derzeit bereits notwendige Investitionen für die Bildung und den Sozialbereich, 

insbesondere zur Schaffung und den Erhalt von Kinderbetreuungseinrichtungen und im 

Betreuungsbereich für ältere und behinderte Menschen.  

Das würde zu massiven Einbußen der künftigen Lebensqualität meiner Kinder und 

Kindeskinder sowie meiner eigenen führen und ist daher für mich inakzeptabel. 

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 1.5 der Stellungnahme Nr. 1 bzw. 

Nr. 2.6 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen wird auf die 

Stellungnahmen Nr. 1 bzw. Nr. 2 verwiesen. 

 

Nr. 182.5) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.4 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.4 verwiesen. 

 

Nr. 182.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße" für sich 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wir unter Punkt 7.1. festgehalten, dass die 

Stadtstraße in unabdingbarer Wechselwirkung zu weiteren Vorhaben wie der S1 Spange, 

Ausbau S 80 steht. Es wird im bezüglichen Bericht mit keinem Wort die Abhängigkeit zur S 8 

und die S1 (Lobauautobahn) nur untergeordnet erwähnt, obwohl genau diese Abhängigkeit 

die Wichtigste wäre (siehe auch Expertenaussage im BIB = Bürgerlnnenbeirat). 

Bei der seinerzeitigen Projektpräsentation im Haus der Begegnung Donaustadt wurde bei 

den Schautafeln mit Prognosewerten zu den Bereichern Emissionen, Lärm etc. in 

unzulänglicher Weise von einem Zeitpunkt in der Zukunft mit fixer Realisierung der S1 

(Lobauautobahn) und der dadurch bedingten Verkehrsentlastung ausgegangen. 

Die S1 (Lobauautobahn) oder 6. Donauquerung, wie im aktuellen Koalitionspapier der 

Wiener Stadtregierung bezeichnet, soll, wenn überhaupt erst 10 Jahre nach der 

„Stadtstraße" errichtet werden bzw. den Betrieb aufnehmen. Da bis dato eine Genehmigung 

der S1 Lobauautobahn bei weitem nicht gesichert ist bzw. allenfalls eine andere Trasse 

gewählt werden soll/muss (siehe SUPerNOW 2003) fehlt einer Genehmigung des Projektes 

„Stadtstraße" jede Grundlage was wiederum eine Genehmigungsfähigkeit ausschließt. 
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Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.6 der Stellungnahme 

Nr. 1 (ergänzende Textpassage kursiv). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird 

auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.6 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Bezüglich der Genehmigungsbedingungen handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, 

welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 182.7) Entlastung der Ortskerne 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.7 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.7 verwiesen. 

 

Nr. 182.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße" nicht möglich 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 4.2 sinngemäß zitiert, dass eine 

Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, 

sowie Hausfeld ohne Stadtstraße nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese 

Argumentation beruht auf Vermutungen und ist nicht schlüssig. Würde man dieser 

Argumentation folgen, hätte in jedem Wiener Gemeindebezirk eine Autobahn bzw. 

Stadtstraße gebaut werden müssen bzw. müsste noch eine gebaut werden (siehe 

Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, Nordbahnhof/Praterstern etc.).  

Die Zielgebiete bei der U2 (Hausfeld, Heidjöchl, Seestadt Aspern) sind auch mittels 

zweistreifigen Aufschließungsstraßen vom Norden her und dann in der Fläche auslaufend zu 

erreichen. Die Kosten betragen einen Bruchteil (siehe Variante Hirschstetten-retten). 

Für eine gute Stadtentwicklung ist der noch stärkere Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, 

wie z.B. mit der Straßenbahn Linie 26 gelungen, essentiell. Darüber hinaus sollte der Focus 

auf der Sicherstellung fußläufiger Nahversorgung und kleinstrukturierter Betriebsstätten 

liegen.  

Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenprojekt verläuft, ist eines der strategischen 

Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit gigantischen strukturellen 

Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine aktuelle umfassende Strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und muss vor einer weiteren 

Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden!  

Gute Stadtentwicklung sollte - unter Einbeziehung alle relevanten Lebensbereiche der 

derzeitigen und künftigen Bewohnerinnen - größtmögliche Lebensqualität zum Ziel haben. 

Die geplante Stadtstraße wiederum würde diese Lebensqualität für viele von ihr direkt oder 

indirekt betroffene Anrainer massiv verschlechtern! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt statt (ca. + 45.000 

EW bis 2030), aber auch einige Gemeinden des Bezirks Gänserndorf wachsen 

überproportional. Viele Straßenzüge insbesondere die B3 sind bereits jetzt überlastet. Durch 

das Vorhaben soll der daraus entstehende Verkehr abgeleitet werden. Bei der Ausweisung 

der neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute bis sehr gute ÖV-Erschließung berücksichtigt, 
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trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr generiert. Die daraus abschätzbare 

Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher Verkehrsinfrastruktur sind in den 

Referenzplanfällen (bei leicht abgeminderter disperser Entwicklung) dargestellt. Stellt man 

die daraus ablesbaren Verkehrszahlen (z.B. Verkehrssteigerung auf der B3 von ca. 30.000 

auf ca. 50.000 KFZ/24h) der Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) Straßennetzes 

gegenüber, ergibt sich zwingend der Schluss, dass selbiges ohne ergänzender 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen unzureichend ist. Um die Ziele der Stadt Wien - 

Reduzierung des MIV-Anteils aller Wege der Wiener und Wienerinnen auf 15% bis 2030 - zu 

erreichen kann nicht davon ausgegangen werden, dass in Stadtentwicklungsgebieten der 

MIV-Anteil am Verkehr auf fast Null reduziert wird. In dicht bebauten Gebieten mit 

gleichzeitig dichtem ÖV-Netz kann ein hoher ÖV-Anteil erreicht werden. So auch in der 

Seestadt. Weite Bereiche der Donaustadt und auch die in NÖ gelegenen Gebiete des 

Untersuchungsraums weisen eine deutlich niedrigere Bebauungs- und ÖV-Dichte auf. Eine 

alternative Planung bezüglich einer Erschließung von Norden wurde nicht eingereicht und 

kann/muss daher nicht beurteilt werden. Die Variante der BI Hirschstetten retten wurde 

bezüglich ihrer verkehrlichen Wirkung durchgerechnet, zeigte aber deutlich schlechtere 

Entlastungswirkung. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 182.9) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). Für 

meinen Sohn und ich ist die Nutzung des Naherholungsbereiches (Waldstück und Wiese) 

hinter dem Schlosspark der Pfarre Hirschstetten und der daran angeschlossen 

Clarentinersiedlung ein ganz wesentlicher Teil unserer gemeinsamen Freizeitgestaltung und 

Regeneration in einer ruhigen und gesunden Umgebung. Durch das geplante Projekt würde 

diese Möglichkeit erheblich beeinträchtigt werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Der derzeit für die Öffentlichkeit nutzbare Erholungsbereich nördlich der Pfarre Hirschstetten 

und der Clarentiner wird während der Bauphase nicht nutzbar sein und stellt dadurch eine 

Beeinträchtigung dar. Ein Ausweichen auf nahe und erreichbare Bereiche, wie Badeteich 

Hirschstetten, Blumengärten Hirschstetten oder Aupark (500-800m entfernt) scheint für die 

Bauphase vertretbar. In der Betriebsphase werden die angesprochenen Bereiche, sogar 

vergrößert mit parkartiger Ausgestaltung sowohl südlich als auch nördlich der Stadtstraße  

wiederum der Bevölkerung zur Erholungsnutzung zur Verfügung stehen. 

 

Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung des Teilgutachten Landschafts/Landschaftsbild kommt es während 

der Bauphase zu Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. 

Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  
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In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme ersichtlich, dass für die 

Öffentlichkeit nutzbare Erholungsbereich ausgeglichen werden und langfristig 

Erholungsräume erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase 

keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Nr. 182.10) Österreichische Umwelt- und Klimaziele 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.11 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.11 verwiesen. 

 

Nr. 182.11) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 verwiesen. 

 

Nr. 182.12) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.13 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.13 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern" und die Abweisung des Genehmigungsantrages. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,1 <= 26 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,4 <= 25 <= 0,1 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,7 <= 156 <= 1,6 <= 152 <= 0,3 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,6 <= 131 <= 0,1 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Fundergasse 5c liegt etwa 170 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund 

der nahezu doppelten Entfernung von der Trasse etwa 3 dB unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP07 (Süssenbrunner Straße 18) liegen. 
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An Immissionen sind am Immissionspunktes IP07 (Süssenbrunner Straße 18) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  64 dB 

Bestand 2012:  Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  183 

Nora Haidowatz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Fundergasse 5c 

 

bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsgesetz 2000 erhebe ich in meinem und meines 8-jährigen Sohnes 

Namen wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern" und begehre 

Parteistellung gemäß §19 UVPG (sowie den einschlägigen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen). 

Nr. 183.1) Gesundheit, Emissionen (Luft, Lärm, Wasser etc.) 

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet" eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.000 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist-Zustandes führen. Da die geplante „Stadtstraße" in 

dem für meine Wohnadresse relevanten Teil an der Oberfläche geführt wird, kann durch 

keine bauliche oder technische Maßnahme sichergestellt werden, dass durch die 

unmittelbare Nähe der geplanten Trasse zu meinem Wohnort meine und meines Sohnes 

Gesundheit nicht durch ein erhöhtes Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

sowie Diabetes durch Stickstoffdioxid, Dieselrußpartikel oder Feinstaub und Ultrafeinstaub 

nachhaltig geschädigt werden. 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen: "wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der lrrelevanzgrenze 

liegt". Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

lrrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches, in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der 

Gesundheitsbelastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht 

genehmigungsfähig. 

Weiters gehe ich aufgrund des prognostizierten Verkehrsaufkommens von einer erheblichen 

Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer massiven Beeinträchtigung meiner und 
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meines Sohnes Gesundheit führt, speziell in der Nachtruhezeit bei geöffnetem Fenster. Hier 

ist wiederum mein Sohn, dessen Schlaf- und Arbeitszimmer zwei Dachfenster in Richtung 

der geplanten Stadtstraße hat, besonders betroffen. Untertags wiederum würde das erhöhte 

Lärmaufkommen zu Konzentrationsproblemen im Zuge der Bewältigung der täglichen 

Hausaufgaben führen. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 182.1 der Stellungnahme 

Nr. 182. Abweichend von Nr. 182.1 wird das Risiko einer Erkrankung an Diabetes in einer 

Aufzählung angeführt (kursiv im obenstehenden Text), die in der Stellungnahme Nr 182 

ausführlich formulierte Textpassage zur Entwicklung von Diabetes ist in der 

gegenständlichen Stellungnahem nicht enthalten. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen 

wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 182.1 verwiesen 

 

Nr. 183.2) (Oberflächen- und Grundwasserhaushalt)  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 182.2 der Stellungnahme Nr. 182. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 182, Nr. 182.2 

verwiesen. 

 

Nr. 183.3) Abwertung Eigentum 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.3 der Stellungnahme Nr. 1. 

Abweichend zur Stellungnahme Nr. 1 wird in der gegenständlichen Stellungnahem von einer 

Abwertung des Grundbesitzes (anstatt Grundbesitz / Wohnungseigentum / 

Genossenschaftswohnung, siehe Nr. 1.3) gesprochen. Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.3 verwiesen. 

 

Nr. 183.4) Fehlende Budgetmittel für und durch die Investition in die „Stadtstraße" 

Es besteht schon jetzt eine wesentliche Finanzierungslücke zur zugesagten 

Bundesfinanzierung des Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der Stadt 

Wien aufgebracht werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss u.a. auch 

ich (und künftig mein Sohn) als Steuerzahler abdecken. Die Investition der Steuergelder in 

das Projekt „Stadtstraße" wird von nahezu allen namhaften Verkehrsplanern als wirkungs- 

und daher sinnlos eingestuft (siehe Stellungnahmen TU Wien etc.). Diese Mittel fehlen somit 

als derzeit bereits notwendige Investitionen für die Bildung und den Sozialbereich, 

insbesondere zur Schaffung und den Erhalt von Kinderbetreuungseinrichtungen und im 

Betreuungsbereich für ältere und behinderte Menschen. 

Das würde zu massiven Einbußen der künftigen Lebensqualität meiner Kinder und 

Kindeskinder sowie meiner eigenen führen und ist daher für mich inakzeptabel. 

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 1.5 der Stellungnahme Nr. 1 bzw. 

Nr. 2.6 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen wird auf die 

Stellungnahmen Nr. 1 bzw. Nr. 2 verwiesen. 

 

Nr. 183.5) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.4 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.4 verwiesen. 
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Nr. 183.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße" für sich alleine 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht (bis auf geringfügig unterschiedliche 

Punktationen) dem Nr. 182.6 der Stellungnahme Nr. 182. Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 182, Nr. 182.6 verwiesen. 

 

Nr. 183.7) Entlastung der Ortskerne 

Als häufigstes Projektziel des Projektes "Stadtstraße Aspern" wird immer wieder angeführt, 

dass damit die alten Ortskerne Essling, Breitenlee, Aspern und mein Wohnort Hirschstetten 

entlastet werden. Wollte man eine Entlastung erreichen, müssten laut TUWien und anderer 

Verkehrsinstitute und Fachplaner dafür Begleitmaßnahmen wie Rückbauten in sämtlichen 

Ortskernen erfolgen. Da diese weder im Projekt vorgesehen sind bzw. deren Realisierung 

noch jemals politisch in Aussicht gestellt wurden, fällt der von den Projektwerbern genannte 

Hauptgrund für das geplante Projekt zur Gänze weg. 

Dieser Umstand bildet somit einen der wesentlichsten Gründe, warum das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist. 

Für Hirschstetten bedeutet diese angebliche „Entlastung des alten Ortskerns" eine 

Verlagerung des Verkehrs von einer zweispurigen Straße, von der ein kurzer Teilabschnitt 

zum sogenannten „alten Ortskern" gehört, zu einer vierspurigen (bei der Tunneleinfahrt 

sogar sechsspurigen!), autobahnähnlichen Straße, die quer durch Hirschstetten führt – 

vorbei an (teilweise sogar erst kürzlich errichteten) Wohnkomplexen – und die Hirschstetten 

wie eine Schneise regelrecht zerschneidet.  

Von einer Entlastung der Wohngebiete kann man hierbei wahrlich nicht sprechen. Viel mehr 

scheint es hierbei um eine Entlastung der AutofahrerInnen zu gehen, die – statt sich auf 

einer kleinen Straße durch Hirschstetten von Ampel zu Ampel zu quälen, bequem auf einer 

vierspurigen, autobahnähnlichen „Stadtstraße" durch den Lebens- und Erholungsraum der 

Anrainer fahren.  

Es ist davon auszugehen, dass auf der „Stadtstraße" tatsächlich zu den Stoßzeiten NICHT 

gefahren werden kann, da es auf diesem Zubringer zur A23 einen gewaltigen Rückstau 

geben würde, da es ja bekanntlich zu den Stoßzeiten immer vor dem Tunnel Hirschstetten 

Richtung Zentrum staut. 

Folge eines solchen Rückstaus wäre dann, dass erst recht wieder versucht werden würde, 

durch den „alten Ortskern" den Stau zu umfahren.  

Somit würde das Projekt „Stadtstraße" weder eine Entlastung meines Wohngebietes noch 

eine Entlastung des „alten Ortskerns" von Hirschstetten bedeuten, weshalb das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht zum Teil dem Nr. 182.7 der Stellungnahme 

Nr. 182 (ergänzende Textpassagen am Ende kursiv). Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 182, Nr. 182.7 verwiesen. Ergänzend 

dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Verkehrsverlagerungen auf neue Straßenzüge entstehen weitgehend dadurch, dass eine 

Fahrzeitreduktion auf der neuen Strecke eintritt, andere Parameter wie Kraftstoffkosten 

weisen einen geringeren Durchgriff auf. Erfahrungsgemäß benötigt das Erkunden der 
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"neuen" Strecke eine gewisse Zeit, bis sich eine Verlagerung stabilisiert. Die Modellrechnung 

zeigt, dass allein durch die geringen Verkehrswiderstände auf der Stadtstraße (und S1 

Spange) eine Entlastung der Ortskerne (durch deren hohe Verkehrswiderstände zufolge 

zeitweiliger Verkehrsüberlastung) eintritt. Zusätzliche Rückbaumaßnahmen sind daher nicht 

zwingend erforderlich um die gewünschte Verkehrsverlagerung zu bewirken.  

Insbesondere bezogen auf Hirschstetten tritt dort mit dem Bau der Stadtstraße (incl. S1) 

auch eine Verkehrsreduktion zum Bestand ein. Stauungen auf der A23 stellen eine Gefahr 

dar, dass dieser Entlastungseffekt nicht eintritt zumal auch die A23 nach Errichtung von 

Stadtstraße und S1 nicht staufrei wird. Die Stadtstraße weist allerdings nicht eine so hohe 

Dichte von Auf- und Abfahrten auf, dass eine spontane Routenwahl auf die "alte Strecke 

Ortskerndurchfahrt" erfolgen kann. Die Halbanschlussstelle Quadenstraße lässt nur ein 

Auffahren auf die Stadtstraße zu, sodass schon bei der Anschlusstelle Seestadt West 

abgefahren werden müsste. Dort durch den Innenring der Seestadt mit Tempo 30 und 

mehreren Verkehrslichtsignalanlagen zur B3 (auch die staut zu den Stauzeiten der A23), 

dann die Aspernstraße zur Hirschstettner Straße. Dieser Mehrweg enthält derart viele Risken 

in einen noch größeren Stau zu gelangen, als auf der Stadtstraße zu bleiben. Die dabei 

entretenden Fahrzeitverlängerungen sind in der Modellberechnung berücksichtigt, wodurch 

sich auch ohne "Rückbaumaßnahmen" im Ortskern die gewünschten Effekte der 

Verkehrsverlagerung einstellen. Durch die niveaufrei Querung der Süßenbrunner Straße 

könnte sich ein gleichartiges Ausweichverhalten bei beginnendem Rückstau auf der Spange 

Franz-Fellner-Gasse/Anbindung Süßenbrunner Straße ergeben - Weiterfahrt nach 

Hirschstetten und dann zurück auf die Spange-Franz-Fellner-Gasse. Auch hier ist der 

Fahrweg etwa 6 mal so lang. Die Abflussleistung als Rechtsabbieger Richtung A23 ist 

deutlich höher, als jene für Linksabieger von der Spange Franz-Fellner-Gasse Richtung A23. 

Versuche wird es geben, die Erfahrung, dass ein Ausweichen durch den Ortskern nichts 

bringt, siegen. Verbleibt noch die Möglichkeit, dass der Verkehr von der Quadenstraße 

kommend nicht die Auffahrt auf die Stadtstraße nutzt, sondern durch den Ortskern 

Hirschstetten zur Spange Franz Fellner-Gasse fährt. Auch hier ist bei Stau die 

Wahrscheinlichkeit deutlich größer, über die Stadtstraße schneller zur A23 zu gelangen. Die 

Modellberechnungen ergaben nicht nur im Ortskern Hirschstetten, sondern auch für die 

Süßenbrunner Straße im Bereich der Fundergasse eine deutliche Reduktion im 

Verkehrsaufkommen unterhalb der Bestandsbelastung 2012. 

 

Nr. 183.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße" nicht möglich 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 4.2 sinngemäß zitiert, dass eine 

Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, 

sowie Hausfeld nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht 

auf Vermutungen und ist nicht schlüssig. Würde man dieser Argumentation folgen, hätte in 

jedem Wiener Gemeindebezirk eine Autobahn gebaut werden müssen bzw. müsste noch 

eine gebaut werden (siehe Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, 

Nordbahnhof/Praterstern etc.).  

Die Zielgebiete bei der U2 (Hausfeld, Heidjöchl, Seestadt Aspern) sind auch mittels 

zweistreifigen Aufschließungsstraßen vom Norden her und dann in der Fläche auslaufend zu 

erreichen. Die Kosten betragen einen Bruchteil (siehe Variante Hirschstetten-retten). 

Für eine gute Stadtentwicklung sind die Reduzierung des mobilen lndividualsverkehrs und 

der noch stärkere Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, wie z.B. mit der Straßenbahn Linie 

26 gelungen, essentiell. Darüber hinaus sollte der Focus auf der Sicherstellung fußläufiger 
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Nahversorgung und kleinstrukturierter Betriebsstätten liegen.  

Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenprojekt verläuft, ist eines der strategischen 

Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit gigantischen strukturellen 

Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine aktuelle umfassende Strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und muss vor einer weiteren 

Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden!  

Gute Stadtentwicklung sollte – unter Einbeziehung alle relevanten Lebensbereiche der 

derzeitigen und künftigen Bewohnerinnen - größtmögliche Lebensqualität zum Ziel haben. 

Die geplante Stadtstraße wiederum würde diese Lebensqualität für viele von ihr direkt oder 

indirekt betroffene Anrainer massiv verschlechtern! 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 182.8 der Stellungnahme 

Nr. 182 (ergänzende Textpassage kursiv). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird 

auf die Stellungnahme Nr. 182, Nr. 182.6 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Hinsichtlich der Argumentation, dass in jedem Bezirk eine Autobahn gebaut hätte werden 

müssen. ist anzumerken, dass die Stadtstraße eine mehrstreifige leistungsfähige 

Verkehrsverbindung zur Autobahn ist und keine Autobahn darstellt. Würde man jede 

mehrstreifige Straße als Autobahn bezeichnen, hat auch jeder Bezirk "seine Autobahn" 

(Gürtel, Lassallestraße bzw. Reichsbrücke, um die angesprochenen 

Stadtentwicklungsgebiete zu nennen). Auch dort mussten Ertüchtigungsmaßnahmen gesetzt 

werden, bevor die Stadtentwicklung erfolgte. Die Reduzierung des motorisierten 

Individualverkehrs ist ein ständiges Ziel der Stadt, welches bislang erfolgreich hinsichtlich der 

Zielvorgaben umgesetzt wurde. In dicht bebauten Gebieten ist eine hoher ÖV-Anteil leichter 

zu erreichen wie z.B. in der Seestadt. Weite Bereiche des 22. Bezirkes und der 

angrenzenden Gebiete NÖ im Untersuchungsraum weisen diese Bebauungsdichten nicht 

auf. Allein eine Straße, welche den aus guter bis sehr guter ÖV-Erschließung verbleibenden, 

reduzierten MIV aus einer Stadtentwicklung welche von den Einwohnerzahl an Krems/Donau 

heranreicht, aufnimmt, nicht zu bauen, würde die Lebensqualität entlang der bestehenden 

Straßen erheblich verschlechtern, was aus der Darstellung der Verkehrsentwicklung 

entsprechend den Referenzplanfällen abzulesen ist. 

 

Nr. 183.9) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). Für 

meinen Sohn und ich ist die Nutzung des Naherholungsbereiches (Waldstück und Wiese) 

hinter dem Schlosspark der Pfarre Hirschstetten und der daran angeschlossen 

Clarentinersiedlung ein ganz wesentlicher Teil unserer gemeinsamen Freizeitgestaltung und 

Regeneration in einer ruhigen und gesunden Umgebung. Durch das geplante Projekt würde 

diese Möglichkeit erheblich beeinträchtigt werden, da diese Wiese dann direkt neben der 

autobahnähnlichen Stadtstraße liegen würde. Auch unser Fußweg zu den Blumengärten 

Hirschstetten und zum Badeteich Hirschstetten würde uns dann an der Stadtstraße entlang 

führen und wir müssten beim Tunneleingang die an dieser Stelle 6-spurige Straße 

überqueren. Was ich für wenig erholsam halte. 
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Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 182.9 der Stellungnahme 

Nr. 182 (ergänzende Textpassage kursiv). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird 

auf die Stellungnahme Nr. 182, Nr. 182.9 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild  

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Der derzeit für die Öffentlichkeit nutzbare Erholungsbereich nördlich der Pfarre Hirschstetten 

und der Clarentiner wird während der Bauphase nicht nutzbar sein und stellt dadurch eine 

Beeinträchtigung dar. Ein Ausweichen auf nahe und erreichbare Bereiche, wie Badeteich 

Hirschstetten, Blumengärten Hirschstetten oder Aupark (500-800m entfernt) scheint für die 

Bauphase vertretbar. In der Betriebsphase werden die angesprochenen Bereiche, sogar 

vergrößert mit parkartiger Ausgestaltung sowohl südlich als auch nördlich der Stadtstraße  

wiederum der Bevölkerung zur Erholungsnutzung zur Verfügung stehen. Die Wege werden 

für FußgeherInnen und RadfahrerInnen im Hinblick auf eine Führung mit geringstmöglicher 

Beeinträchtigung (ausreichende Querungsmöglichkeiten und entsprechend attraktive 

Ausgestaltung) umgesetzt. (siehe auch Stlgn Verkehr bei Nr. 170.5) 

 

Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung des Teilgutachten Landschafts/Landschaftsbild kommt es während 

der Bauphase zu Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. 

Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme aus dem Fachbereich 

Landschaft/Landschaftsbild ersichtlich, dass für die Öffentlichkeit nutzbare Erholungsbereich 

ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume erhalten bleiben. Aus 

humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen Einschränkungen 

der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Nr. 183.10) Österreichische Umwelt- und Klimaziele 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.11 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.11 verwiesen. 

 

Nr. 183.11) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 verwiesen. 

 

Nr. 183.12) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.13 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.13 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern" und die Abweisung des Genehmigungsantrages. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 182 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  184 

Ing. Dipl.-Ing. Roland Schönauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Abweichend von Stellungnahme Nr. 2 wird in der gegenständlichen Stellungnahme das 

Thema „Abwertung Eigentum“ (Nr. 2.4) nicht angesprochen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 liegt mehr als 700 m von der geplanten 

Trasse in südlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden.  Die 

Baulärmimmissionen liegen unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  185 

Mag. Anna Karall  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Fultonstraße 26/2/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  186 

Christian Almeder  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Mayerweckstraße 6/91/2 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  187 

Dipl. Ing. Manfred Thiel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 
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In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  188 

Konstantin Thiel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 187 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  189 

Gudrun Thiel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 187 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  190 

Wendelin Schmidt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 123 von 438 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 (Immissionspunkt IP09) liegt etwa 420 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in nördlicher Richtung.  

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  191 

Paula Schmidt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 190 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  192 

Thomas Schwind  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 1 liegt etwa 430 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  193 

Karin Schwind-Derdak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 192 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  194 

Helmut Löffler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 129 von 438 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 5 liegt etwa 450 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  195 

Edith Mraz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 200 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  196 

Walter Süss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 132 von 438 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 9 liegt etwa 470 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 133 von 438 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  197 

Eva Süss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 196 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  198 

Helmut Zinke  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 6 liegt etwa 470 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 137 von 438 

Stellungnahme Nr.:  199 

Sylvia Zinke  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 198 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  200 

Renate Czembirek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  201 

Robert Czembirek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 200 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  202 

Marianne Schmidt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 4 liegt etwa 460 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 141 von 438 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 142 von 438 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  203 

Lukas Howadt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavaterstraße 5/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 40 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  204 

Andrea Howadt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 2 liegt etwa 430 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  205 

Philip Howadt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 61/3/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=31 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=9 <=164 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 31 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 25       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,6 <= 27 <= 1,7 <= 28 <= 1,9 <= 27 <= 0,9 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 5,8 <= 160 <= 6,7 <= 163 <= 6,6 <= 159 <= 2,9 <= 154 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,8 <= 132     <= 2,8 <= 133 <= 2,2 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Lavendelweg 61/3 liegt etwa 170 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP32 (Lavendelweg 68A). 

An Immissionen am Immissionspunkt IP32 (Lavendelweg 68A).sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  51 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 

 Nullplanfall Lday  51 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  51 dB 

 Nullplanfall Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  11 dB 
  Lnight  36 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  206 

Claus Howadt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 204 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  207 

Martin Koller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Arnikaweg 11 liegt etwa 490 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  208 

Martina Koller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 207 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  209 

Salem Aoun  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 liegt etwa 430 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  210 

Nadia Mandini  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 209 verwiesen. 

 

 

Stellungnahme Nr.:  211 

Fatma Acikgöz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 

 

Die gegenständliche Stellungnahme wurde in türkischer Sprache verfasst. Der folgende Text 

ist eine Übersetzung der Stellungnahme in die deutsche Sprache. 

Bezugnehmender im Namen meiner Kinder und deren Enkel, in seinem eigenen Namen 

Einwendung gegen die Genehmigung des Vorhabens “Stadtstraße Aspern“ und wie 

untenstehend errichtet gemäß dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz wie in den 

kundgemachten Projektunterlagen, mit einem Wort:  

 

Nr. 211.1) Luft, Gesundheit, Umweltschutz, Lärmbelastung: Das angebotene Projekt wird 

erhebliche Steigerungen der Luftverschmutzung verursachen und auch die Verschlechterung 

meines gesundheitlichen Zustands verursachen. Es wird ein bedeutender Anstieg der 

Luftverschmutzung stattfinden, da ich nicht einmal das Fenster meiner Wohnung werde 

öffnen können, wird dies zusätzliche Auswirkungen auf meine Gesundheit haben. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  
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Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

Nr. 211.2) Wasserqualität, Beherbergung: Die in der Umgebung abgestellten (bzw. 

abgeladenen) Abfälle die auf die Straße gestreuten Straßensalze und chemischen Stoffe 

werden sich mit dem Grundwasser vermischen und die Erdqualität wird beeinflusst werden 

und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden ungesund sein und hinsichtlich der Qualität 

darunter leiden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 157 von 438 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zur Straßenabwässer : 

Befund 

Bauphase:  

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase: 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase:  

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 
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Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase: 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Boden 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 
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Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 

Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 

Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

 

Landwirtschaft 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich Hydrogeologie/Chlorid 

verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen 

des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) 

kommen, sodass nachteilige Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei 

Verwendung des Brunnenwassers nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten 

agrarstrukturellen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche 

Betriebe, kein landwirtschaftliches Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine 

Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, 

zumal der für die angesprochene Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, 

Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner örtlichen Lage und der Lage seiner für 

Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer projektbedingten Erhöhung der 

Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist.   

Ergänzende Anmerkung: Der Einwender selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 
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Abfallwirtschaft 

Die Einwendung ist für eine fachliche Beantwortung zu unpräzise formuliert. Es ist unklar ob 

mit „Die in der Umgebung abgestellten (bzw. abgeladenen) Abfälle ...“ anfallende Abfälle in 

der Betriebs- oder Errichtungsphase sowie welcher Art Abfälle (z.B. mineralische Abfälle aus 

der Errichtungstätigkeit, Siedlungsabfälle, Abfälle im Zuge der Straßensanierung) gemeint 

sind. Die vorgebrachte Behauptung, dass sich diese Abfälle mit dem Grundwasser 

vermischen und die Erdqualität beeinflussen wird in der Einwendung lediglich aufgestellt und 

nicht nachvollziehbar begründet. 

 

Nr. 211.3) Die Aussicht (bzw. die Landschaft), Unterhaltungswert, Regeneration, 

Devaluation: Das natürliche Umfeld wird wegen dem Projekt zerstört werden. Die 

Grünfläche(n) und der potentielle Wert des Umfelds verringern sich. Sollte es der Fall sein, 

dass das Projekt in dieser Form verwirklicht oder genehmigt wird, beantrage ich schon jetzt 

Schadenersatz. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Anm: Es werden nur die für die Stadtstraße in Anspruch genommenen Flächen beansprucht, 

jedoch nicht das Umfeld, dieses wird maximal aus landschaftsbildbetrachtender Sicht 

beeinträchtigt. 

Ergänzend wird auf  die Stellungnahme zu 170.5 verwiesen. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Schadenersatz handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht 

von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 211.4) Lokale Wirtschaft: Die neuen Betriebe, die im Rahmen dieses Vorhabens im 

Umfeld eröffnet werden, werden die derzeit bestehenden lokalen Betriebe negativ 

beeinflussen und ihre Schließung verursachen, sie werden zerstört werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

 

Nr. 211.5) Steigerung der Verschuldung der Stadt Wien und Steigerung des Budgetdefizits: 

Im Fonds, der für das Projekt vorgesehen ist, besteht eine bedeutende Finanzierungslücke. 

Noch dazu wird er/es als ein Steuerzahler verpflichtet sein, die entstehende Verschuldung 

abzudecken.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Nr. 211.6) Stadtentwicklung und Wohnbauprojekte: Für die Stadt und die Gasse und 

verschiedene groß angelegte Wohnbauprojekte, die durchzuführen sind, wird eine aktuelle 

Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sein. Um sicherzustellen, dass diese 

Veränderungen eine positive Wirkung auf das Leben haben, ist mehr Zeit und eine 

Vorausplanung notwendig.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 211.7) Vorausgehende Bürgerbeteiligung: Eine Bürgerbeteiligung gemäß der 

sogenannten Aarhus-Konvention wurde nicht verwirklicht, weil ich als Anrainer im Vorfeld 

nicht ausreichend informiert wurde.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

Aus all den oben erwähnten Gründen stelle ich den Antrag, dass das UVP-Verfahren 

hinsichtlich der  “Stadtstraße Aspern“ sowie die Umwandlung sofort eingestellt werden!  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 
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Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 16 sind die für den Immissionspunkt 

IP 28 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Front Emichgasse vor der 

Stiege 22 situiert ist und näher an der Trasse liegt als die Stiege 16. Die Trasse selbst 

verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die 

Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 
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Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
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Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  212 

Mustafa Acikgöz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 211 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  213 

Abdullah Akbas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 110 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  214 

Zehra Akbas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 213 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  215 

Zümre Akbas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 213 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  216 

Nagihan Ali  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 100 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  217 

Selahattim Ali  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 216 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  218 

Amaar Al Kaatech  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20/10 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  219 

Johanna Aschenbrenner-Faltl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1230 Wien, Vösendorferstraße 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 13 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  220 

Yasemin Ayan  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/26/14 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 175 von 438 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stg. 26 sind die für den Immissionspunkt IP29 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Ecke Guido-Lammer-

Gasse/Emichgasse vor der Stiege 25 situiert ist, und damit nur wenige Meter vom betroffen 

Objekt entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  71 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  71 dB 

Bestand 2012:  Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  221 

Käthe Bac  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 36 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 
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projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  222 

Erika Bäck  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Späthgasse 16/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  223 

Tamay Baran  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  224 

D.I. Ulla Baran  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89/RH 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 223 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  225 

Elisabeth Bartsch  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 22/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  226 

Brigitta Bauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Gaswerkstraße 12/13/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  227 

Fatima Bayram  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Donaufelderstraße 99/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 227.1): Für meine Gesundheit will ich kein Autobahn 
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Nr. 227.2): Schlecht für Umwelt 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Teilgutachten ausführlich dargelegt und im Teilgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung auf Seite Fehler! Textmarke nicht 

definiert. verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  228 

Helmut Beissmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  229 

Inge Beissmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 228 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  230 

Kathrin Benda  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern" im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und 

Kindeskinder und begründe das wie folgt: 

 

Nr. 230.1) Bereits ohne den Bau weiterer Straßen wirkt sich der CO2 Ausstoß von 

Fahrzeugen schlecht auf die Gesundheit von Menschen aus, wobei Kinder ein noch 

empfindlicheres Immunsystem haben als Erwachsene. Als Jugendliche wird mir immer 

wieder vom Rauchen abgeraten, aber niemand kann mich vor den Giftstoffen in unserer 

Luft schützen. Durch eine Umsetzung des Projektes Stadtstraße erwarte ich allerdings 

einen Anstieg der Anzahl von in Betrieb genommenen Kraftfahrzeugen in meiner 

Wohnumgebung, und somit auch einen Anstieg des CO2-Ausstoßes. 

Abgesehen davon, dass CO2 schlecht für meine Gesundheit ist, gehört es zu den 

Treibhausgasen, die zur Erderwärmung beitragen, wodurch auf langfristige Sicht viele 

Gefahren entstehen. Denn, nicht nur, dass aufgrund des Klimawandels die Polarkappen 

schmelzen und viele arktische und antarktische Tiere darunter leiden, es zählen auch 

verstärkte Erdbeben-Gefahr, vermehrte Lawinen und Erdrutsche und viele andere 

Naturkatastrophen zu den „Nebenwirkungen" der Erderwärmung. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Der Anstieg des KFZ-Verkehrs wird weitgehend dadurch bestimmt, dass aus der 

Stadtentwicklung im 22. Bezirk Wohnraum für etwa 45.000 Personen bis 2030 geschaffen 

wird. Durch begleitende Maßnahmen wie ein gutes bis sehr gutes Angebot von öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Radwegen und adäquaten fußläufigen Bewegungsräumen, soll erreicht 

werden, dass nur ein geringer Anteil seine Verkehrsbedürfnisse mit dem KFZ befriedigt. 

Zufolge der Größe der Stadtentwicklung und auch der dort entstehenden Arbeitsplätze, 

verbleibt jedoch ein Verkehrsteil, welcher mit dem bestehenden Straßennetz nicht mehr in 

zumutbarer Verkehrsqualität abgewickelt werden kann. Selbst wenn nur 10% der vier Wege, 

welche durchschnittlich pro Person jeden Tag gemacht werden (Einkaufen, Schule, Arbeit, 

Freizeit etc. mit einmal hin und wieder zurück), bedeutet dies zusätzlich 9.000 KFZ-

Fahrten/Tag. In dieser Anzahl sind Fahrten aus dem Arbeits- und Wirtschaftsverkehr oder 

aus öffentlichen Einrichtungen wie Rettung, Feuerwehr und Polizei noch nicht inkludiert. 
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Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Humanmedizin 

Auf die Stellungnahme  CO2 als Treibhausgas, und Anteil des gegenständlichen Vorhabens 

an den Höchstmengen wird auf die Stellungnahme Luft verwiesen. In toxikologischer Sicht ist 

CO2 dann relevant, wenn es in geschlossenen Räumen gebildet wird und dort den 

Luftsauerstoff verdrängt (z.B. in Weingärkellern, Standsilos). Hier kann es bei entsprechend 

hohen Konzentrationen in geschlossenen Räumen auch zu tödlichen Erstickungstodesfällen 

kommen. CO2 wird durch Stoffwechselvorgänge in verschiedensten organisch-biologischen 

Prozessen gebildet und wird auch vom Menschen mit jedem Atemzug auch abgeatmet. In 

der freien Umgebungsluft wird es rasch umgebaut und weist im Freien daher kein 

toxikologisch relevantes Potenzial auf. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

 

Nr. 230.2) Eine weitere direkte Auswirkung ist der zusätzliche Lärm, den die Kraftfahrzeuge 

produzieren werden, wenn sie die Stadtstraße befahren. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben. 

 

Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

 

Nr. 230.3) Außerdem habe ich Angst davor, aufgrund von vermehrter Staubildung und der 

dadurch entstehenden Behinderung des Öffentlichen Verkehrs nicht mehr rechtzeitig in 

die Schule zu kommen. Abgesehen davon wird der CO2-Ausstoß dann im Umfeld des 

Staugebiets noch höher sein als sonst, und, da ich in der Umgebung der Stadtstraße 

wohne, bedeutet das auch für mich ein erhöhtes Gesundheitsrisiko aufgrund der 

Abgase. Noch dazu kommt, dass ich eine Allergikerin bin und bei mir das Risiko besteht, 

Asthmatikerin zu werden. Ich kann es also nicht akzeptieren, dass ich mich aufgrund 

einer Straße als Jugendliche nicht mehr nach draußen begeben kann, weil ich Angst 

davor haben muss, von Abgasen vergiftet zu werden. So wird vor allem auch der Sport 

an der „frischen Luft" zu „Sport unter Feinstaubbelastung". 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Gerade die Vermeidung der Behinderung des öffentlichen Verkehrs war ein 

Planungsanliegen. So wurde auf der Stadtstraße westlich der Spange Franz-Fellner-Gasse, 

in der Spange Franz-Fellner-Gasse im möglicherweise zeitweilig staugefährdeten Bereich 

Richtung Stadtstraße und in der Quadenstraße Fahrstreifen für Omnibusse vorgesehen. 

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

Nr. 230.4) Eigentlich sollten die Kraftfahrzeuge uns Menschen dienen, aber stattdessen sind 

wir zu den Sklaven der Automobile geworden. Die Stadtstraße wird nicht für die 

Menschen gebaut, die in ihrem Umfeld leben, und dennoch sind es genau jene, die dann 

die Schäden davontragen. Aber es sind nicht nur die Menschen, die unter dem Projekt 
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leiden, sondern vor allem auch die Tiere. Den bereits für mich unangenehmen Lärm 

hören die meisten Tiere aufgrund ihrer gut ausgeprägten Sinne noch lauter, und die 

Abgase sind mit Sicherheit nicht gesund für die feinen Nasen und den starken 

Geruchssinn der meisten Tiere. Außerdem wirkt die Stadtstraße wie eine Schneise, die 

Tiergruppen voneinander trennen wird, wodurch auch die Vermehrung einzelner Arten 

verzögert, und damit auch der Artbestand sinken wird. Abgesehen davon wird es wohl 

noch mehr überfahrene Igel geben. Und auch jene Tiere, die ihre Behausungen dort 

haben, wo später die Trasse der Stadtstraße verlaufen soll (z.B. Ziesel), werden 

umgesiedelt werden müssen oder sich von selbst ein neues Territorium suchen müssen, 

was allerdings nicht so einfach ist, da sie die Fressfeinde und andere Gefahren in neuen 

Gebieten noch nicht kennen, und dadurch ein höheres Risiko besteht, dass sie 

gefressen oder verletzt werden oder einfach nicht genug Nahrung finden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Durch Zusatzbelastungen mit Luftschadstoffen, Licht- und Schallemissionen sowie 

Erschütterungen entstehen durch das Projekt keine relevanten Auswirkungen, die einen 

Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener Naturschutzgesetz bzw. 

gegen das Verbot im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung betreffend 

den geschützten Lebensraum von (streng) geschützten Pflanzen- und/oder Tierarten zur 

Folge haben. Für alle vom Vorhaben tatsächlich beanspruchten Flächen (z.B. 

Flächeninanspruchnahmen im Baufeld, auf Baustelleneinrichtungs-, Zwischenlager- und 

Manipulationsflächen) bei vom Vorhaben verursachten Trennwirkungen und Veränderungen 

der Funktionszusammenhänge war vom Amtssachverständigen in einem ersten Schritt zu 

klären, ob es sich um einen Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 

Wiener Naturschutzgesetz bzw. um einen Eingriff im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener 

Naturschutzverordnung handelt. Denn bei diesen Projektwirkungen wurden 

Konfliktpotenziale sowohl für die Bau- als auch für die Betriebsphase konstatiert. 

Daher war auch zu prüfen ist, ob es zu einem Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bzw. zu vorgezogenen Maßnahmen kommt, die gewährleisten, dass es zu keinem 

quantitativen und qualitativen Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt, der die 

ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die geschützte Art 

beeinträchtigt oder zerstört (= CEF-Maßnahmen). Entscheidendes Kriterium ist, dass die 

funktionserhaltende Maßnahme vor einem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung 

durchgeführt wird. Die Maßnahmen sollen dabei einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum 

betroffenen Bestand haben und angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in direkter 

funktionaler Beziehung mit dem Ursprungshabitat stehen. Für alle betroffenen Arten wurden 

im Projekt Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Projektwirkungen, 

funktionserhaltende Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, um die Sicherung 

der Erhaltungszustände der betroffenen Arten zu gewährleisten. Letztendlich wird es bei 

keiner Art zu einer Veränderung der Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Arten 

als lebensfähige Elemente in ihrem natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und 

noch ausreichend großer Lebensraum vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das 

Überleben von Populationen dieser Arten zu sichern. 

 

Nr. 230.5) Und auch die Baustellentätigkeit wird den jetzigen Verkehrsfluss behindern und 

sogar die Öffentlichen Verkehrsmittel beeinträchtigen. So fahre ich mehrmals pro Woche 
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mit der U2 in Richtung Seestadt, um zu einem Reitstall zu gelangen, doch während der 

Bauarbeiten in dem Gebiet wird das nicht mehr möglich sein. Ich fahre auch gerne mit 

dem Rad in die Schule oder zum Reitstall, doch ich weiß nicht, ob das noch gut möglich 

sein wird, wenn das Projekt Stadtstraße umgesetzt wird. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Während der Bautätigkeit zum Tunnel Emichgasse wird in der Quadenstraße die Fahrbahn 

nach Südosten verschoben, um die Tunnelbaustelle bedienen zu können. Dabei sind zufolge 

der beengten Platzverhältnisse Behinderungen im Busverkehr nicht auszuschließen. Um zu 

vermeiden, dass während des Haltestellenaufenthalts am Bus vorbeigefahren wird, werden 

im Provisorium die Bushaltestellen versetzt gegenüberliegend angeordnet. Damit kann der 

Bus nach dem Fahrgastwechsel behinderungsfrei weiterfahren. Während des Tunnelbaus in 

der Emichgasse ist eine provisorische Verlegung der Linien 22A und 95B erforderlich; die 

Führung der Ersatzroute wird wahrscheinlich über die Hirschstettner Straße erfolgen, ist aber 

im Detail noch mit den Wiener Linien abzustimmen.  

Im Bereich der Seestadt konnten zwei mit Webseite versehene Reitställe gefunden werden 

(Peuckergasse bzw. Wehrbrücklgasse), sodass eine Radführung über die 

Ostbahnbegleitstraße die kürzere Radverbindung darstellt. Durch die Baustelle zum Tunnel 

Hausfeldstraße ist vor allem der Anschluss der Ostbahnbegleitstraße an die Hausfeldstraße 

betroffen. Die erste Phase - Herstellung des Tunnels unter der 

Ostbahnbegleitstraße/Anbindung Hausfeldstraße erfolgt zw. Mär/01 und Apr/01 mit einer 

zum bestehenden Knick diagonal verlaufenden verlegten Fahrbahn. Dabei wird die 

Radanbindung der Ostbahnbegleitstraße unterbrochen, der Radverkehr kann aber über den 

60m südlich gelegenen Radweg Margaritenweg geführt werden. Für die Linie 97A gibt es 

keine Einschränkungen. Das 1. Prov. bleibt bis zur Herstellung des 2. Prov. (Nov/02) in 

Bestand und wird danach abgebrochen. 

Zur Herstellung des Tunnels unter der Hausfeldstraße - wird eine provisorische Verlegung 

der Hausfeldstraße südliche der Kreuzung mit der Ostbahnbegleitstraße hergestellt (Bau v. 

Sep/01 bis Nov/01). Die Radverbindung zur Ostbahnbegleitstraße als eigene 

Radverkehrsanlage ist gem. den Einreichunterlagen in dieser Bauphase unterbrochen. 

Rücksprache mit der Projektswerberin (MA 28) ergab, dass im Rahmen der Detailplanung zu 

den provisorischen Maßnahmen eine Radverbindung zum östlich der Hausfeldstraße 

gelegenen Gebiet aufrechterhalten wird. Lokale bzw. zeitlich eingeschränkte Behinderungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die Linie 97A bleibt aufrecht. Zwischen Jun/02 und 

Aug/02 wird die Hausfeldstraße wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt und ist auch 

der Radweg entlang der Hausfeldstraße wieder befahrbar.  

Danach folgt das 2. Provisorium Ostbahnbegleitstraße in einer verschmälerten Lage der 

Fahrbahn ähnlich zum Bestand Errichtung zw. Sep/02 bis Nov/02. Durch die Einengung 

kann die Ausfahrt aus dem Ostbahnbegleitweg nur in einer gesonderten Phase erfolgen, da 

der Bus die Gegenfahrbahn benötigt. Durch die komplizierte Steuerung der 

Verkehrslichtsinalanlage kann es zu Verzögerungen im Busverkehr kommen. Die 

Radverbindung muss bis zum Abschluss der Bauphase (Nov/02) über den Margeritenweg 

erfolgen. 
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Nr. 230.6) Ich finde es auch nicht richtig, die Seestadt als „Smart-City" zu bewerben und dort 

zum Radfahren anzuregen, während aufgrund von Projekten wie Stadtstraße und S1-

Spange noch mehr Automobilverkehr angezogen wird, der sich negativ auf die Umwelt 

und die Gesundheit von Tieren sowie Menschen auswirken wird. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 230.7) Auch geht durch den Bau weiterer Straßen noch mehr Grünfläche verloren. 

Pflanzen sorgen allerdings für Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff, und Grünflächen sind um 

einiges hübscher als Beton oder Asphalt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 1.10 verwiesen. Ergänzend dazu:  

Die neben der Stadtstraße zusätzlich geplanten Verkehrsflächen beanspruchen 

hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen. Mit den hier angesprochenen Grünflächen sind 

wohl nutzbare mit Grünelementen ausgestaltete Flächen gemeint, die nach Abschluss der 

Bauarbeiten nicht reduziert werden und ihre Wirksamkeit sowohl im Hinblick auf das 

Landschaftsbild als auch auf die Nutzung (sogar verbessert, weil nutzbar) wieder 

aufnehmen. Landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche haben im Vergleich zu Grünflächen 

eine weit geringere ökologische Wirksamkeit. Daher sind die Auswirkungen als vertretbar 

einzustufen. 

 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 230.8) Doch einer der wichtigsten Punkte ist wohl die erhöhte Unfallgefahr, die nicht nur 

auf der Stadtstraße selbst, sondern vor allem auch auf allen Zubringerstraßen existieren 

wird! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Entsprechend der Unfallstatistik weisen Straßen mit höherer Verkehrsleistung zufolge ihres 

Ausbauzustandes einerseits und der dort vorgesehen Sicherheitsmaßnahmen eine geringere 

Unfallrate auf als Straßen im untergeordneten Straßennetz (etwa ¼). Durch die Stadtstraße 

wird viel Verkehr vom untergeordneten Straßennetz abgezogen und dorthin verlagert. 

Folglich verringern sich auch die Unfälle im untergeordneten Straßennetz. Bezüglich der 

Verbindung A23 und S1 durch die Stadtstraße sind zwei wesentliche Effekte verbunden: 

Einerseits fährt Verkehr auf der A23, welcher zur S1 will, dies aber ohne Stadtstraße nicht 

kann. Andererseits gibt es aus der Seestadt Verkehr, welcher zur A23 möchte und ohne 

Stadtstraße nur zur A4 gelangen könnte. Das Problem daran ist, dass der erste 

Verkehrsanteil als "unerwünschter Durchgangsverkehr" die Stadtstraße zusätzlich belastet, 

zweiterer die Verkehrsableitung zum höchstrangigen Straßennetz ist. Das Verhältnis liegt in 
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der Prognose 2030 bei 7,1% im Durchgangsverkehrsanteil zu 92,9% im Ziel-Quell-Verkehr. 

Ohne Stadtstraße würden dieser Verkehr im untergeordneten Straßennetz stattfinden. 

Bezüglich des Mehrverkehrs auf den Zubringern ist anzumerken, dass die Mehrzahl der 

Zubringerstraßen zur Stadtstraße derzeit noch nicht bestehen und nur ganz wenige 

bestehende Straßen im Nahbereich der Stadtstraße abschnittsweise mehr belastet werden. 

 

Aus den aufgelisteten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens ,Stadtstraße Aspern' und die Rückführung des Projekts in eine nachhaltigere und 

ökonomischere Lösung, z.B. in Form einer Menschen bzw. Anrainer verträgliche lokalen 

Aufschließungsstraße ohne direkte Verbindung der beiden Autobahnen A23 und S1 bzw. S1-

Spange. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 148 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  231 

Marion Benda  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 230. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 230 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 148 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  232 

Ing. Mag. Alfred Benda  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 
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EINWENDUNGEN - Ergänzungen zu meinem Schreiben vom 4. September 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich zusätzlich zu den bereits in meinem 

vorangegangenen Schreiben vom 4. September 2016 weitere Einwände gegen die 

Genehmigung des Vorhabens „Stadtstraße Aspern" im eigenen Namen, im Namen meiner 

Kinder und Kindeskinder und begründe das wie folgt: 

Nr. 232.1) Nach weiterer Auseinandersetzung mit dem Verkehrsteil der Einreichunterlagen, 

musste ich feststellen, dass das Thema Parkraumbewirtschaftung in der Einleitung nur 

als möglicher Ansatz erwähnt, jedoch nicht explizit bzw,. unzureichend in Bezug auf das 

Einreichprojekt in die Berechnungen miteinbezogen erscheint. 

Die in Wien anlaufende Parkraumbewirtschaftung die Bezirke 1-20 betreffend wird dazu 

führen, dass der 22. Bezirk bei Verwirklichung des Projekts Stadtstraße mit der S1-

Spange und der S1 Wiener Außenringschnellstraße zur Parkfläche der Tagespendler 

verkommen wird. Als Folge wird schlussendlich die Parkraumbewirtschaftung auch im 

22. Bezirk flächendeckend eingeführt werden. Aus den Unterlagen kann ich nicht 

erkennen, dass dieses sehr wesentliche Szenario in die Verkehrszahlen-Prognose 

entsprechend berücksichtigt wurde. 

Bei einem entsprechend zukunftsorientierten Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel 

würde Parkraumbewirtschaftung als Maßnahme der Verkehrsreduzierung greifen und 

einpendelnder Verkehr, der nachweislich einen Großteil des Verkehrs z.B: in den als 

kritisch angeführten ,alten Ortsteilen' Essling bzw.. Breitenleee ausmacht (vgl. dazu 

Kordonerhebung der Stadt Wien a.d.J.  2010), nachhaltig reduziert werden. In diesem 

Zusammenhang gilt auch anzumerken, dass der Modal Split im Korridor Marchegg sehr 

schlecht im Vergleich zu anderen Wiener Korridoren ist Dementsprechend wäre es nur 

logisch, dass sich die Behörden mit der Entstehung und Verhinderung des MIV (bzw. 

Umlenkung auf ÖV) auseinandersetzen, anstatt eine überdimensionierte 

Hochleistungsstraße als Lösungsansatz zu projektieren, die den MIV nicht reduziert, 

sondern einfach verlagert bzw. neuen zusätzlichen MIV schafften wird. 

Ich befürchte auch, dass die geplante Stadtstraße in Konkurrenz zur U2 stehen und die 

Auslastung derselbigen negativ beeinflussen wird. Dies ist nicht im Sinne eines 

sorgfältigen Umgangs mit Steuergeldern. Dies betrifft auch mich persönlich als 

steuerzahlender Bürger und ÖV-Nutzer. 

Politisch wird immer wieder auf den geplanten Ausbau der Straßenbahn-Linien 25 bzw. 

26 hingewiesen. Hier wäre das Geld weitaus sinnvoller und nachhaltiger eingesetzt als 

für den Bau dieser Hochleistungsstraße. Z.B. könnte die Linie 25 aber nicht nur in die 

Seestadt, sondern bis nach Groß- Enzersdorf hinaus verlängert werden. Wenn rasch 

genug geführt, können Tages-Pendler so effizient sowohl zur U2 als auch U1 gebracht 

werden. 

Aus den Einreichunterlagen kann ich die angenommenen Zuwächse bei den MIV Zahlen 

nicht nachvollziehen. Es fehlt eine für mich als Bürger und Techniker ausreichende 

Erklärung der angeführten Zahlen. Ihre Bedeutung ist zentral, wird doch die 

Notwendigkeit des Projekts durch dieselbigen dargestellt.  Zusammenhänge mit anderen 

aktuell laufenden Straßenprojekte werden angedeutet, wer stellt die Umsetzung dieser 

Projekte sicher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies zulässig ist! 
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Die durch die neuen / zukünftigen Wohngebiete errechneten Verkehrserzeugungs-Werte  

(zB. Oberes Hausfeld) kann ich nicht nachvollziehen. Woher sollen die vielen PKW- und 

LKW Fahrten nach dem Ausbau als Wohngebiet tagtäglich herkommen, wenn das 

Wohngebiet doch nach neuesten Erkenntnissen MIV-beruhigt geplant wurde? Ich war 

selbst bei den Projekt-Präsentationen vor Ort, es gab entsprechende Vorschläge dazu. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die verkehrliche Wirkung der Stadtstraße wurde anhand vorliegender "bekannter" Daten 

prognostiziert, welche auf Entwickungskonzepten/plänen der Ostregion basieren. Für Wien 

lagen in der kleinräumigen Bevölkerungsprognose detailliertere Daten vor. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass früher oder später auch eine Parkraumbewirtschaftung in den 

Bezirken 21 und 22 erfolgt und damit ihre verkehrsreduzierende Wirkung zeigen. Zeitpunkt 

und Ausmaß sind allerdings nicht bekannt, sodass deren Wirkung in der vorliegenden 

Untersuchung nicht berücksichtigt werden konnte. Betrachtet man den Haupterreger für die 

Verkehrsbelastung der Stadtstraße - die Seestadt Aspern - so liegen auf Grund ihrer 

konzeptionellen Gestaltung nur wenige Stellplätze im öffentlichen Straßenraum. Die Wirkung 

einer Parkraumbewirtschaftung wird daher dort eher gering ausfallen. Auch die 

angrenzenden neuen Wiener Stadtentwicklungsgebiete sind in der Ausgestaltung des 

öffentlichen Raumes stellplatzreduziert, um mehr Raum für den Fuß- und Radverkehr zur 

Verfügung zu stellen. Eine Überdimensionierung der Stadtstraße ist daher nicht zu erwarten. 

Auch die Weiterentwicklung des ÖV-Netzes ist notwendig, um weitere Verkehrsreduktionen 

herbeizuführen. Auch hier gilt, dass nur Bekanntes in ihrer Wirkung prognostiziert und 

beurteilt werden kann.  

Die Stadtentwicklung ist mit dem Prognosejahr nicht abgeschlossen. Daher wird es auch 

danach noch LKW-Verkehr aus Baumaßnahmen geben, aber auch die Anlieferung im 

Wirtschaftsverkehr, Ver- und Entsorgung erfolgt mit LKW. Auch mit guter bis sehr guter ÖV-

Erschließung verbleibt ein MIV-Anteil. Selbst wenn nur 10% aus dem Plus von 45.000 

Einwohnern im 22. Bezirk bis 2030 mit dem KFZ bewältigt werden, sind das 9.000 

zusätzliche KFZ-Fahrten/Tag. 

 

Nr. 232.2) Die Darstellung in Bezug auf Flora und Fauna ist ein weiteres trauriges Kapitel. 

Mir ist die lokale Fauna besonders wichtig. Meinen Kindern ebenso. Im Grünen zu sein, 

hilft mir Ruhe vom Alltags Stress zu finden. Die Zerstörung des Lebensraums 

besonders schützenswerter Tiere wie Reptilien, Ziesel, Feldhamster, Fledermaus und 

Singvögel ist unverzeihlich und nicht durch einfache Übersiedelung in Ordnung zu 

bringen. Meines Wissens nach steht dieses Projekt, da es zu einer Verschlechterung 

des Erhaltungszustands von Schutzgütern führt, im Widerspruch zur ständigen 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs! Dieses Projekt zerstört nicht nur den 

Lebensraum der Tiere sondern natürlich auch gleichzeitig meinen Lebensraum als 

Bewohner dieses Gebietes mit einer spezifischen Flora bzw. Fauna. Und nicht nur die 

Tierwelt wird vernichtet, sondern meine Naherholungsgebiete werden durch das Projekt 

noch zusätzlich durch Lärm und Abgase zerstört! Und das betrifft sogar die 

Blumengärten Hirschstetten! 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Durch Zusatzbelastungen mit Luftschadstoffen, Licht- und Schallemissionen sowie 

Erschütterungen entstehen durch das Projekt keine relevanten Auswirkungen, die einen 

Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener Naturschutzgesetz bzw. 

gegen das Verbot im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung betreffend 

den geschützten Lebensraum von (streng) geschützten Pflanzen- und/oder Tierarten zur 

Folge haben. Für alle vom Vorhaben tatsächlich beanspruchten Flächen (z.B. 

Flächeninanspruchnahmen im Baufeld, auf Baustelleneinrichtungs-, Zwischenlager- und 

Manipulationsflächen) bei vom Vorhaben verursachten Trennwirkungen und Veränderungen 

der Funktionszusammenhänge war vom Amtssachverständigen in einem ersten Schritt zu 

klären, ob es sich um einen Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 

Wiener Naturschutzgesetz bzw. um einen Eingriff im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener 

Naturschutzverordnung handelt.  

Im Beurteilungsraum des Amtssachverständigen, der dem „Eingriffsraum“ der UVE-

Sachverständigen entspricht, befinden sich keine geschützten Biotope im Sinne des § 7 

Wiener Naturschutzgesetz (Schutz von Biotopen). Das bedeutet, dass weder 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie, noch Biotoptypen gemäß Wiener 

Naturschutzgesetz und Wiener Naturschutzverordnung von flächigen Eingriffen betroffen 

sind. Im Beurteilungsraum gibt es in Manipulationsflächen sowohl einen Nachweis des Feld-

Mannstreu (Dipsacus fullonum), als auch einen Nachweis der Wilde Karde (Eryngium 

campestre), beides in Wien geschützte Pflanze ohne Lebensraumschutz. Ein Verstoß gegen 

§ 10 (2) Wiener Naturschutzgesetz liegt nicht vor, weil nur wenige Exemplare des Feld-

Mannstreu und der Wilden Karde in einem überschaubaren und beschränkten Ausmaß 

durch das Baugeschehen auf diesen Flächen vernichtet werden. 

Bezüglich der von Flächeninanspruchnahmen betroffenen Tierarten war zu prüfen ist, ob es 

zu einem Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. zu vorgezogenen Maßnahmen 

kommt, die gewährleisten, dass es zu keinem quantitativen und qualitativen Verlust der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt, der die ökologische Funktionalität der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die geschützte Art beeinträchtigt oder zerstört (= CEF-

Maßnahmen). Entscheidendes Kriterium ist, dass die funktionserhaltende Maßnahme vor 

einem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt wird. Die Maßnahmen sollen 

dabei einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Bestand haben und 

angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in direkter funktionaler Beziehung mit dem 

Ursprungshabitat stehen. Für alle betroffenen Arten wurden im Projekt Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung von Projektwirkungen, funktionserhaltende Maßnahmen und 

Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, um die Sicherung der Erhaltungszustände der 

betroffenen Arten zu gewährleisten. Letztendlich wird es bei keiner Art zu einer Veränderung 

der Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Arten als lebensfähige Elemente in 

ihrem natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und noch ausreichend großer 

Lebensraum vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das Überleben von Populationen 

dieser Arten zu sichern. 
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Lärm 

Die Auswirkungen auf den Freiraum im Einflussbereich des Vorhabens sind im Fachbeitrag 

Lärm der UVE dargestellt. Die Beurteilung erfolgt durch den humanmedizinischen 

Sachverständigen. 

 

Luft 

Laut Projektunterlagen wird der Immissionsgrenzwert zum Schutz der Ökosysteme und der 

Vegetation für NOX: (30 µg/m3 als JMW) in Bau- und Bestandsphase im 

Untersuchungsgebiet überschritten. Sofern laut dem Teilgutachten des 

Amtssachverständigen für den Fachbereich „Pflanzen, Tiere, Lebensräume“ vom 

gegenständlichen Vorhaben besonders empfindliche Ökosysteme nicht betroffen sind, ist 

dieser Grenzwert allerdings nicht relevant. 

 

Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Errichtung zu 

auf die Bauphase Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. 

Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachbeiträge ersichtlich, dass 

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 

erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

 

Nr. 232.3) Was die Projektunterlagen an sich betrifft, kann ich nicht nachvollziehen, dass die 

Einreichung mit Unterlagen stattfindet, die von der Politik bereits vor Auflage als veraltet 

bzw. nachbesserungswürdig bezeichnet werden. Ich beziehe mich dazu v.a. auf das der 

Auflage vorangegangene Interview im Juni 2016 mit der Wiener Vizebürgermeisterin und 

zuständige Stadträtin Vassilakou und SPÖ Klubchef Oxonitsch, der Bürgermeister Häupl 

beim Termin vertreten hat. Es wurde klar dargelegt, dass zwecks Regionalisierung und 

Kostensenkung des Projekts eine nochmalige Überarbeitung  in mehreren Bereichen 

notwendig sein wird und die entsprechenden Unterlagen dann im Frühjahr 2017 

nachträglich eingereicht werden. Das widerspricht doch dem Sorgfaltsprinzip eines 

ordnungsgemäßen und ökonomischen Umgangs mit Steuergeldern aber auch mit den 

persönlichen Ressourcen (Zeit!) aller Beteiligten (also auch ich als persönlich 

Betroffener) im Verfahren. 

Auch kann ich nicht nachvollziehen, warum das Projekt Stadtstraße um den 

Genehmigungsantrag "ASt Seestadt Ost" ausgeweitet wurde. Diese Anschlussstelle ist 

doch der S1-Spange zugehörig und bildet mit der geplanten Stadtstraße keine 

funktionierende Einheit. Dementsprechend müsste die Ast Seestadt Ost nicht im Zuge 

dieses Verfahrens sondern gemeinsam mit der S1-Spange abgewickelt werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Bei der Frage der Zuordnung der „ASt Seestadt Ost“ zu einem Projekt handelt es sich um 

eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 232.4) Weiters möchte ich anmerken, dass es nie eine neutrale Projektinformation an 

mich als Bewohner gegeben hat, sondern vielmehr Felder mit einseitigen Ziel-Aussagen' 

bzw. ,Positiv-Versprechungen' , die durch das nun aufgelegten Projekt definitiv nicht 

erfüllt werden können. Wer kümmert sich um Evaluierung im Vorfeld, ob diese gesetzten 

Ziele mittels der geplanten Maßnahmen überhaupt erreicht werden können? Wer 

evaluiert den Erfolg in Bezug auf Zielerreichung nach möglichem Abschluss des 

Projekts? 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Aus den in meinem vorangegangenen und diesem Schreiben aufgelisteten Gründen 

verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-Verfahrens ,Stadtstraße Aspern'. 

Weiters verlange ich für eine zukünftige neuerliche Projektauflage die Rückführung des 

Projekts in eine nachhaltige und ökonomische Lösung in Form einer Menschen bzw. 

Anrainer verträglichen lokalen Aufschließungsstraße ohne direkte Verbindung der beiden 

Autobahnen A23 und S1-Spange. 

Aufgrund der Komplexität des Projekts, dass ja mitten durch bereits bestehende bzw. 

Wohnungs Hoffnungsgebiete führt, wünsche ich einen behördlichen Ortsaugenschein, bei 

welchem u.a. die Schutzmaßnahmen (zB Lärm) während der Bauphase und beim geplanten 

Betrieb besser dargestellt werden können. Aber auch, um auch zu verstehen, wie die 

antragsstellenden Behörden ihre hoch gesteckten Ziele, die in der Einleitung angeführt sind, 

mittels dieses Projekts zu erreichen glauben. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 148 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  233 

Mag. Heinrich Berger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Carminweg 6/10/14 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  234 

Martin Bernhard  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  235 

Ursula Bernhard  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 234 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  236 

Roswitha Biller-Wildmauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Fred-Raymondgasse 19/3/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  237 

Stefanie Binder  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Ludwig-Kössler-Platz 4/11/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  238 

Alexander Bitter  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  239 

Denise Bitter  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 238 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  240 

Bettina Blanc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 60 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=31 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=9 <=164 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 31 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 25       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,6 <= 27 <= 1,7 <= 28 <= 1,9 <= 27 <= 0,9 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 5,8 <= 160 <= 6,7 <= 163 <= 6,6 <= 159 <= 2,9 <= 154 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,8 <= 132     <= 2,8 <= 133 <= 2,2 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Resedaweg 60 liegt etwa 190 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP32 (Lavendelweg 68A). 

An Immissionen am Immissionspunkt IP32 (Lavendelweg 68A).sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  51 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 

 Nullplanfall Lday  51 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  51 dB 

 Nullplanfall Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  11 dB 
  Lnight  36 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  241 

Peter Blanc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 60 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 240 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  242 

Haci Mehmet Bolci  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/5/34 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme 

Nr. 211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt (die Ergänzung wurde in türkischer Sprache verfasst. 

Der folgende Text ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache): 

Nr. 242.1): Luftverschmutzung, Lärm. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 
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Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 212 von 438 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  243 

Radic Bozo  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/38/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=30 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=169 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=30 <=160 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 30 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-
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voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 Stiege 38 liegt etwa 160 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in nordwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen 

entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  61 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  244 

Sylvi Brandstetter  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Magyarweg 17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Magyarweg 17 liegt etwa 350 m von der geplanten 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen 

Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der 

Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen 

projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die eine 

Immissionszunahme von mehr als 1 dB bewirken. 

Für die Bauphase ergeben sich keine maßgeblichen Lärmimmissionen, da für mehrere 

Häuserreihen davor ungünstiger gelegene Wohnobjekte keine Immissionen über 55 dB 

selbst im Worst-Case Szenario 2 mit Kumulierung der Bautätigkeiten zur Stadtstraße Aspern 

und der ÖBB Strecke Stadlau-Marchegg vorliegen. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 
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zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  245 

Bernhard Braun  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  246 

Elisabeth Braun  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 245 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  247 

Laura Bressel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Ziegelofengasse 15/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  248 

Walter Buger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 66 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  249 

Dr. Eva Burggasser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung des Vorhabens 

„Stadtstraße Aspern“, im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und Kindeskinder und 

begründe das wie folgt: 

 

Nr. 249.1) Luft, Lärm, Gesundheit, Klimaschutz 

Das Vorhabensgebiet ist bereits jetzt als belastetes Gebiet hinsichtlich Stickstoffdioxid sowie 

PM10 ausgewiesen, weshalb statistisch gesehen eine Vielzahl von Erkrankungen im 

betreffenden Gebiet auf diese und weitere Luftschadstoffe zurückzuführen sind.  

Besonders gefährliche Ultra-Feinstaub-Partikel, die in der Lage sind die Blut-Hirnschranke zu 

überwinden, wurden in der vorliegenden Umweltverträglichkeitserklärung nicht ausgewiesen 

und es wurden keine Grenzwerte definiert: Speziell bei Inversionswetterlagen im Winter 

findet die Schadstoffausbreitung über mehrere 100 km statt, daher führt dieses UVP-Projekt 

auch im weiteren Umfeld zu gesundheitlichen Folgewirkungen. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Zu dem angesprochenen Ferntransport bei Inversionswetterlagen ist anzumerken, dass 

dieses Phänomen für hohe Quellen, beispielsweise Freisetzungen aus Schornsteinen, gilt. 

Im gegenständlichen Fall handelt es sich ausschließlich um bodennahe Freisetzungen, 

deren immissionsseitige Auswirkungen bei allen vorkommenden Wind- und atmosphärischen 

Schichtungsverhältnissen auf Basis meteorologischer Messreihen in der 

Ausbreitungsmodellierung berücksichtigt wurden. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Teilgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Teilgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 
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Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Nr. 249.2) Wasserqualität, Grundwasser 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Nr. 249.3) (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig in 

Planung. Deshalb werden diese Aufenthaltsgebiete im weiteren Umfeld der Stadtstraße zur 

Nutzung für Freizeitaktivitäten und Regeneration nicht mehr ausreichend vorhanden sein. Ich 

befürchte daher gesundheitliche und wirtschaftliche Nachteile, welche sich über einen 

längeren Zeitraum als den Geprüften ergeben werden. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.10 der Stellungnahme 

Nr. 1 (abweichende bzw. ergänzende Textpassagen kursiv). Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.10 verwiesen. Ergänzend 

dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Errichtung zu 

auf die Bauphase Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. 

Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachbeiträge ersichtlich, dass 

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 

erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

Nr. 249.4) (vgl. Nr. 2.4) Abwertung Eigentum  

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

dieses Projekts würde mein Grundeigentum eine Abwertung erfahren. Sollte das Projekt in 

dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt Schadenersatz-

ansprüche geltend.  

Der oben angesprochene Themenbereich entspricht dem Nr. 2.4 der Stellungnahme Nr. 2. 

Abweichend zur Stellungnahme Nr. 2 wird in der gegenständlichen Stellungnahme von 

„Grundeigentum“ anstatt „Wohneigentum“ gesprochen (vgl. Nr. 2.4 Abwertung Eigentum) 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.4 

verwiesen. 
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Nr. 249.5) (vgl. Nr. 2.5) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige 

negative Entwicklung  

Das Umland entlang der geplanten Straßen-Trasse zeichnet sich bereits heute durch eine 

eher schwache Nahversorgung aus. Das geplante Projekt wird zur negativen Verstärkung 

dieser Situation beitragen, da noch mehr BewohnerInnen mit PKWs zu dezentralen 

Einkaufszentren fahren werden. Ich erwarte somit weiter sterbende kleinstrukturierte 

Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe in meiner direkten Wohnumgebung und damit 

längere Versorgungswege zum Speckgürtel der Betriebsansiedelung an der Stadtgrenze in 

NÖ. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 2.5 der Stellungnahme 

Nr. 2 (abweichende Textpassagen kursiv). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu 

wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.5 verwiesen. 

Nr. 249.6 (vgl. 2.6) Steigerung der Überschuldung der Stadt Wien - zusätzliche Budgetmittel, 

erhöhen der Steuerlast  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Nr. 249.7 (vgl. Nr. 1.8 bzw. Nr. 2.7) Stadtentwicklung - Wohnbauprojekte 

Im UVP Synthesebericht wird sinngemäß zitiert, dass eine Erschließung der Stadt-

entwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, sowie Hausfeld ohne 

Stadtstraße nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht auf 

Vermutungen. Der Fokus muss auf dem noch stärkeren Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsmittel und der Sicherstellung fußläufiger Nahversorgung und kleinstrukturierter 

Betriebsstätten liegen. 

Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenprojekt verläuft, ist eines der strategischen 

Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit gigantischen strukturellen 

Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine entsprechende umfassende 

strategische Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und muss vor einer 

weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden. Die im 

Einreichprojekt angesprochene SUP (SUPerNOW 2002) ist bereits veraltet und nicht mehr 

gültig. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.8 bzw. Nr. 2.7 der 

Stellungnahmen Nr. 1 bzw. Nr. 2 (abweichende Textpassagen zu TV 2.7 kursiv). Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme. Nr. 1 bzw. Nr 2 

verwiesen.  

Nr. 249.8) (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-

verträgliche Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung!  
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  250 

Mag. Alexander Burggasser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 249. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 249 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 249 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  251 

Christa Cervenka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 86 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  252 

Ursula Cesnek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 72 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  253 

Silvia Caleta  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Zschokkegasse 45 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung des Vorhabens 

„Stadtstraße Aspern“, im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und Kindeskinder und 

begründe das wie folgt: 

 

253.1) (vgl. Nr. 1.1) Luft, Lärm, Gesundheit, Klimaschutz 

Das geplante Projekt führt zu erheblichen Steigerungen der Luftschadstoffe und verursacht 

somit eine Beeinträchtigung meiner Gesundheit. Weiters gehe ich von einer erheblichen 

Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer massiven Beeinträchtigung meiner 

Gesundheit führt, unter anderem während der Nachtruhezeit bei offenem Fenster.  
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Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 1.1 der Stellungnahme Nr. 1. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.1 

verwiesen. Evtl. ergänzend zu „erheblich“ 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

253.2) (vgl. Nr. 2.2) Wasserqualität, Nahversorgung 

Ich gehe davon aus, dass Oberflächen- und Grundwasser durch Straßenabwässer und 

Streusalz erheblich beeinträchtigt werden, außerdem wird die Qualität der von mir 

konsumierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Umfeld des Projekts leiden. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 2.2 der Stellungnahme 

Nr. 2. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.2 

verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landwirtschaft 

Zu „Qualität“ 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich Hydrogeologie/Chlorid 

verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen 

des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) 

kommen, sodass nachteilige Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei 

Verwendung des Brunnenwassers nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten 

agrarstrukturellen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche 

Betriebe, kein landwirtschaftliches Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine 

Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, 

zumal der für die angesprochene Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, 

Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner örtlichen Lage und der Lage seiner für 

Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer projektbedingten Erhöhung der 

Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist.  

(Ergänzende Anmerkung: Der Einwender selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 

 

253.3) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Das Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung), Erholungswert im 

Grünraum und auch Eigentumswerte werden gemindert. Sollte das Projekt in dieser oder 

ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich schon jetzt Schadensersatzansprüche 

geltend. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 170.5 verwiesen. 

 

Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Errichtung zu 

auf die Bauphase Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. 

Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachgutachten ersichtlich, 

dass bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig 

Erholungsräume erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase 

keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Schadersatz handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht 

von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

253.4) (vgl. Nr. 2.5) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige 

negative Entwicklung  

Das Umland entlang der geplanten Straßen-Trasse zeichnet sich bereits heute durch eine 

schwache Nahversorgung aus. Das geplante Projekt wird die noch negativen verstärken, 

noch mehr lokale Kleinbetriebe werden zerstört. 

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 2.5 der Stellungnahme Nr. 2. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.5 

verwiesen. 

 

253.5) (vgl. Nr. 2.6) Steigerung der Überschuldung der Stadt Wien - fehlende Budgetmittel 

Es besteht eine wesentliche Finanzierungslücke zur zugesagten Bundesfinanzierung des 

Projekts. Die weitere dadurch entstehende Schuldenaufnahme muss unter anderem auch ich 

als Steuerzahler abdecken.  

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 2.6 der Stellungnahme Nr. 2. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.6 

verwiesen. 

 

253.6) (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung - Wohnbauprojekte 

Durch die Stadtstraße und die verschiedenen großflächigen Wohnbauprojekte wäre eine 

aktuelle Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Diese muss vor einer 
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weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden, um 

sicherzustellen, dass die Veränderungen sich positiv auf den Lebensraum auswirken. 

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 1.9 der Stellungnahme Nr. 1. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.9 

verwiesen. 

 

253.7) (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Als Bewohner wurde ich im Vorfeld nicht rechtlich ausreichend informiert bzw. beteiligt, denn 

die notwendige Bürgerbeteiligung nach der sogenannten Aarhus-Konvention hat nicht 

stattgefunden.  

Die oben angesprochenen Themen entsprechen dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu 

den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 

verwiesen. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich die sofortige Einstellung des UVP-Verfahrens 

„Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-verträgliche 

Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung!  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung der Wohnobjekte von mehr als 600 m zum Vorhaben sind die 

Immissionen aus dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die 

Belastung durch Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  254 

Maria Isabella Czak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ostbahnbegleitstraße 2/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=3 <=28 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=33 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=171 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 33 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

  
Betriebsphase 

    
2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10-JMW 40 40 µg/m³ <= 0,2 <= 25     <= 0,2 <= 26 <= 0,2 <= 26 

PM10-Tage 25 35 1   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5-JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2-JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,7 <= 26 <= 0,4 <= 25 

NO2-HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 153 <= 1,5 <= 154 <= 1,6 <= 151 <= 0,8 <= 149 

CO-MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol-JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP-JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,8 <= 131     <= 1,2 <= 132 <= 0,9 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Das Objekt 1220 Wien, Ostbahnbegleitstraße 2 Haus 1 liegt etwa 50 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen 

entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP18 (Ostbahnbegleitstraße 2 Haus 6). Die Trasse selbst 

verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die 

Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  66 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  67 dB 

Bestand 2012:  Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

Auf Grund der Entfernung von etwa 50 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 
Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 
werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 
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vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  255 

Christoph Czapka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  256 

Manuel Czapka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 255 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  257 

Yvona Czapka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 255 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  258 

Heidi Datlinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 
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Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  259 

Azize Deniz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 150 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  260 

Bünyamin Ali Deniz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 259 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  261 

Yüksel und Azize Deniz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 259 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  262 

Dominik Denk  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Siebenbürgerstraße 16-26/64/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  263 

Sari Dilber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 213 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  264 

Sabine Doczekal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  265 

Walter Doczekal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 264 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  266 

Burcu Dogan  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 248 von 438 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 40 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  267 

Cemile Doguc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  268 

Emre Doguc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 267 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  269 

Filrat Doguc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 267 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  270 

Oguzhan Doguc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 267 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  271 

Judith Donninger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 5/3/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  272 

Maria Duelli  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Marokkanergasse 14/4 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  273 

Bernd Duskanich  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  274 

Eva Duskanich  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 273 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  275 

Josef Dvorak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  276 

Katharina Dvorak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/6/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  277 

Susanne Dvorak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 277.1): Laßt uns unsere Grünflächen 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 275 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  278 

Hanspeter Ebert  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Plecnikweg 20 liegt etwa 250 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und 

werden hier auszugsweise für die jeweils ungünstigste Fassade wiedergegeben. Diese ist für 

verschiedene Zeiträume unterschiedlich, insbesondere für die nur einmalig stattfindenden 

Tätigkeiten im Nachtzeitraum an den Objektbaustellen. Auszugsweise werden die Werte für 

das Worst-Case Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und 

ÖBB Strecke Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen 

Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 263 von 438 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  54,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 45,7 dB 

  Lr,Bau,Nacht  35,2 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  48,0 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  279 

Waltraud Ebert  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 264 von 438 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 278 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  280 

Elfriede El Syaad  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 24 liegt etwa 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden 

Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die ungünstigste Fassade in 

südlicher Richtung wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,8 dB 
  Lnight  41,9 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,3 dB 

  Lnight  33,2 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,4 dB 
   Lnight  41,5 dB 
 Nullplanfall Lden  42,9 dB  

   Lnight  33,8 dB 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  61,5 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 53,1 dB 

  Lr,Bau,Nacht  22,4 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,4 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  281 

Hashem El Syaad  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 280 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  282 

Maria Enders  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Wurmbrandgasse 8/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  283 

Barbara Enzlberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1080 Wien, Lederergasse 22 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  284 

Christine Ertl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 48 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 48 liegt etwa 180 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 51,5 dB 
  Lnight  42,6 dB 
 
 Nullplanfall Lden  43,3 dB 

  Lnight  34,3 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  51,1 dB 

  Lnight  42,2 dB 
 Nullplanfall Lden  43,9 dB  

  Lnight  34,9 dB 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  62,0 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 53,3 dB 

  Lr,Bau,Nacht  23,6 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  285 

Günter Ertl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 48 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 284 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  286 

Bernadette Ettl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  287 

Dominik Farkas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  288 

Marija Farkas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 287 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  289 

Sabine Farkas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  290 

Ing. Peter Farrenkopf  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfingstrosenweg 54 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfingstrosenweg 54 liegt mehr als 700 m von der geplanten 

Trasse in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs 

auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 

dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme von mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen liegen jedenfalls unter 55 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  291 

D.I. Herwig Ferch  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettnerstraße 89/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  292 

Jerzy Fic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 68 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 68 liegt etwa 350 m von den Rampen der 

Anschlussstelle Seestadt in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen 

aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) 

liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten 

Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme von 

mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen liegen jedenfalls unter 55 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  293 

Markus Fic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 68 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 292 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  294 

Teresa Fic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 68 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 292 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  295 

Leopoldine Figl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hagedornweg 4/10/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  296 

Mag. Nicole Finsinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1080 Wien, Feldgasse 11/17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  297 

Bernhard Fischerauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Stemolakgasse 31 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  298 

Ethel Flores S.  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 291 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  299 

Armin Fuchs  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 69 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  300 

Bianca Gäbler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Neurissener Anger 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Neurissener Anger 23 liegt etwa 600 m von der geplanten 

Anschlussstelle Aspern in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen 

aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) 
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liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten 

Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme von 

mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen liegen jedenfalls unter 55 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  301 

Lukas Gäbler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Neurissener Anger 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 300 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  302 

Martina Gäbler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Neurissener Anger 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 300 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  303 

Jacob Gallagher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Krautgarten 21/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 
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Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  304 

Daniel Ganger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89/6 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 200 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  305 

Herta Gauglhofer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 18/A 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  306 

Edith Gebauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 49 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 297 von 438 

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  307 

Omar Ghazal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tamariskengasse 102/13G 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  308 

Gertraud Glanz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nechanskyweg 28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Nechanskyweg 28 liegt etwa 280 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume für das Objekt 575 vor. Auszugsweise werden die Werte für das 

Worst-Case Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB 

Strecke Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen 

Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  53,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 44,4 dB 

  Lr,Bau,Nacht  34,6 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  45,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  309 

Reinhard Glanz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nechanskyweg 28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 308 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  310 

Sonja Glanz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 22/2  

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  311 

Andrea Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Toulagasse 7/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Toulagasse 7 liegt etwa 190 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 (Spandlgasse 106) liegen. 

An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 

(Spandlgasse 106) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  312 

Christian Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Berresgasse 4A/15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  313 

Christine Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=157 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,2 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 26 <= 0,9 <= 27 <= 0,7 <= 26 <= 0,2 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,6 <= 157 <= 1,7 <= 152 <= 0,5 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,8 <= 131     <= 0,8 <= 131 <= 0,4 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Lärm 

Die zu erwartenden Immissionen am Objekt 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 

(Immissionspunktes IP06) betragen: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  62 dB 
  Levening  58 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

 Nullplanfall Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  62 dB 
  Levening  58 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

 Nullplanfall Lday  63 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  314 

Franz Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 313 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  315 

Pedro Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Algenweg 33/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Algenweg 33/3 liegt mehr als 800 m von der geplanten Trasse 

in nördlicher Richtung. Auf Grund der Entfernung sind die Immissionen aus dem Vorhaben 

selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm liegt 

jedenfalls unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  316 

Philipp Glaser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Algenweg 33/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 315 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  317 

Gerda Glorius  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 10 liegt etwa 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. 

Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade in südlicher Richtung wiedergegeben. 
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An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,8 dB 
  Lnight  41,9 dB 
 
 Nullplanfall Lden  41,9 dB 

  Lnight  32,9 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,4 dB 

  Lnight  41,4 dB 
 Nullplanfall Lden  42,6 dB  

  Lnight  33,6 dB 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  60,9 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 52,6 dB 

  Lr,Bau,Nacht  32,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  318 

Nazan Göhtas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  319 

Safak Gökek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Gerichtsgasse 1E/4/7 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  320 

Burale Göktas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 318 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  321 

Sinad Göktas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 318 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  322 

Ümmühan Göktas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 318 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  323 

Maria Gössler  

Datum Eingang:  19.09.2016  

Adresse: 1160 Wien, Ottakringerstraße 242 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 11 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  324 

Robert Gotsleben  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Weilandgasse 3/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  325 

Martin Grabner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kieslerweg 5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 325.1): Ich vordere von der Behörde einen humanmedizinischen Nachweis über 

Ultrafeinstaub, Feinstaub und weiteren Abrieb aus dem KFZ Verkehr der die 

Unbedenklichkeit nachweist und langfristige Gesundheitsschäden ausschliesst. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 325 von 438 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

PM10- und PM2,5- Emissionsfaktoren für den motorbedingten und nicht motorbedingten Anteil 

werden in der UVE berücksichtigt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

Durch die im Fachgutachten Luft dargestellten Immissionen ist projektskausal keine 

Veränderung des Risikos für luftschadstoff-assoziierte Erkrankungen gegenüber der Ist-

Situation abzuleiten. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Kieslerweg 5 liegt etwa 280 von der geplanten Anschlussstelle 

Aspern in nördlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionszunehme um mehr als 1 dB bewirken. 

Für das näher und ungünstiger zum Bauvorhaben liegende Objekte Plecnikweg 20 liegen 

folgende Baulärmwerte vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case Szenario 2 

inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke Stadlau – 

Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der S1 Spange 

liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  54,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 45,7 dB 

  Lr,Bau,Nacht  35,2 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  48,0 dB 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  326 

Susanne Grabner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kieslerweg 5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 325 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  327 

Friedrich Grams  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Wodiczkagasse 1/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Wodiczkagasse 1/11 liegt mehr als 700 m von der geplanten 

Trasse in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs 

auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 

dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

Die Belastung durch Baulärm liegt unter 55 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  328 

Ilse Grohsnegger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 328.1): Schäden an der Bausubstanz durch Baumaßnahmen und Verkehr  

Die Wohnbauten südlich der Pfalzgasse zwischen Schukowitzgasse und Mayredergasse 

wurden auf geschüttetem Grund gebaut. Durch Baumaßnahmen und in weiterer Folge durch 

Schwerverkehr und vor allem durch die geplante neue Straßenbahnführung sind schwere 

Schäden an der Bausubstanz der Wohnhäuser zu erwarten. 

Nr. 328.2): Rückzugsgebiete für Tiere und seltene Tierarten  

Der jahrzehntelang unberührte Grünstreifen südlich der Siedlung Pfalzgasse ist wertvolles 

und knapp gewordenes Rückzugsgebiet von Rehen, Hasen, Fasanen und Igel. Auch seltene 

Tierarten wie Specht, Gottesanbeterin, Zauneidechse und Russischer Bär (=Falterart; vom 

Aussterben bedroht !) werden regelmäßig gesichtet. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Erschütterungen 

Auf grund der Entfernung von mehr als 200 m vom Vorhaben sind Erschütterungen die 

Bauwerksschäden hervorrufen können mit Sicherheit auszuschließen. 

 

Anmerkung (zu Staßenbahnführung - Projektzusammenhang) 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Nach dem Ostportal des Tunnels „Hausfeld“ verläuft die Trasse der Stadtstraße parallel zur 

ÖBB- und U-Bahn-Trasse und endet bei Km 3,300 mit dem Anschluss an die „S1 – Spange 

Seestadt Aspern“ der ASFINAG bzw. mit der Ast. Seestadt West. Mittels zweier 

Parallelrampen, einem Überführungsbauwerk über die „S1 – Spange Seestadt Aspern“ und 

einer Zubringerrampe wird „Die Seestadt Wiens“ an die Stadtstraße angebunden. Daher wird 

der hier angesprochene und aktuell bis zur Trasse der S 80 durchgehende, „jahrzehntelang 

unberührte Grünstreifen südlich der Siedlung Pfalzgasse“ vom Projekt nur im südlichen 

Abschnitt durch die Errichtung der Stadtstraße und die dazu notwendigen 

Manipulationsflächen sowie die Anschlussstelle Seestadt West berührt.  

Im Gegenteil zum hier „befürchteten Verlust“ wird besagter „Grünstreifen“ ein äußerst 

wichtiger Trittstein zwischen dem Maßnahmenkomplex „Berresgasse“ im Westen, wo auf 

einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche die Neuanlage von Saumbiotopen und von 

Grünland auf 2,6 ha erfolgen soll, und dem Maßnahmenkomplex „Krcalweg“ im Osten, wo 

der Einbau von Strukturelementen sowie die Neuanlage von Saumbiotopen (0,7 ha), eine 

Verbesserung von Grünland (1 ha), die Neuanlage von Gehölzstreifen (0,15 ha) und die 

Errichtung eines Laichgewässers für die Wechselkröte erfolgen soll. Dieser Grünstreifen wird 

an den Maßnahmenkomplex „Heidjöchl“ anschließen, wo wiederum auf einer derzeit 

landwirtschaftlich genutzten Fläche die Neuanlage von Saumbiotopen (0,7 ha), von Grünland 

(1,2 ha) und die Errichtung eines Laichgewässers für die Wechselkröte geplant sind. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-
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voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 16 liegt etwa 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade in südlicher Richtung wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,6 dB 
  Lnight  41,8 dB 
 
 Nullplanfall Lden  41,9 dB 

  Lnight  32,9 dB 
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Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,3 dB 
  Lnight  41,3 dB 

 Nullplanfall Lden  42,5 dB  
  Lnight  33,5 dB 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  61,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 52,8 dB 

  Lr,Bau,Nacht  33,1 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,3 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  329 

Dipl.Ing. Valentin Grohsnegger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Es werden dieselben ergänzenden Einwände eingebracht wie in der Stellungnahme Nr. 328 

(Nr. 328.1 und Nr. 328.2). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  330 

Angelika Gruber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 
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Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  331 

Günther Gruber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 330 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  332 

Heinrich Gruber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Pastorstraße 14/4/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  333 

Kristina Gruber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1150 Wien, Gernotgasse 1/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 338 von 438 

Stellungnahme Nr.:  334 

Axel Grunt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  335 

Mag. Gabriele Grunt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 334 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  336 

Hayrunnisa Güclü  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 110 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  337 

Teslime Güclü  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme 

Nr. 211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt (die Ergänzung wurde in türkischer Sprache verfasst. 

Der folgende Text ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache): 

Nr. 337.1): Die Gesundheit meiner Kinder (Asthma) 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Die angewandte Beurteilungsbasis berücksichtigt auch Kinder. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

Durch die im Fachgutachten Luft dargestellten Immissionen ist projektskausal keine 

Veränderung des Risikos für luftschadstoff-assoziierte Erkrankungen gegenüber der 

Ist.Situation abzuleiten. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 336 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  338 

Ümmü Güloüm Güclü  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 336 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  339 

Havva Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  340 

Necla Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  341 

Ramazan Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  342 

Seyma Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  343 

Süheda Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  344 

Yusuf Gündemir  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 266 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  345 

Adem Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 18 sind die für den Immissionspunkt 

IP 28 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Front Emichgasse vor der 

Stiege 22 situiert ist und näher an der Trasse liegt als die Stiege 16. Die Trasse selbst 

verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die 

Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 
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Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 349 von 438 

Stellungnahme Nr.:  346 

Aleyna Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 345 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  347 

Berna Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 345 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  348 

Eslem Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 345 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  349 

Hayriye Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 345 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  350 

Mehmet Güngör  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 345 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  351 

Ahmet Günvar  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 24 sind die für die Immissionspunkte IP 

28 und IP29 ermittelten Immissionen maßgebend, da diese Punkte an der Front Emichgasse 

vor den Stiegen 22 und 25 situiert sind, und damit nur wenige Meter vom betroffen Objekt 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  71 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  71 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 
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Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von etwa 

20 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 5 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten, sodass die untere Grenze des Richtwertebereichs für die Empfindlichkeitsklassen 

2 und 3 gemäß ÖNORM S 9020 nicht erreicht wird.  

Dennoch können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden und bereits ab einem Abstand von 40 m bei derartigen Arbeiten nur mehr 

Erschütterungen im schwach spürbaren Bereich zu erwarten sind. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
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Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  352 

Cahide Gürkan  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 100 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  353 

Esra Gürkan  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 352 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  354 

Sümeyra Gürkan  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 352 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  355 

Abdullah Güzlek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 40 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  
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Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  356 

Ahmet Güzlek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 355 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  357 

Gülhan Güzlek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 355 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  358 

Hayrullah Güzlek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 355 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  359 

Serite Güzlek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 355 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  360 

Margarete Habart  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 360.1): Lärmbelästigung 

Nr. 360.2): Umweltgefährdung 

Nr. 360.3): Verschandelung der „Landschaft“ 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

 

Anmerkung (zu Nr. 360.2) 

Zum allgemeinen Thema „Umweltgefährdung“ wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Landschaft/Landschaftsbild 

Da keine konkreten Einwände angeführt werden, darf auf das Fachgutachten 

Landschaft/Landschaftsbild verwiesen werden. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  361 

Mag. Sonja Haberbusch  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Fundergasse 5A 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 364 von 438 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,1 <= 26 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,4 <= 25 <= 0,1 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,7 <= 156 <= 1,6 <= 152 <= 0,3 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,6 <= 131 <= 0,1 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Fundergasse 5a liegt etwa 200 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

nahezu doppelten Entfernung von der Trasse etwa 3 dB unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP07 (Süssenbrunner Straße 18) liegen. 

An Immissionen sind am Immissionspunktes IP07 (Süssenbrunner Straße 18) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  64 dB 

Bestand 2012:  Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  362 

Harald Haidinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hatschekgasse 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  363 

Kerstin Hainz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Prinzgasse 11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 369 von 438 

Stellungnahme Nr.:  364 

Karl Hajek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Leonhardgasse 2-10/3/18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  365 

Lidia Hajnal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/31/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L festgelegten 
Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 120 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  366 

Helene Hammerl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nechanskyweg 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Nechanskyweg 9 liegt etwa 340 m von der geplanten 

Anschlussstelle Aspern in nördlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume für das Objekt 575 vor. Auszugsweise werden die Werte für das 

Worst-Case Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB 

Strecke Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen 

Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  53,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 44,4 dB 

  Lr,Bau,Nacht  34,6 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  45,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  367 

Markus Haunschmid  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1200 Wien, Lorenz-Böhler Gasse 6/72 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  368 

Claudia Hauser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/42/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=30 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=169 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=30 <=160 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 30 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 Stiege 42 liegt etwa 170 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in nordwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen 

entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  61 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  369 

Dominik Hauser  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  370 

Sabine Heine  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1150 Wien, Diefenbachgasse 40/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 11 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  371 a 

Gertrude Heinz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 40 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 40 liegt etwa 180 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 51,5 dB 
  Lnight  42,6 dB 
 
 Nullplanfall Lden  43,3 dB 

  Lnight  34,3 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  51,1 dB 

  Lnight  42,2 dB 
 Nullplanfall Lden  43,9 dB  

  Lnight  34,9 dB 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  62,0 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 53,3 dB 

  Lr,Bau,Nacht  23,6 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  371 b 

Gertrude Heinz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 40 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Es werden dieselben ergänzenden Einwände eingebracht wie in der Stellungnahme Nr. 328 

(Nr. 328.1 und Nr. 328.2). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 371 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  372 a 

Rainer Heinz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 40 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 371 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  372 b 

Rainer Heinz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 40 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Es werden dieselben ergänzenden Einwände eingebracht wie in der Stellungnahme Nr. 328 

(Nr. 328.1 und Nr. 328.2). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 371 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  373 

D.I. Christian Hiebaum  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2301 Groß-Enzersdorf, Prinz-Eugen-Straße 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  374 

Anton Hirschl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 47 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 108 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  375 

Hermine Hirschl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 47 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 108 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  376 

Andi Höbarth  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  377 

Anita Hobiger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  378 

Gerhard Hobiger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 377 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  379 

Jakob Hobiger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 377 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  380 

Johanna Hobiger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 377 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  381 

Birgit Hofmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 70 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  382 

Manfred Hofmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1080 Wien, Blindengasse 52/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  383 

Wolfgang Höller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 88 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  384 

Dr. Ingeborg Holzapfel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Neulinggasse 22/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  385 

Inge Horvath  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 12 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwas weniger weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 
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Auf Grund der Entfernung von etwa 100 m vom Tunnelbauwerk sind zwar wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  386 

Christopher Huber  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Wurmbrandgasse 6/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  387 a 

Astrid Huemer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  387 b 

Astrid Huemer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 387 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  388 

Florina Indrei  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 92 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spandlgasse 92 liegt etwa 110 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

praktisch gleichen Entfernung von der Trasse jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 (Spandlgasse 106) entsprechen. 

An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 

(Spandlgasse 106) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  389 

Philipp Janauschek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 369 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  390 

Brigitte Jankovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 407 von 438 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche Betroffenheit durch 

Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  391 

Dragan Jankovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 390 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  392 

Jakob Jaritz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Gentzgasse 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  393 

Gerhard Jaritz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  394 

Sascha Jez  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Margeritenweg 2/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 394.1): Abwertung Eigentum  

Nr. 394.2): Bauphase ist lärmintensiv 

Nr. 394.3): Abgase werden gebündelt in einer mehrspurigen Stadtstraße 

Nr. 394.4): Absicht ist eine Autobahn die als Stadtstraße verpackt ist 

Nr. 394.5): Autobahn durch grünes Siedlungsgebiet ist ein Horror 

Zu Nr. 394.1 wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.3, verwiesen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm (zu Nr. 394.2) 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin (zu Nr. 394.2) 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf 

die Feststellungen zur persönlichen Betroffenheit verwiesen. 

 

Luft (zu Nr. 394.3) 

Die Immissionen infolge der Freisetzungen von Luftschadstoffen entlang des Projekts 

Stadtstrasse Aspern in der Betriebsphase wurden mit dem Lagrangeschen Partikelmodell 

AUSTAL2000 berechnet. Die Auswirkungen werden in der UVE berücksichtigt. 
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Raumplanung (zu Nr. 394.5) 

Grundsätzlich ist die Stadtstraße als vierspurige Hauptstraße mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h konzipiert. Zur Minimierung negativer Auswirkungen auf 

den bestehenden Siedlungsraum verläuft die Trasse der Stadtstraße vorwiegend in 

landwirtschaftlich genutzten, offenen Räumen sowie parallel zu bestehenden, 

stadträumlichen Barrieren (Bahntrasse). In den sensiblen Siedlungsräumen (Emichgasse, 

Hausfeldstraße) verläuft sie unterirdisch.  

Ferner wird auf die Stellungnahme zu Nr. 176.32 verwiesen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=3 <=28 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=33 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=171 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 33 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

  
Betriebsphase 

    
2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10-JMW 40 40 µg/m³ <= 0,2 <= 25     <= 0,2 <= 26 <= 0,2 <= 26 

PM10-Tage 25 35 1   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5-JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2-JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,7 <= 26 <= 0,4 <= 25 

NO2-HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 153 <= 1,5 <= 154 <= 1,6 <= 151 <= 0,8 <= 149 

CO-MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol-JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP-JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,8 <= 131     <= 1,2 <= 132 <= 0,9 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Für das Objekt 1220 Wien, Margeritenweg 2 Parz. 14 sind die für den Immissionspunkt IP24 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwa gleich weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  64 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  66 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  66 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 414 von 438 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  395 

Dominik Juresa  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1140 Wien, Steinböckengasse 37 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 15 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  396 

Nico Kaltenecker  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Magyarweg 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Magyarweg 1 liegt etwa 220 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Für das Objekt wurden Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade in südlicher Richtung wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,9 dB 
  Lnight  42,0 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,1 dB 

  Lnight  33,0 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,5 dB 

  Lnight  41,5 dB 
 Nullplanfall Lden  42,8 dB  

  Lnight  33,7 dB 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 2 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 418 von 438 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  58,9 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 50,7 dB 

  Lr,Bau,Nacht  21,5 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  54,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  397 

Robert Kaltenecker  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Magyarweg 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 397.1): Schlafzimmerfenster und Wohnzimmerfenster in Richtung Straße 

Nr. 397.2): Terasse in Richtung geplanter Straße 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 396 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  398 

Thomas Kamleithner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1170 Wien, Kapitelgasse 8/10 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  399 

Gerald Kandulu  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Töllergasse 27/1/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  400 

Dilek Karakütük  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 12 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwas weniger weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

Auf Grund der Entfernung von etwa 100 m vom Tunnelbauwerk sind zwar wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  401 

Salih Karakütük  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 400 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  402 

Suzan Karakütük  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 400 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  403 

Dilara Kaya  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 18 sind die für den Immissionspunkt 

IP 28 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Front Emichgasse vor der 

Stiege 22 situiert ist und näher an der Trasse liegt als die Stiege 16. Die Trasse selbst 

verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die 

Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 
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Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 

  Levening  46 dB 

  Lnight  41 dB 

  Lden  50 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 
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dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  404 

Ilayda Kaya  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 403 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  405 

Mag. Renate Katzenberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Billgasse 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  406 

Harald Kigler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 406.1): Stärkere Feinstaubbelastung für unsere Familie 

Nr. 406.2): zusätzlicher Verkehr und damit starke Staus in der Früh und am Abend 

Nr. 406.3): Schlechtere Verbindung durch die Teilung des Bezirkes in 2 Teile 

Nr. 406.4): Hohe Kosten für Wien – noch höhere Gebüren 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft (zu Nr. 406.1) 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen, insbesonders die 

Zusatzbelastung durch Feinstaub PM10, durch das Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die 

die gutachtlicher Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit an der gegenständlichen 

Adresse verwiesen. 

 

Verkehr (zu Nr. 406.2 und Nr. 406.3) 

Nr. 406.2: Ein Großteil des Verkehr wird durch die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 

in der Donaustadt bis 2030 von etwa 45.000 EinwohnerInnen generiert. Dieser Anstieg 

würde das bestehende Straßennetz erheblich überlasten. Mit dem Bau der Stadtstraße wird 

ein Großteil des Verkehr aus dem bestehenden Straßenetz abgezogen und dadurch der 

Stau reduziert. Für den Ortskern von Hirschstetten liegen die prognostizierten Verkehrswerte 

2030 trotz der Bevölkerungszunahme unterhalb der Bestandsverkehrswerte. Für die 

Hausfeldstraße im Bereich Am Heidjöchl bedeutet dies eine Steigerung von rd 10100 

Kfz/24h auf rd. 27000 im Jahr 2030 ohne Stadtstraße/S1-Spange bzw. 17400 mit 

Realisierung der Stadtstraße/S1-Spange. Auch in der Quadenstraße ist im unmittelbaren 

Nahbereich zwischen Auf- und Abfahrtsrampe der HASt. Quadenstraße eine 

Verkehrszunahme zu verzeichnen, östlich der Emichgasse jedoch Verkehrsabnahmen. 

Nr. 406.3: Eine Barriere stellt die Bahntrasse dar. Die Trasse der Stadtstraße und S1 verläuft 

parallel dazu, abschnitttsweise in Tunneln. Überall dort, wo die Bahntrasse gequert werden 

kann gibt es auch Querungen der Stadtstraße. Die schlechtere Verbindung ist daher nicht 

nachvollziehbar. 

 

Anmerkung (zu Nr. 406.4) 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 98 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  407 

Sabine Kirschenhofer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tokiostraße 3/4/34 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  408 

Karolina Kis  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  409 

Doris Kittler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1020 Wien, Vereinsgasse 32/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  410 

Ahmet Kiziltas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 150 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 


